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VVOOLLLL--LLIIBBEERRAALLIISSIIEERRUUNNGG  

DDEESS  ÖÖSSTTEERRRREEIICCHHIISSCCHHEENN  EENNEERRGGIIEEMMAARRKKTTEESS  
 

 

1. 

Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft neu geregelt wird 
(Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz – ElWOG), BGBl. I Nr. 143/1998 [Artikel 1], idF 

 BGBl. I Nr. 121/2000 [Artikel 7 Energieliberalisierungsgesetz]  
 BGBl. I Nr. 149/2002 [Artikel 2] 
 BGBl. I Nr. 104/2003 [§ 13 Abs. 2 aufgehoben mit Erk. des VfGH vom 2. Oktober 2003, G 121-

123/03-11, Kundmachung des Bundeskanzlers] 
 BGBl. I Nr. 63/2004 [Novelle 2004 - Unbundling] 
 BGBl. I Nr. 44/2005 [Novelle 2005 - Verrechnungsstelle] 
 BGBl. I Nr. 105/2006 [Artikel 2 der Ökostromgesetznovelle 2006] 
 BGBl. I Nr. 106/2006 [Artikel 1 des Energie-Versorgungssicherheitsgesetzes 2006] 
 BGBl. I Nr. 85/2007 [§ 25 Abs. 6 Z 2 aufgehoben mit Erk. des VfGH vom 11. Oktober 2007, G 221-

223/06-26, Kundmachung des Bundeskanzlers] 
 BGBl. I Nr. 2/2008 [1. BVRBG] 
 BGBl. I Nr. 112/2008 [Sanierung VfGH G 221–223/06 – § 25 Abs. 6 Netzebene]
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2. 

Bundesgesetz vom 6. Feber 1968, BGBl Nr. 70/1968, über elektrische Leitungsanlagen, die sich auf 
zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken (StarkstromwegeG 1968) 

 BGBl. I Nr. 144/1998 [Art. 1] 
 BGBl. I Nr. 136/2001 [Art. 55 2. Euro-Umstellungsgesetz – Bund]  
 BGBl. I Nr. 112/2003 [Art. XXXI und Art. XXXII § 15 Außerstreit-Begleitgesetz] 

Seite: 45

 

3. 

Bundesgesetz vom 6. Feber 1968, BGBl. Nr. 71/1968, über elektrische Leitungsanlagen, die sich nicht 
auf zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken.  

 BGBl. I Nr. 144/1998 [Art. 2] 
 BGBl. I Nr. 112/2003 [Art. XXXI und Art. XXXII § 15 Außerstreit-Begleitgesetz] 
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4. 

Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft erlassen werden (Gas-
wirtschaftsgesetz – GWG), BGBl. I Nr. 121/2000 [Artikel 1 Energieliberalisierungsgesetz], idF 

 BGBl. I Nr. 136/2001 [2. Euro-Umstellungsgesetz - Bund] 
 BGBl. I Nr. 148/2002 [Artikel 1 GWG-Novelle 2002] 
 BGBl. I Nr. 112/2003 [Außerstreit-Begleitgesetz] 
 BGBl. II Nr. 220/2004 [VO der Energie-Control Kommission, Änderung der Anlagen 2 & 3] 
 BGBl. I Nr. 115/2004 [Art. 5] 
 BGBl. II Nr. 354/2005 [VO der Energie-Control Kommission, Änderung der Anlage 3] 
 BGBl. I Nr. 106/2006 [Artikel 2 des Energie-Versorgungssicherheitsgesetzes 2006] 
 BGBl. II Nr. 497/2006 [VO der Energie-Control Kommission, Änderung der Anlagen 2 & 3] 
 BG BGBl. I Nr. 37/2007 [Kraftfahrrechts-Änderungsgesetz 2007] 
 BGBl. I Nr. 2/2008 [1. BVRBG] 
 BGBl. II Nr. 33/2008 [VO der Energie-Control Kommission, Änderung der Anlage 3] 
 BGBl. I Nr. 106/2008 [§ 23b Abs. 2 Z 2 mit dem Erkenntnis des VfGH vom 12. Juni 2008, G 11/08-

13 aufgehoben, Kundmachung des Bundeskanzlers] 
 BGBl. I Nr. 45/2009 [Sanierung des § 23b Abs. 2 Z 2, VfGH G 11/08-13]
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5. 

„Bundesgesetz über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich und die 
Errichtung der Energie-Control GmbH und der Energie-Control Kommission (Energie-
Regulierungsbehördengesetz – E-RBG)“ 1, BGBl. I Nr. 121/2000 [Artikel 8 Energieliberalisierungsge-
setz], idF 

 BGBl. I Nr. 148/2002 [Artikel 2 GWG-Novelle 2002] 
 BGBl. I Nr. 105/2006 [Artikel 3 der Ökostromgesetz-Novelle 2006] 
 BGBl. I Nr. 106/2006 [Artikel 5 des Energie-Versorgungssicherheitsgesetzes 2006] 
 BGBl. I Nr. 2/2008 [1. BVRBG] 
 BGBl. I Nr. 113/2008 [Artikel 2 des Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetzes]
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6. 

Bundesgesetz, mit dem die Ausübungsvoraussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der Verrech-
nungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie geregelt werden, BGBl. I Nr. 
121/2000 [Artikel 9 Energieliberalisierungsgesetz], idF 

 BGBl. I Nr. 25/2004 [Aufhebung der §§ 3, 4 und 9 durch den VfGH]
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Diese Zusammenstellung versteht sich als Arbeitsunterlage. Obwohl mit aller Sorgfalt erstellt, kann keine Gewähr für 
Vollständigkeit und Richtigkeit geleistet werden. Authentisch sind ausschließlich die im Bundesgesetzblatt kundgemach-
ten Rechtsquellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Titel wurde durch die Novelle BG BGBl. I Nr. 148/2002 geändert, in Kraft mit 24. August 2002 
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EELLEEKKTTRRIIZZIITTÄÄTTSSWWIIRRTTSSCCHHAAFFTTSS--  UUNNDD  ––OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSSGGEESSEETTZZ  
((EELLWWOOGG))  

 

Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft neu geregelt wird 
(Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz – ElWOG), BGBl. I Nr. 143/1998 [Artikel 1] 

(NR: GP XX RV 1108 AB 1305 S. 133 BR: AB 5732 S. 643) [CELEX-Nr.: 396L0092, 390L0547] 

in der Fassung  
 1. des BG BGBl. I Nr. 121/2000 [Artikel 7 des Energieliberalisierungsgesetzes]  2  
  (NR: GP XIX RV Zu 66 AB 210 S. 32. BR: 6176 AB 6195 S.667.)  
  [CELEX-Nr.: 398L0030, 391L0296, 395L0049]; 
 2. des BG BGBl. I Nr. 149/2002 [Artikel 2 BGBl. I Nr. 149/2002] 
 3. der Kundmachung BGBl. I Nr. 104/2003 [§ 13 Abs. 2 aufgehoben mit Erk. des VfGH vom 2. Oktober 2003, G 

121-123/03-11, Kundmachung des Bundeskanzlers, BGBl. I Nr. 104/2003] 
 4. des BG BGBl. I Nr. 63/2004 [Novelle 2004 – Unbundling] 3  
  (NR: GP XXII RV 415 AB 507 S. 61, BR: AB 7057 S. 710.)  
  [CELEX-Nr.: 32003L0054] 
 5. des BG BGBl. I Nr. 44/2005 [Novelle 2005 – Verrechnungsstelle] 4  
  (NR: GP XXII RV 852 AB 920 S. 110. BR: AB 7284 S. 722.)  
  [CELEX-Nr.: 32003L0054] 
 6. des BG BGBl. I Nr. 105/2006 [Artikel 2 der Ökostromgesetznovelle 2006] 5 
  (NR: GP XXII RV 655 AB 1225 S. 150. BR: 7537 AB 7574 S. 735.)  
  [CELEX-Nr.: 32001L0077] 
 7.  des BG BGBl. I Nr. 106/2006 (Artikel 1 des E-VSG 2006) 6  
  (NR: GP XXII RV 1411 AB 1452 S. 150. BR: 7538 AB 7575 S. 735.)  
  [CELEX-Nr.: 32003L0054, 32003L0055, 32004L0008, 32004L0067]  
 8.  des BG BGBl. I Nr. 85/2007 [§ 25 Abs. 6 Z 2 aufgehoben mit Erk. des VfGH vom 11. Oktober 2007, G 221-

223/06-26, Kundmachung des Bundeskanzlers] 
 9. des BVG BGBl. I Nr. 2/2008 (1. BVRBG)  
  (NR: GP XXIII RV 314 AB 370 S. 41. BR: 7799 AB 7830 S. 751.) 
   [Im Text kursiv enthalten] 
 10.  des BG BGBl. I Nr. 112/2008 7 [Sanierung VfGH G 221–223/06 – § 25 Abs. 6 Netzebene] 
  (NR: GP XXIII RV 589 AB 645. BR: AB 7989 S. 759) 
  [Im Text kursiv enthalten] 
 
 

                                            
2 Grundsätzlich treten die als unmittelbar anwendbares Bundesrecht bezeichneten Bestimmungen der Novelle am 1. Oktober 2001 in 
Kraft, wenn kein anderes Inkrafttretensdatum bestimmt ist. Hinweis: § 71 Abs. 5 iVm Abs. 8. Die gesonderten Inkrafttretensdaten sind 
in den Fußnoten zu den einzelnen Bestimmungen vermerkt. Die Grundsatzbestimmungen treten mit dem der Kundmachung folgenden 
Tag – dem 2. Dezember 2000 - in Kraft. Die Kundmachung ist am 1. Dezember 2000 erfolgt, die Ausführungsgesetze sind gemäß 
§ 71 Abs. 6 zum 1. Juni 2001 zu erlassen und in Kraft zu setzen. 
3 In Kraft mit Ablauf des 21. Juni 2004 
4 In Kraft mit Ablauf des 9. Juni 2005 
5 In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006 
6 In-Kraft-Treten siehe § 66d. Kundgemacht am 27. Juni 2006. 
7 Diese Novelle ist mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 9. August 2008, in Kraft getreten. 
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„Inhaltsverzeichnis 

1. Teil 

Grundsätze 
§ 1. Verfassungsbestimmung 
§ 1a. Umsetzung von EU-Recht 
§ 2. Geltungsbereich 
§ 3. Ziele 
§ 4. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
§ 5. Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
§ 6. Grundsätze beim Betrieb von Elektrizitätsunternehmen 
§ 7. Begriffsbestimmungen 

2. Teil 

Rechnungslegung, innere Organisation, Entflechtung und Transparenz der Buchführung von 
Elektrizitätsunternehmen 

§ 8. Rechnungslegung 
§ 9. Besondere Bestimmungen für integrierte Elektrizitätsunternehmen 
§ 10. Auskunfts- und Einsichtsrechte 
§ 11. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 

3. Teil 

Stromerzeugungsanlagen und Stromlieferungsverträge 
§ 12. Errichtungsgenehmigung und Betriebsbewilligung 
§ 13. Stromlieferungsverträge bei Strombezug aus Drittstaaten 
§ 14. Meldepflicht von Stromlieferungsverträgen 

4. Teil 

Der Betrieb von Netzen 

1. Hauptstück 

Rechte und Pflichten der Netzbetreiber 

1. Abschnitt 

Allgemeine Pflichten 
§ 15. Gewährung des Netzzuganges 
§ 16. Grenzüberschreitender Stromhandel 
§ 17. Organisation des Netzzuganges 
§ 18. Bedingungen des Netzzuganges 
§ 19. Netzzugang bei nicht ausreichenden Kapazitäten 
§ 20. Verweigerung des Netzzuganges 
§ 21. Streitbeilegungsverfahren 

2. Abschnitt 

Regelzonen 
§ 22. Einteilung der Regelzonen 
§ 22a. Langfristplanung 

2a. Abschnitt 

Übertragungsnetze 
§ 23. Pflichten der Betreiber von Übertragungsnetzen 
§ 24. Genehmigung der Allgemeinen Bedingungen 
§ 25. Bestimmung der Systemnutzungstarife 

3. Abschnitt 

Betrieb von Verteilernetzen 
§ 26. Ausübungsvoraussetzungen für Verteilernetze 
§ 27. Rechte 
§ 28. Ausnahmen vom Recht zum Netzanschluss 
§ 29. Pflichten 
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§ 30. Ausnahmen von der Allgemeinen Anschlusspflicht 
§ 31. Allgemeine Bedingungen 
§ 32. entfallen 
§ 33. Aufsicht über die Erreichung des Abnahmeziels von Ökoenergie 
§ 34. entfallen 
§ 35. entfallen 
§ 36. Festlegung besonderer Meldepflichten 

2. Hauptstück 

Übergang und Erlöschen der Berechtigung zum Netzbetrieb 
§ 37. Endigungstatbestände und Umgründung 
§ 38. Einweisung 

5. Teil 

Erzeuger 
§ 39. Erzeuger 
§ 40. Ausschreibung der Primärregelleistung 
§ 41. Aufbringung der Mittel für die Bereitstellung der Primärregelleistung 
§ 42. Versorgung über Direktleitungen 

5a. Teil 

KWK-Anlagen 
§ 42a. Kriterien für den Wirkungsgrad der KWK 
§ 42b. Herkunftsnachweis für Strom aus hocheffizienter KWK 
§ 42c. Anerkennung von Herkunftsnachweisen aus anderen Staaten 
§ 42d. Berichtswesen 

6. Teil 

Netzzugangsberechtigung und Netzbenutzung 
§ 43. Netzzugangsberechtigung 
§ 44. Netzbenutzer 
§ 44a. Versorger letzter Instanz 
§ 45. Pflichten der Lieferanten und Stromhändler 
§ 45a. Ausweis der Herkunft (Labeling) 
§ 45b. Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Belieferung mit elektrischer Energie 
§ 45c. Mindestanforderungen an Rechnungen und Informations- und Werbematerial 

7. Teil 

Bilanzgruppen 
§ 46. Bildung von Bilanzgruppen 
§ 47. Aufgaben und Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen 

8. Teil 

Behörden 
§ 48. Behördenzuständigkeit in sonstigen Angelegenheiten, die durch unmittelbar anwendbares Bundesrecht ge-
regelt werden 
§ 49. Behördenzuständigkeit in Elektrizitätsangelegenheiten 

9. Teil 

Besondere organisatorische Bestimmungen 
§ 50. entfallen 
§ 51. Landeselektrizitätsbeirat 
§ 52. Anordnung und Durchführung statistischer Erhebungen 
§ 54. Automationsunterstützter Datenverkehr 
§ 55. Preisbestimmung 
§ 56. Verpflichtung zur Weitergabe von Abgabensenkungen 
§ 57. Kundmachung von Verordnungen 
§ 58. Allgemeine Bestimmungen 
§ 59. Auskunftsrechte 
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§ 60. Automationsunterstützter Datenverkehr 
§ 61. Berichtspflicht der Landesregierungen 
§ 61a. entfallen 

10. Teil 

Strafbestimmungen 
§ 62. Preistreiberei 
§ 63. Einbehaltung von Abgabensenkungen 
§ 64. Allgemeine Strafbestimmungen 
§ 65. Widerrechtliche Offenbarung oder Verwertung von Daten 

11. Teil 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 
§ 66. In-Kraft-Treten und Aufhebung von Rechtsvorschriften des Bundes 
§ 66a. In-Kraft-Treten und Aufhebung von Rechtsvorschriften des Bundes 
§ 66b. Klarstellung des zeitlichen Anwendungsbereichs von Systemnutzungstarifverordnungen 
§ 66c. In-Kraft-Treten der Novelle BGBl. I Nr. 149/2002 
§ 66d. In-Kraft-Treten der Novelle BGBl. I Nr. 106/2006 
§ 67. In-Kraft-Treten und Aufhebung von Rechtsvorschriften der Länder 
§ 68. Übergangsbestimmungen 
§ 68a. Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 63/2004 
§ 68b. Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 44/2005 
§ 68c. Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 106 /2006 
§ 69. Übergangsregelung für auferlegte Verpflichtungen und erteilte Betriebsgarantien 
§ 70. Schlussbestimmungen 
§ 71. Vollziehung” 8  

1. Teil 

Grundsätze 
Verfassungsbestimmung 

„§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie sie im § 2 Abs. 1 
Z 2, in den §§ 16 Abs. 2, 25, 36, 38, 45, 45a, 45c, 48, 54 bis 57, 62 bis 65, 66 Abs. 2 bis 6, 66a Abs. 2 bis 7, 66c Abs. 2, 
69, 70 Abs. 1 und 71 Abs. 1, 2, 4 und 6 bis 8 enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer 
das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von Bun-
desbehörden versehen werden.“ 9 

„Umsetzung von EU-Recht 
§ 1a. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Durch dieses Bundesgesetz werden 

 1. die Richtlinie 2003/54/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung 
der Richtlinie 96/92/EG, ABl. Nr. L 176 vom 15.07.2003 S. 37, (Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie) und 

 2. die Richtlinie 2004/8/EG über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung 
im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG, ABl. Nr. L 52 vom 21.02.2004 S. 50, 
(KWK-Richtlinie) 

umgesetzt.“ 10 
Geltungsbereich 

§ 2. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) Dieses Bundesgesetz hat 
 „1. die Erlassung von grundsatzgesetzlichen Bestimmungen für die Erzeugung, Übertragung, Verteilung von und 

Versorgung mit Elektrizität sowie die Organisation der Elektrizitätswirtschaft;“ 11 
 2. die Bestimmung von Preisen sowie Vorschriften über die Rechnungslegung durch unmittelbar anwendbares 

Bundesrecht 
zum Gegenstand. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze oder gemeinschaftsrechtlicher 
Rechtsakte verwiesen wird, sind diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

                                            
8 idF Artikel 1 Z 1 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
9 idF Z 1 des BG BGBl. I Nr. 112/2008. In Kraft mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 9. August 2008 
10 idF Artikel 1 Z 3 des BG BGBl. I Nr. 106/2006 
11 idF Artikel 1 Z 4 des BG BGBl. I Nr. 106/2006 
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Ziele 
„§ 3. (Grundsatzbestimmung) Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, 

 1. der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft kostengünstige Elektrizität in hoher Qualität zur Verfügung zu 
stellen; 

 2.  eine Marktorganisation für die Elektrizitätswirtschaft gemäß dem EU-Primärrecht und den Grundsätzen des 
Elektrizitätsbinnenmarktes gemäß der Richtlinie 2003/54/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizi-
tätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG, ABl. Nr. L 176 vom 15.07.2003 S. 37, (Elektrizi-
tätsbinnenmarktrichtlinie) zu schaffen; 

 3. das Potenzial der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und KWK-Technologien gemäß Anhang II als Mittel zur 
Energieeinsparung und Gewährleistung der Versorgungssicherheit nachhaltig zu nutzen; 

 4. einen Ausgleich für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse zu schaffen, die den Elektri-
zitätsunternehmen auferlegt wurden und die sich auf die Sicherheit, einschließlich der Versorgungssicherheit, 
die Regelmäßigkeit, die Qualität und den Preis der Lieferungen sowie auf den Umweltschutz beziehen.“ 12 

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
„§ 4. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetze haben den Netzbetreibern nachstehende gemeinwirt-

schaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse aufzuerlegen: 
 1. die diskriminierungsfreie Behandlung aller Kunden eines Netzes; 
 2. den Abschluss von privatrechtlichen Verträgen mit Netzbenutzern über den Anschluss an ihr Netz (Allgemeine 

Anschlusspflicht); 
 3. die Errichtung und Erhaltung einer für die inländische Elektrizitätsversorgung oder für die Erfüllung völkerrech-

tlicher Verpflichtungen ausreichenden Netzinfrastruktur. 
(2) Die Ausführungsgesetze haben den Elektrizitätsunternehmen nachstehende gemeinwirtschaftliche Verpflichtun-

gen im Allgemeininteresse aufzuerlegen: 
 1. die Erfüllung der durch Rechtsvorschriften auferlegten Pflichten im öffentlichen Interesse; 
 2. die Mitwirkung an Maßnahmen zur Beseitigung von Netzengpässen und an Maßnahmen zur Gewährleistung der 

Versorgungssicherheit. 
(3) Die Elektrizitätsunternehmen haben die bestmögliche Erfüllung der ihnen gemäß Abs. 1 und 2 im Allgemein-

interesse auferlegten Verpflichtungen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln anzustreben.“ 13 
„Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 

§ 5. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass Elektrizitätsunternehmen die best-
mögliche Erfüllung der ihnen im Allgemeininteresse auferlegten Verpflichtungen mit allen ihnen zur Verfügung stehen-
den Mitteln anzustreben haben.” 14 

Grundsätze beim Betrieb von Elektrizitätsunternehmen 
§ 6. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, daß Elektrizitätsunternehmen als kun-

den- und wettbewerbsorientierte Anbieter von Energiedienstleistungen nach den Grundsätzen einer sicheren, kostengüns-
tigen, umweltverträglichen und effizienten Bereitstellung der nachgefragten Dienstleistungen sowie eines wettbewerbs-
orientierten und wettbewerbsfähigen Elektrizitätsmarktes agieren. Diese Grundsätze sind als Unternehmensziele zu ver-
ankern. 

Begriffsbestimmungen 
„§ 7. (Grundsatzbestimmung) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck 

 1. „Ausgleichsenergie” die Differenz zwischen dem vereinbartem Fahrplanwert und dem tatsächlichen Bezug oder 
der tatsächlichen Lieferung der Bilanzgruppe je definierter Messperiode, wobei die Energie je Messperiode tat-
sächlich erfasst oder rechnerisch ermittelt werden kann; 

 2. „Bilanzgruppe” die Zusammenfassung von Lieferanten und Kunden zu einer virtuellen Gruppe innerhalb derer 
ein Ausgleich zwischen Aufbringung (Bezugsfahrpläne, Einspeisungen) und Abgabe (Lieferfahrpläne, Ausspei-
sungen) erfolgt; 

 3. „Bilanzgruppenkoordinator” eine natürliche oder juristische Person, die eine Verrechnungsstelle auf Grund einer 
Konzession betreibt; 

 4. „Bilanzgruppenverantwortlicher” eine gegenüber anderen Marktteilnehmern und dem Bilanzgruppenkoordinator 
zuständige Stelle einer Bilanzgruppe, welche die Bilanzgruppe vertritt; 

                                            
12 idF Artikel 1 Z 5 des BG BGBl. I Nr. 106/2006 
13 idF Artikel 1 Z 6 des BG BGBl. I Nr. 106/2006 
14 idF Artikel 7 Z 3a und 3b des BG BGBl. I Nr. 121/2000 (Der bisherige § 5 Abs. 1 erhält die Bezeichnung “§ 5.” und lautet samt 
Überschrift; der bisherige § 5 Abs. 2 wird aufgehoben.) 
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 4a. „dezentrale Erzeugungsanlage“ eine Erzeugungsanlage, die an ein öffentliches Mittel- oder Niederspannungs-
Verteilernetz (Bezugspunkt Übergabestelle) angeschlossen ist und somit Verbrauchernähe aufweist oder eine 
Erzeugungsanlage, die der Eigenversorgung dient; 

 5.  „Direktleitung“ entweder eine Leitung, die einen einzelnen Produktionsstandort mit einem einzelnen Kunden 
verbindet oder eine Leitung, die einen Elektrizitätserzeuger und ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen zum 
Zwecke der direkten Versorgung mit ihrer eigenen Betriebsstätte, Tochterunternehmen und zugelassenen Kun-
den verbindet; Leitungen innerhalb von Wohnhausanlagen gelten nicht als Direktleitungen; 

 6. „Drittstaaten” Staaten, die nicht dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum beigetreten oder nicht 
Mitglied der Europäischen Union sind; 

 7. “Einspeiser” einen Erzeuger oder ein Elektrizitätsunternehmen, der oder das elektrische Energie in ein Netz 
abgibt; 

 8. „Elektrizitätsunternehmen” eine natürliche oder juristische Person oder eine „eingetragene Personengesell-
schaft“ 15, die in Gewinnabsicht von den Funktionen der Erzeugung, der Übertragung, der Verteilung, der Liefe-
rung oder des Kaufs von elektrischer Energie mindestens eine wahrnimmt und die kommerzielle, technische 
oder wartungsbezogene Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen wahrnimmt, mit Ausnahme der 
Endverbraucher; 

 9. „Endverbraucher” einen Verbraucher, der Elektrizität für den Eigenverbrauch kauft; 
 9a. „Energieeffizienz/Nachfragesteuerung“ ein globales oder integriertes Konzept zur Steuerung der Höhe und des 

Zeitpunkts des Elektrizitätsverbrauchs, das den Primärenergieverbrauch senken und Spitzenlasten verringern 
soll, indem Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz oder anderen Maßnahmen wie unterbrechbaren 
Lieferverträgen Vorrang vor Investitionen zur Steigerung der Erzeugungskapazität eingeräumt wird, wenn sie 
unter Berücksichtigung der positiven Auswirkungen eines geringeren Energieverbrauchs auf die Umwelt und 
der damit verbundenen Aspekte einer größeren Versorgungssicherheit und geringerer Verteilungskosten die 
wirksamste und wirtschaftlichste Option darstellen; 

 10. „Entnehmer” einen Endverbraucher oder einen Netzbetreiber, der elektrische Energie aus dem Netz bezieht; 
 11. „Erzeuger” eine juristische oder natürliche Person oder eine „eingetragene Personengesellschaft“ 16, die Elekt-

rizität erzeugt; 
 12. „Erzeugung” die Produktion von Elektrizität; 
 13. „Erzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Erzeugung)“ die Summe von Strom, mechanischer Energie und 

Nutzwärme aus KWK; 
 14. „Fahrplan” jene Unterlage, die angibt, in welchem Umfang elektrische Leistung als prognostizierter Leistungs-

mittelwert in einem konstanten Zeitraster (Messperioden) an bestimmten Netzpunkten eingespeist und entnom-
men wird; 

 „14a. „funktional verbundenes Netz“ ein Netz, welches direkt oder indirekt über ein anderes Netz oder mehrere Netze 
in den Netzebenen 3 bis 7 transformatorisch oder galvanisch an ein Höchstspannungsnetz angeschlossen ist. Ist 
ein Netz indirekt über mehrere Netze an das Höchstspannungsnetz angeschlossen, so gilt es als mit jenem funk-
tional verbunden, zu dem eine direkte transformatorische oder galvanische Verbindung besteht. Treffen diese 
Merkmale auf mehrere Netze zu, so gilt ein Netz mit jenem als funktional verbunden, welches eine größere jähr-
liche Energiemenge an Endkunden abgibt.“ 17 

 15. „galvanisch verbundene Netzbereiche” Netzbereiche, die elektrisch leitend verbunden sind; 
 16. „Gesamtwirkungsgrad“ die Summe der jährlichen Erzeugung von Strom, mechanischer Energie und Nutzwärme 

im Verhältnis zum Brennstoff, der für die in KWK erzeugte Wärme und die Bruttoerzeugung von Strom und 
mechanischer Energie eingesetzt wurde; 

 16a. „Haushaltskunden“ Kunden, die Elektrizität für den Eigenverbrauch im Haushalt kaufen; dies schließt gewerbli-
che und berufliche Tätigkeiten nicht mit ein; 

 17. „Hilfsdienste” alle Dienstleistungen, die zum Betrieb eines Übertragungs- oder Verteilernetzes erforderlich sind; 
 17a. „hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung“ die KWK, die den in Anhang IV festgelegten Kriterien entspricht; 
 17b. „horizontal integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein Unternehmen, das mindestens eine der Funktionen kom-

merzielle Erzeugung, Übertragung, Verteilung von oder Versorgung mit Elektrizität wahrnimmt und das außer-
dem eine weitere Tätigkeit außerhalb des Elektrizitätsbereichs ausübt; 

 17c. „in KWK erzeugter Strom“ Strom, der in einem Prozess erzeugt wurde, der an die Erzeugung von Nutzwärme 
gekoppelt ist und der gemäß der in Anhang III festgelegten Methode berechnet wird; 

 18. „integriertes Elektrizitätsunternehmen” ein vertikal oder horizontal integriertes Elektrizitätsunternehmen; 
 18a. „kennzeichnungspflichtiges Werbematerial“ jedes an Endverbraucher gerichtete Werbematerial, das auf den 

Verkauf von elektrischer Energie ausgerichtet ist. Hierunter fallen 
 a) Werbemittel für den Produktenverkauf für Einzelkunden, wie etwa Produktenbroschüren; 

                                            
15 idF Z 2 des BG BGBl. I Nr. 112/2008. In Kraft mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 9. August 2008 
16 idF Z 2 des BG BGBl. I Nr. 112/2008. In Kraft mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 9. August 2008 
17 idF Z 3 des BG BGBl. I Nr. 112/2008. In Kraft mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 9. August 2008 
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 b) sonstige standardisierte Produkt-Printmedien, welche für den Verkauf ausgerichtet sind; 
 c) online bezogene Produktwerbung; 
 19. „Konzernunternehmen” ein rechtlich selbständiges Unternehmen, das mit einem anderen rechtlich selbständigen 

Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 3 HGB verbunden ist; 
 20. „Kostenwälzung” ein kalkulatorisches Rechenverfahren, welches angewendet wird, um einem Verbraucherkol-

lektiv die Kosten jener Anschlussnetzebene, an der es direkt angeschlossen ist, sowie die Kosten aller darüber-
liegenden Netzebenen anteilig zuzuordnen; 

 20a. „Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)“ die gleichzeitige Erzeugung thermischer Energie und elektrischer und/oder 
mechanischer Energie in einem Prozess; 

 20b. „Kraft-Wärme-Verhältnis“ (Stromkennzahl) das anhand der Betriebsdaten des spezifischen Blocks berechnete 
Verhältnis von KWK-Strom zu Nutzwärme im vollständigen KWK-Betrieb; 

 21. „Kunden” Endverbraucher, Stromhändler sowie Elektrizitätsunternehmen, die elektrische Energie kaufen; 
 21a. „KWK-Block“ einen Block, der im KWK-Betrieb betrieben werden kann; 
 21b. „KWK-Kleinstanlage“ eine KWK-Anlage mit einer Kapazität von höchstens 500 kW; 
 21c. „KWK-Kleinanlagen“ KWK-Blöcke mit einer installierten Kapazität unter 1 MW; 
 22. „Lastprofil” eine in Zeitintervallen dargestellte Bezugsmenge oder Liefermenge eines Einspeisers oder Entneh-

mers; 
 23. „Lieferant” eine natürliche oder juristische Person oder „eingetragene Personengesellschaft“ 18, die Elektrizität 

anderen natürlichen oder juristischen Personen zur Verfügung stellt; 
 24. „Marktregeln” die Summe alle Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen auf gesetzlicher oder vertraglicher 

Basis, die Marktteilnehmer im Elektrizitätsmarkt einzuhalten haben, um ein geordnetes Funktionieren dieses 
Marktes zu ermöglichen und zu gewährleisten; 

 25. „Netzanschluss” die physische Verbindung der Anlage eines Kunden oder Erzeugers von elektrischer Energie 
mit dem Netzsystem; 

 26. „Netzbenutzer” jede natürliche oder juristische Person oder „eingetragene Personengesellschaft“ 19, die Elektri-
zität in ein Netz einspeist oder entnimmt; 

 27. „Netzbereich” jener Teil eines Netzes, für dessen Benutzung dieselben Preisansätze gelten; 
 28. „Netzbetreiber” Betreiber von Übertragungs- oder Verteilernetzen mit einer Nennfrequenz von 50 Hz; 
 29. „Netzebene” einen im wesentlichen durch das Spannungsniveau bestimmten Teilbereich des Netzes; 
 30. „Netzzugang” die Nutzung eines Netzsystems durch Kunden oder Erzeuger; 
 31. „Netzzugangsberechtigter” Kunde und Erzeuger; 
 32. „Netzzugangsvertrag” die individuelle Vereinbarung zwischen dem Netzzugangsberechtigten und einem Netz-

betreiber, der den Netzanschluss und die Inanspruchnahme des Netzes regelt; 
 33. „Netzzutritt” die erstmalige Herstellung eines Netzanschlusses oder die Erhöhung der Anschlussleistung eines 

bestehenden Netzanschlusses; 
 33a. „Nutzwärme“ die in einem KWK-Prozess zur Befriedigung eines wirtschaftlich vertretbaren Wärme- oder 

Kühlbedarfs erzeugte Wärme; 
 33b. „Primärregelung“ eine automatisch wirksam werdende Wiederherstellung des Gleichgewichtes zwischen Erzeu-

gung und Verbrauch mit Hilfe der Turbinendrehzahlregler gemäß eingestellter Statikkennlinie von Maschinen 
im Zeitbereich bis höchstens 30 Sekunden nach Störungseintritt; 

 34. „Regelzone” die kleinste Einheit des Verbundsystems, die mit einer Frequenz-Leistungsregelung ausgerüstet 
und betrieben wird; 

 35. „Regelzonenführer” denjenigen, der für die Leistungs-Frequenzregelung in einer Regelzone verantwortlich ist, 
wobei diese Funktion auch seitens ein dritten Unternehmens, das seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union hat, erfüllt werden kann; 

 35a. „Reservestrom“ den Strom, der über das Elektrizitätsnetz in den Fällen geliefert wird, in denen der KWK-
Prozess unter anderem durch Wartungsarbeiten unterbrochen oder abgebrochen ist; 

 35b. „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Elektrizitätsversorgung und -bereitstellung als auch die Betriebssicher-
heit; 

 36. „standardisiertes Lastprofil” ein durch ein geeignetes Verfahren für eine bestimmte Einspeiser- oder Entneh-
mergruppe charakteristisches Lastprofil; 

 37. „Stromhändler” eine natürliche oder juristische Person oder „eingetragene Personengesellschaft“ 20, die Elekt-
rizität in Gewinnabsicht verkauft; 

                                            
18 idF Z 2 des BG BGBl. I Nr. 112/2008. In Kraft mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 9. August 2008 
19 idF Z 2 des BG BGBl. I Nr. 112/2008. In Kraft mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 9. August 2008 
20 idF Z 2 des BG BGBl. I Nr. 112/2008. In Kraft mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 9. August 2008 
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 38. „Systembetreiber” einen Netzbetreiber, der über die technisch-organisatorischen Einrichtungen verfügt, um alle 
zur Aufrechterhaltung des Netzbetriebes notwendigen Maßnahmen setzen zu können; 

 39. „Übertragung” den Transport von Elektrizität über ein Höchstspannungs- und Hochspannungsverbundnetz; 
 40. „Übertragungsnetz” ein Hochspannungsverbundnetz mit einer Spannungshöhe von 110 kV und darüber, das 

dem überregionalen Transport von elektrischer Energie dient; 
 40a. „Übertragungsnetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person, die verantwortlich für den Betrieb, die 

Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Übertragungsnetzes und gegebenenfalls der Verbindungslei-
tungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene 
Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen, ist; Übertragungsnetzbetreiber sind die Verbund 
Austrian Power Grid AG, die Tiroler Regelzonen AG und die VKW - Übertragungsnetz AG; 

 41. „Verbindungsleitungen” Anlagen, die zur Verbundschaltung von Elektrizitätsnetzen dienen; 
 42. „Verbundnetz” eine Anzahl von Übertragungs- und Verteilernetzen, die durch eine oder mehrere Verbindungs-

leitungen miteinander verbunden sind; 
 42a. „Versorger“ eine natürliche oder juristische Person oder Erwerbgesellschaft, die die Versorgung wahrnimmt; 
 43. „Versorgung“ den Verkauf einschließlich des Weiterverkaufs von Elektrizität an Kunden; 
 43a. “Verteilernetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person, die verantwortlich ist für den Betrieb, die War-

tung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls 
der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, 
eine angemessene Nachfrage nach Verteilung von Elektrizität zu befriedigen; 

 44. „Verteilung” den Transport von Elektrizität über Hoch-, Mittel- oder Niederspannungs-Verteilernetze zum Zwe-
cke der Belieferung von Kunden, jedoch mit Ausnahme der Versorgung; 

 45. „vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein Unternehmen oder eine Gruppe von Unternehmen, deren 
gegenseitige Beziehungen durch Rechte, Verträge oder andere Mittel begründet werden, die einzeln oder zu-
sammen unter Berücksichtigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die Möglichkeit gewähren, einen 
bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit eines Unternehmens, insbesondere durch 

 a) Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des Vermögens des Unternehmens; 
 b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die Zusammensetzung, die Beratungen oder Be-

schlüsse der Organe des Unternehmens gewähren, 
auszuüben, wobei das betreffende Unternehmen bzw. die betreffende Gruppe mindestens eine der Funktionen 
Übertragung oder Verteilung und mindestens eine der Funktionen Erzeugung von oder Versorgung mit Elektri-
zität wahrnimmt; 

 46. „Wirkungsgrad“ den auf der Grundlage des unteren Heizwerts der Brennstoffe berechneten Wirkungsgrad (auch 
als “lower calorific values“ bezeichnet); 

 47. „wirtschaftlicher Vorrang” die Rangfolge der Elektrizitätsquellen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten; 
 48. „Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung“ die Wirkungsgrade einer alternativen getrennten 

Erzeugung von Wärme und Strom, die durch KWK ersetzt werden soll; 
 49. „wirtschaftlich vertretbarer Bedarf“ den Bedarf, der die benötigte Wärme- oder Kühlungsleistung nicht über-

schreitet und der sonst durch andere Energieproduktionsprozesse als KWK zu Marktbedingungen gedeckt wür-
de; 

 50. „Zusatzstrom“ den Strom, der über das Elektrizitätsnetz in den Fällen geliefert wird, in denen die Stromnachfra-
ge die elektrische Erzeugung des KWK-Prozesses übersteigt.“ 21 

2. Teil 

Rechnungslegung, innere Organisation, Entflechtung und Transparenz der Buchführung von Elektrizitätsunter-
nehmen 

Rechnungslegung 
§ 8. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) “(1) Alle Elektrizitätsunternehmen, die die Tätigkeit eines Netzbe-

treibers ausüben, haben, sofern die Summe aus unmittelbarer und mittelbarer Abgabe an elektrischer Energie mehr als 9 
GWh pro Jahr überschreitet, Jahresabschlüsse zu veröffentlichen. Alle übrigen Elektrizitätsunternehmen, auf die diese 
Voraussetzungen nicht zutreffen, haben eine Ausfertigung der Jahresabschlüsse in der Hauptverwaltung zur Verfügung 
der Öffentlichkeit zu halten.” 22 

(2) Geschäfte, deren Leistung, Entgelt oder sonstiger wirtschaftlicher Vorteil einen Wert von zehn Millionen Schil-
ling übersteigt und die 
 1. mit verbundenen Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 3 HGB; 
 2. mit angeschlossenen Unternehmen im Sinne des § 263 Abs. 1 HGB oder 

                                            
21 idF Artikel 1 Z 7 des BG BGBl. I Nr. 106/2006 
22 idF Artikel 7 Z 5 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
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 3. mit Unternehmen von Aktionären mit einem Anteil von mehr als 20 vH ihres Grundkapitals getätigt worden 
sind, 

sind im Anhang zum Jahresabschluß gesondert anzuführen.  
„(3) Integrierte Elektrizitätsunternehmen sind darüber hinaus verpflichtet, 

 1. eigene Konten im Rahmen von Rechnungskreisen für ihre 
 a) Erzeugungs-, Stromhandels- und Versorgungstätigkeiten; 
 b) Übertragungstätigkeiten; 
 c) Verteilungstätigkeiten 

zu führen. 
 2. die Bilanzen und Ergebnisrechnungen der einzelnen Rechnungskreise sowie deren Zuweisungsregeln zu veröf-

fentlichen; 
 3. konsolidierte Konten für Aktivitäten außerhalb des Elektrizitätsbereiches zu führen und eine Bilanz sowie eine 

Ergebnisrechnung zu veröffentlichen. 
Einnahmen aus dem Eigentum am Übertragungs- oder Verteilernetz sind in den Konten gesondert auszuweisen. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit durch Verordnung 
gemeinsame Kriterien erlassen, von denen bei der Erfüllung der unter Abs. 1 und 3 festgelegten Verpflichtungen auszu-
gehen ist. 

(5) Die Prüfung der Jahresabschlüsse (§ 8 Abs. 1) hat sich auch auf die Untersuchung zu beziehen, ob die Verpflich-
tung zur Vermeidung von missbräuchlichen Quersubventionen eingehalten wird.“ 23 

Besondere Bestimmungen für integrierte Elektrizitätsunternehmen 
§ 9. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Integrierte Elektrizitätsunternehmen haben zumindest die verwal-

tungsmäßigen Maßnahmen zu treffen, daß ihre Tätigkeit als Betreiber eines Übertragungsnetzes getrennt von der Erzeu-
gungs- und Verteilungstätigkeit erfolgt. 

Auskunfts- und Einsichtsrechte 
„§ 10. „ 24 Elektrizitätsunternehmen sind verpflichtet, den Behörden, einschließlich der Energie-Control GmbH, je-

derzeit Einsicht in alle Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren sowie Auskünfte über alle, den jeweiligen Voll-
zugsbereich betreffenden Sachverhalte zu erteilen.“ 25 Diese Pflicht zur Duldung der Einsichtnahme und Erteilung der 
Auskunft besteht ohne konkreten Anlassfall auch dann, wenn diese Unterlagen oder Auskünfte zur Klärung oder zur 
Vorbereitung der Klärung entscheidungsrelevanter Sachverhalte in künftig durchzuführenden Verfahren erforderlich 
sind.” 26 „Insbesondere haben Elektrizitätsunternehmen alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die der Behörde 
eine sachgerechte Beurteilung ermöglichen. Kommt das Elektrizitätsunternehmen dieser Verpflichtung nicht nach, kann 
die Behörde ihrer Beurteilung eine Schätzung zugrunde legen.“ 27 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
§ 11. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die Betreiber von Übertragungs- und Verteilernetzen haben Ge-

schäfts- oder Betriebsgeheimnisse, von denen sie bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangen, vertrau-
lich zu behandeln. 

3. Teil 

Stromerzeugungsanlagen und Stromlieferungsverträge 
Errichtungsgenehmigung und Betriebsbewilligung 

„§ 12. (1) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben jedenfalls die für die Errichtung und Inbetrieb-
nahme von Stromerzeugungsanlagen sowie die für die Vornahme von Vorarbeiten geltenden Voraussetzungen auf 
Grundlage objektiver, transparenter und nichtdiskriminierender Kriterien im Sinne der Art. 6 und 7 der RL 2003/54/EG 
festzulegen.“ 28 

(2) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze können vorsehen, daß Stromerzeugungsanlagen, die elektri-
sche Energie aus erneuerbaren Energien oder Abfällen erzeugen, oder die nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung 
                                            
23 idF Artikel 1 Z 8 des BG BGBl. I Nr. 106/2006 
24 tritt gemäß § 66c Abs. 1 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 mit dem 24. August 2002 in Kraft. Weiters wird mit § 5 Abs. 1 Z 21 des 
BVG BGBl. I Nr. 2/2008 diese „Verfassungsbestimmung“ als nicht mehr geltend festgestellt, da sich ihre Geltung mit dem Eintritt der 
mit ihr verbundenen Rechtswirkung erschöpft. Die Feststellung des Geltungsverlustes stellt allerdings keinen "contrarius actus" dar, 
die mit dieser Bestimmung verbundenen Rechtswirkungen für die betroffenen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
25 idF Artikel 2 Z 2 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
26 idF Artikel 7 Z 7 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 (Tritt gemäß § 66a Abs. 1 mit 1. Oktober 2001 in Kraft) 
27 idF Artikel 1 Z 9 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit 28. Juni 2006. 
28 idF Artikel 1 Z 10 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
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arbeiten, bis zu einer bestimmten Leistung einem vereinfachten Verfahren oder einer Anzeigepflicht zu unterziehen sind. 
Anlagen, die nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, bewilligungs- oder anzeigepflichtig 
sind, sind jedenfalls von einer Bewilligungspflicht auszunehmen. 

(3) (Verfassungsbestimmung) Bescheide, die die Verweigerung der Genehmigung einer Errichtung oder Inbet-
riebnahme einer Stromerzeugungsanlage zum Gegenstand haben, sind dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
zu übermitteln, das diese Verweigerung unter Anführung der Gründe der Kommission mitzuteilen hat. 

Stromlieferungsverträge bei Strombezug aus Drittstaaten 
“§ 13. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) Stromlieferungsverträge, die den Bezug von elektrischer 

Energie zur inländischen Bedarfsdeckung aus Drittstaaten zum Gegenstand haben,  
 1.  die zur Deckung ihres Bedarfes elektrische Energie auch in Anlagen erzeugen, die nicht dem Stand der Technik 

entsprechen oder von denen eine unmittelbare oder mittelbare Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von im 
Staatsgebiet befindlichen Menschen, Tieren und Pflanzen ausgeht  

 oder  
 2.  die nicht den Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung der bei der Erzeugung elektrischer Energie anfallen-

den Abfälle erbringen und kein Konzept für künftig aus der Erzeugung anfallende Abfälle erstellen,  
sind unzulässig. 

(2) aufgehoben. 29 30 31  
Meldepflicht von Stromlieferungsverträgen 

“§ 14. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Stromlieferungsverträge mit einer ein Jahr übersteigenden Lauf-
zeit und einem Umfang von mehr als 500 Millionen kWh im Jahr, die den Bezug von elektrischer Energie aus dem Ge-
biet der Europäischen Union zur inländischen Bedarfsdeckung zum Gegenstand haben, sind der Elektrizitäts-Control 
GmbH 32 zu melden. Die Elektrizitäts-Control GmbH 33 hat diese Stromlieferungsverträge zu verzeichnen.” 34 

4. Teil 

Der Betrieb von Netzen 

1. Hauptstück 

Rechte und Pflichten der Netzbetreiber 

1. Abschnitt 

Allgemeine Pflichten 
Gewährung des Netzzuganges 

“§ 15. (Grundsatzbestimmung) Netzbetreiber sind durch die Ausführungsgesetze zu verpflichten, Netzzugangsbe-
rechtigten den Netzzugang zu den genehmigten Allgemeinen Bedingungen und bestimmten Systemnutzungstarifen zu 
gewähren.” 35 

                                            
29 § 13 Abs. 2 wurde mit Erk. des VfGH vom 2. Oktober 2003, G 121-123/03-11, aufgehoben. Kundmachung des Bundeskanzlers, 
BGBl. I Nr. 104/2003 
30 „Die Elektrizitäts-Control GmbH hat durch Verordnung jene Drittstaaten zu benennen, auf die die Voraussetzungen von Abs. 1 
zutreffen.”   
31 Siehe den Erlass des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit vom 3. November 2003, Zl. 551.605/1 - IV/1/03. Die Kundma-
chung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Aufhebung der Verordnung der Energie-Control GmbH betreffend 
Stromlieferungsverträge bei Strombezug aus Drittstaaten (Stromlieferungsvertragsverordnung) durch den Verfassungsgerichtshof 
wurde im BGBl. II Nr. 601/2003 kundgemacht: 
Gemäß Art. 139 Abs. 5 B-VG wird kundgemacht: 
Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 2. Oktober 2003, V 67/02-15, V 12/03-15 und V 15/03-15, dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit zugestellt am 4. November 2003, die Verordnung der Energie-Control GmbH betreffend Stromlieferungsverträ-
ge bei Strombezug aus Drittstaaten (Stromlieferungsvertragsverordnung), kundgemacht im Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 243 vom 
17. Dezember 2001, in der Fassung der Verordnung, mit der die Verordnung der Elektrizitäts-Control GmbH betreffend Stromliefe-
rungsverträge bei Strombezug aus Drittstaaten (Stromlieferungsvertragsverordnung) geändert wird, kundgemacht im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung Nr. 123 vom 28. Juni 2002, als gesetzwidrig aufgehoben.  
32 nunmehr Energie-Control GmbH 
33 nunmehr Energie-Control GmbH 
34 idF Artikel 7 Z 10 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
35 idF Artikel 7 Z 11 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
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„Grenzüberschreitender Stromhandel 
§ 16. (1) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben die zur Durchsetzung der Bestimmungen der 

Verordnung 1228/2003/EG über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel geeigneten 
Sanktionen für Verstöße gegen die Bestimmungen dieser Verordnung festzulegen. 

(2) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die Energie-Control GmbH sorgt für die Einhaltung der Verordnung 
1228/2003/EG und der auf Grund von Art. 8 der Verordnung festgelegten Leitlinien.“ 

36  
Organisation des Netzzuganges 

§ 17. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben einen Rechtsanspruch der Berechtigten gemäß § 15 
vorzusehen, auf Grundlage der genehmigten Allgemeinen Bedingungen und den von der „Energie-Control Kommissi-
on“ 37 bestimmten Systemnutzungstarifen die Benutzung des Netzes zu verlangen (geregeltes Netzzugangssystem). 

Bedingungen des Netzzuganges 
“§ 18. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Bedingungen für den Zugang zum System dürfen nicht diskriminierend 

sein. Sie dürfen keine missbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten und nicht die Ver-
sorgungssicherheit und die Dienstleistungsqualität gefährden. 

(2) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Netzbetreiber einer Regelzone ihre Allgemeinen Bedingun-
gen auf einander abstimmen. Für jene Endverbraucher, welche an die an Netzebenen gemäß § 25 Abs. 5 Z 6 und 7 ange-
schlossen sind, die weniger als 100 000 kWh Jahresverbrauch oder weniger als 50 kW Anschlussleistung aufweisen, sind 
jedenfalls standardisierte Lastprofile zu erstellen. Es ist auch die Form der Erstellung und Anpassung (synthetisch, analy-
tisch) dieser standardisierten Lastprofile zu bestimmen. Es ist vorzusehen, dass diese standardisierten Lastprofile in ge-
eigneter Form veröffentlicht werden. Für Einspeiser mit weniger als 100 000 kWh jährlicher Einspeisung oder weniger 
als 50 kW Anschlussleistung sind ebenfalls standardisierte Lastprofile vorzusehen.“ 38 

„(3) Die Allgemeinen Bedingungen haben insbesondere zu enthalten: 
 1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere zur Einhaltung der Sonstigen Marktregeln; 
 2. die den einzelnen Netzbenutzern zugeordneten standardisierten Lastprofile; 
 3. die technischen Mindestanforderungen für den Netzzugang; 
 4. die verschiedenen von den Verteilerunternehmen im Rahmen des Netzzugangs zur Verfügung zu stellenden 

Dienstleistungen und angebotene Qualität; 
 5. den Zeitraum, innerhalb dessen Kundenanfragen jedenfalls zu beantworten sind; 
 6. die Ankündigung von geplanten Versorgungsunterbrechungen; 
 7. die Mindestanforderungen bezüglich Terminvereinbarungen mit Netzbenutzern; 
 8. jenen Standard, der bei der Datenübermittlung an Marktteilnehmer einzuhalten ist; 
 9. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge auf Netzzugang; 
 10. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten; 
 11. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leistungs-

qualität sowie einen Hinweis auf gesetzlich vorgesehene Streitbeilegungsverfahren; 
 12. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, innerhalb der das Verteilerunternehmen das Begehren auf 

Netzzugang zu beantworten hat; 
 13. die grundlegenden Prinzipien für die Verrechnung sowie die Art und Form der Rechnungslegung; 
 14. die Verpflichtung von Netzzugangsberechtigten zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung (Barsicherheit, 

Bankgarantie, Hinterlegung von nicht vinkulierten Sparbüchern) in angemessener Höhe, insoweit nach den Um-
ständen des Einzelfalles zu erwarten ist, dass der Netzbenutzer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
zeitgerecht nachkommt. 

Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Netzbetreiber die Kunden vor Vertragsabschluss über die wesentli-
chen Inhalte der Allgemeinen Bedingungen zu informieren haben. Zu diesem Zweck ist dem Kunden ein Informations-
blatt auszuhändigen. Die Ausführungsgesetze haben weiters sicher zu stellen, dass die im Anhang A der Richtlinie 
2003/54/EG festgelegten Maßnahmen zum Schutz der Kunden eingehalten werden.“ 39 

„(4) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass der Netzbetreiber den Endverbrauchern die Änderung der all-
gemeinen Bedingungen schriftlich bekannt zu geben und ihnen auf deren Wunsch die geänderten allgemeinen Bedin-
gungen zuzusenden hat. Solche Änderungen sind nur nach Maßgabe des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs und des 
Konsumentenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 140/1979, zulässig. 
                                            
36 idF Artikel 2 Z 11 und 12 des BG BGBl. I Nr. 106/2006 [alt: Verpflichtung zum Elektrizitätstransit] 
37 idF Artikel 1 Z 13 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
38 idF Artikel 7 Z 13 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
39 idF Artikel 1 Z 14 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
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(5) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass Netzbenutzer transparente Informationen über geltende Preise 
und Tarife sowie über die Allgemeinen Bedingungen erhalten.“ 40 

„Netzzugang bei nicht ausreichenden Kapazitäten 
§ 19. (Grundsatzbestimmung) Reichen die vorhandenen Leitungskapazitäten für regelzonenüberschreitende Liefe-

rungen nicht aus, um allen Anträgen auf Nutzung eines Systems zu entsprechen, so haben die Ausführungsgesetze vor-
zusehen, dass - unbeschadet der Verpflichtung zur Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 
über den grenzüberschreitenden Stromhandel sowie der auf Basis dieser Verordnung erlassenen Leitlinien - Transporte 
zur Belieferung von Kunden mit elektrischer Energie aus erneuerbaren Energieträgern und KWK-Anlagen Vorrang ha-
ben.“ 41 

Verweigerung des Netzzuganges 
§ 20. (1) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, daß Netzzugangsberechtigten der 

Netzzugang aus nachstehenden Gründen verweigert werden kann: 
 1. außergewöhnliche Netzzustände (Störfälle); 
 2. mangelnde Netzkapazitäten; 
 3. wenn der Netzzugang für Stromlieferungen für einen Kunden abgelehnt wird, der in dem System, aus dem die 

Belieferung erfolgt oder erfolgen soll, nicht als zugelassener Kunde gilt; 
 4. wenn ansonsten Elektrizität aus fernwärmeorientierten, umwelt- und ressourcenschonenden sowie technisch-

wirtschaftlich sinnvollen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder aus Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
trotz Eingehens auf die aktuellen Marktpreise verdrängt würde, wobei Möglichkeiten zum Verkauf dieser elekt-
rischen Energie an Dritte zu nutzen sind. 

Die Verweigerung ist gegenüber dem Netzzugangsberechtigten zu begründen. 
„(2) 42 (Verfassungsbestimmung) Die Energie-Control Kommission hat über Antrag desjenigen, der behauptet, 

durch die Verweigerung des Netzzuganges in seinem gesetzlich eingeräumten Recht auf Gewährung des Netzzuganges 
verletzt worden zu sein, innerhalb eines Monats festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Verweigerung eines Netz-
zuganges gemäß Abs. 1 vorliegen. Der Netzbetreiber hat das Vorliegen der Verweigerungstatbestände (Abs. 1) nachzu-
weisen. Die Energie-Control Kommission hat in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung zwischen Netzzu-
gangsberechtigtem und Netzbetreiber hinzuwirken.“ 43 

“(3) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass für die Beurteilung der Netzzu-
gangsberechtigung diejenigen Rechtsvorschriften Anwendung zu finden haben, die in jenem Land gelten, in dem derje-
nige, der einen Antrag gemäß Abs. 2 stellt, seinen Sitz (Hauptwohnsitz) hat. Bezüglich der Beurteilung der Netzzu-
gangsverweigerungsgründe haben die Ausführungsgesetze die Anwendung jener Rechtsvorschriften vorzusehen, die am 
Sitz des Netzbetreibers, der den Netzzugang verweigert hat, gelten.” 44 

„Streitbeilegungsverfahren 
§ 21. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) In Streitigkeiten zwischen Netzzugangsberechtigten und Netz-

betreibern über die Rechtmäßigkeit der Verweigerung des Netzzuganges entscheidet – sofern keine Zuständigkeit des 
Kartellgerichtes (§ 38 Kartellgesetz 2005, BGBl. I Nr. 61/2005) vorliegt – die Energie-Control Kommission. 

(2) In allen übrigen Streitigkeiten zwischen Netzzugangsberechtigten und Netzbetreibern über die aus diesem Ver-
hältnis entspringenden Verpflichtungen, insbesondere die anzuwendenden Bedingungen und Systemnutzungstarife, ent-
scheiden die Gerichte. Eine Klage eines Netzzugangsberechtigten kann erst nach Zustellung des Bescheides der Energie-
Control Kommission im Streitschlichtungsverfahren gemäß § 16 Abs. 1 Z 5 E-RBG oder innerhalb der in § 16 Abs. 3a 
E-RBG vorgesehenen Frist eingebracht werden. 

(3) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 kann eine Klage wegen Ansprüchen, die sich auf eine Verweigerung 
des Netzzuganges gründen, erst nach Rechtskraft der Entscheidung der Regulierungsbehörde über die Rechtmäßigkeit 
der Verweigerung des Netzzuganges eingebracht werden; bildet eine solche Entscheidung eine Vorfrage für das gerich-
tliche Verfahren, so ist dieses bis zur Rechtskraft der Entscheidung der Regulierungsbehörde zu unterbrechen.” 45 

                                            
40 idF Artikel 1 Z 15 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
41 idF Artikel 1 Z 16 DES BG BGBL. I NR. 106/2006  
42 tritt gemäß § 66c Abs. 1 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
43 idF Artikel 2 Z 4 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
44 idF Artikel 7 Z 16 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
45 idF Artikel 1 Z 17 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
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2. Abschnitt 

„Regelzonen“ 46 
“Einteilung der Regelzonen 

§ 22. (Grundsatzbestimmung) „(1) Übertragungsnetzbetreiber, die zu einem vertikal integrierten Unternehmen 
gehören, müssen zumindest hinsichtlich ihrer Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den 
übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der Übertragung zusammenhängen. Die Ausführungsgesetze haben für 
den Bereich, der von den Übertragungsnetzen abgedeckt wird, die von der Verbund - Austrian Power Grid AG, der Tiro-
ler Regelzonen AG und der VKW - Übertragungsnetz AG betrieben werden, vorzusehen, dass jeweils ein Regelzonenbe-
reich gebildet wird. Die Verbund - Austrian Power Grid AG, die Tiroler Regelzonen AG und die VKW - Übertragungs-
netz AG sind als Regelzonenführer zu benennen. Zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Übertragungsnetzbetreiber 
haben die Ausführungsgesetze eine sinngemäße Anwendung der im § 26 Abs. 3 Z 1 bis 4 enthaltenen Grundsätze vorzu-
sehen. Der gemeinsame Betrieb eines Übertragungs- und Verteilernetzes durch einen Regelzonenführer ist unter der 
Voraussetzung zulässig, dass für das Übertragungs- und Verteilernetz eigene Rechnungskreise eingerichtet sowie die 
Bilanzen und Ergebnisrechnungen gesondert ausgewiesen werden. Darüber hinaus sind die Zuweisungsregeln zu den 
einzelnen Rechnungskreisen zu veröffentlichen.“ 47 

(2) Die Ausführungsgesetze haben dem Regelzonenführer folgende Pflichten aufzuerlegen: 
 1. die Bereitstellung der Systemdienstleistung (Frequenz-/Leistungsregelung) entsprechend den technischen Re-

geln, wie etwa der UCTE, wobei diese Systemdienstleistung von einem dritten Unternehmen erbracht werden 
kann; 

 2. die Fahrplanabwicklung mit anderen Regelzonen; 
 3. die Organisation und den Einsatz der Ausgleichsenergie entsprechend der Bieterkurve im Zusammenwirken mit 

dem Bilanzgruppenkoordinator; 
 4. Messungen von elektrischen Größen an Schnittstellen seines Elektrizitätsnetzes und Übermittlung der Daten an 

den Bilanzgruppenkoordinator und andere Netzbetreiber; 
 „5. Die Ermittlung von Engpässen in Übertragungsnetzen sowie die Durchführung von Maßnahmen zur Vermei-

dung, Beseitigung und  Überwindung von Engpässen in Übertragungsnetzen, weiters die Aufrechterhaltung der 
Versorgungssicherheit. Sofern für die Netzengpassbeseitigung erforderlich, schließen die Regelzonenführer in 
Abstimmung mit den betroffenen Betreibern von Verteilernetzen mit den Erzeugern Verträge, wonach diese zu 
Leistungen (Erhöhung oder Einschränkung der Erzeugung, Veränderung der Kraftwerksverfügbarkeit) gegen 
Ersatz der wirtschaftlichen Nachteile und Kosten, die durch diese Leistungen verursacht werden, verpflichtet 
sind; dabei ist auch sicherzustellen, dass bei Anweisungen gegenüber Betreibern von KWK-Anlagen die Sicher-
heit der Fernwärmeversorgung nicht gefährdet wird. Bei der Bestimmung der Systemnutzungstarife sind den 
Regelzonenführern die Aufwendungen, die ihnen aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen entstehen, anzuer-
kennen.“ 48 

 „5a.  (Verfassungsbestimmung) Wenn Netzengpässe im Übertragungsnetz der Regelzone auftreten und für deren 
Beseitigung Leistungen der Erzeuger erforderlich sind und eine vertragliche Vereinbarung gemäß Z 5 nicht vor-
liegt, haben die Erzeuger auf Anordnung des Regelzonenführers, in Abstimmung mit den betroffenen Betreibern 
von Verteilernetzen, Leistungen (Erhöhung oder Einschränkung der Erzeugung, Veränderung der Kraftwerks-
verfügbarkeit) zu erbringen. Das Verfahren zur Ermittlung des angemessenen Entgelts für diese Leistungen ist 
in einer Verordnung der Energie-Control Kommission festzulegen, wobei als Basis die wirtschaftlichen Nachtei-
le und Kosten der Erzeuger, die durch diese Leistungen verursacht werden, heranzuziehen sind. Dabei ist auch 
sicherzustellen, dass bei Anweisungen gegenüber Betreibern von KWK-Anlagen die Sicherheit der Fernwärme-
versorgung nicht gefährdet wird. Z 5 letzter Satz gilt sinngemäß.“ 49 

 6. den Abruf der Kraftwerke zur Aufbringung von Ausgleichsenergie gemäß den Vorgaben des Bilanzgruppen-
koordinators; 

 7. die Durchführung einer Abgrenzung von Regelenergie zu Ausgleichsenergie nach transparenten und objektiven 
Kriterien; 

 8. den physikalischen Ausgleich zwischen Aufbringung und Bedarf in dem von ihnen abzudeckenden System 
sicherzustellen; 

 9. die Verrechnung der Ausgleichsenergie über eine zur Ausübung dieser Tätigkeit befugte Verrechnungsstelle 
durchzuführen und dieser sowie den Bilanzgruppenverantwortlichen die zur Durchführung der Verrechnung er-
forderlichen Daten zur Verfügung zu stellen, wobei insbesondere jene Zählwerte zu übermitteln sind, die für die 

                                            
46 idF Artikel 7 Z 18 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
47 idF Z 8 des BG BGBl. I Nr. 63/2004, in Kraft mit Ablauf des 21. Juni 2004 
48 idF Artikel 1 Z 19 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
49 idF Artikel 1 Z 19a des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
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Berechnung der Fahrplanabweichungen und der Abweichung vom Lastprofil jeder Bilanzgruppe benötigt wer-
den; 

 10. die Erstellung einer Lastprognose zur Erkennung von Engpässen; 
 11. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen sowie den 

Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen;“ 50 
 „12. die Benennung des Bilanzgruppenkoordinators und deren Anzeige an die Behörde“ 51 ; 
 „13. die Durchführung einer Langfristplanung für die Netzebenen gemäß § 25 Abs. 5 Z 1 bis 3; 
 14. die Veröffentlichung der in Anspruch genommenen Primärregelleistung hinsichtlich Dauer und Höhe sowie der 

Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens gemäß § 40; 
 15. die Systeme der Datenübermittlung und Auswertung für zeitgleich übermittelte Daten von Erzeugungsanlagen 

gemäß § 39 Abs. 3 so zu gestalten und zu betreiben, dass eine Weitergabe dieser Informationen an Dritte auszu-
schließen ist; 

 16. ein Gleichbehandlungsprogramm zu erstellen, durch das gewährleistet wird, dass die Verpflichtungen gemäß Z 
15 eingehalten werden.“ 52 

„(3) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass von der Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators Unter-
nehmen ausgeschlossen sind, die unter einem bestimmenden Einfluss von Unternehmen oder einer Gruppe von Unter-
nehmen stehen, die mindestens eine der Funktionen der kommerziellen Erzeugung, Übertragung, Verteilung oder Ver-
sorgung mit Elektrizität wahrnehmen. Darüber hinaus ist sicher zu stellen, dass 
 1. der Bilanzgruppenkoordinator die ihm gemäß Abs. 4 und 5 zur Besorgung zugewiesenen Aufgaben in sicherer 

und kostengünstiger Weise zu erfüllen vermag; eine kostengünstige Besorgung der Aufgaben ist jedenfalls dann 
anzunehmen, wenn bei der Ermittlung der Kostenbasis für die Verrechnungsstelle die für die Bestimmung der 
Systemnutzungstarife anzuwendenden Verfahren und Grundsätze zu Grunde gelegt werden; 

 2. die Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Bilanzgruppenkoordinator halten, den im Interesse einer 
soliden und umsichtigen Führung des Unternehmens zu stellenden Ansprüchen genügen; 

 3. bei keinem der Vorstände des Bilanzgruppenkoordinators ein Ausschließungsgrund im Sinne des § 13 Abs. 1 bis 
6 GewO 1994 vorliegt; 

 4. der Vorstand des Bilanzgruppenkoordinators auf Grund seiner Vorbildung fachlich geeignet ist und die für den 
Betrieb des Unternehmens erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen hat. Die fachliche Eignung eines Vor-
standes setzt voraus, dass dieser in ausreichendem Maße theoretische und praktische Kenntnisse in der Abrech-
nung von Ausgleichsenergie sowie Leitungserfahrung hat; die fachliche Eignung für die Leitung einer Verrech-
nungsstelle ist anzunehmen, wenn eine zumindest dreijährige leitende Tätigkeit auf dem Gebiet der Tarifierung 
oder des Rechnungswesens nachgewiesen wird; 

 5. mindestens ein Vorstand den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in Österreich hat; 
 6. kein Vorstand einen anderen Hauptberuf außerhalb des Bilanzgruppenkoordinators ausübt, der geeignet ist, 

Interessenkonflikte hervorzurufen; 
 7. der Sitz und die Hauptverwaltung des Bilanzgruppenkoordinators im Inland liegen und der Bilanzgruppenkoor-

dinator über eine seinen Aufgaben entsprechende Ausstattung verfügt; 
 8. das zur Verfügung stehende Abwicklungssystem den Anforderungen eines zeitgemäßen Abrechnungssystems 

genügt; 
 9. die Neutralität, Unabhängigkeit und die Datenvertraulichkeit gegenüber Marktteilnehmern gewährleistet ist. 

(4) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Aufgaben des Bilanzgruppenkoordinators folgende Tätig-
keiten zu umfassen haben: 
 1. die Vergabe von Identifikationsnummern der Bilanzgruppen; 
 2. die Bereitstellung von Schnittstellen im Bereich Informationstechnologie; 
 3. die Verwaltung der Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen; 
 4. die Übernahme der von den Netzbetreibern in vorgegebener Form übermittelten Messdaten, deren Auswertung 

und Weitergabe an die betroffenen Marktteilnehmer und anderen Bilanzgruppenverantwortlichen entsprechend 
den in den Verträgen enthaltenen Vorgaben; 

 5. die Übernahme von Fahrplänen der Bilanzgruppenverantwortlichen und die Weitergabe an die betroffenen 
Marktteilnehmer (andere Bilanzgruppenverantwortliche) entsprechend den in den Verträgen enthaltenen Vorga-
ben; 

 6. die Bonitätsprüfung der Bilanzgruppenverantwortlichen; 
 7. die Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Adaptierung von Regelungen im Bereich Kundenwechsel, Abwicklung 

und Abrechnung; 
 8. die Abrechnung und organisatorische Maßnahmen bei Auflösung von Bilanzgruppen; 

                                            
50 idF Artikel 7 Z 19 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
51 idF Z 3 des BG BGBl. I Nr. 44/2005 
52 idF Artikel 1 Z 20 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
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 9. die Aufteilung und Zuweisung der sich auf Grund der Verwendung von standardisierten Lastprofilen ergeben-
den Differenz auf die am Netz eines Netzbetreibers angeschlossenen Marktteilnehmer nach Vorliegen der 
Messwerte nach transparenten Kriterien; 

 10. die Verrechnung der Clearinggebühren an die Bilanzgruppenverantwortlichen; 
 11. die Berechnung und Zuordnung der Ausgleichsenergie; 
 12. der Abschluss von Verträgen 
 a) mit Bilanzgruppenverantwortlichen, anderen Regelzonenführern, Netzbetreibern und Stromlieferanten (Er-

zeugern und Händlern); 
 b) mit Einrichtungen zum Zwecke des Datenaustausches zur Erstellung eines Indexes; 
 c) mit Strombörsen über die Weitergabe von Daten; 
 d) mit Lieferanten (Erzeugern und Stromhändlern) über die Weitergabe von Daten. 

(5) Im Rahmen der Berechnung und Zuordnung der Ausgleichsenergie sind – sofern nicht besondere Regelungen 
im Rahmen von Verträgen gemäß § 70 Abs. 2 ElWOG bestehen – jedenfalls 
 1. Angebote für Ausgleichsenergie einzuholen, zu übernehmen und eine Abrufreihenfolge als Vorgabe für Regel-

zonenführer zu erstellen; 
 2. die Differenz von Fahrplänen zu Messdaten zu übernehmen und daraus Ausgleichsenergie zu ermitteln, zu-

zuordnen und zu verrechnen; 
 3. die Preise für Ausgleichsenergie entsprechend dem im § 10 Verrechnungsstellengesetz beschriebenen Verfahren 

zu ermitteln und in geeigneter Form ständig zu veröffentlichen; 
 4. die Entgelte für Ausgleichsenergie zu berechnen und den Bilanzgruppenverantwortlichen und Regelzonenfüh-

rern mitzuteilen; 
 5. besondere Maßnahmen zu ergreifen, wenn keine Angebote für Ausgleichsenergie vorliegen; 
 6. die verwendeten standardisierten Lastprofile zu verzeichnen, zu archivieren und in geeigneter Form zu veröf-

fentlichen; 
 7. Informationen über die zur Sicherung eines transparenten und diskriminierungsfreien und möglichst liquiden 

Ausgleichsenergiemarktes erforderlichen Maßnahmen den Marktteilnehmern zu gewähren. Dazu zählen jeden-
falls eine aktuelle Darstellung der eingelangten Angebote für Regelenergie (ungewollter Austausch, Sekundär-
regelung, Minutenreserveabruf),  Marketmaker oder ähnliche Marktinstrumente sowie  eine aktuelle Darstellung 
der abgerufenen Angebote. 

(6) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Regelzonenführer die erfolgte Benennung des Bilanzgrup-
penkoordinators der Behörde anzuzeigen haben. Erstreckt sich die Tätigkeit eines Regelzonenführers über mehrere Län-
der, ist die Benennung allen in ihrem Wirkungsbereich berührten Landesregierungen zur Anzeige zu bringen. Liegen die 
gemäß Abs. 3  nachzuweisenden Voraussetzungen nicht vor, hat die Behörde dies mit Bescheid festzustellen. Vor Erlas-
sung eines Bescheides hat die Behörde mit jenen Landesregierungen das Einvernehmen herzustellen, in deren Wir-
kungsbereich die Regelzone liegt. 

(7) Wird innerhalb von sechs Monaten nach Anzeige gemäß Abs. 6 kein Feststellungsbescheid erlassen und stellt 
innerhalb dieser Frist keine Landesregierung einen Antrag gemäß Art. 15 Abs. 7 B-VG, haben die Ausführungsgesetze 
vorzusehen, dass der Benannte berechtigt ist, die Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators auszuüben. Die Ausfüh-
rungsgesetze haben vorzusehen, dass die Berechtigung zur Ausübung einer Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators 
abzuerkennen ist, wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 3 nicht mehr vorliegen. Das im Abs. 6 letzter Satz vorgesehene 
Verfahren ist anzuwenden.“ 

(8) In den Fällen, in denen 
 1. keine Anzeige eines Bilanzgruppenkoordinators gemäß Abs. 6 erfolgt ist oder 
 2. die Behörde einen Feststellungsbescheid gemäß Abs. 6 erlassen hat oder 
 3. die Berechtigung zur Ausübung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators aberkannt worden ist, 
hat die Behörde von Amts wegen eine geeignete Person unter Berücksichtigung der im Abs. 3 bestimmten Ausübungs-
voraussetzungen  auszuwählen und zu verpflichten, die Aufgaben eines Bilanzgruppenkoordinators vorläufig zu über-
nehmen. Die Behörde hat mit jenen Landesregierungen das Einvernehmen herzustellen, in deren Wirkungsbereich sich 
die Regelzone erstreckt. Die Behörde hat diesen Bescheid aufzuheben, sobald vom Regelzonenführer ein geeigneter 
Bilanzgruppenkoordinator benannt wird. Vor Aufhebung dieses Bescheides hat die Behörde mit jenen Landesregierun-
gen das Einvernehmen herzustellen, in deren Wirkungsbereich sich die Regelzone erstreckt.“ 53 

„Langfristplanung 
§ 22a. (Grundsatzbestimmung) (1) Ziel der langfristigen Planung ist es, das Übertragungsnetz (Netzebenen 1 bis 

3) hinsichtlich 

                                            
53 idF Z 4 des BG BGBl. I Nr. 44/2005 
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 1. der Deckung der Nachfrage an Leitungskapazitäten zur Versorgung der Endverbraucher unter Berücksichtigung 
von Notfallszenarien, 

 2. der Erzielung eines hohen Maßes an Verfügbarkeit der Leitungskapazität (Versorgungssicherheit der Infrastruk-
tur), 

 3. sowie der Deckung der Transporterfordernisse sonstiger Kunden 
zu planen. 

(2) Die Landesgesetze haben vorzusehen, dass die Regelzonenführer mindestens einmal jährlich eine langfristige 
Planung für ihre Regelzone zur Erreichung der Ziele dieses Gesetzes und der Ziele gemäß Abs. 1 zu erstellen haben. Der 
Planungszeitraum wird vom Regelzonenführer festgelegt, wobei dies transparent und nicht diskriminierend unter Zu-
grundelegung der ihm zur Verfügung stehenden Daten zu erfolgen hat. Der Mindestplanungszeitraum beträgt fünf Jahre. 
Die Ergebnisse der langfristigen Planung sind der Landesregierung zur Kenntnis zu bringen. Diese haben dem Bundes-
minister für Wirtschaft und Arbeit über die Planungsergebnisse zu berichten. 

(3) Die Regelzonenführer haben bei der Erstellung der langfristigen Planung die technischen und wirtschaftlichen 
Zweckmäßigkeiten sowie die Interessen aller Marktteilnehmer zu berücksichtigen. 

(4) Alle Marktteilnehmer haben dem Regelzonenführer auf dessen schriftliches Verlangen die für die Erstellung der 
langfristigen Planung erforderlichen Daten, insbesondere Grundlagendaten, Messwerte und technische, ökonomische 
sowie sonstige Projektunterlagen zu geplanten Leitungsanlagen, die errichtet, erweitert, geändert oder betrieben werden 
sollen, innerhalb angemessener Frist zur Verfügung zu stellen, sofern diese Auswirkungen auf die Leitungskapazitäten 
des Übertragungsnetzes haben. Der Regelzonenführer kann unabhängig davon zusätzlich andere Daten heranziehen, die 
für die langfristige Planung zweckmäßig sind.“ 54 

„(5) (Verfassungsbestimmung) Die Regelzonenführer können die langfristige Planung beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit zur Genehmigung einreichen. In der Begründung des Antrages haben die Regelzonenführer, in-
sbesondere bei konkurrierenden Vorhaben zur Errichtung, Erweiterung, Änderung oder dem Betrieb von Leitungsanla-
gen, die technischen und wirtschaftlichen Gründe für die Befürwortung oder Ablehnung einzelner Vorhaben darzustellen 
und die Beseitigung von Netzengpässen anzustreben. Die Genehmigung kann unter Vorschreibung von Auflagen und 
Bedingungen erteilt werden, soweit diese zur Erfüllung der Zielsetzungen dieses Gesetzes erforderlich sind. Die mit der 
Umsetzung von Maßnahmen, welche in einer genehmigten langfristigen Planung vorgesehen sind, verbundenen Auf-
wendungen sind bei der Bestimmung der Systemnutzungstarife, gemäß §§ 25 ff anzuerkennen.“ 55 

„2a. Abschnitt 

Übertragungsnetze“ 56 
Pflichten der Betreiber von Übertragungsnetzen 

„§ 23. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben Betreiber von Übertragungsnetzen zu verpflichten, 
 1. das von ihnen betriebene System sicher, zuverlässig, leistungsfähig und unter Bedachtnahme auf den Umwelt-

schutz zu betreiben und zu erhalten; 
 2. die zum Betrieb des Systems erforderlichen technischen Voraussetzungen sicherzustellen; 
 3. die zur Durchführung der Verrechnung und Datenübermittlung gemäß § 22 Abs. 2 Z 9 erforderlichen vertragli-

chen Maßnahmen vorzusehen; 
 4. dem Betreiber eines anderen Netzes, mit dem sein eigenes Netz verbunden ist, ausreichende Informationen zu 

liefern, um den sicheren und leistungsfähigen Betrieb, den koordinierten Ausbau und die Interoperabilität des 
Verbundsystems sicherzustellen; 

 5. die genehmigten Allgemeinen Bedingungen und die gemäß § 25 bestimmten Systemnutzungstarife zu veröffent-
lichen; 

 6. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen sowie den 
Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen.” 57 

 „7. die Fähigkeit des Netzes zur Befriedigung einer angemessenen Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität 
langfristig sicherzustellen; 

 8. durch entsprechende Übertragungskapazität und Zuverlässigkeit des Netzes, einen Beitrag zur Versorgungssi-
cherheit zu leisten; 

 9. sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten 
der mit ihm verbundenen Unternehmen, zu enthalten; 

 10. den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für einen effizienten Netzzugang benöti-
gen; 

                                            
54 idF Artikel 1 Z 21 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
55 idF Artikel 1 Z 22 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
56 idF Artikel 7 Z 20 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
57 idF Artikel 7 Z 21 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
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 11. Engpässe im Netz zu ermitteln und Maßnahmen zu setzen, um Engpässe zu vermeiden oder zu beseitigen sowie 
die Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten. Sofern für die Netzengpassbeseitigung oder Aufrechterhaltung 
der Versorgungssicherheit dennoch Leistungen der Erzeuger (Erhöhung oder Einschränkung der Erzeugung so-
wie Veränderung der Kraftwerksverfügbarkeit) erforderlich sind, ist dies vom Übertragungsnetzbetreiber unter 
Bekanntgabe aller notwendigen Daten unverzüglich dem Regelzonenführer zu melden, der erforderlichenfalls 
weitere Anordnungen zu treffen hat (§ 22 Abs. 2 Z 5).“ 58 

Genehmigung der Allgemeinen Bedingungen 
“§ 24. (Verfassungsbestimmung) „(1) 59 Für die Genehmigung sowie für jede Änderung der Allgemeinen Bedin-

gungen für die Betreiber von Übertragungsnetzen ist die Energie-Control Kommission zuständig. „Die Genehmigung ist 
erforderlichenfalls unter Auflagen oder Bedingungen zu erteilen, soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses Ge-
setzes erforderlich ist.“ 60 Die Betreiber von Übertragungsnetzen haben, soweit dies zur Erreichung eines wettbewerbs-
orientierten Marktes erforderlich ist, auf Verlangen der Energie-Control Kommission Änderungen der Allgemeinen 
Bedingungen vorzunehmen.“ 61 

(2) Kommt der Betreiber eines Übertragungsnetzes seinen Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nicht nach, haben die 
Ausführungsgesetze Strafbestimmungen vorzusehen.” 62 

Bestimmung der Systemnutzungstarife 
“§ 25. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) Das für die Netznutzung zu entrichtende Entgelt bestimmt 

sich aus dem 
 1. Netznutzungsentgelt; 
 2. Netzbereitstellungsentgelt; 
 3. Netzverlustentgelt; 
 4. Systemdienstleistungsentgelt; 
 5. Entgelt für Messleistungen; 
 6. Netzzutrittsentgelt sowie 
 7. gegebenenfalls dem Entgelt für internationale Transaktionen. 
Die in Z 1 bis 4 sowie Z 7 angeführten Entgelte sind unter Zugrundelegung eines Tarifes zu ermitteln, der von der Elekt-
rizitäts-Control Kommission 63 durch Verordnung oder Bescheid zu bestimmen ist. Das unter Z 6 angeführte Entgelt ist 
aufwandsorientiert zu verrechnen, wobei eine Pauschalierung dem Netzbetreiber für jene Netzbenutzer, die an eine unter 
Abs. 5 Z 6 angeführte Netzebene angeschlossen sind, anheim gestellt ist. Das unter Z 5 angeführte Entgelt ist grundsätz-
lich aufwandsorientiert zu verrechnen, wobei von der Elektrizitäts-Control Kommission 64 durch Verordnung oder Be-
scheid Höchstpreise bestimmt werden können. 

(2) Die Systemnutzungstarife sind kostenorientiert zu bestimmen und haben dem Grundsatz der Kostenwahrheit zu 
entsprechen. Die Bestimmung der Preise unter Zugrundelegung einer Durchschnittsbetrachtung, die von den Kosten 
eines rationell geführten, vergleichbaren Unternehmens ausgeht, ist zulässig. Weiters können der Preisbestimmung Ziel-
vorgaben zugrunde gelegt werden, die sich am Einsparungspotential der Unternehmen orientieren (Produktivitätsab-
schläge). Die den Preisansätzen zugrundeliegende Tarifstruktur ist einheitlich zu gestalten und hat eine Vergleichbarkeit 
der mit den Leistungen korrespondierenden Preisansätzen aller Netzbetreiber zu ermöglichen. 

(3) Die Systemnutzungstarife haben dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Systembenutzer zu entsprechen. 
Die für den Netzzugang geltenden Systemnutzungstarife sind als Festpreise zu bestimmen. 

(4) Die Elektrizitäts-Control Kommission 65 hat jedenfalls Systemnutzungstarife für Entnehmer und Einspeiser von 
elektrischer Energie durch Verordnung oder Bescheid zu bestimmen. Netzbetreiber gelten dabei als Entnehmer. 

(5) Als Netzebenen, von denen bei der Bildung der Systemnutzungstarife auszugehen ist, werden bestimmt: 
 1. Höchstspannung  66 (380 kV und 220 kV, einschließlich 380/220-kV-Umspannung); 
 2. Umspannung von Höchst- zu Hochspannung; 
 3. Hochspannung (110kV, einschließlich Anlagen mit einer Betriebsspannung zwischen mehr als 36 kV und 

110 kV); 
 4. Umspannung von Hoch- zu Mittelspannung; 
                                            
58 idF Artikel 1 Z 23 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
59 tritt gemäß § 66c Abs. 1 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
60 idF Artikel 1 Z 24 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit 28. Juni 2006 
61 idF Artikel 2 Z 5 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
62 idF Artikel 7 Z 22 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 (Tritt gemäß § 66a Abs. 1 mit 1. März 2001 in Kraft) 
63 nunmehr Energie-Control Kommission 
64 nunmehr Energie-Control Kommission 
65 nunmehr Energie-Control Kommission 
66 idF Z 4 des BG BGBl. I Nr. 112/2008. In Kraft mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 9. August 2008 



Seite 20 von 140 Stand: 26. November 2009 [GT - LIBERALISIERUNG - IDF 2009-11-26.DOC] 

 

 5. Mittelspannung (mit einer Betriebsspannung zwischen mehr als 1 kV bis einschließlich 36 kV sowie Zwischen-
umspannungen); 

 6. Umspannung von Mittel- zu Niederspannung; 
 7. Niederspannung (1 kV und darunter). 

(6) Als Netzbereiche sind vorzusehen: 
 „1. Für die Netzebenen 1 (Höchstspannung) und 2 (Umspannung von Höchst- zu Hochspannung): 
 a) Österreichischer Bereich: das Höchstspannungsnetz sowie die Umspannung von Höchst- zu Hochspannung 

der Verbund-Austrian Power Grid AG sowie das Höchstspannungsnetz und die Umspannung von Höchst- zu 
Hochspannung der WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH und der EVN Netz GmbH; 

 b) Tiroler Bereich: das Höchstspannungsnetz sowie die Umspannung von Höchst- zu Hochspannung der TI-
WAG-Netz AG; 

 c) Vorarlberger Bereich: die Höchstspannungsnetze sowie die Umspannung von Höchst- zu Hochspannung der 
VKW-Netz AG und Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft, ausgenommen bestehende Leitungsrechte der 
Verbund-Austrian Power Grid AG, soweit sie nicht auf Verträgen gemäß § 70 Abs. 2 basieren, die dem Be-
reich gemäß lit. a zuzuordnen sind; 

 2. für die anderen Netzebenen, soweit Z 3 und 4 nicht anderes vorsehen, die jeweiligen, durch die Netze in den 
Netzebenen 3 bis 7 der in der Anlage I angeführten Unternehmen sowie von sämtlichen über diese Netze indirekt 
an das Höchstspannungsnetz angeschlossenen funktional verbundenen Netzen anderer Unternehmen abgedeck-
ten Gebiete mit Ausnahme der in Z 3 und 4 umschriebenen Netzbereiche, wobei die der WIEN ENERGIE Strom-
netz GmbH und der EVN Netz GmbH eigenen Höchstspannungsanlagen sowie die Umspannung von Höchst- zu 
Hochspannung der Netzebene 3 (Hochspannung) diesen Netzbereichen (Netzbereich der WIEN ENERGIE 
Stromnetz GmbH bzw. der EVN Netz GmbH) kostenmäßig zuzuordnen sind; 

 3. für das Bundesland Oberösterreich für die Netzebene 3 das durch die Netze der Energie AG Oberösterreich 
Netz GmbH, der LINZ STROM Netz GmbH und der Verbund-Austrian Power Grid AG gemeinsam abgedeckte 
Gebiet; für die Netzebenen 4 bis 7 die durch die Netze der Energie AG Oberösterreich Netz GmbH und der 
LINZ STROM Netz GmbH sowie von sämtlichen über diese Netze indirekt an das Höchstspannungsnetz ange-
schlossenen funktional verbundenen Netzen anderer Unternehmen abgedeckten Gebiete; 

 4. für die Netzebene 4 die durch die Netze der Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft und der Energie 
Klagenfurt GmbH abgedeckten Gebiete; für die Netzebenen 5 bis 7 die durch die Netze der Stromnetz Graz 
GmbH, der  Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft, der Energie Klagenfurt GmbH und der Ener-
gieversorgung Kleinwalsertal GesmbH abgedeckten Gebiete, sofern dies aus geographischen, wirtschaftlichen 
oder netztechnischen Gegebenheiten erforderlich ist.“ 67 

Leitungsanlagen, deren Kostenabgeltung im Rahmen von Verträgen gemäß § 70 Abs. 2 geregelt ist, sind in keinen der 
Netzbereiche aufzunehmen. Für die Inanspruchnahme von Leitungsanlagen im Rahmen von Verträgen gemäß § 70 
Abs. 2 bestimmt sich das Entgelt für die Netzbenutzung aus der in diesen Verträgen geregelten Kostenabgeltung. Durch 
die Zuordnung zu einem Netzbereich wird nicht in das Versorgungsgebiet, in Eigentumsrechte, in Investitionsentschei-
dungen, in die Betriebsführung, in die Netzplanung oder in die Netzhoheit anderer Netzbetreiber eingegriffen. 

(7) Bei galvanisch verbundenen Netzen unterschiedlicher Betreiber innerhalb von Netzbereichen sind zur Ermitt-
lung der Tarifpreise die Kosten je Netzebene für diese Netze zusammenzufassen, wobei die Erlöse aus der Nutzung die-
ser Netze innerhalb der Netzbereiche und Netzebenen von den jeweiligen Netzbetreibern nach Kostenanteilen aufzutei-
len sind. Ausgleichszahlungen zwischen den Netzbetreibern sind erforderlichenfalls durchzuführen. Bei Netzen, welche 
nur über die gleiche Spannungsebene aus Netzen von unterschiedlichen Betreibern innerhalb von Netzbereichen versorgt 
werden, jedoch nicht direkt transformatorisch mit überlagerten Netzebenen verbunden sind, sind zur Ermittlung der Ta-
rifpreise die Kosten je Netzebene für diese Netze zusammenzufassen, wobei die Erlöse aus der Nutzung dieser Netze 
anteilig nach den über die Netze gelieferten Mengen sowie der jeweiligen Kosten aufzuteilen sind. Ausgleichszahlungen 
zwischen den Netzbetreibern sind erforderlichenfalls durchzuführen. 

(8) Die organisatorische und technische Abwicklung der Ausgleichszahlungen gemäß Abs. 7 sind der Elektrizitäts-
Control GmbH 68 zur Besorgung zugewiesen. 

(9) Das Systemnutzungsentgelt für Verbraucher ist auf den Netzbereich sowie die Netzebene zu beziehen, an der die 
Anlage angeschlossen ist. 

(10) Elektrizitätsunternehmen haben die einzelnen Komponenten des Entgeltes gemäß Abs. 1, welches Endverbrau-
chern oder Netzbetreibern verrechnet wird oder in verrechneten Tarifpreisen enthalten ist, gesondert auf den Rechnungen 
für die Netznutzung oder auf den Stromrechnungen auszuweisen. Das Entgelt für die Systemdienstleistung ist Erzeugern 
getrennt von allfälligen anderen Entgelten in Rechnung zu stellen oder auf Rechnungen getrennt auszuweisen. 

(11) Die Bemessung des Netzbereitstellungsentgeltes hat leistungsbezogen zu erfolgen. Die Elektrizitäts-Control 
Kommission 69 hat durch Verordnung oder Bescheid die Kriterien, die bei der Bestimmung der Basis für die Verrech-
nung des Netzbereitstellungsentgeltes heranzuziehen sind, festzulegen. 

                                            
67 idF z 5 des BG BGBl. I Nr. 112/2008. In Kraft mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 9. August 2008 
68 nunmehr Energie-Control GmbH 
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(12) Die Bemessung des Netznutzungsentgeltes hat entweder arbeitsbezogen oder arbeits- und leistungsbezogen zu 
erfolgen. Der leistungsbezogene Anteil des Netznutzungsentgeltes ist grundsätzlich auf einen Zeitraum eines Jahres zu 
beziehen. Die Tarife sind so zu gestalten, dass Erlöse aus den leistungsbezogenen Netznutzungspreisen je Netzebene die 
Erlöse aus den arbeitsbezogenen Netznutzungspreisen nicht übersteigen. Werden Preise für die Netznutzung zeitvariabel 
gestaltet, so sind höchstens jeweils zwei unterschiedliche Preise innerhalb eines Tages, innerhalb einer Woche sowie 
innerhalb eines Jahres zulässig. Zur Ermittlung der Basis für die Verrechnung des leistungsbezogenen Anteils des Netz-
nutzungsentgeltes ist das arithmetische Mittel der im Abrechnungszeitraum monatlich gemessenen höchsten einviertels-
tündlichen Durchschnittsbelastung heranzuziehen. Für eine kürzere Inanspruchnahme als ein Jahr sowie bei gänzlicher 
oder teilweiser nicht durchgehender Inanspruchnahme des Netzsystems sind höhere Preise zu verrechnen. Die Elektrizi-
täts-Control Kommission 70 hat durch Verordnung oder Bescheid die Kriterien festzulegen, nach denen bei der Berech-
nung der sich dabei ergebenden Basis für die Verrechnung des leistungsbezogenen Anteils des Netznutzungsentgeltes 
vorzugehen ist. 

(13) Das bei der Bestimmung der Tarife zugrundezulegende Verfahren der Kostenwälzung ist von der Elektrizitäts-
Control Kommission 71 unter angemessener Berücksichtigung von Gesichtspunkten einer Brutto- und Nettobetrachtung 
durch Verordnung zu bestimmen.” 72 

„(14) 73 Für die Bereitstellung der Systemdienstleistung (§ 22 Abs. 2 Z 1) steht dem Regelzonenführer gegenüber 
Erzeugern ein Anspruch auf Abgeltung der damit verbundenen Aufwendungen zu.“ 74 

3. Abschnitt 

Betrieb von Verteilernetzen 
Ausübungsvoraussetzungen für Verteilernetze 

§ 26. (Grundsatzbestimmung) (1) Der Betrieb eines Verteilernetzes innerhalb eines Landes bedarf einer Konzes-
sion. 

(2) Die Ausführungsgesetze haben insbesondere die Konzessionsvoraussetzungen und die Parteistellung bei der 
Konzessionserteilung zu regeln. 

„(3) Für Verteilernetzbetreiber, an deren Netz mehr als 100 000 Kunden angeschlossen sind, haben die Ausfüh-
rungsgesetze als Konzessionsvoraussetzung vorzusehen, dass Konzessionswerber, die zu einem vertikal integrierten 
Unternehmen gehören, zumindest in ihrer Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den übri-
gen Tätigkeitsbereichen sein müssen, die nicht mit der Verteilung zusammenhängen. Weiters haben die Ausführungsge-
setze vorzusehen, dass im Falle einer Konzessionserteilung insbesondere auch durch entsprechende Auflagen oder Be-
dingungen sichergestellt wird, dass der Verteilernetzbetreiber hinsichtlich seiner Organisation und Entscheidungsgewalt 
unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen eines vertikal integrierten Unternehmens ist, die nicht mit der Vertei-
lung zusammenhängen. Zur Sicherstellung dieser Unabhängigkeit in einem integrierten Elektrizitätsunternehmen ist 
insbesondere vorzusehen, 
 1. dass die für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des 

integrierten Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Be-
reichen Elektrizitätserzeugung und -versorgung zuständig sind; 

 2. dass die berufsbedingten Interessen der für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen (Ge-
sellschaftsorgane) in einer Weise berücksichtigt werden, dass deren Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist, 
wobei insbesondere die Gründe für die Abberufung eines Gesellschaftsorgans des Verteilernetzbetreibers in der 
Gesellschaftssatzung des Verteilernetzbetreibers klar zu umschreiben sind; 

 3. dass für Vermögenswerte, die für den Betrieb, die Wartung oder den Ausbau des Netzes erforderlich sind, die 
tatsächliche Entscheidungsbefugnis des Verteilernetzbetreibers gewährleistet ist, wobei insbesondere sicher zu 
stellen ist, dass diese unabhängig von den übrigen Bereichen des integrierten Elektrizitätsunternehmen ausgeübt 
wird; 

 4. dass der Verteilernetzbetreiber ein Gleichbehandlungsprogramm aufstellt, aus dem hervorgeht, welche Maß-
nahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden; weiters sind Maßnahmen vorzusehen, 
durch die die ausreichende Überwachung der Einhaltung dieses Programms gewährleistet wird. In diesem Prog-
ramm ist insbesondere festzulegen, welche Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf die Erreichung dieses Ziels 
haben. Der für die Aufstellung und Überwachung der Einhaltung des Gleichbehandlungsprogramms gegenüber 
der Landesregierung benannte Gleichbehandlungsverantwortliche hat dieser und der Energie-Control GmbH 

                                                                                                                                                  
69 nunmehr Energie-Control Kommission 
70 nunmehr Energie-Control Kommission 
71 nunmehr Energie-Control Kommission 
72 idF Artikel 7 Z 23 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 (Tritt gemäß § 66a Abs. 2 mit dem der Kundmachung – dem 1. Dezember 2000 - 
folgenden Tag in Kraft) 
73 tritt gemäß § 66c Abs. 2 des BG BGBl. I Nr. 149/2002mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
74 idF Artikel 2 Z 6 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
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jährlich einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen vorzulegen und zu veröffentlichen. Die für die Überwa-
chung des Gleichbehandlungsprogramms zuständige Landesregierung hat der Energie-Control GmbH jährlich 
einen zusammenfassenden Bericht über die getroffenen Maßnahmen vorzulegen und diesen Bericht zu veröf-
fentlichen. 

(4) Abs. 3 Z 1 steht der Einrichtung von Koordinierungsmechanismen nicht entgegen, durch die sichergestellt wird, 
dass die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunternehmens und seine Aufsichtsrechte über das Management im Hinb-
lick auf die Rentabilität eines Tochterunternehmens geschützt werden. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass ein Mut-
terunternehmen den jährlichen Finanzplan oder ein gleichwertiges Instrument des Verteilernetzbetreibers genehmigt und 
generelle Grenzen für die Verschuldung seines Tochterunternehmens festlegt. Weisungen bezüglich des laufenden Be-
triebs oder einzelner Entscheidungen über den Bau oder die Modernisierung von Verteilerleitungen, die über den Rah-
men des genehmigten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instruments nicht hinausgehen, sind unzulässig. 

(5) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass dem Aufsichtsrat von Verteilernetzbetreibern, die zu einem in-
tegrierten Unternehmen gehören, mindestens zwei Mitglieder angehören, die von der Muttergesellschaft unabhängig 
sind.“ 75 

Rechte 
“§ 27. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben – unbeschadet der Bestimmungen betreffend Di-

rektleitungen sowie bestehender Netzanschlußverhältnisse – das Recht des Betreibers eines Verteilernetzes vorzusehen, 
innerhalb des von seinem Verteilernetz abgedeckten Gebietes alle Endverbraucher und Erzeuger an sein Netz anzu-
schließen (Recht zum Netzanschluß).“ 76 

“Ausnahmen vom Recht zum Netzanschluß 
§ 28. (Grundsatzbestimmung) Vom Recht gemäß § 27 sind jedenfalls jene Kunden auszunehmen, denen elektri-

sche Energie mit einer Nennspannung von über 110 kV übergeben wird.” 77 
Pflichten 

“§ 29. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben Betreiber von Verteilernetzen zu verpflichten: 
 1. die zur Durchführung der Berechnung und Zuordnung der Ausgleichsenergie erforderlichen Daten zur Verfü-

gung zu stellen, wobei insbesondere jene Zählwerte zu übermitteln sind, die für die Berechnung der Fahrplan-
abweichungen und der Abweichung vom Lastprofil jeder Bilanzgruppe benötigt werden; 

 2. Allgemeine Bedingungen zu veröffentlichen und zu diesen Bedingungen mit Endverbrauchern und Erzeugern 
privatrechtliche Verträge über den Anschluß abzuschließen (Allgemeine Anschlußpflicht); 

 3. Kunden sowie Erzeugern zu den genehmigten Allgemeinen Bedingungen und bestimmten Systemnutzungstari-
fen den Zugang zu ihrem System zu gewähren; 

 4. die für den Netzzugang genehmigten Allgemeinen Bedingungen und bestimmten Systemnutzungstarife unter 
sinngemäßer Anwendung des 2. Abschnittes zu veröffentlichen; 

 5. die zur Durchführung der Verrechnung und Datenübermittlung gemäß Z 1 erforderlichen vertraglichen Maß-
nahmen vorzusehen; 

 6. zum Betrieb und der Instandhaltung des Netzes; 
 7. zur Abschätzung der Lastflüsse und Prüfung der Einhaltung der technischen Sicherheit des Netzes; 
 8. zur Führung einer Evidenz über alle in seinem Netz tätigen Bilanzgruppen und Bilanzgruppenverantwortlichen; 
 9. zur Führung einer Evidenz aller in seinem Netz tätigen Lieferanten; 
 10. zur Messung der Bezüge, Leistungen, Lastprofile der Netzbenutzer, Prüfung deren Plausibilität und die Weiter-

gabe von Daten im erforderlichen Ausmaß an die Bilanzgruppenkoordinatoren, betroffene Netzbetreiber sowie 
Bilanzgruppenverantwortliche; 

 11. zur Messung der Leistungen, Strommengen, Lastprofile, an den Schnittstellen zu anderen Netzen und Weiterga-
be der Daten an betroffene Netzbetreiber, und die Bilanzgruppenkoordinatoren; 

 12. Engpässe im Netz ermitteln und Handlungen zu setzen, um diese zu vermeiden; 
 13. zur Entgegennahme und Weitergabe von Meldungen über Lieferanten- sowie Bilanzgruppenwechsel; 
 14. zur Einrichtung einer besonderen Bilanzgruppe für die Ermittlung der Netzverluste sowie einer besonderen 

Bilanzgruppe für Ökoenergie, die nur die dafür notwendigen Kriterien einer Bilanzgruppe zu erfüllen hat; 
 15. zur Einhebung der Entgelte für Netznutzung; 
 16. zur Zusammenarbeit mit dem Bilanzgruppenkoordinator, den Bilanzgruppenverantwortlichen und sonstigen 

Marktteilnehmern bei der Aufteilung der sich aus der Verwendung von standardisierten Lastprofilen ergebenden 
Differenzen nach Vorliegen der Messergebnisse; 

 17. zur Bekanntgabe der eingespeisten Ökoenergie an die Elektrizitäts-Control Kommission 78; 

                                            
75 idF Z 9 des BG BGBl. I Nr. 63/2004, in Kraft mit Ablauf des 21. Juni 2004 
76 idF Artikel 7 Z 24 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
77 idF Artikel 7 Z 25 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
78 nunmehr Energie-Control Kommission 
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 18. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen sowie den 
Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen” 79 ; 

 „19. sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten 
der mit ihm verbundenen Unternehmen, zu enthalten; 

 20. den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für einen effizienten Netzzugang benöti-
gen; 

 21. bei der Planung des Verteilernetzausbaus Energieeffizienz-, Nachfragesteuerungsmaßnahmen oder dezentrale 
Erzeugungsanlagen, durch die sich die Notwendigkeit einer Nachrüstung oder eines Kapazitätsersatzes erübri-
gen könnte, zu berücksichtigen.“ 80 

 
„Ausnahmen von der Allgemeinen Anschlußpflicht 

§ 30. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze können Ausnahmen von der Allgemeinen Anschlußpflicht 
vorsehen.“ 81 

Allgemeine Bedingungen 
„§ 31. (Verfassungsbestimmung) (1) Für die Genehmigung sowie für jede Änderung der Allgemeinen Bedingun-

gen für die Betreiber von Verteilernetzen ist die Energie-Control Kommission zuständig. Die Betreiber von Verteilernet-
zen haben, soweit dies zur Erreichung eines wettbewerbsorientierten Marktes erforderlich ist, auf Verlangen der Energie-
Control Kommission Änderungen der Allgemeinen Bedingungen vorzunehmen. Die Energie-Control Kommission kann 
auch verlangen, dass die Frist innerhalb derer auf Verlangen eines Kunden dessen Zählpunktsbezeichnung ihm oder 
einem Bevollmächtigten in einem gängigen Datenformat in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen ist oder ein 
Lieferantenwechsel durchzuführen ist in die Allgemeinen Bedingungen aufgenommen wird. Soweit dies zur Erfüllung 
der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist, ist die Genehmigung erforderlichenfalls unter Auflagen oder Bedin-
gungen zu erteilen.“  82 

(2) Kommt der Betreiber eines Verteilernetzes seinen Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nicht nach, haben die Ausfüh-
rungsgesetze Strafbestimmungen vorzusehen.” 83 

Abnahmeverpflichtung von Ökoenergie und KWK-Energie 
§ 32. (Grundsatzbestimmung) entfallen. 84 
§ 33. (Verfassungsbestimmung) entfallen. 85 
§ 34. (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) entfallen.  86 
§ 35. entfallen. 87 

Festlegung besonderer Meldepflichten 
§ 36. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Bei Preisbestimmung können Elektrizitätsunternehmen verpflichtet 

werden, regelmäßig jene betriebswirtschaftlichen Daten zu melden, die zur Überprüfung der volkswirtschaftlichen Rech-
tfertigung der jeweils geforderten Preise erforderlich sind. 

                                            
79 idF Artikel 7 Z 26 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
80 idF Artikel 1 Z 26 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
81 idF Artikel 7 Z 27 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
82 idF Artikel 1 Z 27 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit 28. Juni 2006. 
83 idF Artikel 7 Z 29 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 (Tritt gemäß § 66a Abs. 1 mit 1. März 2001 in Kraft) 
84 idF Artikel 1 Z 28 des BG BGBl. I Nr. 106/2006 [alt: Abnahmeverpflichtung von Ökoenergie und KWK-Energie] 
85 idF Artikel 2 Z 8 des BG BGBl. I Nr. 149/2002, die Aufhebung tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft (bisher: Aufsicht über die Errei-
chung des Abnahmeziels von Ökoenergie: 
§ 33. (Verfassungsbestimmung) Die Elektrizitäts-Control GmbH ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit anhand der von 
Anlagenbetreibern gemäß § 40 Abs. 2 ausgestellten Bescheinigungen festzustellen, in welchem Ausmaß die einzelnen Netzbetreiber 
elektrische Energie aus Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 abnehmen. Beträgt die Abnahme aus Ökoanlagen weniger als das in den jeweili-
gen Ausführungsgesetzen gemäß § 32 bestimmte Ausmaß, hat die Elektrizitäts-Control GmbH unverzüglich die Landesregierung des 
Landes von diesem Sachverhalt in Kenntnis zu setzen, in dem der Betreiber des Verteilernetzes seinen Sitz hat. Die Elektrizitäts-
Control GmbH hat Firma und Firmensitz jener Betreiber von Verteilernetzen zu veröffentlichen, die den im § 32 bestimmten Prozent-
satz nicht erreichen.) 
86 idF Artikel 1 Z 29 des BG BGBl. I Nr. 106/2006 [alt: Behördenzuständigkeit in Preisangelegenheiten] 
87 idF Artikel 7 Z 33 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
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2. Hauptstück 

Übergang und Erlöschen der Berechtigung zum Netzbetrieb 
Endigungstatbestände und Umgründung 

§ 37. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetze haben als Endigungstatbestände einer Konzession für ein 
Verteilernetz 
 1. die Entziehung, 
 2. den Verzicht, 
 3. den Untergang des Unternehmens sowie 
 4. den Konkurs des Rechtsträgers 
vorzusehen. 

(2) Die Entziehung ist jedenfalls dann vorzusehen, wenn der Konzessionsträger seinen Pflichten nicht nachkommt 
und eine gänzliche Erfüllung der dem Systembetreiber auferlegten Verpflichtungen auch nicht zu erwarten ist oder der 
Systembetreiber dem Auftrag der Behörde auf Beseitigung der hindernden Umstände nicht nachkommt. 

(3) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, daß bei Übertragung von Unternehmen und Teilunternehmen durch 
Umgründung (insbesondere durch Verschmelzungen, Umwandlungen, Einbringungen, Zusammenschlüssen, Spaltungen 
und Realteilungen) die zur Fortführung des Betriebes erforderlichen Konzessionen auf den Nachfolgeunternehmer über-
gehen und die bloße Umgründung keinen Endigungstatbestand darstellt, insbesondere keine Entziehung rechtfertigt. 
Vorzusehen ist weiters, daß der Nachfolgeunternehmer der Landesregierung den Übergang unter Anschluß eines Fir-
menbuchauszugs und der zur Herbeiführung der Eintragung im Firmenbuch eingereichten Unterlagen in Abschrift inner-
halb angemessener Frist anzuzeigen hat. 

Einweisung 
§ 38. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) Kommt der Betreiber eines Übertragungsnetzes, das sich über 

mehr als zwei Länder erstreckt, seinen Pflichten nicht nach, hat ihm der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit aufzu-
tragen, die hindernden Umstände innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. 

(2) Soweit dies zur Beseitigung einer Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder zur Abwehr 
schwerer volkswirtschaftlicher Schäden notwendig ist, kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ein anderes 
Elektrizitätsunternehmen zur vorübergehenden Erfüllung der Aufgaben des Systembetreibers ganz oder teilweise heran-
ziehen (Einweisung). Sind 
 1. die hindernden Umstände derart, daß eine gänzliche Erfüllung der gesetzlichen Pflichten des Systembetreibers 

nicht zu erwarten ist, oder 
 2. kommt der Netzbetreiber dem Auftrag der Behörde auf Beseitigung der hindernden Umstände nicht nach, 
so ist diesem Netzbetreiber der Betrieb ganz oder teilweise zu untersagen und unter Bedachtnahme auf die Bestimmun-
gen des § 23 ein anderes Elektrizitätsunternehmen zur dauernden Übernahme des Systems zu verpflichten. 

(3) Das gemäß Abs. 2 verpflichtete Elektrizitätsunternehmen tritt in die Rechte und Pflichten aus den Verträgen des 
Unternehmens, das von der Untersagung betroffen wird, ein. 

(4) Dem gemäß Abs. 2 verpflichteten Elektrizitätsunternehmen hat die Behörde auf dessen Antrag den Gebrauch 
des Übertragungsnetzes des Unternehmens, das von der Untersagung betroffen wird, gegen angemessene Entschädigung 
soweit zu gestatten, als dies zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendig ist. 

(5) Nach Rechtskraft des Bescheides gemäß Abs. 2 hat die Behörde auf Antrag des verpflichteten Elektrizitätsun-
ternehmens das in Gebrauch genommene Übertragungsnetz zu dessen Gunsten gegen angemessene Entschädigung zu 
enteignen. 

(6) Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermittlung der Entschädigungen sind die Bestimmungen des 
"Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes" 88 sinngemäß anzuwenden. 

(7) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann durch Verordnung oder im Einzelfall durch Bescheid alle 
oder einzelne Landeshauptmänner beauftragen, die ihm gemäß Abs. 1 und 2 zustehenden Befugnisse an seiner Stelle 
auszuüben. § 47 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

5. Teil 

Erzeuger 
“Erzeuger 

§ 39. (Grundsatzbestimmung) (1) 89 Die Ausführungsgesetze haben Erzeuger zu verpflichten: 
 1. sich einer Bilanzgruppe anzuschließen oder eine eigene Bilanzgruppe zu bilden; 

                                            
88 idF Art. 13 Z 1 des BG BGBl. I Nr.112/2003 
89 idF Artikel 1 Z 30 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
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 2. Daten in erforderlichem Ausmaß betroffenen Netzbetreibern, dem Bilanzgruppenkoordinator, dem Bilanzgrup-
penverantwortlichen und anderen betroffenen Marktteilnehmern zur Verfügung zu stellen; 

 3. Erzeugungsfahrpläne vorab an die betroffenen Netzbetreiber, den Regelzonenführer und den Bilanzgruppenver-
antwortlichen in erforderlichem Ausmaß bei technischer Notwendigkeit zu melden; 

 4. bei Verwendung eigener Zähleinrichtungen und Einrichtungen für die Datenübertragung die technischen Vorga-
ben der Netzbetreiber einzuhalten; 

 5. bei Teillieferungen die Bekanntgabe von Erzeugungsfahrplänen an die betroffenen Bilanz-
gruppenverantwortlichen; 

 „6. nach Maßgabe vertraglicher Vereinbarungen auf Anordnung des Regelzonenführers zur Netzengpassbeseitigung 
oder zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit Leistungen (Erhöhung oder Einschränkung der Erzeu-
gung  sowie Veränderung der Kraftwerksverfügbarkeit) zu erbringen. Es ist sicher zu stellen, dass bei Anwei-
sungen der Regelzonenführer gegenüber Betreibern von KWK-Anlagen die Fernwärmeversorgung gewährleistet 
bleibt; 

 6a.  auf Anordnung der Regelzonenführer gemäß § 22 Abs. 2 Z 5a zur Netzengpassbeseitigung oder zur Aufrecht-
erhaltung der Versorgungssicherheit die Erhöhung und/oder Einschränkung der Erzeugung somit die Verände-
rung der Kraftwerksverfügbarkeit des Kraftwerksbetreibers vorzunehmen, soweit dies nicht gemäß Z 6 vertrag-
lich sichergestellt werden konnte.“ 90  

„(2) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass Betreiber von Elektrizitätserzeugungsanlagen (Kraftwerks-
parks) mit einer Engpassleistung von mehr als fünf MW verpflichtet sind: 
 1. die Kosten für die Primärregelung zu übernehmen; 
 2. soweit diese zur Erbringung der Primärregelleistung imstande sind, diese auf Anordnung des Regelzonenführers 

zu erbringen, für den Fall, dass die Ausschreibung gemäß § 40 erfolglos blieb; 
 3. Nachweise über die Erbringung der Primärregelleistung dem Regelzonenführer in geeigneter und transparenter 

Weise zu erbringen; 
 4. zur Befolgung der im Zusammenhang mit der Erbringung der Primärregelleistung stehenden Anweisungen des 

Regelzonenführers insbesondere die Art und den Umfang der zu übermittelnden Daten betreffend. 
(3) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass Betreiber von Elektrizitätserzeugungsanlagen (Kraftwerks-

parks), die an die Netzebenen gemäß § 25 Abs. 5 Z 1 bis 3 angeschlossen sind oder über eine Engpassleistung von mehr 
als 50 MW verfügen, verpflichtet sind, dem jeweiligen Regelzonenführer zur Überwachung der Netzsicherheit zeitgleich 
Daten über die jeweils aktuelle Einspeiseleistung dieser Erzeugungsanlagen in elektronischer Form zu übermitteln. 

(4) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass Betreiber von Elektrizitätserzeugungsanlagen mit einer Eng-
passleistung von mehr als 20 MW verpflichtet sind, der Landesregierung zur Überwachung der Versorgungssicherheit 
regelmäßig Daten über die zeitliche Verfügbarkeit der Erzeugungsanlagen zu übermitteln. 

(5) Zur Durchsetzung der Verpflichtungen gemäß Abs. 2 bis 4 haben die Ausführungsgesetze geeignete Strafbe-
stimmungen vorzusehen, wobei für Verstöße gegen die Bestimmung des Abs. 2 eine Mindeststrafe von 10 000 Euro 
festzulegen ist:“ 91 

„Ausschreibung der Primärregelleistung 
§ 40. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Bereitstellung der Primär-

regelleistung mittels einer vom jeweiligen Regelzonenführer oder einem von ihm Beauftragten regelmäßig, jedoch min-
destens halbjährlich, durchzuführenden Ausschreibung erfolgt. 

(2) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Regelzonenführer regelmäßig ein transparentes Präqualifi-
kationsverfahren zur Ermittlung der für die Teilnahme an der Ausschreibung interessierten Anbieter von Primärregelleis-
tung durchzuführen haben. Die in den Präqualifikationsverfahren als geeignet eingestuften Anbieter von Primärregelleis-
tung sind zur Teilnahme an der Ausschreibung berechtigt. 

(3) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Höhe der bereitzustellenden Leistung den Anforderungen 
des Europäischen Verbundbetriebes entspricht. 

(4) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass bei der Ausschreibung die im Primärregelsystem pro Anlage 
vorzuhaltende Leistung mindestens 2 MW zu betragen hat. 

(5) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass der jeweilige Regelzonenführer bei erfolglos verlaufener Aus-
schreibung die gemäß Abs. 2 geeigneten Anbieter von Primärregelleistung gegen Ersatz der tatsächlichen Aufwendun-
gen zur Bereitstellung der Primärregelleistung zu verpflichten hat. 

                                            
90 idF Artikel 1 Z 30 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
91 idF Artikel 1 Z 31 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
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Aufbringung der Mittel für die Bereitstellung der Primärregelleistung 
§ 41. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Betreiber von Erzeugungs-

anlagen (Kraftwerksparks) mit einer Engpassleistung von mehr als 5 MW zur Aufbringung der Mittel für die Bereitstel-
lung der Primärregelleistung im Verhältnis ihrer Jahreserzeugungsmengen verpflichtet sind. Bei Erzeugungsanlagen, 
deren Engpassleistung größer als die Anschlussleistung an das jeweilige Netz ist, ist diese Anschlussleistung multipli-
ziert mit den Betriebsstunden der Anlage heranzuziehen. 

(2) Die Verrechnung und Einhebung der Mittel gemäß Abs. 1 erfolgt vierteljährlich durch die Regelzonenführer.“ 92 
Versorgung über Direktleitungen 

„§ 42. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben einen Rechtsanspruch für Erzeuger zur Errichtung 
und zum Betrieb von Direktleitungen vorzusehen.“ 93 

„5a. Teil 

KWK-Anlagen 
Kriterien für den Wirkungsgrad der KWK 

§ 42a. (Grundsatzbestimmung) (1) Zur Bestimmung der Effizienz der KWK nach Anhang IV können die Ausfüh-
rungsgesetze die Behörde ermächtigen, Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und Wär-
me festzulegen. Diese Wirkungsgrad-Referenzwerte haben aus einer Matrix von Werten, aufgeschlüsselt nach relevanten 
Faktoren wie Baujahr und Brennstofftypen zu bestehen, und müssen sich auf eine ausführlich dokumentierte Analyse 
stützen, bei der unter anderem die Betriebsdaten bei realen Betriebsbedingungen, der grenzüberschreitende Stromhandel, 
der Energieträgermix, die klimatischen Bedingungen und die angewandten KWK-Technologien gemäß den Grundsätzen 
in Anhang IV zu berücksichtigen sind. 

(2) Bei der Bestimmung der Wirkungsgrad-Referenzwerte gemäß Abs. 1 sind die von der Europäischen Kommissi-
on gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die 
Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung 
der Richtlinie 92/42/EWG (ABl. L 52 vom 21. Februar 2004, S. 50, KWK-Richtlinie) festgelegten harmonisierten Wir-
kungsgrad-Referenzwerte angemessen zu berücksichtigen. 

Herkunftsnachweis für Strom aus hocheffizienter KWK 
§ 42b. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Landesregierung hat auf Grundlage der harmonisierten Wirkungsgrad-

Referenzwerte gemäß § 42a Abs. 2 auf Antrag mit Bescheid jene KWK-Anlagen zu benennen, für die vom Netzbetrei-
ber, an dessen Netz die Anlage angeschlossen ist, Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter Kraft-Wärme-
Kopplung gemäß § 7 Z 17a ausgestellt werden dürfen. Die erfolgten Benennungen von Anlagen sind der Energie-
Control GmbH unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Der vom Netzbetreiber gemäß Abs. 1 ausgestellte Herkunftsnachweis hat zu umfassen: 
 1. die Menge an erzeugter Energie aus hocheffizienter KWK gemäß Anhang III; 
 2. die Art und die Engpassleistung der Erzeugungsanlage; 
 3. den Zeitraum und den Ort der Erzeugung; 
 4. die eingesetzten Primärenergieträger; 
 5. den unteren Heizwert des Primärenergieträgers; 
 6. die Nutzung der zusammen mit dem Strom erzeugten Wärme; 
 7. die Primärenergieeinsparungen, die gemäß Anhang IV auf der Grundlage der in § 42a Abs. 2 genannten, von der 

Europäischen Kommission festgelegten harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte berechnet worden sind. 
(3) Die Landesregierung hat die Ausstellung der Herkunftsnachweise regelmäßig zu überwachen. 
(4) Mit der Ausstellung von Herkunftsnachweisen ist kein Recht auf Inanspruchnahme von Fördermechanismen 

verbunden. 
Anerkennung von Herkunftsnachweisen aus anderen Staaten 

§ 42c. (Grundsatzbestimmung) (1) Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung aus 
Anlagen mit Standort in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragstaat gelten als Herkunftsnachweis im Sinne 
dieses Gesetzes, wenn sie zumindest den Anforderungen des Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie 2004/8/EG entsprechen. 

(2) Im Zweifelsfall hat die Landesregierung über Antrag oder von Amts wegen mit Bescheid festzustellen, ob die 
Voraussetzungen für die Anerkennung vorliegen. 

                                            
92 idF Artikel 1 Z 32 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
93 idF Artikel 1 Z 33 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
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Berichtswesen 
§ 42d. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Landesregierungen haben dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 

jährlich 
 1. eine im Einklang mit der in Anhang III dargelegten Methode erstellte Statistik über die nationale Erzeugung von 

Strom und Wärme aus KWK und 
 2. eine Statistik über die KWK-Kapazitäten sowie die für KWK eingesetzten Brennstoffe 
vorzulegen. 

(2) Die Landesregierungen haben dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit jährlich einen Bericht über ihre 
Überwachungstätigkeit gemäß § 42b Abs. 3 vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere jene Maßnahmen, die ergriffen 
wurden, um die Zuverlässigkeit des Nachweissystems zu gewährleisten, zu enthalten.“ 94 

“6. Teil 

Netzzugangsberechtigung und Netzbenutzung 
Netzzugangsberechtigung 

§ 43. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass alle Kunden ab dem 
1. Oktober 2001 berechtigt sind, mit Erzeugern, Stromhändlern sowie Elektrizitätsunternehmen Verträge über die Liefe-
rung von elektrischer Energie zur Deckung ihres Bedarfes zu schließen und hinsichtlich dieser Strommengen Netzzu-
gang zu begehren. 

(2) Elektrizitätsunternehmen können den Netzzugang im Namen ihrer Kunden begehren. 
(3) entfallen. 95 

Netzbenutzer 
§ 44. (Grundsatzbestimmung) (1) Netzbenutzer sind durch die Ausführungsgesetze zu verpflichten, sich einer Bi-

lanzgruppe anzuschließen oder eine eigene Bilanzgruppe zu bilden. 
(2) Netzbenutzer sind verpflichtet, entsprechend ihren gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen 

 1. Daten, Zählerwerte und sonstige, zur Ermittlung ihres Stromverbrauches dienende Angaben an Netzbetreiber, 
Bilanzgruppenverantwortliche sowie den Bilanzgruppenkoordinator gemäß den sich aus den vertraglichen Ver-
einbarungen ergebenden Verpflichtungen bereitzustellen und zu übermitteln, soweit dies zur Aufrechterhaltung 
eines wettbewerbsorientierten Elektrizitätsmarktes und zur Wahrung des Konsumentenschutzes erforderlich ist; 

 2. bei Verwendung eigener Zähleinrichtungen und Anlagen zur Datenübertragung die technischen Vorgaben der 
Netzbetreiber einzuhalten; 

 3. Meldungen bei Lieferanten- und Bilanzgruppenwechsel abzugeben sowie die hiefür vorgesehenen Fristen ein-
zuhalten; 

 4. Vertragsdaten an Stellen zu melden, die mit der Erstellung von Indizes betraut sind; 
 5. bei technischer Notwendigkeit Erzeugungs- und Verbrauchsfahrpläne an den Netzbetreiber und die Regelzonen-

führer zu melden; 
 6. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen sowie den 

Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen. 
„Versorger letzter Instanz 

§ 44a. (Grundsatzbestimmung) Stromhändler und sonstige Lieferanten, zu deren Tätigkeitsbereich die Versor-
gung von Haushaltskunden zählt, haben ihren Allgemeinen Tarif für die Versorgung in letzter Instanz von Haushalts-
kunden in geeigneter Weise (zB Internet)  zu veröffentlichen. Sie sind verpflichtet, zu ihren geltenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und zu diesem Tarif jene Interessenten, die nach dem standardisierten Haushaltslastprofil versorgt 
werden und die sich ihnen gegenüber auf die Grundversorgung berufen, mit elektrischer Energie zu beliefern (Pflicht zur 
Grundversorgung). Die Ausführungsgesetze haben nähere Bestimmungen über die Zumutbarkeit einer Grundversorgung 
und über die Gestaltung der Tarife für Kunden auf die das KSchG anzuwenden ist, für die Versorgung letzter Instanz 
vorzusehen.“ 96 

Pflichten der Lieferanten und Stromhändler 
„§ 45. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) 97 Stromhändler und sonstige Lieferanten, die Endverbraucher 

beliefern, sind verpflichtet, Verträge über den Datenaustausch mit dem Verantwortlichen der Bilanzgruppe, deren Mitg-
                                            
94 idF Artikel 1 Z 34 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. §§ 42a – 42d in Kraft mit 21. Februar 2006. [siehe auch die Anlagen I - V] 
95 idF Artikel 1 Z 35 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
96 idF Artikel 1 Z 36 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
97 tritt gemäß § 66c Abs. 2 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
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lieder sie beliefern, dem Netzbetreiber, an dessen Netz der Kunde angeschlossen ist, sowie mit dem zuständigen Bilanz-
gruppenkoordinator abzuschließen. 

„(2) Stromhändler und sonstige Lieferanten, die in Österreich Endverbraucher beliefern, sind verpflichtet, auf oder 
als Anhang zu ihrer Stromrechnung (Jahresabrechnung) für Endverbraucher den Versorgermix auszuweisen, der die 
gesamte Stromaufbringung des Stromhändlers für Endverbraucher berücksichtigt. Diese Verpflichtung besteht auch 
hinsichtlich des an Endverbraucher gerichteten kennzeichnungspflichtigen Werbematerials (§ 7 Z 18a). Die Ausweisung 
hat auf Basis der gesamten vom Versorger an Endverbraucher verkauften elektrischen Energie (Versorgermix) zu erfol-
gen. 

(3) Stromhändler und sonstige Lieferanten, die in Österreich Endverbraucher beliefern, sind verpflichtet, auf oder 
als Anhang zu ihrer Stromrechnung (Jahresabrechnung) für Endverbraucher die Umweltauswirkungen, zumindest über 
CO2-Emissionen und radioaktiven Abfall aus der durch den Versorgermix erzeugten Elektrizität, auszuweisen. Diese 
Verpflichtung besteht auch hinsichtlich des an Endverbraucher gerichteten Werbematerials.“ 98 

(4) 99 Die Überwachung der Richtigkeit der Angaben der Unternehmen hat durch die Energie-Control GmbH zu er-
folgen. Bei unrichtigen Angaben ist der betroffene Stromhändler mit Bescheid aufzufordern, die Angaben richtig zu 
stellen.“ 100 

„Ausweisung der Herkunft (Labeling) 
§ 45a. 101 (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) Die Kennzeichnung gemäß § 45 Abs. 2 hat nach einer pro-

zentmäßigen Aufschlüsselung, auf Basis der an Endverbraucher gelieferten elektrischen Energie (kWh), der Primärener-
gieträger in feste oder flüssige Biomasse, Biogas, Deponie- und Klärgas, geothermische Energie, Wind- und Sonnen-
energie, Wasserkraft, Erdgas, Erdöl und dessen Produkte, Kohle, Nuklearenergie sowie sonstige zu erfolgen.  

(2) Der Kennzeichnung der Primärenergieträger auf der Stromrechnung sind die gesamten im  vorangegangenen 
Kalender- oder Wirtschaftsjahr abgegebenen Mengen an Endverbraucher zugrunde zu legen.  

(3)  Die Anteile an den verschiedenen Primärenergieträgern gemäß Abs. 1 sind als einheitlicher Händlermix auszu-
weisen, der die gesamte Stromaufbringung des Stromhändlers an Endverbraucher berücksichtigt. Sind die Primärenergie-
träger nicht eindeutig ermittelbar, etwa bei Einkauf über Strombörsen, hat eine rechnerische Zuordnung dieser Mengen 
auf der Grundlage der aktuellen Gesamtaufbringung nach UCTE (Union für die Koordinierung des Transportes elektri-
scher Energie) zu erfolgen. 

(4) Die Kennzeichnung hat deutlich lesbar zu erfolgen. Andere Vermerke und Hinweise auf der Stromrechnung dür-
fen nicht geeignet sein,  zur Verwechslung mit der Kennzeichnung zu führen. 

(5) Stromhändler haben die Grundlagen zur Kennzeichnung zu dokumentieren. In der Dokumentation muss die 
Aufbringung der von ihnen an Endverbraucher gelieferten Mengen, gegliedert nach den Primärenergieträgern schlüssig 
dargestellt werden. 

(6) Die Dokumentation muss, sofern der Stromhändler eine Gesamtabgabe an Endverbraucher von 100 GWh nicht 
unterschreitet, von einem Wirtschaftsprüfer oder einem „allgemein beeideten und“ 102 gerichtlich zertifizierten Sachver-
ständigen aus dem Gebiet der Elektrotechnik geprüft sein. Das Ergebnis ist in übersichtlicher Form und vom Prüforgan 
bestätigt in einem Anhang zum Geschäftsbericht des Stromhändlers zu veröffentlichen.  

(7) Die Nachweise gemäß Abs. 6 müssen Angaben zu den Primärenergieträgern, mit denen die elektrische Energie 
erzeugt worden ist, zu Ort und Zeitraum der Erzeugung sowie über Namen und Anschrift des Erzeugers enthalten. Sie 
sind von einer nach dem Akkreditierungsgesetz, BGBl. Nr. 468/1992 in der Fassung BGBl. Nr. 430/1996, zugelassenen 
Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle zu bestätigen. § 3 Akkreditierungsgesetz gilt sinngemäß. Die Nachweise 
können für den Teil der Strombezüge entfallen, die im Herkunftsnachweissystem gemäß § 8 Ökostromgesetz, BGBl. I 
Nr. 149/2002, belegt sind. 

(8) Das Ergebnis der  Dokumentation, die spätestens vier Monate nach Ablauf des Kalender- oder Wirtschaftsjahres 
oder des tatsächlichen Lieferzeitraumes erstellt sein muss, ist auf die Dauer von drei  Jahren zur Einsicht durch Endver-
braucher am Sitz (Hauptwohnsitz) des Stromhändlers oder – liegt  dieser im Ausland – am Sitz des inländischen Zustel-
lungsbevollmächtigten bereitzuhalten.  

(9) Stromhändler haben auf Verlangen der Energie-Control GmbH innerhalb einer angemessenen Frist die Nach-
weise gemäß Abs. 5 bis 7 und alle notwendigen Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um die Richtigkeit der 
Angaben überprüfen zu können. 

(10) Stromhändler oder sonstige Lieferanten haben, sofern eine Pflicht zur Veröffentlichung von Jahresabschlüssen 
gemäß § 8  Abs. 1 besteht, in diesen Jahresabschlüssen den Händlermix gemäß Abs. 3, unter Angabe der jeweilig ver-
kauften oder abgegebenen Mengen an elektrischer Energie, anzugeben.“ 103 

                                            
98 idF Artikel 1 Z 37 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
99 tritt gemäß § 66c Abs. 2 des BG BGBl. I Nr. 149/2002mit dem 1. Juli 2004 in Kraft. [alt: Abs. 3] 
100 idF Artikel 2 Z 9 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
101 tritt gemäß § 66c Abs. 2 des BG BGBl. I Nr. 149/2002mit dem 1. Juli 2004 in Kraft. 
102 idF Z 6 des BG BGBl. I Nr. 112/2008. In Kraft mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 9. August 2008 
103 idF Artikel 2 Z 10 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
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„(11) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Stromkennzeichnung 
zu erlassen. Dabei sind insbesondere der Umfang der gemäß § 45 Abs. 2 und Abs. 3 bestehenden Verpflichtungen sowie 
die Vorgaben für Ausgestaltung der Nachweise zu den verschiedenen Primärenergieträgern und der Stromkennzeichnung 
gemäß § 45a näher zu bestimmen.“ 104 

„Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Belieferung mit elektrischer Energie 
§ 45b. (1) (Grundsatzbestimmung) Versorger haben Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Belieferung mit 

elektrischer Energie für Kunden, deren Verbrauch nicht über einen Lastprofilzähler gemessen wird, zu erstellen. Die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie ihre Änderungen sind der Energie-Control Kommission vor ihrem In-Kraft-
Treten in elektronischer Form anzuzeigen und in geeigneter Form zu veröffentlichen. 

(2) 105 (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Änderungen der Geschäftsbedingungen und der vertraglich ver-
einbarten Entgelte sind nur nach Maßgabe des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs und des Konsumentenschutzgeset-
zes, BGBl. Nr. 140/1979, zulässig. Solche Änderungen sind dem Kunden schriftlich mitzuteilen. Wird das Vertragsver-
hältnis für den Fall, dass der Kunde den Änderungen der Geschäftsbedingungen oder der Entgelte widerspricht, beendet, 
endet das Vertragsverhältnis mit dem nach einer Frist von 3 Monaten folgenden Monatsletzten. 

(3) (Grundsatzbestimmung) Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblätter zwischen Versorgern 
und Kunden haben zumindest zu enthalten: 
 1. Name und Anschrift des Versorgers; 
 2. erbrachte Leistungen und angebotene Qualität sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt für den Beginn der Belie-

ferung; 
 3. den Energiepreis in Cent pro kWh, inklusive etwaiger Zuschläge und Abgaben; 
 4. Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des Vertragsverhältnis-

ses, Vorhandensein eines Rücktrittsrechts; 
 5. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leistungs-

qualität; 
 6. Hinweis auf die zur Verfügung stehenden Beschwerdemöglichkeiten; 
 7. die Bedingungen, zu denen eine Belieferung im Sinne des § 44a erfolgt. 

(4) (Grundsatzbestimmung) Die Versorger haben ihre Kunden nachweislich vor Abschluss eines Vertrages über 
die wesentlichen Vertragsinhalte zu informieren. Zu diesem Zweck ist dem Kunden ein Informationsblatt auszuhändi-
gen. Dies gilt auch, wenn der Vertragsabschluss durch einen Vermittler angebahnt wird. 

(5) 106 (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Durch die Regelungen der Abs. 1 bis 4 bleiben die Bestimmun-
gen des KSchG und des ABGB unberührt. 

„Mindestanforderungen an Rechnungen und Informations- und Werbematerial 
§ 45c. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) An Endkunden gerichtetes Informations- und Werbematerial 

sowie Rechnungen sind transparent und konsumentenfreundlich zu gestalten. Soweit über das Systemnutzungsentgelt 
und den Preis für die elektrische Energie gemeinsam informiert, diese gemeinsam beworben oder der Abschluss eines 
gemeinsamen Vertrages angeboten wird oder ein solcher abgerechnet werden soll, sind die Komponenten des System-
nutzungsentgelts, die Zuschläge für Steuern und Abgaben sowie der Preis für elektrische Energie in transparenter Weise 
getrennt auszuweisen. Die Angabe des Energiepreises hat jedenfalls in Cent/kWh sowie unter Anführung eines allfälli-
gen Grundpreises zu erfolgen. 

(2) Auf Rechnungen über die Systemnutzung sind von Netzbetreibern, Lieferanten, Stromhändlern und Versorgern 
unbeschadet der Bestimmungen des § 25 Abs. 10 und der §§ 45 Abs. 2 und 45a insbesondere folgende Informationen 
anzugeben: 
 1. Die Zuordnung der Kundenanlagen zu den Netzebenen gemäß § 25 Abs. 5; 
 2. das vereinbarte bzw. erworbene Ausmaß für die Inanspruchnahme des Netzes in kW; 
 3. die Zählpunktsbezeichnungen; 
 4. die Zählerstände, die für die Abrechnung herangezogen wurden; 
 5. Informationen über die Art der Zählerstandsermittlung. Es ist dabei anzugeben, ob eine Zählerablesung durch 

den Netzbetreiber, eine Selbstablesung durch den Kunden oder eine rechnerische Ermittlung von Zählerständen 
vorgenommen wurde und 

 6. der Energieverbrauch im Abrechnungszeitraum je Tarifzeit. 

                                            
104 idF Artikel 1 Z 38 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
105 Gemäß § 66 d Abs. 3 treten § 45b Abs. 2 und 5 sowie § 45c mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 
106 Gemäß § 66 d Abs. 3 treten § 45b Abs. 2 und 5 sowie § 45c mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 
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(3) Der Netzbetreiber hat dem Netzbenutzer die Informationen gemäß Abs. 2 sowie die gemessenen Lastprofile des 
Netzbenutzers auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.“ 107 

7. Teil 

Bilanzgruppen 
Bildung von Bilanzgruppen 

§ 46. (1) (Grundsatzbestimmung) Bilanzgruppen können innerhalb jeder Regelzone gebildet werden. Die Bildung 
und Veränderung von Bilanzgruppen erfolgt durch den Bilanzgruppenverantwortlichen. 

(2) (Grundsatzbestimmung) Der Bilanzgruppenverantwortliche muß den Anforderungen, die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben und Pflichten erforderlich sind, insbesondere in rechtlicher, administrativer und kommerzieller Hinsicht ent-
sprechen. 

(3) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass der Bilanzgruppenverantwortliche 
den Nachweis seiner fachlichen Befähigung zu erbringen hat. Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit für die Erfüllung 
seiner Verpflichtungen haben die Ausführungsgesetze weiters Vorschriften über die finanzielle Ausstattung zu erlassen. 

(4) (Grundsatzbestimmung) Der Bilanzgruppenverantwortliche ist weiters zur Erfüllung seiner Aufgaben und 
Pflichten sowie der Einhaltung der Marktregeln verpflichtet. Kommt der Bilanzgruppenverantwortliche seinen Ver-
pflichtungen nicht nach, haben die Ausführungsgesetze die Untersagung seiner Tätigkeit vorzusehen.” 108 

„(5) 109 (Verfassungsbestimmung) Die Aufsicht über Bilanzgruppenverantwortliche erfolgt durch die Energie-
Control GmbH. Die Überwachung der Einhaltung der in den Ausführungsgesetzen enthaltenen Vorschriften ist der Re-
gulierungsbehörde zur Besorgung zugewiesen. Die Beurteilung der fachlichen Befähigung sowie eine Untersagung der 
Tätigkeit der Bilanzgruppenverantwortlichen richtet sich nach den Rechtsvorschriften, die an deren Sitz gelten. Die Zu-
weisung von Lieferanten oder Kunden, die keiner Bilanzgruppe angehören oder keine eigene Bilanzgruppe bilden, zu 
einer Bilanzgruppe hat durch die Energie-Control GmbH zu erfolgen.” 110 

“Aufgaben und Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen 
§ 47. (1) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben den Bilanzgruppenverantwortlichen folgende 

Aufgaben zuzuweisen: 
 1. die Erstellung von Fahrplänen und Übermittlung derer an die Verrechnungsstelle und die betroffenen Regelzo-

nenführer; 
 2. den Abschluss von Vereinbarungen betreffend Reservehaltung sowie die Versorgung von Bilanzgruppenmitg-

liedern, die ihnen von der Elektrizitäts-Control GmbH 111 zugewiesen wurden; 
 3. die Meldung bestimmter Erzeugungs- und Verbrauchsdaten für technische Zwecke; 
 4. die Meldung von Erzeugungs- und Abnahmefahrplänen von Großabnehmern und Einspeisern nach definierten 

Regeln für technische Zwecke; 
 5. die Entrichtung von Entgelten (Gebühren) an die Bilanzgruppenkoordinatoren; 
 6. die Entrichtung der Entgelte für Ausgleichsenergie an die Regelzonenführer sowie die Weiterverrechnung der 

Entgelte an die Bilanzgruppenmitglieder. 
(2) (Grundsatzbestimmung) Die Bilanzgruppenverantwortlichen sind zu verpflichten: 

 1. Verträge mit dem Bilanzgruppenkoordinator, den Netzbetreibern und den Bilanzgruppenmitgliedern über den 
Datenaustausch abzuschließen; 

 2. eine Evidenz der Bilanzgruppenmitglieder zu führen; 
 3. entsprechend den Marktregeln Daten an die Bilanzgruppenkoordinatoren, die Netzbetreiber und die Bilanzgrup-

penmitglieder weiterzugeben; 
 „4. Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen zu erstellen und dem Bilanzgruppenkoordinator bis zu einem von diesem 

festgesetzten Zeitpunkt zu melden;“ 112 
 5. Ausgleichsenergie für die Bilanzgruppenmitglieder – im Sinne einer Versorgung mit dieser – zu beschaffen; 
 „6. Alle Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind, um die Aufwendungen der Ökostromabwicklungsstelle  für 

Ausgleichsenergie zu minimieren.“ 113 

                                            
107 idF Artikel 1 Z 39 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Gemäß § 66 d Abs. 3 treten § 45b Abs. 2 und 5 sowie § 45c mit 1. Jänner 2007 
in Kraft. 
108 idF Artikel 7 Z 36 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 (Nach § 42 wird folgender 6. und 7. Teil eingefügt) 
109 tritt gemäß § 66c Abs. 1 des BG BGBl. I Nr. 149/2002mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
110 idF Artikel 2 Z 11 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
111 nunmehr Energie-Control GmbH 
112 idF Artikel 1 Z 40 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
113 idF Artikel 2 Z 2 des BG BGBl. I Nr. 105/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006  
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(3) (Grundsatzbestimmung) Wechselt ein Bilanzgruppenmitglied die Bilanzgruppe oder den Lieferanten, sind die 
Daten des Bilanzgruppenmitgliedes der neuen Bilanzgruppe oder dem neuen Lieferanten weiterzugeben.” 114 

„(4) (Verfassungsbestimmung) Der Bilanzgruppenverantwortliche hat der Energie-Control GmbH die Allgemei-
nen Bedingungen zu Genehmigung vorzulegen und über Aufforderung dieser abzuändern, sofern dies zur Erreichung 
eines wettbewerbsorientierten Marktes oder zur Übernahme des den Stromhändlern zugewiesenen Ökostroms erforder-
lich ist. Die Energie-Control GmbH kann dabei insbesondere auch die zur Minimierung der Aufwendungen der Öko-
stromabwicklungsstelle für Ausgleichsenergie erforderliche Änderung der zeitlichen Rahmenbedingungen für die Fahr-
planzuweisung veranlassen.“ 115 

„8. Teil 

Behörden“ 116 
“Behördenzuständigkeit in sonstigen Angelegenheiten, die durch unmittelbar anwendbares Bundesrecht geregelt 

werden 
§ 48. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) Sofern im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, ist Behörde 

im Sinne der unmittelbar anwendbaren bundesrechtlichen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Elektrizitäts-Control 
GmbH 117. 

(2) Verwaltungsstrafen gemäß dem 10. Teil sind von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeidirektion von dieser, zu verhängen.” 118 

“Behördenzuständigkeit in Elektrizitätsangelegenheiten 
§ 49. (Grundsatzbestimmung) Sofern im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, sind Behörden im Sinne der Grund-

satzbestimmungen dieses Bundesgesetzes 
 1. die Landesregierung; 
 2. der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit in den Fällen des Art. 12 Abs. 3 B-VG.” 119 

„9. Teil 

Besondere organisatorische Bestimmungen“ 120 
§ 50. entfallen. 121 

Landeselektrizitätsbeirat 
§ 51. (Grundsatzbestimmung) (1) Zur Beratung der Landesregierung in grundsätzlichen elektrizitätswirtschaftlichen 

Angelegenheiten haben die Ausführungsgesetze einen Elektrizitätsbeirat vorzusehen. 
(2) Die Ausführungsgesetze haben Personen, die an einem auf Grund eines Ausführungsgesetzes durchgeführten 

Verfahren teilnehmen, zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
“Anordnung und Durchführung statistischer Erhebungen 

„§ 52. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit  wird ermäch-
tigt, statistische Erhebungen und sonstige statistische Arbeiten über Elektrizität anzuordnen. Die Durchführung der sta-
tistischen Erhebungen und sonstigen statistischen Arbeiten hat durch die Energie-Control GmbH zu erfolgen.“ 122 

(2) „Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat durch Verordnung statistische Erhebungen anzuordnen.“ 123 
Die Verordnung hat neben der Anordnung von statistischen Erhebungen insbesondere zu enthalten: 
 1. Die Erhebungsmasse; 
 2. statistische Einheiten; 
 3. die Art der statistischen Erhebung; 
                                            
114 idF Artikel 7 Z 38 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
115 idF Artikel 2 Z 3 des BG BGBl. I Nr. 105/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006  
116 idF Artikel 7 Z 39 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
117 nunmehr Energie-Control GmbH 
118 idF Artikel 7 Z 40 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
119 idF Artikel 7 Z 42 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
120 idF Artikel 7 Z 41 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 (Die Gliederungsbezeichnung “9. Teil” wird nach § 49 eingefügt, die im 9. Teil 
enthaltenen Untergliederungen samt Überschriften entfallen.) 
121 idF Artikel 7 Z 43 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
122 idF Artikel 1 Z 41 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
123 idF Artikel 1 Z 42 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
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 4. Erhebungsmerkmale; 
 5. Merkmalsausprägung; 
 6. Häufigkeit und Zeitabstände der Datenerhebung; 
 7. die Bestimmung des Personenkreises, der zur Auskunft verpflichtet ist; 
 8. ob und in welchem Umfang die Ergebnisse der statistischen Erhebungen zu veröffentlichen sind, wobei die 

Bestimmungen des § 19 Abs. 2 Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, zu beachten sind. 
(3) Die Weitergabe von Einzeldaten an die Bundesanstalt “Statistik Österreich” für Zwecke der Bundesstatistik ist 

zulässig. 
(4) Die Durchführung der Erhebungen sowie die Verarbeitung der auf Grund dieser Erhebungen beschafften Daten 

hat unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des Bundesstatistikgesetzes 2000 zu erfolgen.” 124 
§ 53. entfallen. 125 

„Automationsunterstützter Datenverkehr 
§ 54. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) Personenbezogene Daten, die für die Durchführung von Ver-

fahren in Angelegenheiten, die in diesem Bundesgesetz durch unmittelbar anwendbares Bundesrecht geregelt sind, er-
forderlich sind, die die Behörde in Erfüllung ihrer Aufsichtstätigkeit benötigt oder die der Behörde gemäß § 10 zur 
Kenntnis gelangt sind, dürfen automationsunterstützt ermittelt und verarbeitet werden. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, die Energie-Control GmbH und die Energie-Control Kommissi-
on sind ermächtigt, bearbeitete Daten im Rahmen von Verfahren in Angelegenheiten, die in diesem Bundesgesetz durch 
unmittelbar anwendbares Bundesrecht geregelt sind, zu übermitteln an 
 1. die Beteiligten an diesem Verfahren; 
 2. Sachverständige, die dem Verfahren beigezogen werden; 
 3. die Mitglieder des Elektrizitätsbeirates, in Angelegenheiten der Preisbestimmung jedoch nur an gemäß § 26 

Abs. 3 Z 1, 2 und 4 E-RBG, BGBl. I Nr. 121/2000, in der Fassung des BGBl. I Nr. 148/2002, ernannte Mitglie-
der; 

 4. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 AVG); 
 5. die für die Durchführung des elektrizitätsrechtlichen Genehmigungsverfahrens zuständige Behörde, soweit diese 

Daten im Rahmen dieses Verfahrens benötigt werden.“ 126 
Preisbestimmung 

„§ 55. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) „(1) 127 Die für die Netznutzung geltenden Festpreise (System-
nutzungstarife) (§ 25) und sonstigen Tarife können von Amts wegen oder auf Antrag bestimmt werden. Anträge sind bei 
der Energie-Control GmbH einzubringen. Diese hat, soweit im Abs. 3 nichts anderes bestimmt ist, vor jeder Preisbe-
stimmung ein der Begutachtung durch den Elektrizitätsbeirat vorgelagertes Ermittlungsverfahren durchzuführen, in dem 
die Partei zu hören und den Vertretern der im § 26 Abs. 3 Z 1, 2 und 4 des Bundesgesetzes über die Aufgaben der Regu-
lierungsbehörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich und die Errichtung der Energie-Control GmbH und der Energie-
Control Kommission (Energie-Regulierungsbehördengesetz – E-RBG), in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
148/2002, genannten Bundesministerien und Körperschaften Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist. Antragsbe-
rechtigt sind die betroffenen Unternehmen sowie die Wirtschaftskammer Österreich, die Präsidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammern Österreichs, die Bundesarbeitskammer und der Österreichische Gewerkschaftsbund.“ 128 

(2) Nach Abschluss des der Begutachtung im Elektrizitätsbeirat vorgelagerten Ermittlungsverfahrens sind sämtliche 
Unterlagen dem Elektrizitätsbeirat zur Begutachtung vorzulegen. Der Vorsitzende kann zur Beratung im Elektrizitätsbei-
rat auch Sachverständige beiziehen. 

(3) Bei Gefahr im Verzug können die Anhörung der im § 26 Abs. 3 Z 1, 2 und 4 „E-RBG“ 129 genannten Bundes-
ministerien und Körperschaften sowie die Begutachtung durch den Elektrizitätsbeirat entfallen. Dieser ist jedoch nach-
träglich unverzüglich mit der Angelegenheit zu befassen. 

(4) Werden Betriebsprüfungen vorgenommen, so sind die Unterlagen hierüber, wenn die Betriebsprüfung in dem 
der Begutachtung durch den Elektrizitätsbeirat vorgelagerten Ermittlungsverfahren vorgenommen wurde, außer im Fall 
des Abs. 3, den Vertretern der im § 26 Abs. 3 Z 1, 2 und 4 „E-RBG“ 130 genannten Bundesministerien und Körperschaf-
ten, wenn die Betriebsprüfung aber im Verfahren vor dem Elektrizitätsbeirat vorgenommen wurde, sowie im Fall des 
Abs. 3, den Mitgliedern des Elektrizitätsbeirats gemäß § 26 Abs. 3 Z 1, 2 und 4 „E-RBG“ 131 zur Stellungnahme zu 
übermitteln. 
                                            
124 idF Artikel 7 Z 44 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
125 idF Artikel 7 Z 45 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
126 idF Artikel 1 Z 43 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
127 tritt gemäß § 66c Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
128 idF Artikel 2 Z 13 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
129 idF Artikel 2 Z 16 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
130 idF Artikel 2 Z 16 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
131 idF Artikel 2 Z 16 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
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(5) Vertreter der überprüften Unternehmen können von der Elektrizitäts-Control GmbH 132 sowohl in dem der Be-
gutachtung des Elektrizitätsbeirates vorgelagerten Ermittlungsverfahren als auch zum Elektrizitätsbeirat zur weiteren 
Auskunftserteilung vorgeladen werden.” 133 

Verpflichtung zur Weitergabe von Abgabensenkungen 
§ 56. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Entfallen in den Preisen von Sachgütern oder Leistungen enthaltene 

Steuern, Abgaben oder Zollbeträge ganz oder teilweise, so sind die Preise um diese Beträge herabzusetzen. 
Kundmachung von Verordnungen 

§ 57. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes, sofern sie Tarife 
und Preise betreffen, sind im ,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung” kundzumachen. Sie treten, sofern nicht ein späterer Zeit-
punkt für ihr Inkrafttreten bestimmt ist, mit Beginn des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. Ist eine Kundmachung im 
,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung” nicht oder nicht zeitgerecht möglich, so sind die Verordnungen in anderer geeigneter 
Weise – insbesondere durch Rundfunk oder Veröffentlichung in einem oder mehreren periodischen Medienwerken, die 
Anzeigen veröffentlichen, insbesondere in Tageszeitungen – kundzumachen. 

Allgemeine Bestimmungen 
§ 58. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben insbesondere die für die Erteilung einer Konzession 

für den Betrieb von Verteilernetzen erforderlichen besonderen Verfahrensbestimmungen festzulegen. 
Auskunftsrechte 

§ 59. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben sicherzustellen, daß die Landesregierungen in jeder 
Lage des Verfahrens Auskunft über alles zu verlangen berechtigt sind, was für die Durchführung dieser Verfahren erfor-
derlich ist und zu diesem Zweck auch in die Wirtschafts- und Geschäftsaufzeichnungen Einsicht nehmen können. 

Automationsunterstützter Datenverkehr 
§ 60. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben sicherzustellen, daß personenbezogene Daten, die für 

die Durchführung von Verfahren in Elektrizitätsangelegenheiten erforderlich sind, die die Behörden in Erfüllung ihrer 
Aufsichtstätigkeit benötigen oder die der Landesregierung zur Kenntnis zu bringen sind, automationsunterstützt ermittelt 
und verarbeitet werden dürfen, sowie nach den sich aus § 54 Abs. 3 ergebenden Grundsätzen die Weitergabe von bear-
beiteten Daten an Dritte zu regeln. 

Berichtspflicht der Landesregierungen 
§ 61. (Verfassungsbestimmung) Die Landesregierungen haben bis spätestens 30. Juni jeden Jahres dem Bundes-

minister für Wirtschaft und Arbeit einen Bericht über die Erfahrungen mit dem Funktionieren des Elektrizitätsbinnen-
marktes und der Vollziehung der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ausführungsgesetze vorzulegen. 

§ 61a. (Grundsatzbestimmung) entfallen. 134 

10. Teil 

Strafbestimmungen 
„Preistreiberei 

§ 62. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer 
Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer für eine Netzdienstleistung einen höheren Preis als den von 
der Behörde nach diesem Bundesgesetz bestimmten Höchst- oder Festpreis oder einen niedrigeren Preis als den von der 
Behörde nach diesem Bundesgesetz bestimmten Mindest- oder Festpreis auszeichnet, fordert, annimmt oder sich ver-
sprechen lässt, und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro, im Wiederholungsfall jedoch mit Geldstrafe bis zu 80 000 Euro 
zu bestrafen. 

(2) Der unzulässige Mehrbetrag ist für verfallen zu erklären. 
(3) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) beträgt ein Jahr. 

Einbehaltung von Abgabensenkungen 
§ 63. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Wer dem § 56 zuwiderhandelt oder wer zwar die Preise dem § 56 

entsprechend herabsetzt, die Auswirkung der Senkung von Steuern, Abgaben oder Zöllen aber dadurch umgeht, dass er, 
ohne dass dies durch entsprechende Kostenerhöhungen verursacht ist, die Senkung der genannten Eingangsabgaben 

                                            
132 nunmehr Energie-Control GmbH 
133 idF Artikel 7 Z 46 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
134 idF Artikel 1 Z 44 des BG BGBl. I Nr. 106/2006 [alt: Fonds] 
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durch eine Preiserhöhung ganz oder teilweise unwirksam macht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geld-
strafe bis zu 5 000 Euro zu bestrafen.“ 

Allgemeine Strafbestimmungen 
§ 64. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 

der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer 
Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen, wer 
 1. seiner Verpflichtung zur Auskunft und Gewährung der Einsichtnahme gemäß § 10 nicht nachkommt; 
 2. dem Verbot gemäß § 13 nicht entspricht; 
 3. seiner Verpflichtung zur Erfüllung der Rechnungslegungsbestimmungen gemäß § 8 oder den Bestimmungen der 

gemäß § 8 Abs. 4 erlassenen Verordnung nicht nachkommt. 
(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet 

oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit Geldstrafe bis zu 3 000 Euro zu bestrafen, wer 
 1. seiner Anzeigepflicht gemäß § 14 oder § 45b Abs. 1 und 2 nicht nachkommt; seiner Verpflichtung zur Erfüllung 

der Bestimmungen gemäß § 8 oder den Bestimmungen der gemäß § 8 Abs. 4 erlassenen Verordnung nicht 
nachkommt; 

 2. der Verpflichtung zur Auszeichnung gemäß § 25 nicht entspricht; 
 3. seinen Meldepflichten gemäß § 36 nicht nachkommt; 
 4. seiner Verpflichtung zur getrennten Ausweisung gemäß § 45c Abs. 1 nicht nachkommt; 
 5. seinen Verpflichtungen als Netzbetreiber oder Versorger gemäß § 53 Abs. 3 bzw. der auf Grund des § 53 Abs. 6 

erlassenen Verordnung nicht nachkommt; 
 6. seiner Verpflichtung zur Übermittlung, Veröffentlichung oder Vorlage von Daten gemäß § 52 nicht nachkommt. 
§ 62 Abs. 3 gilt.” 135 

Widerrechtliche Offenbarung oder Verwertung von Daten 
§ 65. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) Wer entgegen den Bestimmungen „des § 11“ 136 Daten widerrech-

tlich offenbart oder verwertet und deren Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, ein berechtigtes Interesse des Betrof-
fenen zu verletzen, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Der Täter ist nur auf Antrag eines in seinem Interesse an der Geheimhaltung Verletzten oder auf Antrag der Da-
tenschutzkommission zu verfolgen. 

(3) Die Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung ist auszuschließen, wenn dies 
 1. der Staatsanwalt, der Beschuldigte oder ein Privatbeteiligter beantragt, oder 
 2. das Gericht zur Wahrung von Interessen am Verfahren nicht beteiligter Personen für notwendig hält. 

11. Teil 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 
Inkrafttreten und Aufhebung von Rechtsvorschriften des Bundes 

§ 66. (1) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 66, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr geltend festgestellt.) 137 
(2) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die als unmittelbar anwendbares Bundesrecht bezeichneten Bestim-

mungen dieses Bundesgesetzes treten mit Ausnahme der §§ 8 und 9 mit 19. Februar 1999 in Kraft. Verordnungen auf 
Grund dieser Bestimmungen können bereits ab dem auf die Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag erlas-
sen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit 19. Februar 1999 in Kraft gesetzt werden. 

(3) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die §§ 8 und 9 treten mit 1. Dezember 1998 in Kraft und finden für alle 
nach diesem Zeitpunkt beginnenden Geschäftsjahre Anwendung. Verordnungen auf Grund es § 8 Abs. 4 können bereits 
ab dem auf die Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit 
1. Dezember 1998 in Kraft gesetzt werden. 

(4) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Auf bei Inkrafttreten als unmittelbar anwendbares Bundesrecht be-
zeichneten Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anhängige Preisverfahren für die Lieferung von Elektrizität sowie die 
damit zusammenhängenden Nebenleistungen und auf Verwaltungsübertretungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Bun-
desgesetzes begangen wurden, finden weiterhin die Bestimmungen des Preisgesetzes 1992, BGBl. Nr. 145, Anwendung. 

                                            
135 idF Artikel 1 Z 45 des BG BGBl. I Nr. 106/2006 [§§ 62 bis 64] 
136 idF Artikel 7 Z 49 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
137 Alt: „(Verfassungsbestimmung) § 1, § 5 Abs. 2, § 10, § 12 Abs. 3, § 20 Abs. 2, § 24, § 61, § 70 Abs. 2 und § 71 Abs. 3 treten 
mit 19. Februar 1999 in Kraft.“ Diese Verfassungsbestimmung wird als nicht mehr geltend festgestellt, da sich ihre Geltung mit dem 
Eintritt der mit ihr verbundenen Rechtswirkung erschöpft. Die Feststellung des Geltungsverlustes stellt allerdings keinen "contrarius 
actus" dar, die mit dieser Bestimmung verbundenen Rechtswirkungen für die betroffenen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

http://ris1.bka.gv.at/Appl/Authentic/SearchAuthResult.aspx?page=hit&q_bgblnr=BGBl.%20I%20Nr.%202/2008�
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(5) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die auf Grund des Preisgesetzes 1992 erlassenen Bescheide gelten 
 1. soweit sie sich an Betreiber von Verteilernetzen oder an Betreiber von Übertragungsnetzen zur Lieferung an 

nicht zugelassene Kunden richten, als Bescheide auf Grund des in diesem Bundesgesetz enthaltenen unmittelba-
ren Bundesrechts; 

 2. soweit sie sich an Betreiber von Übertragungs- oder Verteilernetzen zur Lieferung an zugelassene Kunden rich-
ten, bis zur Erlassung von Verordnungen oder Bescheiden gemäß den §§ 25 und 34 in Verbindung mit § 55 so-
wohl als den Systemnutzungstarif als auch den Preis für die Lieferung von elektrischer Energie und die damit 
zusammenhängenden Nebenleistungen bestimmende Bescheide. 

(6) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die auf Grund preisrechtlicher Bestimmungen vor Inkrafttreten der als 
unmittelbar anwendbares Bundesrecht bezeichneten Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen 
bleiben bis zur Neuregelung der entsprechenden Sachgebiete durch Verordnungen auf Grund des in diesem Bundesge-
setz enthaltenen unmittelbar anwendbaren Bundesrechts als Bundesgesetz in Geltung. 

“Inkrafttreten und Aufhebung von Rechtsvorschriften des Bundes 
§ 66a. (1) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 66, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr geltend festgestellt) 138 
“(2) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) § 25 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 tritt 

mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Für die Erlassung von Verordnungen auf Grund des § 25 ist bis zum 
30. September 2001 der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit zuständig. Die übrigen als unmittelbar anwendbares 
Bundesrecht bezeichneten Bestimmungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 treten mit 1. Oktober 2001 in Kraft. 
Verordnungen auf Grund dieser Bestimmungen können bereits ab dem, auf die Kundmachung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 121/2000 folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit 1. Oktober 2001 in Kraft gesetzt 
werden. 

(3) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Bei Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 anhän-
gige Preisverfahren für die Lieferung von Elektrizität sowie die damit zusammenhängenden Nebenleistungen sind nach 
den Bestimmungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 zu Ende zu führen. 

(4) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Auf Verfahren betreffend Verwaltungsübertretungen, die vor dem 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 begangen wurden, finden weiterhin die Bestimmungen des 
Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes, BGBl. I Nr. 143/1998, Anwendung. 

(5) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die auf Grund preisrechtlicher Regelungen vor Inkrafttreten der als 
unmittelbar anwendbares Bundesrecht geltenden Bestimmungen des BGBl. I Nr. 121/2000, erlassenen Bescheide gelten, 
soweit sie sich an Betreiber von Verteilernetzen oder an Betreiber von Übertragungsnetzen zur Lieferung an nicht zuge-
lassene Kunden richten – ausgenommen hinsichtlich der in diesen Bescheiden enthaltenen Preisansätze – als Bescheide 
auf Grund des im Bundesgesetz BGBl. I Nr. 121/2000 enthaltenen, unmittelbaren Bundesrechts bis zur Erlassung von 
diese Sachgebiete regelnden Bescheiden oder Verordnungen der Elektrizitäts-Control GmbH 139 aufrecht. 

(6) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die auf Grund preisrechtlicher Regelungen vor Inkrafttreten der als 
unmittelbar anwendbares Bundesrecht bezeichneten Bestimmungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 erlasse-
nen Verordnungen bleiben bis zur Neuregelung der entsprechenden Sachgebiete durch Verordnungen des Bundesminis-
ters für Wirtschaft und Arbeit, ab 1. Oktober 2001 der Elektrizitäts-Control Kommission 140 als Bundesgesetz in Geltung. 

(7) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die auf Grund des § 47 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesge-
setzes, BGBl. I Nr. 143/1998, erlassenen Verordnungen der Landeshauptmänner bleiben bis zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Verordnungen gemäß § 34 in der Fassung des BGBl. I Nr. 121/2000 als Bundesgesetze in Kraft. 

(8) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Stromlieferungsverträge, die vor dem 19. Februar 1999 abgeschlos-
sen wurden und die den Bezug von elektrischer Energie zur inländischen Bedarfsdeckung aus Drittstaaten im Sinne des 
§ 13 Abs. 1 zum Gegenstand haben, sind – sofern ihre Laufzeiten über den 1. Oktober 2001 hinausgehen – bis spätestens 
1. Dezember 2001 dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit vorzulegen. Eine Kündigung dieser Stromlieferungs-
verträge hat zum ehestmöglichen Zeitpunkt zu erfolgen. Diese Verträge sind der Elektrizitäts-Control GmbH 141 zugäng-
lich zu machen.” 142 

                                            
138 Alt: „(Verfassungsbestimmung) Die §§ 1 und 71 Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 treten mit 
dem der Kundmachung folgenden Tag, die §§ 24, 31, 46 Abs. 5 und 47 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
121/2000 treten mit 1. März 2001, die §§ 10, 20 Abs. 2 und 33 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 treten mit 
1. Oktober 2001 in Kraft.” idF Artikel 7 Z 50 des BG BGBl. I Nr. 121/2000. Diese Verfassungsbestimmung wird als nicht mehr ge-
ltend festgestellt, da sich ihre Geltung mit dem Eintritt der mit ihr verbundenen Rechtswirkung erschöpft. Die Feststellung des Ge-
ltungsverlustes stellt allerdings keinen "contrarius actus" dar, die mit dieser Bestimmung verbundenen Rechtswirkungen für die be-
troffenen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
139 nunmehr Energie-Control GmbH 
140 nunmehr Energie-Control Kommission 
141 nunmehr Energie-Control GmbH 
142 idF Artikel 7 Z 51 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
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„Klarstellung des zeitlichen Anwendungsbereichs von Systemnutzungstarifverordnungen 
§ 66 b. 143 (Verfassungsbestimmung) (1) Die Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenhei-

ten 144, mit der die Systemnutzungstarife bestimmt werden vom 18. Februar 1999, Zl. 551.352/96-VIII/1/99, ist nach 
Maßgabe des Abs. 2 auf im Zeitraum vom 19. Februar 1999 bis zum Ablauf des 22. September 1999 verwirklichte Sach-
verhalte anzuwenden. Die Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, mit der die Systemnut-
zungstarife bestimmt werden vom 22. September 1999, Zl. 551.352/140-VIII/1/99, ist nach Maßgabe des Abs. 2 auf im 
Zeitraum vom 23. September 1999 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2000 verwirklichte Sachverhalte anzuwenden. 

(2) Die in Abs. 1 angeführten Verordnungen sind nicht gegenüber denjenigen Normadressaten anzuwenden, denen 
aufgrund eingebrachter Individualanträge (Art. 139 Abs. 1, Art. 140 Abs. 1 B-VG) im Zuge der Aufhebung dieser Ver-
ordnungen durch den Verfassungsgerichtshof oder im Zuge des Ausspruches der Gesetzwidrigkeit der Verordnungen 
Anlassfallwirkung im Sinne des Art. 139 Abs. 6 oder des Art. 140 Abs. 7 B-VG zuzuerkennen ist. Eine rückwirkende 
Beseitigung aus dem Rechtsbestand der in Abs. 1 angeführten Verordnungen für alle anderen Normadressaten ist mit der 
Aufhebung oder mit dem Ausspruch der Gesetzwidrigkeit dieser Verordnungen durch den Verfassungsgerichtshof nicht 
verbunden. 

In-Kraft-Treten der Novelle BGBl. I Nr. 149/2002 
§ 66c. (1) (Anm.: Erster Satz durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 66 und zweiter Satz durch Art. 2 § 2 Abs. 1 Z 23, BGBl. I Nr. 

2/2008, als nicht mehr geltend festgestellt.) 145 
„(2) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die §§ 45 Abs. 2 und 3 und 45a in der Fassung des Bundesgesetzes, 

BGBl. I Nr. 149/2002, treten mit 1. Juli 2004 in Kraft. Die §§ 16 Abs. 1 und 2, 25 Abs. 14, 45 Abs. 1 und 55 Abs. 1 in 
der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 149/2002, treten mit dem, der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“ 146 

„In-Kraft-Treten der Novelle BGBl. I Nr. 106/2006 
§ 66d. (1) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 66, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr geltend festgestellt) 147 
(2) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die §§ 42a bis 42d sowie die Anlagen I bis V in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006 treten mit 21. Februar 2006 in Kraft. 
(3) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die §§ 1a, 2 Abs. 1 Z 1, 8 Abs. 3 bis 5, 16 Abs. 2, 21, 45 Abs. 2 bis 

4, 45a Abs. 11, 52 Abs. 1 und 2, 54 und 62 bis 64 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006 treten mit 
dem in der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Verordnungen auf Grund dieser Bestimmungen können bereits ab 
dem, auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006 folgenden Tag erlassen werden. § 45 b Abs. 2 und 
5 sowie § 45 c treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 

(4) (Grundsatzbestimmung) Die §§ 32, 43 Abs. 3 und 61a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 106/2006 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag außer Kraft. 

(5) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) § 16 Abs. 1 und § 34 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 45/2005 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag außer Kraft.“ 148 

Inkrafttreten und Aufhebung von Rechtsvorschriften der Länder 
§ 67. (Grundsatzbestimmung) (1) Die als Grundsatzbestimmungen bezeichneten Bestimmungen dieses Bundesge-

setzes treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft; gleichzeitig tritt das Elektrizitätswirtschaftsgesetz, 
BGBl. Nr. 260/1975, idF des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 131/1979 außer Kraft. 

(2) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, daß mit Inkrafttreten der den Gegenstand der Grundsatzbestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes regelnden Ausführungsgesetze die bisher geltenden elektrizitätsrechtlichen Bestimmungen 
mit Ablauf des 18. Februar 1999 außer Kraft treten, soweit diese Bestimmungen enthalten, die in Ausführung des Elekt-
rizitätswirtschaftsgesetzes erlassen wurden. 

“(3) Die als Grundsatzbestimmungen bezeichneten Bestimmungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 treten 
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.” 149 

                                            
143 tritt gemäß § 66c Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
144 idF Artikel 1 Z 39 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
145 Alt: „(Verfassungsbestimmung) Die §§ 1, 10 erster Satz, 20 Abs. 2, 24 Abs. 1, 31 Abs. 1, 46 Abs. 5, 47 Abs. 4, 66b und § 71 
Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. 149/2002 treten mit dem, der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Die Aufhe-
bung des § 33 tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft.“ idF Artikel 2 Z 14 des BG BGBl. I Nr. 149/2002. Diese Verfassungsbestimmung wird 
als nicht mehr geltend festgestellt, da sich ihre Geltung mit dem Eintritt der mit ihr verbundenen Rechtswirkung erschöpft. Die Fest-
stellung des Geltungsverlustes stellt allerdings keinen "contrarius actus" dar, die mit dieser Bestimmung verbundenen Rechtswirkun-
gen für die betroffenen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
146 idF Artikel 2 Z 14a des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
147 Alt: „(Verfassungsbestimmung) Die §§ 1, 10, 24 Abs. 1 und 31 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 106/2006 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“ Diese Verfassungsbestimmung wird als nicht mehr geltend 
festgestellt, da sich ihre Geltung mit dem Eintritt der mit ihr verbundenen Rechtswirkung erschöpft. Die Feststellung des Geltungsver-
lustes stellt allerdings keinen "contrarius actus" dar, die mit dieser Bestimmung verbundenen Rechtswirkungen für die betroffenen 
Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
148 idF Artikel 1 Z 46 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
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„(4) Die als Grundsatzbestimmungen bezeichneten Bestimmungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006 treten 
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.” 150 

Übergangsbestimmungen 
§ 68. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, daß Unternehmen, die zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Ausführungsgesetzes 
 1. ein Verteilernetz rechtmäßig betreiben, im Umfang ihrer bisherigen Tätigkeit als konzessioniert gelten und daß 

anhängige Verfahren nach der bisherigen Rechtslage zu Ende geführt werden; 
 2. elektrische Energie auf einem Betriebsgelände verteilen, als Endverbraucher im Sinne des § 7 Z 9 gelten, ohne 

daß alle übrigen Voraussetzungen des § 7 Z 26 vorliegen. 
„Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 63/2004 

§ 68a. (1) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass vertikal integrierte Elektrizi-
tätsunternehmen oder Unternehmen, die zu einem vertikal integrierten Unternehmen im Sinne des § 7 Z 46 gehören und 
die am 1. Juli 2004 Träger einer Konzession der in Ausführung des § 26 erlassenen landesgesetzlichen Bestimmungen 
sind, bis spätestens 1. Jänner 2006 der Landesregierung ein Unternehmen zu benennen haben, auf das die Konzession bei 
Erfüllung der Konzessionsvoraussetzungen zu übertragen ist. Bei Erfüllung der Konzessionsvoraussetzungen hat das 
benannte Unternehmen einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Konzession in dem zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
dieses Bundesgesetzes bestehenden Umfang. Die Benennung des bisherigen Konzessionsträgers ist zulässig, wenn die 
gesetzlich vorgesehenen Konzessionsvoraussetzungen erfüllt werden. Die Konzessionserteilung hat in Anwendung der in 
Ausführung des § 26 erlassenen Landesgesetzes zu erfolgen. Erstreckt sich das Verteilernetz über zwei oder mehrere 
Länder, haben die beteiligten Länder gemäß Art. 15 Abs. 7 B-VG vorzugehen. 

(2) (Grundsatzbestimmung) Abs. 1 findet keine Anwendung auf vertikal integrierte Elektrizitätsunternehmen oder 
Unternehmen, die zu einem vertikal integrierten Unternehmen im Sinne des § 7 Z 46 gehören, wenn die Anzahl der an 
das Netz angeschlossenen Kunden 100 000 nicht übersteigt. 

(3) (Grundsatzbestimmung) Kommt ein vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen seiner Verpflichtung zur Be-
nennung eines geeigneten Konzessionsträgers gemäß Abs. 1 nicht nach, hat die Landesregierung gegen den bisherigen 
Konzessionsträger ein Konzessionsentziehungsverfahren gemäß § 37 einzuleiten und darüber dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit zu berichten. Zur Aufrechterhaltung des Netzbetriebes kann auch ein anderes Elektrizitätsunter-
nehmen in das Netz des bisherigen Konzessionsträgers eingewiesen werden. Erstreckt sich das Verteilernetz über zwei 
oder mehrere Länder, haben die beteiligten Länder gemäß Art. 15 Abs. 7 B-VG vorzugehen. 

(4) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass Bescheide, die im Widerspruch zu § 7 
Z 40a stehen, spätestens sechs Monate nach In-Kraft-Treten des jeweiligen Ausführungsgesetzes außer Kraft treten. Sie 
haben weiters vorzusehen, dass Verträge, die von einem Netzbetreiber unter Zugrundelegung von Allgemeinen Netzbe-
dingungen für den Zugang zum Übertragungsnetz abgeschlossen wurden, ab dem Zeitpunkt der Anwendbarkeit des § 7 
Z 40a als Verträge gelten, denen die geltenden Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zu einem Verteilernetz des 
betreffenden Netzbetreibers zugrundeliegen. 

(5) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die im Zusammenhang mit der Entflechtung durchzuführenden Ums-
trukturierungen durch Umgründungen jeder Art erfolgen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge; dies gilt insbesondere für 
Einbringungen. Die Umgründungsvorgänge sind von allen bundesgesetzlich geregelten Steuern, Abgaben und Gebühren 
befreit, die mit der Gründung oder einer Vermögensübertragung verbunden sind. Diese Befreiungen gelten auch für 
anlässlich der Umstrukturierung begründete Rechtsverhältnisse, insbesondere Bestandsverträge, Dienstbarkeiten, sowie 
Darlehens- und Kreditverträge. Die Umgründungsvorgänge gelten als nicht steuerbare Umsätze im Sinne des 
UStG 1994, BGBl. Nr. 663, in der geltenden Fassung; der Übernehmer tritt für den Bereich der Umsatzsteuer unmittel-
bar in die Rechtsstellung des Übertragenden ein. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Umgründungssteuergesetzes, 
BGBl. Nr. 699/1991, in der geltenden Fassung mit der Maßgabe, dass das Umgründungssteuergesetz auch dann anzu-
wenden ist, wenn kein Teilbetrieb im Sinne des Umgründungssteuergesetzes vorliegt. Die Ausführungsgesetze gemäß 
§ 22 oder § 26 schließen die Fortsetzung oder Begründung einer Organschaft gemäß § 2 Umsatzsteuergesetz und § 9 
Körperschaftsteuergesetz nicht aus. 

(6) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Wenn im Zusammenhang mit der Durchführung der Entflechtung auch 
das Eigentum am betreffenden Netz einschließlich der dazugehörigen Hilfseinrichtungen auf den Netzbetreiber übertra-
gen wird, gehen vertraglich oder behördlich begründete Dienstbarkeits- und Leitungsrechte an Liegenschaften und sons-
tige für den sicheren Betrieb und den Bestand des Netzes einschließlich der dazugehörigen Hilfseinrichtungen erforderli-
chen Rechte auf den Netzbetreiber von Gesetzes wegen über. Wenn zum Zweck der Durchführung der Entflechtung 
andere, zur Gewährleistung der Funktion des Netzbetreibers notwendigen Nutzungsrechte am betreffenden Netz übertra-

                                                                                                                                                  
149 idF Artikel 7 Z 52 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
150 idF Artikel 1 Z 47 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
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gen werden, sind sowohl der Netzeigentümer als auch der diese anderen Nutzungsrechte Ausübende berechtigt, die Nut-
zungsrechte in Anspruch zu nehmen“. 151 

„Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 44/2005 
§ 68b. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Regelzonenführer eine Ka-

pitalgesellschaft zu benennen haben, die die Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators ab 1. Juli 2005 ausüben soll. Mit 
der Anzeige sind Nachweise vorzulegen, dass der benannte Bilanzgruppenkoordinator die im § 22 Abs. 4 und 5 festge-
legten Aufgaben kostengünstig und effizient zu erfüllen vermag und den im Abs. 3 festgelegten Voraussetzungen ent-
spricht. 

(2) Ist bis zum 1. Juli 2005 die Frist von sechs Monaten gemäß § 22 Abs. 7 nicht abgelaufen oder stellt eine Landes-
regierung einen Antrag gemäß Art. 15 Abs. 7 B-VG, so darf der benannte Bilanzgruppenkoordinator seine Tätigkeit 
vorläufig ausüben. Erfolgt keine Anzeige gemäß § 22 Abs. 6 oder hat die Behörde einen Feststellungsbescheid gemäß 
§ 22 Abs. 6 erlassen oder tritt ein Ausführungsgesetz erst nach dem 1. Juli 2005 in Kraft, so darf der am 30. Juni 2005 
konzessionierte Bilanzgruppenkoordinator seine Tätigkeit vorläufig weiter ausüben.“ 152 

Übergangsregelung für auferlegte Verpflichtungen und erteilte Betriebsgarantien 
“§ 69. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) Wurden nicht rentable Investitionen und Rechtsgeschäfte ei-

nes Elektrizitätsunternehmens oder eines mit diesem im Sinne des § 228 Abs. 3 HGB verbundenen Unternehmens durch 
die Europäische Kommission gemäß Artikel 88 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-V) 
anerkannt, ist der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ermächtigt, durch Verordnung zu bestimmen, unter welchen 
Voraussetzungen und in welchem Ausmaß zugelassene Kunden Beiträge für die Aufbringung der Mittel zu leisten ha-
ben, die für die Gewährung von Betriebsbeihilfen für Elektrizitätsunternehmen erforderlich sind, deren Lebensfähigkeit 
auf Grund von Erlösminderungen infolge von Investitionen oder Rechtsgeschäften, die durch die Marktöffnung unrenta-
bel geworden sind, gefährdet ist. In dieser Verordnung sind weiters die Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen 
diesen Unternehmen Betriebsbeihilfen zu gewähren sind. Die Erlassung dieser Verordnung bedarf des Einvernehmens 
des Hauptausschusses des Nationalrates. Vor Erlassung der Verordnung sind der Elektrizitätsbeirat (§ 26 „E-RBG“ 153), 
dem in diesem Fall neben dem Vorsitzenden nur gemäß § 26 Abs. 3 Z 1, 2 und 4 „E-RBG“ 154 ernannte Mitglieder anzu-
gehören haben, sowie der Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs zu hören. 

(2) Die Verordnung gemäß Abs. 1 hat insbesondere zu enthalten: 
 1. Art und Ausmaß der von zugelassenen Kunden zu leistenden Beiträge; 
 2. die Voraussetzungen, unter denen ein Ausgleich für Erlösminderungen für Investitionen und Rechtsgeschäfte, 

die durch die Marktöffnung unrentabel geworden sind, zu gewähren ist; 
 3. die bilanzielle Behandlung von Betriebsbeihilfen. 

(3) Die Beiträge gemäß Abs. 2 Z 1 sind so zu bemessen, dass durch die zu entrichtenden Beiträge jene zu erwarten-
den Erlösminderungen von Elektrizitätsunternehmen gedeckt werden, für die Betriebsbeihilfen gewährt werden. Bei der 
Festlegung der gemäß Abs. 2 Z 2 zu bestimmenden Voraussetzungen ist darauf Bedacht zu nehmen, daß Betriebsbeihil-
fen nur in jenem Ausmaß gewährt werden, als dies für die Sicherung der Lebensfähigkeit des begünstigten Unterneh-
mens unbedingt erforderlich ist und aus den durch die Marktöffnung resultierenden Preisdifferenzen begründet ist. Die 
Möglichkeit eines konzerninternen Vermögensausgleichs ist auszuschöpfen. 

(4) Bei der Beurteilung der Lebensfähigkeit sind vorausschauend feststellbare Umstände, wie insbesondere die sich 
im Zusammenhang mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie ergebende Ertragskraft des 
Unternehmens, die Eigenmittelquote aller mit dem Unternehmen gemäß § 228 Abs. 3 HGB verbundenen, im Bereich der 
Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie tätigen Unternehmen (Konzerneigenmittelquote), die 
tatsächliche unternehmensspezifische Marktöffnung sowie die nachhaltige Unternehmensentwicklungsfähigkeit und die 
nach Abs. 5 gewährten Beihilfen zu berücksichtigen. 

(5) Für die sich auf Grund des Einsatzes inländischer Braunkohle bis zu einem Ausmaß von drei Prozent der in ei-
nem Kalenderjahr zur Deckung des gesamten österreichischen Elektrizitätsverbrauchs ergebenden Differenzbeträge 
zwischen dem Marktpreis und dem Preis vor Inkrafttreten des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 143/1998, sind jedenfalls Betriebsbeihilfen zu gewähren. 

„(6) Die Netzbetreiber haben die gemäß Abs. 1 bis 3 bestimmen Beiträge einzuheben und an die  
Energie-Control GmbH abzuführen, die diese treuhändig zu verwalten hat. Besteht gegenüber der Energie-Control 
GmbH oder den Bund ein Anspruch auf Rückerstattung von Beiträgen gemäß § 69 Abs. 1 bis 3 und wurden diese Bei-
träge bereits für die Gewährung von Betriebsbeihilfen verwendet, sind die Energie-Control GmbH oder der Bund berech-
tigt, die Mittel von den Förderungsempfängern verzinst zurück zu fordern.“  155  

                                            
151 idF Z 12 des BG BGBl. I Nr. 63/2004, in Kraft mit Ablauf des 21. Juni 2004 
152 idF Z 5 des BG BGBl. I Nr. 44/2005 
153 idF Artikel 2 Z 16 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
154 idF Artikel 2 Z 16 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
155 idF Artikel 1 Z 47a des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
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(7) Die von der Elektrizitäts-Control GmbH 156 verwalteten Mittel sind ausschließlich als Betriebsbeihilfen für nicht 
rentable Investitionen oder Rechtsgeschäfte des Netzbetreibers oder der mit dem Netzbetreiber im Sinne des § 228 
Abs. 3 HGB verbundenen Unternehmen zu verwenden (begünstigte Unternehmen). Die Elektrizitäts-Control GmbH 157 
kann sich bei der Verwaltung dieser Mittel anderer, privater Rechtsträger bedienen. Die Kosten der Verwaltung sind aus 
den gemäß Abs. 6 vereinnahmten Mitteln zu tragen. 

(8) Die Abs. 1 bis 7 treten mit Ablauf des 18. Februar 2009 mit der Maßgabe außer Kraft, dass die Zuerkennung 
von Betriebsbeihilfen bis zum 31. Dezember 2009 erfolgen kann. 

(9) Verträge, die Stromlieferungen von Netzbetreibern an Verteilerunternehmen, die zugelassene Kunden im Sinne 
des § 44 Abs. 2 und 3 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes idF BGBl. I Nr. 143/1998, sind, zum In-
halt haben, bleiben, unbeschadet anderslautender vertraglicher Vereinbarungen, jedenfalls bis zum 1. Oktober 2001 auch 
dann in Kraft, wenn sich infolge dieses Bundesgesetzes die rechtliche Möglichkeit zur Aufhebung oder Verkürzung der 
Geltungsdauer eröffnen würde. Zu diesem Zeitpunkt können diese Verträge von den Vertragsparteien aufgelöst werden. 
Lieferungen an zugelassene Kunden gemäß § 44 Abs. 1 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes idF 
BGBl. I Nr. 143/1998, sind aus dem Lieferumfang und den Lieferbedingungen dieser Verträge auszunehmen. Auf Ver-
träge, in denen hinsichtlich der Vertragsdauer auf die Bestandsdauer eines oder mehrerer Kraftwerke abgestellt wurde 
und auf Verträge gemäß § 70 Abs. 2 findet diese Bestimmung keine Anwendung. 

(10) Die in Verträgen gemäß Abs. 9 enthaltenen Preise für Stromlieferungen an Verteilerunternehmen unterliegen 
ab dem Außerkrafttreten der im § 66 Abs. 5 erwähnten Bescheide bis zum 1. Oktober 2001 einer besonderen Preisbe-
stimmung. Die Behörde hat, beginnend mit 1. Jänner 2000, unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der §§ 47 
Abs. 2 und 55 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes idF BGBl. I Nr. 143/1998, die in diesen Verträgen 
enthaltenen Preise als Höchstpreise bis zum 1. Oktober 2001 dergestalt zu bestimmen, dass die Differenz zwischen den 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes um die gemäß § 25 festzusetzenden Systemnutzungstarife ver-
minderten gültigen Tarifpreisen zum jeweiligen Marktpreis ab 1. Jänner 2000 um 20 Prozent und ab 1. Jänner 2001 um 
50 Prozent reduziert wird. Mit 1. Oktober 2001 ist das zu diesem Zeitpunkt geltende Marktpreisniveau diesen Verträgen 
zugrunde zu legen. 

(11) Abs. 9 zweiter und dritter Satz sowie Abs. 10 finden auf Verträge keine Anwendung, die nach dem 17. August 
1998 abgeschlossen wurden.“ 158 

Schlußbestimmungen 
§ 70. (1) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Privatrechtliche Vereinbarungen, die den Bezug, die Lieferung 

und den Austausch oder den Transport von Elektrizität regeln, bleiben durch die Regelungen dieses Bundesgesetzes 
unberührt. 

(2) (Verfassungsbestimmung) Der Landesvertrag 1926 in der Fassung 1940 und der Tiroler Landesvertrag 1949 
mit seiner Ergänzung 1962, das Illwerkevertragswerk 1952 und das Illwerkevertragswerk 1988 bleiben durch die Rege-
lungen dieses Bundesgesetzes unberührt. 

Vollziehung 
§ 71. (1) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die Länder haben die Ausführungsgesetze zu den in diesem Bun-

desgesetz enthaltenen Grundsatzbestimmungen innerhalb von sechs Monaten vom Tag der Kundmachung dieses Bun-
desgesetzes an zu erlassen. Die Ausführungsgesetze sind spätestens mit 19. Februar 1999 in Kraft zu setzen. 

(2) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 B-
VG ist hinsichtlich der in diesem Bundesgesetz enthaltenen Grundsatzbestimmungen der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit betraut. 

(3) (Verfassungsbestimmung) Mit der Vollziehung des § 1, § 5 Abs. 2, § 10, § 12 Abs. 3, § 20 Abs. 2, § 24, § 61, 
§ 66 Abs. 1 und § 70 Abs. 2 ist die Bundesregierung betraut. 

(4) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Mit der Vollziehung der als unmittelbar anwendbares Bundesrecht be-
zeichneten Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
 1. hinsichtlich des § 21 Abs. 2 und 3 sowie des § 65 der Bundesminister für Justiz; 
 2. im übrigen der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit. 

“(5) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass die Regelzonenführer und Netzbe-
treiber jene organisatorischen und technischen Maßnahmen und Vorkehrungen, die erforderlich sind, um bis spätestens 
1. Oktober 2001 oder – sofern eine Verordnung gemäß Abs. 8 erlassen wird, ab dem in dieser Verordnung bestimmten 
Zeitpunkt – allen Kunden Netzzugang zu gewähren, zeitgerecht zu treffen haben. Den Netzbenutzern ist ein im Zivil-
rechtswege geltend zu machender Rechtsanspruch auf die Einhaltung dieser Verpflichtung einzuräumen.” 159 

                                            
156 nunmehr Energie-Control GmbH 
157 nunmehr Energie-Control GmbH 
158 idF Artikel 7 Z 53 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
159 idF Artikel 7 Z 54 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
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“(6) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die Länder haben die Ausführungsgesetze zu den im Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 121/2000, enthaltenen Grundsatzbestimmungen innerhalb von sechs Monaten vom Tag der Kundmachung 
des BGBl. I Nr. 121/2000, zu erlassen und in Kraft zu setzen.160 Bezüglich der Allgemeinen Bedingungen für den Netz-
zugang und den Bilanzgruppenverantwortlichen ist vorzusehen, daß diese bis spätestens drei Monate vor dem durch § 71 
Abs. 5 bestimmten Zeitpunkt der Elektrizitäts-Control Kommission 161 zur Genehmigung vorzulegen sind. 

„(6a) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die Länder haben die Ausführungsgesetze zu den im Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 63/2004 enthaltenen Grundsatzbestimmungen innerhalb von sechs Monaten vom Tag der Kundmachung des 
BGBl. I Nr. 63/2004 zu erlassen und in Kraft zu setzen.“ 162 

„(6b) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die Länder haben die Ausführungsgesetze zu den im Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 44/2005 enthaltenen Grundsatzbestimmungen innerhalb von sechs Monaten vom Tag der Kundmachung des 
BGBl. I Nr. 44/2005 zu erlassen und in Kraft zu setzen.“ 163 

„(6c) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die Länder haben die Ausführungsgesetze zu den im Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 106/2006 enthaltenen Grundsatzbestimmungen innerhalb von sechs Monaten vom Tag der Kundmachung 
des BGBl. I Nr. 106/2006 zu erlassen und in Kraft zu setzen.“ 164 

(7) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 
B-VG ist hinsichtlich der im Bundesgesetz BGBl. I Nr. 121/2000, enthaltenen Grundsatzbestimmungen der Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Arbeit betraut. 

(8) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Sofern die Voraussetzungen für eine Vollliberalisierung des Elektri-
zitätsbinnenmarktes zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt vorliegen, kann der Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit durch Verordnung den im Abs. 5 genannten Zeitpunkt auf den 1. Juli 2001 oder auf den 1. Jänner 2002 verlegen.” 
165 

“(9) (Verfassungsbestimmung) Mit der Vollziehung der §§ 1, 10, 20 Abs. 2, 24, 31, 33, 46 Abs. 5, 47 Abs. 4 und 
66a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 ist die Bundesregierung betraut.” 166 167 

„(10) 168 (Verfassungsbestimmung) Mit der Vollziehung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 149/2002 ist die Bun-
desregierung betraut.“ 169  

„(11) (Verfassungsbestimmung) Mit der Vollziehung der §§ 1, 10, 24 Abs. 1 und 31 Abs. 1 und § 69a in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006 ist die Bundesregierung betraut.“ 170 

„Anlage I 

(zu § 25 Abs. 6 Z 2) 
Die Unternehmen, auf die in § 25 Abs. 6 Z 2 Bezug genommen wird, sind: 

 1. die BEWAG Netz GmbH für das Bundesland Burgenland, 
 2. die KELAG Netz GmbH für das Bundesland Kärnten, 
 3. die EVN Netz GmbH für das Bundesland Niederösterreich, 
 4. die Salzburg Netz GmbH für das Bundesland Salzburg, 
 5. die Stromnetz Steiermark GmbH für das Bundesland Steiermark, 
 6. die TIWAG-Netz AG für das Bundesland Tirol, 
 7. die VKW-Netz AG für das Bundesland Vorarlberg und 
 8. die WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH für das Bundesland Wien.” 171 

                                            
160 Die Kundmachung ist am 1. Dezember 2000 erfolgt, die Ausführungsgesetze sind daher zum 1. Juni 2001 zu erlassen und in 
Kraft zu setzen. 
161 nunmehr Energie-Control Kommission 
162 idF Z 13 des BG BGBl. I Nr: 63/2004, in Kraft mit Ablauf des 21. Juni 2004 
163 idF Z 6 des BG BGBl. I Nr. 44/2005. Kundgemacht am 9. Juni 2005. 
164 idF Artikel 1 Z 48 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
165 idF Artikel 7 Z 55 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 
166 idF Artikel 7 Z 56 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 (Tritt gemäß § 66a Abs. 1 mit dem der Kundmachung folgenden Tag – dem 2. 
Dezember 2000 - in Kraft.) 
167 idF Artikel 7 Z 57 des BG BGBl. I Nr. 121/2000 (Soweit in den, nicht durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 121/2000, geänderten 
Bestimmungen des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes, BGBl. I Nr. 143/1998, noch die Wortfolgen “Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten” oder “Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten” enthalten sind, werden diese 
durch die Wortfolgen “Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit” oder “Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit” in der jeweils 
grammatikalisch korrekten Form ersetzt.) 
168 tritt gemäß § 66c Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
169 idF Artikel 2 Z 15 des BG BGBl. I Nr. 149/2002 
170 idF Artikel 1 Z 49 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
171 idF Z 7 des BG BGBl. I Nr. 112/2008. In Kraft mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 9. August 2008 
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„Anlage II 

(zu den §§ 3 Z 3 und 42a Abs. 1) 
KWK-Technologien im Sinne des § 3 Z 3 ElWOG 

 a) Gasturbine mit Wärmerückgewinnung (kombinierter Prozess) 
 b) Gegendruckdampfturbine 
 c) Entnahme-Kondensationsdampfturbine 
 d) Gasturbine mit Wärmerückgewinnung 
 e) Verbrennungsmotor 
 f) Mikroturbinen 
 g) Stirling-Motoren 
 h) Brennstoffzellen 
 i) Dampfmotoren 
 j) Rankine-Kreislauf mit organischem Fluidum 
 k) Jede andere Technologie oder Kombination von Technologien, für die die Begriffsbestimmung des § 7 Z 20a 

gilt. 

Anlage III 

(zu den §§ 42b und 42c) 
Berechnung des KWK-Stroms 

Die Werte für die Berechnung des KWK-Stroms sind auf der Grundlage des tatsächlichen oder erwarteten Betriebs 
des Blocks unter normalen Einsatzbedingungen zu bestimmen. Für Mikro-KWK-Anlagen kann die Berechnung auf 
zertifizierten Werten beruhen. 
 a) Die Stromerzeugung aus KWK ist in folgenden Fällen mit der jährlichen Gesamtstromerzeugung des Blocks, 

gemessen an den Klemmen der Hauptgeneratoren, gleichzusetzen: 
 i) bei KWK-Blöcken des Typs b), d), e), f), g) und h) gemäß Anhang II mit einem von der Energie-Control 

festgelegten jährlichen Gesamtwirkungsgrad von mindestens 75 % und 
 ii) bei KWK-Blöcken des Typs a) und c) gemäß Anhang II mit einem von der Energie-Control festgelegten 

jährlichen Gesamtwirkungsgrad von mindestens 80 %. 
 b) Bei KWK-Blöcken mit einem jährlichen Gesamtwirkungsgrad unter dem in lit. a Strich i) genannten Wert 

(KWK-Blöcke des Typs b), d), e), f), g) und h) gemäß Anhang II) oder mit einem jährlichen Gesamtwirkungs-
grad unter dem in Buchstabe a) Strich ii) genannten Wert (KWK-Blöcke des Typs a) und c) gemäß Anhang II) 
wird die KWK nach folgender Formel berechnet: 

EKWK = QKWK C 
 - Hierbei ist: 
 - EKWK die Strommenge aus KWK 
 - C  die Stromkennzahl 
 - QKWK die Nettowärmeerzeugung aus KWK (zu diesem Zweck berechnet als Gesamtwärmeerzeu-

gung, vermindert um eventuelle Wärmemengen, die in getrennten Kesselanlagen oder mittels Frischdampf-
entnahme aus dem Dampferzeuger vor der Turbine erzeugt werden). 
Bei der Berechnung des KWK-Stroms ist die tatsächliche Stromkennzahl zugrunde zu legen. Ist die tatsächli-
che Stromkennzahl eines KWK-Blocks nicht bekannt, können, insbesondere zu statistischen Zwecken, die 
nachstehenden Standardwerte für Blöcke des Typs a), b), c), d) und e) gemäß Anhang II verwendet werden, 
soweit der berechnete KWK-Strom die Gesamtstromerzeugung des Blocks nicht überschreitet: 

Typ Standardstromkennzahl C 
Gasturbine mit Wärmerückgewinnung (kombi-
nierter Prozess)

0,95

Gegendruckdampfturbine 0,45
Entnahme-Kondensationsdampfturbine 0,45
Gasturbine mit Wärmerückgewinnung 0,55
Verbrennungsmotor 0,75

Werden Standardwerte für die Stromkennzahl in Blöcken des Typs f), g), h), i), j) und k) gemäß Anhang II 
angewendet, so sind diese zu veröffentlichen und der Europäischen Kommission mitzuteilen. 
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 c) Wird ein Teil des Energieinhalts der Brennstoffzufuhr zum KWK-Prozess in chemischer Form rückgewonnen 
und wieder verwertet, so kann dieser Anteil von der Brennstoffzufuhr abgezogen werden, bevor der unter den 
Buchstaben a) und b) genannte Gesamtwirkungsgrad berechnet wird. 

 d) Die Energie-Control GmBH kann die Stromkennzahl als das Verhältnis zwischen Strom und Nutzwärme be-
stimmen, wenn der Betrieb im KWK-Modus bei geringerer Leistung erfolgt, und dabei Betriebsdaten des ent-
sprechenden Blocks zugrunde legen. 

 e) Die Energie-Control GmBH kann für die Berechnungen nach den Buchstaben a) und b) andere Berichtszeiträu-
me als ein Jahr verwenden. 

Anlage IV 

(zu § 42a) 
Verfahren zur Bestimmung der Effizienz des KWK-Prozesses 

Die Werte für die Berechnung des Wirkungsgrades der KWK und der Primärenergieeinsparungen sind auf der 
Grundlage des tatsächlichen oder erwarteten Betriebs des Blocks unter normalen Einsatzbedingungen zu bestimmen. 
 a) Hocheffiziente KWK 
 - Im Rahmen dieser Richtlinie muss „hocheffiziente KWK“ folgende Kriterien erfüllen: 
 - die KWK-Erzeugung in KWK-Blöcken ermöglicht gemäß Buchstabe b) berechnete Primärenergieeinsparun-

gen von mindestens 10 % im Vergleich zu den Referenzwerten für die getrennte Strom- und Wärmeerzeu-
gung; 

 - die Erzeugung in KWK-Klein- und Kleinstanlagen, die Primärenergieeinsparungen erbringen, kann als hoch-
effiziente KWK gelten. 

 b) Berechnung der Primärenergieeinsparungen 
 - Die Höhe der Primärenergieeinsparungen durch KWK gemäß Anhang III ist anhand folgender Formel zu 

berechnen: 

 

 - PEE Primärenergieeinsparung. 
 - KWK Wη Wärmewirkungsgrad-Referenzwert der KWK-Erzeugung, definiert als jährliche Nutzwärmeerzeu-

gung im Verhältnis zum Brennstoff, der für die Erzeugung der Summe von KWK-Nutzwärmeleistung und 
KWK-Stromerzeugung eingesetzt wurde. 

 - Ref Wη Wirkungsgrad-Referenzwert für die getrennte Wärmeerzeugung. 
 - KWK Eη elektrischer Wirkungsgrad der KWK, definiert als jährlicher KWK-Strom im Verhältnis zum 

Brennstoff, der für die Erzeugung der Summe von KWK-Nutzwärmeleistung und KWK-Stromerzeugung 
eingesetzt wurde. Wenn ein KWK-Block mechanische Energie erzeugt, so kann der jährlichen KWK-
Stromerzeugung ein Zusatzwert hinzugerechnet werden, der der Strommenge entspricht, die der Menge der 
mechanischen Energie gleichwertig ist. Dieser Zusatzwert berechtigt nicht dazu, Herkunftsnachweise gemäß 
§ 42b auszustellen. 

 - Ref Eη Wirkungsgrad-Referenzwert für die getrennte Stromerzeugung. 
 c) Berechnung der Energieeinsparung unter Verwendung alternativer Berechnungsmethoden nach Art. 12 Abs. 2 

der Richtlinie 2004/8/EG. 
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 -   Werden die Primärenergieeinsparungen für einen Prozess gemäß Art. 12 Abs. 2 der Richtlinie 
 2004/8/EG berechnet, so sind sie gemäß der Formel unter Buchstabe b) dieses Anhangs zu 
berechnen, wobei „KWK Wη“ durch „Wη“ und „KWK Eη“ durch „ Eη“ ersetzt wird. 

 -   Wη bezeichnet den Wärmewirkungsgrad des Prozesses, definiert als jährliche Wärmeerzeugung im 
 Verhältnis zum Brennstoff, der für die Erzeugung der Summe von Wärmeerzeugung und 
Stromerzeugung eingesetzt wurde. 

 -   Eη bezeichnet den elektrischen Wirkungsgrad des Prozesses, definiert als jährliche Stromerzeugung 
 im Verhältnis zum Brennstoff, der für die Summe von Wärme und Stromerzeugung eingesetzt 
wurde. Wenn ein KWK-Block mechanische Energie erzeugt, so kann der jährlichen KWK-
Stromerzeugung ein Zusatzwert hinzugerechnet werden, der der Strommenge entspricht, die der 
Menge der mechanischen Energie gleichwertig ist. Dieser Zusatzwert berechtigt nicht dazu, 
Herkunftsnachweise gemäß § 42b auszustellen. 
  

 d) Die Energie-Control kann für die Berechnung nach den Buchstaben b) und c) andere Berichtszeiträume als ein 
Jahr verwenden. 

 e) Für KWK-Kleinstanlagen kann die Berechnung von Primärenergieeinsparungen auf zertifizierten Daten beru-
hen. 

 f) Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme 
 - Anhand der Grundsätze für die Festlegung der Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von 

Strom und Wärme gemäß § 42a und der Formel unter Buchstabe b) dieses Anhangs ist der Betriebswirkungs-
grad der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme zu ermitteln, die durch KWK ersetzt werden soll. 

 - Die Wirkungsgrad-Referenzwerte werden nach folgenden Grundsätzen berechnet: 
 1. Beim Vergleich von KWK-Blöcken gemäß Art. 3 mit Anlagen zur getrennten Stromerzeugung gilt der Grund-

satz, dass die gleichen Kategorien von Primärenergieträgern verglichen werden. 
 2. Jeder KWK-Block wird mit der besten, im Jahr des Baus dieses KWK-Blocks auf dem Markt erhältlichen und 

wirtschaftlich vertretbaren Technologie für die getrennte Erzeugung von Wärme und Strom verglichen. 
 3. Die Wirkungsgrad-Referenzwerte für KWK-Blöcke, die mehr als zehn Jahre alt sind, werden auf der Grundlage 

der Referenzwerte von Blöcken festgelegt, die zehn Jahre alt sind. 
 4. Die Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme müssen die klimatischen 

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten widerspiegeln. 

Anlage V 

(zu § 42a) 
Kriterien für die Analyse der einzelstaatlichen Potenziale für hocheffiziente KWK 

 a) Bei der Prüfung der nationalen Potenziale gemäß § 42c ist zu untersuchen, 
 1. welche Brennstoffe voraussichtlich zur Ausschöpfung des KWK-Potenzials eingesetzt werden, unter besonderer 

Berücksichtigung der Frage, in welchem Umfang der Einsatz erneuerbarer Energieträger in den einzelstaatlichen 
Wärmemärkten durch KWK gefördert werden kann; 

 2. welche der KWK-Technologien des Anhangs I voraussichtlich zur Ausschöpfung des nationalen KWK-
Potenzials eingesetzt werden; 

 3. welche Art der getrennten Erzeugung von Wärme und Strom bzw., soweit durchführbar, von mechanischer 
Energie durch die hocheffiziente KWK ersetzt werden soll; 

 4. welcher Anteil des Potenzials auf die Modernisierung bestehender Kapazitäten und welcher auf den Bau neuer 
Kapazitäten entfällt. 

 b) Die Analyse muss geeignete Verfahren zur Beurteilung der Kosteneffizienz (in Form von Primärenergieeinspa-
rungen) der Erhöhung des Anteils der hocheffizienten KWK am nationalen Energiemix enthalten. Bei der Ana-
lyse der Kosteneffizienz werden ferner einzelstaatliche Verpflichtungen im Rahmen der Klimaschutzverpflich-
tungen berücksichtigt, die die Gemeinschaft mit dem Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen eingegangen ist. 

 c) Im Rahmen der Analyse des nationalen KWK-Potenzials sind auch die Potenziale für die Jahre 2010, 2015 und 
2020 sowie nach Möglichkeit jeweils eine Kostenschätzung für diese Jahre anzugeben.“ 172 

  
  

                                            
172 idF Artikel 1 Z 50 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Anlagen I – V in Kraft mit 28. Juni 2006. [siehe auch §§ 42a – 42d] 
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SSTTAARRKKSSTTRROOMMWWEEGGEEGGEESSEETTZZ  11996688  

Bundesgesetz vom 6. Feber 1968, BGBl Nr. 70/1968, über elektrische Leitungsanlagen, die sich auf zwei 
oder mehrere Bundesländer erstrecken (StarkstromwegeG 1968) 

idF  
 1. Art. 1 BG BGBl. I Nr. 144/1998 (NR: GP XX AB 1306 S. 133. BR: AB 5733 S. 643.) 
 2. Art. 55 BG BGBl. I Nr. 136/2001 [2. Euro-Umstellungsgesetz – Bund] (NR: GP XXI RV 742 AB 824 S. 81. 

BR: 6458 AB 6459 S. 681.) 
 3. Art. XXXI und Art. XXXII § 15 BG BGBl. I Nr. 112/2003 [Außerstreit-Begleitgesetz] (NR: GP XXII RV 225 

AB 269 S. 38. BR: AB 6896 S. 703.) 
Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Den Vorschriften dieses Bundesgesetzes unterliegen elektrische Leitungsanlagen für Starkstrom, die sich 
auf zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für elektrische Leitungsanlagen für Starkstrom, die sich innerhalb des dem Ei-
gentümer dieser elektrischen Leitungsanlage gehörenden Geländes befinden oder ausschließlich dem ganzen oder teil-
weisen Betrieb von Eisenbahnen sowie dem Betrieb des Bergbaues, der Luftfahrt, der Schiffahrt, den technischen Ein-
richtungen der Post, der Landesverteidigung oder Fernmeldezwecken dienen. 

Begriffsbestimmungen 
§ 2. (1) Elektrische Leitungsanlagen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind elektrische Anlagen (§ 1 Abs.2 des Elekt-

rotechnikgesetzes vom 17. März 1965, BGBl. Nr. 57), die der Fortleitung elektrischer Energie dienen; hiezu zählen in-
sbesondere auch Umspann-, Umform- und Schaltanlagen. 

(2) Elektrische Leitungsanlagen für Starkstrom, die sich auf zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken, sind sol-
che, die auf dem Weg von der Stromerzeugungsstelle oder dem Anschluß an eine bereits bestehende elektrische Lei-
tungsanlage bis zu den Verbrauchs- oder Speisepunkten, bei denen sie nach dem Projekt enden, die gemeinsame Grenze 
zweier Bundesländer überqueren. 

(3) Starkstrom im Sinne dieses Bundesgesetzes ist elektrischer Strom mit einer Spannung über 42 Volt oder einer 
Leistung von mehr als 100 Watt. 

Bewilligung elektrischer Leitungsanlagen 
§ 3. (1) Die Errichtung und Inbetriebnahme von elektrischen Leitungsanlagen bedarf nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen der Bewilligung durch die Behörde. Das gleiche gilt für Änderungen und Erweiterungen elektrischer 
Leitungsanlagen, soweit diese über den Rahmen der hiefür erteilten Bewilligung hinausgehen. 

„(2) Ausgenommen von der Bewilligungspflicht sind elektrische Leitungsanlagen bis 1000 Volt und, unabhängig 
von der Betriebsspannung, 
 1. zu Eigenkraftanlagen gehörige elektrische Leitungsanlagen, sofern hiefür keine Zwangsrechte gemäß §§ 11 oder 

18 in Anspruch genommen werden; 
 2. Leitungsanlagen, die ausschließlich zur Ableitung der gemäß § 31 Abs. 3 Elektrizitätswirtschafts- und -

organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 144/1998 erzeugten Elektrizität dienen.“ 173 
Vorprüfungsverfahren 

§ 4. (1) Die Behörde kann über Antrag oder von Amts wegen ein Vorprüfungsverfahren anordnen, wenn ein Ansu-
chen um Bewilligung der Inanspruchnahme fremden Gutes vor Vornahme von Vorarbeiten (§ 5) oder um Bewilligung 
zur Errichtung und Inbetriebnahme elektrischer Leitungsanlagen (§ 6) vorliegt und zu befürchten ist, daß durch diese 
elektrischen Leitungsanlagen öffentliche Interessen nach § 7 Abs. 1 wesentlich beeinträchtigt werden. In diesem sind der 
Behörde durch den Bewilligungswerber über Aufforderung folgende Unterlagen vorzulegen: 
 a) ein Bericht über die technische Konzeption der geplanten Leitungsanlage, 
 b) ein Übersichtsplan im Maßstab 1:50.000 mit der vorläufig beabsichtigten Trasse und offenkundig berührten, 

öffentlichen Interessen dienenden Anlagen. 
(2) Im Rahmen eines Vorprüfungsverfahrens sind sämtliche Behörden und öffentlich-rechtliche Körperschaften, 

welche die durch die geplante elektrische Leitungsanlage berührten öffentlichen Interessen (§ 7 Abs. 1) vertreten, zu 
hören. 

(3) Nach Abschluß des Vorprüfungsverfahrens ist mit Bescheid festzustellen, ob und unter welchen Bedingungen 
die geplante elektrische Leitungsanlage den berührten öffentlichen Interessen nicht widerspricht. 
                                            
173 idF Art. 1 Z 1 BGBl. I Nr. 144/1998 
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Vorarbeiten 
§ 5. (1) Auf Ansuchen ist für eine von der Behörde festzusetzende Frist die Inanspruchnahme fremden Gutes zur 

Vornahme von Vorarbeiten für die Errichtung einer elektrischen Leitungsanlage durch Bescheid der Behörde unter Be-
rücksichtigung etwaiger Belange der Landesverteidigung zu bewilligen. Diese Frist kann verlängert werden, wenn die 
Vorbereitung des Bauentwurfes dies erfordert und vor Ablauf der Frist darum angesucht wird. 

(2) Diese Bewilligung gibt das Recht, fremde Grundstücke zu betreten und auf ihnen die zur Vorbereitung des Bau-
entwurfes erforderlichen Bodenuntersuchungen und sonstigen technischen Arbeiten mit tunlichster Schonung und Er-
möglichung des bestimmungsgemäßen Gebrauches der betroffenen Grundstücke vorzunehmen. 

(3) Die Bewilligung ist von der Behörde in der Gemeinde, in deren Bereich Vorarbeiten durchgeführt werden sol-
len, spätestens eine Woche vor Aufnahme der Vorarbeiten durch Anschlag kundzumachen. Eine Übersichtskarte mit der 
vorläufig beabsichtigten Trassenführung ist zur allgemeinen Einsichtnahme im Gemeindeamt aufzulegen. 

(4) Der zur Vornahme von Vorarbeiten Berechtigte hat den Grundstückseigentümer und die an den Grundstücken 
dinglich Berechtigten für alle mit den Vorarbeiten unmittelbar verbundenen Beschränkungen ihrer zum Zeitpunkt der 
Bewilligung ausgeübten Rechte angemessen zu entschädigen. Für das Verfahren gilt § 20 lit. a bis d sinngemäß. 

Bewilligungsansuchen 
§ 6. (1) Wer eine elektrische Leitungsanlage errichten und in Betrieb nehmen sowie Änderungen oder Erweiterun-

gen nach § 3 vornehmen will, hat bei der Behörde um eine Bewilligung anzusuchen. 
(2) Dem Ansuchen sind folgende Beilagen anzuschließen: 

 a) ein technischer Bericht mit Angaben über Zweck, Umfang, Betriebsweise und technische Ausführungen der 
geplanten elektrischen Leitungsanlage; 

 b) eine Kopie der Katastralmappe, aus welcher die Trassenführung und die betroffenen Grundstücke mit ihren 
Parzellennummern ersichtlich sind; 

 c) ein Verzeichnis der betroffenen Grundstücke mit Katastral- und Grundbuchsbezeichnung, Namen und An-
schriften der Eigentümer sowie des beanspruchten öffentlichen Gutes unter Angabe der zuständigen Verwal-
tungen; 

 d) für den Fall, daß voraussichtlich Zwangsrechte gemäß §§ 11 oder 18 in Anspruch genommen werden, über-
dies ein Verzeichnis der davon betroffenen Grundstücke und zusätzlich Namen und Anschriften der sonstigen 
dinglich Berechtigten mit Ausnahme der Hypothekargläubiger; 

 e) ein Verzeichnis der offenkundig berührten fremden Anlagen mit Namen und Anschriften der Eigentümer 
oder der zuständigen Verwaltungen. 

(3) Die Behörde kann bei Ansuchen um Änderungen oder Erweiterungen gemäß Abs. 1 von der Beibringung ein-
zelner in Abs. 2 angeführter Angaben und Unterlagen absehen, sofern diese für das Bewilligungsverfahren nicht erfor-
derlich sind. 

(4) Soll in der technischen Ausführung der geplanten elektrischen Leitungsanlage von den Vorschriften über die 
Normalisierung und Typisierung elektrischer Anlagen (§ 2 des Elektrotechnikgesetzes) oder von den allgemeinverbindli-
chen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften (§ 3 des Elektrotechnikgesetzes) abgewichen werden, so ist dem Bewil-
ligungsansuchen ein technisch begründetes Ansuchen um Ausnahmebewilligung für die geplanten Abweichungen beizu-
fügen. 

Bau- und Betriebsbewilligung 
§ 7. (1) Die Behörde hat die Bau- und Betriebsbewilligung zu erteilen, wenn die elektrische Leitungsanlage dem öf-

fentlichen Interesse an der Versorgung der Bevölkerung oder eines Teiles derselben mit elektrischer Energie nicht wider-
spricht. In dieser Bewilligung hat die Behörde durch Auflagen zu bewirken, daß die elektrischen Leitungsanlagen diesen 
Voraussetzungen entsprechen. Dabei hat eine Abstimmung mit den bereits vorhandenen oder bewilligten anderen Ener-
gieversorgungseinrichtungen und mit den Erfordernissen der Landeskultur, des Forstwesens, der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung, der Raumplanung, des Natur- und Denkmalschutzes, der Wasserwirtschaft und des Wasserrechtes, des 
öffentlichen Verkehrs, der sonstigen öffentlichen Versorgung, der Landesverteidigung, der Sicherheit des Luftraumes 
und des Dienstnehmerschutzes zu erfolgen. Die zur Wahrung dieser Interessen berufenen Behörden und öffentlich-
rechtlichen Körperschaften sind im Ermittlungsverfahren zu hören. 

(2) Die Behörde kann bei Auflagen, deren Einhaltung aus Sicherheitsgründen vor Inbetriebnahme einer Überprü-
fung bedarf, zunächst nur die Baubewilligung erteilen und sich die Erteilung der Betriebsbewilligung vorbehalten. 

Baubeginn 
§ 8. Unbeschadet einer im Bewilligungsbescheid auferlegten Verpflichtung zur Verständigung von der Inangriff-

nahme von Bauarbeiten ist der voraussichtliche Beginn der Bauarbeiten spätestens eine Woche vorher vom Inhaber der 
Baubewilligung durch Anschlag in der Gemeinde kundzumachen. 

Betriebsbeginn und Betriebsende 
§ 9. (1) Der Bewilligungsinhaber hat die Fertigstellung der elektrischen Leitungsanlage oder ihrer wesentlichen Tei-

le der Behörde anzuzeigen. Wenn die Betriebsbewilligung bereits erteilt wurde (§ 7 Abs. 1), ist er nach der Anzeige über 
die Fertigstellung berechtigt, mit dem regelmäßigen Betrieb zu beginnen. 
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(2) Wurde die Erteilung der Betriebsbewilligung vorbehalten (§ 7 Abs. 2), ist nach der Fertigstellungsanzeige die 
sofortige Aufnahme des regelmäßigen Betriebes zu bewilligen, sofern die Auflagen der Baubewilligung erfüllt wurden. 

(3) Sofern vor Erteilung der Betriebsbewilligung (Abs. 2) eine mündliche Verhandlung stattfindet, sind hiezu der 
Inhaber der Baubewilligung und Sachverständige zu laden. 

(4) Der Bewilligungsinhaber hat die dauernde Außerbetriebnahme einer bewilligten elektrischen Leitungsanlage der 
Behörde anzuzeigen. 

Erlöschen der Bewilligung 
§ 10. (1) Die Baubewilligung erlischt, wenn 

 a) mit dem Bau nicht innerhalb von drei Jahren ab Rechtskraft der Baubewilligung begonnen wird oder 
 b) die Fertigstellungsanzeige (§ 9 Abs. 1) nicht innerhalb von fünf Jahren ab Rechtskraft der Baubewilligung 

erfolgt. 
(2) Die Betriebsbewilligung erlischt, wenn 

 a) der regelmäßige Betrieb nicht innerhalb eines Jahres ab Fertigstellungsanzeige, in den Fällen der Erteilung 
einer Betriebsbewilligung gemäß § 9 Abs. 2 ab Rechtskraft desselben, aufgenommen wird, 

 b) der Bewilligungsinhaber anzeigt, daß die elektrische Leitungsanlage dauernd außer Betrieb genommen wird, 
oder 

 c) der Betrieb der elektrischen Leitungsanlage nach Feststellung der Behörde unbegründet durch mehr als drei 
Jahre unterbrochen wurde. 

(3) Die Fristen nach Abs. 1 und Abs. 2 lit. a können von der Behörde verlängert werden, wenn die Planungs- oder 
Bauarbeiten dies erfordern und darum vor Fristablauf angesucht wird. 

(4) Nach Erlöschen der Bau- oder Betriebsbewilligung hat der letzte Bewilligungsinhaber die elektrische Leitungs-
anlage über nachweisliche Aufforderung des Grundstückeigentümers umgehend abzutragen und den früheren Zustand 
nach Möglichkeit wiederherzustellen, es sei denn, daß dies durch privatrechtliche Vereinbarungen über das Belassen der 
elektrischen Leitungsanlage ausgeschlossen wurde. Hiebei ist mit tunlichster Schonung und Ermöglichung des bestim-
mungsgemäßen Gebrauches der betroffenen Grundstücke vorzugehen. 

Leitungsrechte 
§ 11. (1) Jedem, der eine elektrische Leitungsanlage betreiben will, sind von der Behörde auf Antrag an Grundstü-

cken einschließlich der Privatgewässer, der öffentlichen Straßen und Wege sowie des sonstigen öffentlichen Gutes Lei-
tungsrechte einzuräumen, wenn und soweit dies durch die Bewilligung der Errichtung, Änderung oder Erweiterung einer 
elektrischen Leitungsanlage notwendig wird. 

(2) Dem Antrag ist nicht zu entsprechen, wenn 
 a) der dauernde Bestand der elektrischen Leitungsanlage an einem bestimmten Ort aus zwingenden technischen 

Gründen oder mit Rücksicht auf die unverhältnismäßigen Kosten ihrer Verlegung die Enteignung erfordert (§ 
18), 

 b) ihm öffentliche Interessen (§ 7 Abs. 1) entgegenstehen oder 
 c) über die Grundbenützung schon privatrechtliche Vereinbarungen vorliegen. 

 Inhalt der Leitungsrechte 
§ 12. (1) Die Leitungsrechte umfassen das Recht 

 a) auf Errichtung und Erhaltung sowie auf Betrieb von Leitungsstützpunkten, Schalt- und Umspannanlagen, 
sonstigen Leitungsobjekten und anderem Zubehör, 

 b) auf Führung mit Erhaltung sowie auf Betrieb von Leitungsanlagen im Luftraum oder unter der Erde. 
 c) auf Ausästung, worunter auch die Beseitigung von hinderlichen Baumpflanzungen und das Fällen einzelner 

Bäume zu verstehen ist, sowie auf Vornahme von Durchschlägen durch Waldungen, wenn sich keine andere 
wirtschaftliche Möglichkeit der Leitungsführung ergibt und die Erhaltung und forstmäßige Bewirtschaftung 
des Waldes dadurch nicht gefährdet wird, 

 d) auf den Zugang und die Zufahrt vom öffentlichen Wegenetz zu der auf einem Grundstück ausgeführten Anla-
ge. 

(2) Der Inhalt des jeweiligen Leitungsrechts ergibt sich aus dem Bewilligungsbescheid. 
 Ausästung und Durchschläge 

§ 13. (1) Die Ausästung und Durchschläge (§ 12 Abs. 1 lit. c) können nur in dem für die Errichtung und Instandhal-
tung der elektrischen Leitungsanlagen und zur Verhinderung von Betriebsstörungen unumgänglich notwendigen Umfang 
beansprucht werden. 

(2) Der Leitungsberechtigte hat vorerst den durch das Leitungsrecht Belasteten nachweislich aufzufordern, die Aus-
ästung oder Durchschläge vorzunehmen; gleichzeitig hat er den Belasteten auf allenfalls zu beachtende elektrotechnische 
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Sicherheitsvorschriften hinzuweisen. Besteht Gefahr im Verzuge oder kommt der Belastete der Aufforderung innerhalb 
eines Monats nach Empfang nicht nach, so kann der Leitungsberechtigte nach vorheriger Anzeige an diesen Belasteten 
selbst die Ausästung oder den Durchschlag vornehmen. Einschlägige forstrechtliche Bestimmungen sind dabei zu be-
rücksichtigen. 

(3) Die Kosten der Ausästung und der Vornahme von Durchschlägen sind vom Leitungsberechtigten zu tragen, es 
sei denn, daß sie bei der Einräumung des Leitungsrechtes bereits entsprechend abgegolten wurden. 

 Ausübung der Leitungsrechte 
§ 14. (1) Bei der Ausübung von Leitungsrechten ist mit tunlichster Schonung der benützten Grundstücke und der 

Rechte Dritter vorzugehen. Insbesondere hat der Leitungsberechtigte während der Ausführung der Arbeiten auf seine 
Kosten für die tunlichste Ermöglichung des widmungsgemäßen Gebrauchs des benutzten Grundstückes zu sorgen. Nach 
Beendigung der Arbeiten hat er einen Zustand herzustellen, der keinen Anlaß zu begründeten Beschwerden gibt. In 
Streitfällen entscheidet die Behörde. 

(2) Durch die Leitungsrechte darf der widmungsgemäße Gebrauch der zu benutzenden Grundstücke nur unwesent-
lich behindert werden. Die Behörde hat auf Antrag des durch das Leitungsrecht Belasteten dem Leitungsberechtigten die 
Leitungsrechte zu entziehen, wenn dieser Belastete nachweist, daß die auf seinem Grundstück befindlichen elektrischen 
Leitungsanlagen oder Teile derselben die von ihm beabsichtigte zweckmäßige Nutzung des Grundstückes entweder 
erheblich erschweren oder überhaupt unmöglich machen. 

(3) Sofern die für die Entziehung des Leitungsrechts geltend gemachte Benützung nicht innerhalb von achtzehn 
Monaten ab Rechtskraft des Entziehungsbescheides erfolgt, ist dem bisherigen Leitungsberechtigten vom bisherigen 
durch das Leitungsrecht Belasteten für den erlittenen Schaden Vergütung zu leisten. § 5 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

 Auswirkung der Leitungsrechte 
§ 15. (1) Die Leitungsrechte gehen samt den mit ihnen verbundenen Verpflichtungen auf jeden Erwerber der elekt-

rischen Leitungsanlage, für die sie eingeräumt worden sind, über. 
(2) Sie sind gegen jeden Eigentümer des in Anspruch genommenen Grundstücks und sonstige hieran dinglich Be-

rechtigte wirksam. Auch steht ein Wechsel eines Eigentümers oder sonstigen dinglich Berechtigten nach ordnungsgemä-
ßer Ladung zur mündlichen Verhandlung der Wirksamkeit des ein Leitungsrecht einräumenden Bescheides nicht im 
Wege. 

(3) Die Leitungsrechte bilden keinen Gegenstand grundbücherlicher Eintragung. Sie können weder durch Ersitzung 
erworben noch durch Verjährung aufgehoben werden. Die Leitungsrechte verlieren ihre Wirksamkeit gleichzeitig mit 
dem Erlöschen der Bewilligung der elektrischen Leitungsanlage. 

 Einräumung von Leitungsrechten 
§ 16. (1) In den Anträgen auf behördliche Einräumung von Leitungsrechten sind die betroffenen Grundstücke mit 

ihrer Katastral- und Grundbuchsbezeichnung sowie deren Eigentümer und sonstige dinglich Berechtigte mit Ausnahme 
der Hypothekargläubiger nebst Inhalt (§ 12) der beanspruchten Rechte anzuführen. 

(2) Leitungsrechte (§ 11) sind durch Bescheid einzuräumen. 
(3) Anträge gemäß Abs. 1 können auch nach Einbringung des Ansuchens um Bewilligung der elektrischen Lei-

tungsanlage (§ 6) gestellt werden. 
Entschädigung für die Einräumung von Leitungsrechten 

§ 17. Der Leitungsberechtigte hat den Grundstückseigentümer und die an den Grundstücken dinglich Berechtigten 
für alle mit dem Bau, der Erhaltung, dem Betrieb, der Änderung und der Beseitigung der elektrischen Leitungsanlagen 
unmittelbar verbundenen Beschränkungen ihrer zum Zeitpunkt der Bewilligung ausgeübten Rechte angemessen zu ent-
schädigen. Für das Verfahren gilt § 20 lit. a bis d sinngemäß. 

 Enteignung 
§ 18. Wenn der dauernde Bestand der elektrischen Leitungsanlage an einem bestimmten Ort aus zwingenden tech-

nischen Gründen oder mit Rücksicht auf die unverhältnismäßigen Kosten ihrer Verlegung die Enteignung erfordert, 
sodaß mit den Leitungsrechten nach §§ 11 ff das Auslangen nicht gefunden werden kann, ist von der Behörde über Ant-
rag die Enteignung für elektrische Leitungsanlagen samt Zubehör einschließlich der Umspann-, Umform- und Schaltan-
lagen auszusprechen. 

Gegenstand der Enteignung 
§ 19. (1) Die Enteignung umfaßt: 

 a) die Bestellung von Dienstbarkeiten an unbeweglichen Sachen, 
 b) die Abtretung von Eigentum an Grundstücken, 
 c) die Abtretung, Einschränkung oder Aufhebung anderer dinglicher Rechte an unbeweglichen Sachen und 

solcher Rechte, deren Ausübung an einen bestimmten Ort gebunden ist. 
(2) Von Abs. 1 lit. b darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die übrigen in Abs. 1 angeführten Maßnahmen nicht 

ausreichen. 
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(3) Der Enteignungsgegner kann im Zuge eines Enteignungsverfahrens die Einlösung der durch Dienstbarkeiten 
oder andere dingliche Rechte gemäß Abs. 1 in Anspruch zu nehmenden unverbauten Grundstücke oder Teile von sol-
chen gegen Entschädigung verlangen, wenn diese durch diese Belastung die zweckmäßige Benützbarkeit verlieren wür-
den. Würde durch die Enteignung eines Grundstückteiles dieses Grundstück für den Eigentümer die zweckmäßige Be-
nutzbarkeit verlieren, so ist auf dessen Verlangen das ganze Grundstück einzulösen. 

 Durchführung von Enteignung 
§ 20. 174  Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermittlung der Entschädigung sind die Bestimmungen 

des "Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes" 175, BGBl. Nr. 71, sinngemäß mit nachstehenden Abweichungen 
anzuwenden: 
 a) Über den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der Enteignung sowie über die Entschädigung entscheidet 

die Behörde. 
 b) Die Höhe der Entschädigung ist auf Grund der Schätzung wenigstens eines beeideten Sachverständigen im 

Enteignungsbescheid oder in einem gesonderten Bescheid zu bestimmen; im letzteren Fall ist ohne weitere 
Erhebungen im Enteignungsbescheid ein vorläufiger Sicherstellungsbetrag festzulegen. 

 c) Jede der beiden Parteien kann binnen drei Monaten ab Erlassung des die Entschädigung bestimmenden Be-
scheides (lit. b) die Feststellung des Entschädigungsbetrages bei jenem Landesgericht begehren, in dessen 
Sprengel sich der Gegenstand der Enteignung befindet. Der Bescheid der Behörde tritt hinsichtlich des Aus-
spruchs über die Entschädigung mit Anrufung des Gerichtes außer Kraft. Der Antrag an das Gericht auf Fest-
stellung der Entschädigung kann nur mit Zustimmung des Antraggegners zurückgezogen werden. 

 d) Ein erlassener Enteignungsbescheid ist erst vollstreckbar, sobald der im Enteignungsbescheid oder in einem 
gesonderten Bescheid bestimmte Entschädigungsbetrag oder der im Enteignungsbescheid festgelegte vorläu-
fige Sicherstellungsbetrag (lit. b) gerichtlich hinterlegt oder an den Enteigneten ausbezahlt ist. 

 e) Auf Antrag des Enteigneten kann an die Stelle einer Geldentschädigung eine Entschädigung in Form einer 
gleichartigen und gleichwertigen Naturalleistung treten, wenn diese dem Enteignungswerber unter Abwägung 
des Einzelfalles wirtschaftlich zugemutet werden kann. Hierüber entscheidet die Behörde in einem gesonder-
ten Bescheid gemäß lit. b. 

 f) Die Einleitung eines Enteignungsverfahrens, das sich auf verbücherte Liegenschaften oder verbücherte Rech-
te bezieht, ist durch die Behörde dem zuständigen Grundbuchsgericht bekanntzugeben. Das Grundbuchsge-
richt hat die Einleitung des Enteignungsverfahrens anzumerken. Die Anmerkung hat zur Folge, daß der En-
teignungsbescheid gegen jedermann rechtswirksam wird, zu dessen Gunsten im Range nach der Anmerkung 
ein bücherliches Recht eingetragen wird. Auf Grund eines rechtskräftigen Bescheides, mit dem das Enteig-
nungsverfahren ganz oder hinsichtlich der in Anspruch genommenen Liegenschaft oder hinsichtlich des ver-
bücherten Rechtes eingestellt wurde, ist die Anmerkung jedoch zu löschen. Die Behörde hat das Grund-
buchsgericht von der Einstellung des Enteignungsverfahrens zu verständigen. 

 g) Vom Erlöschen der elektrizitätsrechtlichen Bewilligung einer elektrischen Leitungsanlage (§ 10) ist der Ei-
gentümer des belasteten Gutes zu verständigen. Er kann die ausdrückliche Aufhebung der für diese Leitungs-
anlage im Wege der Enteignung eingeräumten Dienstbarkeiten bei der Behörde beantragen. Die Behörde hat 
über seinen Antrag die für die elektrische Leitungsanlage im Enteignungswege eingeräumten Dienstbarkeiten 
unter Vorschreibung einer der geleisteten Entschädigung angemessenen Rückvergütung durch Bescheid auf-
zuheben. 

 h) Hat zufolge eines Enteignungsbescheides die Übertragung des Eigentums an einem Grundstück für Zwecke 
einer elektrischen Leitungsanlage stattgefunden, so hat die Behörde über binnen einem Jahr ab Abtragung der 
elektrischen Leitungsanlage gestellten Antrag des früheren Eigentümers oder seines Rechtsnachfolgers zu 
dessen Gunsten die Rückübereignung gegen angemessene Entschädigung auszusprechen. Für die Feststellung 
dieser Entschädigung gilt lit. c. 

                                            
174 idF Art. XXXI und Art. XXXII § 15 des BG BGBl. I Nr. 112/2003. 

Art. XXXI: Justizverwaltungsmaßnahmen 
Mit Rücksicht auf dieses Bundesgesetz dürfen bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an Verordnungen erlassen sowie 
sonstige organisatorische und personelle Maßnahmen getroffen werden. Die Verordnungen dürfen frühestens mit dem 1. Jänner 2005 
in Wirksamkeit gesetzt werden. 

Art XXXII 
§ 15. Soweit in Bundesgesetzen zur Entscheidung über die Entschädigung wegen einer Enteignung das Bezirksgericht berufen wird, 
tritt mit dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes an dessen Stelle das mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechts 
betraute Landesgericht, in dessen Sprengel der Gegenstand der Enteignung liegt. Diese Änderung ist nur auf Verfahren anzuwenden, 
bei denen der Antrag auf Enteignung nach dem 31. Dezember 2004 bei der Behörde einlangt. Verfahren, bei denen der Antrag auf 
Enteignung vor diesem Zeitpunkt eingelangt ist, sind nach den bis dahin geltenden Zuständigkeitsvorschriften zu Ende zu führen. 
175 idF Art. 13 Z 1 des BG BGBl. I Nr.112/2003 



Seite 50 von 140 Stand: 26. November 2009 [GT - LIBERALISIERUNG - IDF 2009-11-26.DOC] 

 

 Schadenersatz 
§ 21. Der vor Vornahme von Vorarbeiten Berechtigte (§ 5) sowie der zum Bau und Betrieb einer elektrischen Lei-

tungsanlage Berechtigte (§§ 7 und 11) haben dem Grundstückseigentümer sowie den an den Grundstücken dinglich 
Berechtigten für alle Schäden Schadenersatz zu leisten, die ihnen bei Vorarbeiten sowie bei dem Bau, der Erhaltung, 
dem Betrieb, der Änderung und der Beseitigung der elektrischen Leitungsanlage an den Grundstücken oder den sich 
darauf beziehenden dinglichen Rechten erwachsen, es sei denn, daß der Schaden vom Geschädigten schuldhaft verur-
sacht worden ist. Der Schadenersatz ist im ordentlichen Rechtsweg geltend zu machen. 

 Zugehörigkeit elektrischer Leitungsanlagen 
§ 22. (1) Elektrische Leitungsanlagen fallen dadurch, daß sie mit einer unbeweglichen Sache in Verbindung ge-

bracht werden (§ 297 ABGB.), nicht in das Eigentum des Grundstückseigentümers. 
(2) Auf diese Anlagen und das zur Instandhaltung und zum Betrieb derselben gehörende Material findet eine abge-

sonderte Exekution nicht statt. 
(3) Leitungsrechte und verbücherte Dienstbarkeiten sind im Falle einer Zwangsversteigerung des belasteten Gutes 

vom Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen. 
 Grundbuchsrechtlicher Urkundencharakter der Bescheide 

§ 23. (1) Die im Zuge eines elektrizitätsrechtlichen Verfahrens getroffenen Übereinkommen sind von der Behörde 
zu beurkunden. 

(2) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes vorgenommenen Beurkundungen (Abs. 1) und erlassenen Bescheide sind 
Urkunden im Sinne des § 33 Abs. 1 lit. d des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 39. Hängt nach einem 
solchen Bescheid die Erwerbung oder die Belastung, Beschränkung oder Aufhebung eines bücherlichen Rechtes von 
dem Eintritt bestimmter Voraussetzungen ab, so hat die Behörde auf Antrag auszusprechen, ob diese Voraussetzungen 
gegeben sind. Der Ausspruch ist für das Gericht bindend. 

 Behörde 
§ 24. Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist - soweit § 25 nichts anderes bestimmt - der Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten. 176 
 Delegierung 

§ 25. Das Bundesministerium für Bauten und Technik kann im Einzelfall die örtlich zuständigen Landeshauptmän-
ner zur Vornahme von Amtshandlungen, insbesondere auch zur Erlassung von Bescheiden, ganz oder zum Teil ermäch-
tigen, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist. Die Landes-
hauptmänner treten für den betreffenden Fall vollständig an die Stelle des Bundesministers für wirtschaftliche Angele-
genheiten. 177 

 Strafbestimmungen 
§ 26."(1) Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig der Bestimmung des § 3 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht 

nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, eine Verwaltungsübertretung. Diese ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 2 180 € oder mit Arrest bis zu sechs Wochen zu ahnden. 

(2) Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig den Bestimmungen der §§ 8 und 9 Abs. 1 und 4 sowie des auf Grund des § 
7 ergangenen Bescheides zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe 
unterliegt, eine Verwaltungsübertretung. Diese ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 726 € 
oder mit Arrest bis zu zwei Wochen zu ahnden." 178 

(3) Wurde eine elektrische Leitungsanlage, deren Errichtung, Änderung oder Erweiterung bewilligungspflichtig ist, 
ohne Bewilligung errichtet, geändert oder erweitert, so beginnt die Verjährung erst nach Beseitigung des gesetzwidrigen 
Zustandes. 

 Wiederherstellung des gesetzmäßigen Zustandes 
§ 27. Unabhängig von Bestrafung und Schadenersatzpflicht ist derjenige, der die Bestimmungen dieses Bundesge-

setzes übertreten hat, von der Behörde zu verhalten, den gesetzmäßigen Zustand binnen angemessener Frist wiederher-
zustellen. 

Übergangsbestimmungen 
§ 28. (1) Nach den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen rechtmäßig bestehende elektrische Leitungsanla-

gen werden durch die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht berührt. 
(2) Die nach den früheren gesetzlichen Bestimmungen erworbenen Rechte für diese Leitungsanlagen bleiben ebenso 

wie die damit verbundenen Verpflichtungen aufrecht. 

                                            
176 idF Art. 1 Z 2 BGBl. I Nr. 144/1998 
177 idF Art. 1 Z 2 BGBl. I Nr. 144/1998 
178 idF Art. 55 Z 1 BG BGBl. I Nr. 136/2001 
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(3) Am Tage des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes anhängige Verfahren sind nach den bisher geltenden Be-
stimmungen zu beenden. 

(4) § 22 gilt auch für bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bereits bestehende elektrische Leitungsanlagen und be-
reits eingeräumte Leitungsrechte und verbücherte Dienstbarkeiten. 

 Schlußbestimmungen 
§ 29. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten am 1. März 1968 in Kraft. Gleichzeitig damit treten un-

beschadet des § 28 alle bisherigen Bestimmungen, welche in diesem Bundesgesetz behandelte Angelegenheiten des 
Starkstromwegerechtes regeln, außer Kraft, und zwar insbesondere 
 a) das Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 13. Dezember 1935, GBl. f. d. L. Ö. Nr. 156/1939, 
 b) die dritte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung der Energiewirtschaft vom 8. November 

1938, GBl.f. d. L. Ö. Nr. 156/1939, 
 c) die Ausführungsbestimmungen des Reichswirtschaftsministeriums zu § 2 der dritten Verordnung zur Durch-

führung des Energiewirtschaftsgesetzes vom 24. November 1938, Reichsanzeiger Nr. 276, 
 d) die Verordnung über die Einführung des Energiewirtschaftsrechtes im Lande Österreich vom 26. Jänner 

1939, GBl. f. d. L. Ö. Nr. 156, 
 e) die Verordnung über die Vereinfachung des Verfahrens nach § 4 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 27. 

September 1939, GBl. f. d. L. Ö. Nr. 1381, 
 f) die II. Verordnung über die Einführung des Energiewirtschaftsrechtes in der Ostmark vom 17. Jänner 1940, 

GBl. f. d. L. Ö. Nr. 18, 
 g) die Anordnung des Reichswirtschaftsministers betreffend die Mitteilungspflicht der Energieversorgungsun-

ternehmen in den Reichsgauen der Ostmark vom 17. Juni 1940, Reichsanzeiger Nr. 143, soweit sie elektri-
sche Leitungsanlagen für Starkstrom betreffen. 

(2) Soweit § 1a des Reichshaftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871, (deutsches) RGBl. S. 207, in der Fassung des Ei-
senbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetzes, BGBl.Nr. 48/1959, die Haftung anders als § 21 regelt, gelten die Be-
stimmungen des Reichshaftpflichtgesetzes. 

„(3) § 3 Abs. 2 und § 30 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 144/1998 tritt mit 19. Februar 1999 in 
Kraft.“ 179 

"(4) § 26 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft." 
180 

 Vollzugsklausel 
§ 30. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. hinsichtlich des § 5 Abs. 4, § 17, § 20 lit. c und d, § 21, § 23 Abs. 2 sowie § 29 Abs. 2 der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für  Justiz; 

 2. im übrigen der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten. 181 

                                            
179 idF Art. 1 Z 3 BGBl. I Nr. 144/1998 
180 idF Art. 55 Z 2 BG BGBl. I Nr. 136/2001 
181 idF Art. 1 Z 4 BGBl. I Nr. 144/1998 
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SSTTAARRKKSSTTRROOMMWWEEGGEE  --  GGRRUUNNDDSSAATTZZGGEESSEETTZZ  

Bundesgesetz vom 6. Feber 1968, BGBl. Nr. 71/1968, über elektrische Leitungsanlagen, die sich nicht 
auf zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken.  

idF  
 1.   Art. 2 BGBl. I Nr. 144/1998 (NR: GP XX AB 1306 S. 133. BR: AB 5733 S. 643) 
 2. BGBl. I Nr. 112/2003 Außerstreit-Begleitgesetz (NR: GP XXII RV 225 AB 269 S. 38. BR: AB 6896 S. 703.) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

TEIL I 

Grundsätzliche Bestimmungen in Angelegenheiten des Starkstromwegerechtes, soweit es nicht unter 
Art. 10 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 fällt. 

Anwendungsbereich 
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für elektrische Leitungsanlagen für Starkstrom, die sich nicht auf zwei oder meh-

rere Bundesländer erstrecken. 
(2) Dieses Bundesgesetz gilt jedoch nicht für elektrische Leitungsanlagen für Starkstrom, die sich innerhalb des 

dem Eigentümer dieser elektrischen Leitungsanlage gehörenden Geländes befinden oder ausschließlich dem ganzen oder 
teilweisen Betrieb von Eisenbahnen sowie dem Betrieb des Bergbaues, der Luftfahrt, der Schiffahrt, den technischen 
Einrichtungen der Post, der Landesverteidigung oder Fernmeldezwecken dienen. 

Begriffsbestimmungen 
§ 2. (1) Elektrische Leitungsanlagen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind elektrische Anlagen (§ 1 Abs.2 des  
Elektrotechnikgesetzes vom 17. März 1965, BGBl. Nr. 57), die der Fortleitung elektrischer Energie dienen; hiezu 

zählen insbesondere auch Umspann-, Umform- und Schaltanlagen. 
(2) Starkstrom im Sinne dieses Bundesgesetzes ist elektrischer Strom mit einer Spannung über 42 Volt oder einer 

Leistung von mehr als 100 Watt. 
Bewilligung elektrischer Leitungsanlagen 

§ 3. (1) Die Errichtung und Inbetriebnahme von elektrischen Leitungsanlagen bedarf der Bewilligung durch die Be-
hörde. Das gleiche gilt für Änderungen und Erweiterungen, soweit diese über den Rahmen der hiefür erteilten Bewilli-
gung hinausgehen. 

"(2) Ausgenommen von der Bewilligungspflicht sind elektrische Leitungsanlagen bis 1000 Volt und, unabhängig 
von der Betriebsspannung, 
 1. zu Eigenkraftanlagen gehörige elektrische Leitungsanlagen, sofern hiefür keine Zwangsrechte gemäß §§ 9 oder 

10 in Anspruch genommen werden; 
 2. Leitungsanlagen, die ausschließlich zur Ableitung der gemäß § 31 Abs. 3 Elektrizitätswirtschafts- und -

organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 144/1998 erzeugten Elektrizität dienen." 182 
Vorprüfungsverfahren 

§ 4. (1) Die Behörde ist zu ermächtigen, bei Vorliegen eines Ansuchens um eine Bewilligung gemäß § 5 oder ge-
mäß § 6 über Antrag oder von Amts wegen ein Vorprüfungsverfahren anzuordnen, wenn eine wesentliche Beeinträchti-
gung des öffentlichen Interesses nach § 7 Abs. 1 zu befürchten ist. 

(2) Hiebei ist vorzusehen, daß sämtliche Behörden und öffentlich-rechtliche Körperschaften, welche die durch die 
geplante elektrische Leitungsanlage berührten öffentlichen Interessen (§ 7 Abs. 1) vertreten, gehört werden und festges-
tellt wird, ob und unter welchen Bedingungen die geplante elektrische Leitungsanlage den berührten öffentlichen Inter-
essen nicht widerspricht. 

Bewilligung von Vorarbeiten 
§ 5. (1) Die Behörde ist zu ermächtigen, eine vorübergehende Inanspruchnahme fremden Gutes zur Vornahme von 

Vorarbeiten für die Errichtung einer elektrischen Leitungsanlage zu bewilligen. Dabei ist auf etwaige Belange der Lan-
desverteidigung Rücksicht zu nehmen. 

                                            
182 idF Art. 2 Z 1 BGBl. I Nr. 144/1998 

http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=bgbl&db=BGBL&q=%7b$QUERY%7d&sl=100&t=doc4.tmpl&s=(112/2003):PORG%20und%20(1):TEIL�
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXII/I/I_00225/pmh.shtml�
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXII/I/I_00269/pmh.shtml�
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXII/NRSITZ/NRSITZ_00038/pmh.shtml�
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/BR/I-BR/I-BR_06896/pmh.shtml�
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/BR/BRSITZ/BRSITZ_00703/pmh.shtml�
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(2) Die Vorarbeiten sind unter tunlichster Schonung und Ermöglichung des bestimmungsgemäßen Gebrauches der 
betroffenen Grundstücke vorzunehmen. 

Bewilligungsansuchen 
§ 6. (1) Die Landesgesetzgebung hat für das Ansuchen um Bewilligung zur Errichtung, Änderung oder Erweiterung 

einer elektrischen Leitungsanlage die erforderlichen Unterlagen, wie zum Beispiel einen technischen Bericht, einen La-
geplan, ein Grundstücksverzeichnis, ein Verzeichnis der durch das Projekt berührten fremden Anlagen und eine Be-
schreibung der in Anspruch zu nehmenden Zwangsrechte, vorzusehen. 

(2) Die Behörde ist zu ermächtigen, von der Beibringung einzelner der in Abs. 1 genannten Unterlagen abzusehen. 
Bau- und Betriebsbewilligung 

§ 7. (1) Für elektrische Leitungsanlagen, welche dem öffentlichen Interesse an der Versorgung der Bevölkerung 
oder eines Teiles derselben mit elektrischer Energie nicht widersprechen, ist die Bau- und Betriebsbewilligung vorzuse-
hen. Die Landesgesetzgebung hat hiebei eine Abstimmung mit den bereits vorhandenen oder bewilligten anderen Ener-
gieversorgungseinrichtungen und den Erfordernissen der Landeskultur, des Forstwesens, der Wildbach- und Lawinen-
verbauung, der Raumplanung, des Natur- und Denkmalschutzes, der Wasserwirtschaft und des Wasserrechtes, des öf-
fentlichen Verkehrs, der sonstigen öffentlichen Versorgung, der Landesverteidigung, der Sicherheit des Luftraumes und 
des Dienstnehmerschutzes sowie die Anhörung der zur Wahrung dieser Interessen berufenen Behörden und öffentlich-
rechtlichen Körperschaften vorzusehen. 

(2) Die Behörde ist zu ermächtigen, bei Auflagen, deren Einhaltung aus Sicherheitsgründen vor Inbetriebnahme ei-
ner Überprüfung bedarf, zunächst nur die Baubewilligung zu erteilen und sich die Erteilung der Betriebsbewilligung 
vorzubehalten. 

Erlöschen der Bewilligung 
§ 8. Die Landesgesetzgebung hat Fristen für das Erlöschen der Bewilligung nach § 7 festzusetzen. 

Leitungsrechte 
§ 9. (1) Die Landesgesetzgebung kann für elektrische Leitungsanlagen, sofern nicht zur Sicherung des dauernden 

Bestandes derselben an einem bestimmten Ort die Enteignung (§ 10) erforderlich ist, die bescheidmäßige Einräumung 
von Leitungsrechten an Grundstücken einschließlich der Privatgewässer, der öffentlichen Straßen und Wege sowie des 
sonstigen öffentlichen Gutes vorsehen. 

(2) Die Leitungsrechte haben das Recht auf Errichtung, Erhaltung und Betrieb der elektrischen Leitungsanlagen ein-
schließlich der Ausästung der Leitungstrassen und der Vornahme von Waldurchschlägen sowie von Zugang und Zufahrt 
vom öffentlichen Wegenetz zu enthalten. 

(3) Die Landesgesetzgebung hat festzusetzen, daß die benutzten Grundstücke und die Rechte Dritter hieran tunlichst 
geschont, der widmungsmäßige Gebrauch der betroffenen Grundstücke nur unwesentlich behindert und eine zweckmä-
ßige Nutzung nicht unmöglich gemacht werden. 

(4) Die Leitungsrechte sind an das Eigentum an der Leitungsanlage zu binden und gegen jeden Eigentümer der be-
troffenen Grundstücke und jeden daran dinglich Berechtigten als wirksam zu erklären. 

Enteignung 
§ 10. Zur Sicherung der aus zwingenden technischen Gründen oder mit Rücksicht auf die unverhältnismäßigen Kos-

ten der Verlegung gebotenen dauernden Bestandes der elektrischen Leitungsanlage an einem bestimmten Ort ist die 
Enteignung vorzusehen. 

Gegenstand der Enteignung 
§ 11. (1) Die Enteignung kann umfassen: 

 a) die Bestellung von Dienstbarkeiten an unbeweglichen Sachen, 
 b) die Abtretung von Eigentum an Grundstücken, 
 c) die Abtretung, Einschränkung oder Aufhebung anderer dinglicher Rechte an unbeweglichen Sachen und 

solcher Rechte, deren Ausübung an einen bestimmten Ort gebunden ist. 
(2) Es ist vorzusehen, daß von einer Enteignung gemäß Abs. 1 lit. b nur Gebrauch gemacht werden darf, wenn die 

übrigen in Abs. 1 angeführten Maßnahmen nicht ausreichen. 
Durchführung von Enteignungen 

§ 12. 183 (1) Für die Durchführung der Enteignung und die behördliche Ermittlung der Entschädigung ist die sinn-
gemäße Anwendung der Bestimmungen des "Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes" 184, BGBl. Nr. 71, mit 
nachstehenden Abweichungen vorzusehen: 

                                            
183 idF Art. XXXI und Art. XXXII § 15 des BG BGBl. I Nr. 112/2003. 

Art. XXXI: Justizverwaltungsmaßnahmen 
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 a) Über den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der Enteignung sowie über die Entschädigung entscheidet 
die Behörde. 

 b) Die Höhe der Entschädigung ist auf Grund der Schätzung wenigstens eines beeideten Sachverständigen im 
Enteignungsbescheid oder in einem gesonderten Bescheid zu bestimmen; letzterenfalls ist ohne weitere Erhe-
bungen im Enteignungsbescheid ein vorläufiger Sicherstellungsbetrag festzulegen. 

 c) Jede der beiden Parteien kann binnen drei Monaten ab Erlassung des die Entschädigung bestimmenden Be-
scheides (lit. b) die Feststellung des Entschädigungsbetrages bei jenem Bezirksgericht begehren, in dessen 
Sprengel sich der Gegenstand der Enteignung befindet. Der Bescheid der Behörde tritt hinsichtlich des Aus-
spruchs über die Entschädigung mit Anrufung des Gerichts außer Kraft. Der Antrag an das Gericht auf Fest-
stellung der Entschädigung kann nur mit Zustimmung des Antraggegners zurückgezogen werden. 

 d) Ein erlassener Enteignungsbescheid ist erst vollstreckbar, sobald der im Enteignungsbescheid oder in einem 
gesonderten Bescheid bestimmte Entschädigungsbetrag oder der im Enteignungsbescheid festgelegte vorläu-
fige Sicherstellungsbetrag (lit. b) gerichtlich hinterlegt oder an den Enteigneten ausbezahlt ist. 

 e) Auf Antrag des Enteigneten kann an die Stelle einer Geldentschädigung eine Entschädigung in Form einer 
gleichartigen und gleichwertigen Naturalleistung treten, wenn diese dem Enteignungswerber unter Abwägung 
des Einzelfalles wirtschaftlich zugemutet werden kann. Hierüber entscheidet die Behörde in einem gesonder-
ten Bescheid gemäß lit. b. 

 f) Vom Erlöschen der elektrizitätsrechtlichen Bewilligung einer elektrischen Leitungsanlage ist der Eigentümer 
des belasteten Gutes zu verständigen. Er kann die ausdrückliche Aufhebung der für diese Leitungsanlage im 
Wege der Enteignung eingeräumten Dienstbarkeiten bei der Behörde beantragen. Die Behörde hat über sei-
nen Antrag die für die elektrische Leitungsanlage im Enteignungswege eingeräumten Dienstbarkeiten unter 
Vorschreibung einer der geleisteten Entschädigung angemessenen Rückvergütung durch Bescheid aufzuhe-
ben. 

 g) Hat zufolge eines Enteignungsbescheides die Übertragung des Eigentums an einem Grundstück für Zwecke 
einer elektrischen Leitungsanlage stattgefunden, so hat die Behörde über binnen einem Jahr ab Abtragung der 
elektrischen Leitungsanlage gestellten Antrag des früheren Eigentümers oder eines Rechtsnachfolgers zu des-
sen Gunsten die Rückeignung gegen angemessene Entschädigung auszusprechen. Für die Feststellung dieser 
Entschädigung gilt lit. c. 

(2) Die Einleitung und die Einstellung eines Enteignungsverfahrens, das sich auf verbücherte Liegenschaften oder 
verbücherte Rechte bezieht, sind durch die Behörde dem Grundbuchsgericht bekanntzugeben. 

Beurkundung der Bescheide 
§ 13. Die Beurkundung der im Zuge eines elektrizitätsrechtlichen Verfahrens getroffenen Übereinkommen durch 

die Behörde ist vorzusehen. 
Entschädigung für vermögensrechtliche Nachteile 

§ 14. (1) Der zur Vornahme von Vorarbeiten Berechtigte (§ 5) hat den Grundstückseigentümer und die an dem 
Grundstück dinglich Berechtigten für alle mit den Vorarbeiten unmittelbar verbundenen Beschränkungen ihrer zum 
Zeitpunkt der Bewilligung ausgeübten Rechte angemessen zu entschädigen. Für das Verfahren gilt § 12 Abs. 1 lit. a bis d 
sinngemäß. 

(2) Der Leitungsberechtigte (§ 9) hat den Grundstückseigentümer und die an dem Grundstück dinglich Berechtigten 
für alle mit dem Bau, der Erhaltung, dem Betrieb, der Änderung und der Beseitigung der elektrischen Leitungsanlagen 
unmittelbar verbundenen Beschränkungen ihrer zum Zeitpunkt der Bewilligung ausgeübten Rechte angemessen zu ent-
schädigen. Für das Verfahren gilt § 12 Abs. 1 lit. a bis d sinngemäß. 

Behörde 
§ 15. Die Landesgesetzgebung hat mit der Durchführung der auf Grund dieses Bundesgesetzes zu erlassenden Aus-

führungsgesetze - mit Ausnahme der Strafbestimmungen - die Landesregierung zu betrauen. 

                                                                                                                                                  
  Mit Rücksicht auf dieses Bundesgesetz dürfen bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an Verordnungen erlassen sowie 
sonstige organisatorische und personelle Maßnahmen getroffen werden. Die Verordnungen dürfen frühestens mit dem 1. Jänner 2005 
in Wirksamkeit gesetzt werden. 

Art XXXII 
 § 15. Soweit in Bundesgesetzen zur Entscheidung über die Entschädigung wegen einer Enteignung das Bezirksgericht berufen 
wird, tritt mit dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes an dessen Stelle das mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit in bürgerlichen 
Rechtssachen betraute Landesgericht, in dessen Sprengel der Gegenstand der Enteignung liegt. Diese Änderung ist nur auf Verfahren 
anzuwenden, bei denen der Antrag auf Enteignung nach dem 31. Dezember 2004 bei der Behörde einlangt. Verfahren, bei denen der 
Antrag auf Enteignung vor diesem Zeitpunkt eingelangt ist, sind nach den bis dahin geltenden Zuständigkeitsvorschriften zu Ende zu 
führen. 
184 idF Art. 13 Z 1 des BG BGBl. I Nr.112/2003 
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Strafbestimmungen 
§ 16. Die Landesgesetzgebung hat Verwaltungsstrafbestimmungen für die Übertretung der auf Grund dieses Bun-

desgesetzes erlassenen Ausführungsgesetzes festzulegen. 

TEIL II 

Unmittelbar anwendbares Bundesrecht 
Schadenersatz 

§ 17. Der zur Vornahme von Vorarbeiten Berechtigte (§ 5) sowie der zum Bau und Betrieb einer elektrischen Lei-
tungsanlage Berechtigte (§§ 7 und 9) haben dem Grundstückseigentümer sowie den an den Grundstücken dinglich Be-
rechtigten für alle Schäden Schadenersatz zu leisten, die ihnen bei dem Bau, der Erhaltung, dem Betrieb, der Änderung 
oder der Beseitigung der elektrischen Leistungsanlage an den Grundstücken oder den sich darauf beziehenden dinglichen 
Rechten erwachsen, es sei denn, daß der Schaden vom Geschädigten schuldhaft verursacht worden ist. Der Schadener-
satz ist im ordentlichen Rechtswege geltend zu machen. 

Ausscheidung der Verjährung und Ersitzung 
§ 18. Die Verjährung und Ersitzung von Leitungsrechten ist ausgeschlossen. 

Grundbuchsrechtliche Bestimmungen 
§ 19. (1) Das Grundbuchsgericht hat die Einleitung des Enteignungsverfahrens anzumerken. Die Anmerkung hat 

zur Folge, daß der Enteignungsbescheid gegen jedermann rechtswirksam wird, zu dessen Gunsten im Range nach der 
Anmerkung ein bücherliches Recht eingetragen wird. Auf Grund eines rechtskräftigen Bescheides, mit dem das Enteig-
nungsverfahren ganz oder hinsichtlich der in Anspruch genommenen Liegenschaft oder hinsichtlich des verbücherten 
Rechtes eingestellt wurde, ist die Anmerkung jedoch zu löschen. 

(2) Die im Zuge eines elektrizitätsrechtlichen Verfahrens vorgenommenen Beurkundungen (§ 13) und erlassenen 
Bescheide sind Urkunden im Sinne des § 33 Abs. 1 lit. d des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955, BGBl.Nr. 39. 

Zugehörigkeit elektrischer Leitungsanlagen 
§ 20. (1) Elektrische Leitungsanlagen fallen dadurch, daß sie mit einer unbeweglichen Sache in Verbindung ge-

bracht werden (§ 297 ABGB.), nicht in das Eigentum des Grundstückseigentümers. 
(2) Auf diese Anlagen und das zur Instandhaltung und zum Betrieb derselben gehörende Material findet eine abge-

sonderte Exekution nicht statt. 
(3) Leitungsrechte und verbücherte Dienstbarkeiten sind im Falle einer Zwangsversteigerung des belasteten Gutes 

vom Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen. 

TEIL III 

Schlußbestimmungen 
Erlassung der Ausführungsgesetze 

§ 21. (1) Die Ausführungsgesetze der Bundesländer sind innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Bundesgeset-
zes zu erlassen (Art. 15 Abs. 6 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929). 

"(2) Die Länder haben die Ausführungsgesetze zu § 3 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 144/1998 innerhalb von sechs Monaten vom Tag der Kundmachung dieses Bundesgesetzes an zu erlassen und spä-
testens mit 19. Februar 1999 in Kraft zu setzen. Diese Ausführungsgesetze finden auf Anlagen, die vor Inkrafttreten der 
jeweiligen Ausführungsgesetze der Länder bereits bestanden haben, keine Anwendung." 185 

Wahrnehmung der Rechte des Bundes 
"§ 22. Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 B-VG ist hinsichtlich der im Teil I die-

ses Bundesgesetzes enthaltenen Grundsatzbestimmungen der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten be-
traut." 186  

Anwendbarkeit des Reichshaftpflichtgesetzes 
§ 23. Soweit § 1a des Reichshaftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871, (deutsches) RGBl. S. 207, in der Fassung des Ei-

senbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 48/1959, die Haftung anders als § 17 regelt, gelten die Be-
stimmungen des Reichshaftpflichtgesetzes. 

Vollzugsklausel 
"§ 24. Mit der Vollziehung sind betraut: 

                                            
185 idF Art. 2 Z 2 BGBl. I Nr. 144/1998 
186 idF Art. 2 Z 3 BGBl. I Nr. 144/1998 
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 1. hinsichtlich der §§ 17, 18, 19, 20 und 23 der Bundesminister für Justiz; 
 2. hinsichtlich des § 22 der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten." 187 
 

                                            
187 idF Art. 2 Z 4 BGBl. I Nr. 144/1998 
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GGAASSWWIIRRTTSSCCHHAAFFTTSSGGEESSEETTZZ  

Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft erlassen werden 
(Gaswirtschaftsgesetz – GWG), BGBl. I Nr. 121/2000 [Artikel 1 Energieliberalisierungsgesetz] 

(NR XXI GP RV 66 und Zu 66 AB 210 S. 32. BR: 6167 AB 6195 S. 667) [CELEX-Nr.: 398L0030, 391L0296, 
394L0049, 395L0049] 188 

in der Fassung  
 1.  des BG BGBl. I Nr. 136/2001 [Art. 54 2. Euro-Umstellungsgesetz - Bund] 
  (NR: GP XXI RV 742 AB 824 S. 81. BR: 6458 AB 6459 S. 681.) 
 2. des BG BGBl. I Nr. 148/2002 [Artikel 1 der GWG-Novelle 2002]  189 
  (NR: GP XXI RV 1116 AB 1242 S. 110.BR: 6689 AB 6704 S. 690.) 
 3.  des BG BGBl. I Nr. 112/2003 [Außerstreit-Begleitgesetz] 
  (NR: GP XXII RV 225 AB 269 S. 38. BR: AB 6896 S. 703.) 
 4.  der VO BGBl. II Nr. 220/2004 [VO der Energie-Control Kommission, Änderung der Anlagen 2 & 3] 
 5.  des BG BGBl. I Nr. 115/2004 [Art. 5 ] 
 6.  des BGBl. II Nr. 354/2005 [VO der Energie-Control Kommission, Änderung der Anlage 3] 
 7.  des BG BGBl. I Nr. 106/2006 [Artikel 2 des E-VSG 2006] 190 
  (NR: GP XXII RV 1411 AB 1452 S. 150. BR: 7538 AB 7575 S. 735.) [CELEX-Nr.: 32003L0054, 32003L0055, 

32004L0008, 32004L0067] 
 8.  der VO BGBl. II Nr. 497/2006 [VO der Energie-Control Kommission, Änderung der Anlagen 2 & 3] 
 9.  des BG BGBl. I Nr. 37/2007 [Kraftfahrrechts-Änderungsgesetz 2007] 
 10.  des BVG BGBl. I Nr. 2/2008 (1. BVRBG) (NR: GP XXIII RV 314 AB 370 S. 41. BR: 7799 AB 7830 S. 751.) 
  (Im Text kursiv enthalten) 
 11.  der VO BGBl. II Nr. 33/2008 [VO der Energie-Control Kommission, Änderung der Anlage 3] 
  (im Text kursiv enthalten) 
 12.  des BG BGBl. I Nr. 106/2008 [§ 23b Abs. 2 Z 2 mit dem Erkenntnis des VfGH vom 12. Juni 2008, G 11/08-13 

aufgehoben, Kundmachung des Bundeskanzlers] 191 
   (im Text kursiv enthalten) 
 13.  des BG BGBl. I Nr. 45/2009 [Sanierung des § 23b Abs. 2 Z 2] 192 

  (NR: GP XXIV RV 156 AB 162 S. 19. BR: AB 8109 S. 770.) 
  (im Text kursiv enthalten) 

 Der Nationalrat hat beschlossen: 

„Inhaltsverzeichnis 

1.Teil 

Grundsätze 
§ 1.   Verfassungsbestimmung 
§ 1a.  Umsetzung von EU-Recht 
§ 2.   Anwendungsbereich 
§ 3.   Ziele 

                                            
188 Zwischenzeitig wurde die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschrif-
ten für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 98/30/EG erlassen und im ABl. Nr. L 176 vom 15.7.2003, S. 57 
kundgemacht. Eine Umsetzung war nicht erforderlich. 
189 In-Kraft-Treten siehe § 78a. Sofern keine gesonderte Anmerkung in der Fußnote der novellierten Bestimmung enthalten ist, treten 
die Bestimmungen des BG BGBl. I Nr. 148/2002 mit dem der Kundmachung (23. August 2002) folgenden Tag in Kraft. In-Kraft-
Treten daher mit 24. August 2002. 
190 In-Kraft-Treten siehe § 78b. Sofern keine gesonderte Anmerkung in der Fußnote der novellierten Bestimmung enthalten ist, treten 
die Bestimmungen des BG BGBl. I Nr. 106/2006 mit Ablauf des 27. Juni 2006 in Kraft. 
191 Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. Juni 2009 in Kraft. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft. 
192 Kundgemacht am 22. Mai 2009, in Kraft getreten am 23. Mai 2009. 
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§ 4.   Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
§ 5.   Grundsätze beim Betrieb von Erdgasunternehmen 
§ 6.   Begriffsbestimmungen 

2. Teil 

Rechnungslegung, innere Organisation, Entflechtung und Transparenz der Buchführung von Erdgasunternehmen 
§ 7.   Rechnungslegung 

3. Teil 

Auskunfts- und Einsichtsrechte, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Meldepflichten 
§ 8.   Auskunfts- und Einsichtsrechte 
§ 9.   Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
§ 10.  Meldepflicht von Erdgaslieferungsverträgen 
§ 11.  Informationspflicht 

4. Teil 

Betrieb von Netzen 

1. Hauptstück 

Regelzonen 
§ 12.  Regelzonen 
§ 12a.  Regelzonenführer 
§ 12b.  Pflichten der Regelzonenführer 
§ 12c.  Unabhängigkeit des Regelzonenführers 
§ 12d.  Verwaltung der Transportkapazitäten in den Fernleitungen 
§ 12e.  Langfristige Planung 
§ 12f.  Entgelt für den Regelzonenführer 
§ 12g.  Maßnahmen zur Beseitigung von kurz- oder mittelfristigen Kapazitätsengpässen 
§ 12h.  Allgemeine Bedingungen des Regelzonenführers 

2. Hauptstück 

Ausübungsvoraussetzungen 
§ 13.  Genehmigung 
§ 14.  Genehmigungsvoraussetzungen 
§ 15.  Technischer Betriebsleiter 
§ 16.  Geschäftsführer 

3. Hauptstück 

Rechte und Pflichten 

1. Abschnitt 

Allgemeine Rechte und Pflichten 

1. Unterabschnitt 

Netzzugang für inländische Kunden 
§ 17.  Gewährung des Netzzugangs 
§ 18.  Diskriminierungsverbot 
§ 19.  Verweigerung des Netzzugangs 
§ 19a.  Transparenz von Netzkapazitäten 
§ 19b.  Veröffentlichung von Informationen 
§ 20.  Ausnahme von der Verpflichtung zur Gewährung des Netzzugangs 
§ 20a.  Neue Infrastrukturen 
§ 21.  Streitbeilegungsverfahren 
§ 22.  Verwertung nicht absetzbarer Gasmengen 

2. Unterabschnitt 

Systemnutzungsentgelt 
§ 23.  Zusammensetzung des Systemnutzungsentgelts 
§ 23a.  Ermittlung des Netznutzungsentgelts 
§ 23b.  Netzebenen und Netzbereiche 
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§ 23c.  Netze unterschiedlicher Betreiber 
§ 23d.  Verfahren 
§ 23e.  Entgelt für Gegenflüsse 

2. Abschnitt 

Verteilernetzbetreiber 
§ 24.  Pflichten der Verteilerunternehmen 
§ 25.  Allgemeine Anschlusspflicht 
§ 26.  Bedingungen für den Netzzugang zu Verteilerleitungen 
§ 27.  Änderung von Netzbedingungen 
§ 28.  Lastprofile 
§ 29.  Veröffentlichung der Allgemeinen Verteilernetzbedingungen 
§ 29a.  Veröffentlichung von Messpreisen 
§ 30.  Informationspflichten 

3. Abschnitt 

Fernleitungsunternehmen 

1. Unterabschnitt 

Benennung von Fernleitungen, Rechte und Pflichten von Fernleitungsunternehmen 
§ 31.  Fernleitungen 
§ 31a.  Pflichten der Fernleitungsunternehmen 
§ 31b.  Betriebspflicht 

2. Unterabschnitt 

Grenzüberschreitende Transporte 
§ 31c.  Grenzüberschreitende Erdgastransporte 
§ 31d.  Netzzugangsberechtigung bei grenzüberschreitenden Erdgastransporten 
§ 31e.  Gewährung und Organisation des Netzzuganges 
§ 31f.  Verfahren zur Feststellung der Rechtmäßigkeit einer Netzzugangsverweigerung 
§ 31g.  Allgemeine Bedingungen für grenzüberschreitende Transporte 
§ 31h.  Entgelt für grenzüberschreitende Transporte 
§ 31i.  Erdgastransit 

4. Abschnitt 

Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für Ausgleichsenergie 
§ 32.  Ausübungsvoraussetzungen 
§ 33.  Konzessionsvoraussetzungen 
§ 33a.  Konzessionsrücknahmen, Erlöschen der Konzession und besondere Bewilligungen 
§ 33b.  Aufgaben 
§ 33c.  Verfahren zur Ermittlung des Preises für Ausgleichsenergie 
§ 33d.  Allgemeine Bedingungen 
§ 33e.  Clearingentgelt 
§ 33f.  Vorbereitung auf die Marktöffnung 

4. Hauptstück 

Haftpflicht 
§ 34.  Haftungstatbestände 
§ 35.  Haftungsgrenzen 
§ 36.  Haftungsausschluss 
§ 37.  Nachweis des Abschlusses einer Haftpflichtversicherung 

5. Hauptstück 

Erlöschen der Berechtigung zum Betrieb eines Erdgasunternehmens 
§ 38.  Endigungstatbestände 
§ 38a.  Entziehung und Untersagung 
§ 38b.  Umgründung 
§ 38c.  Auflösung einer Personengesellschaft des Handelsrechtes 
§ 38d.  Zurücklegung der Genehmigung 
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§ 38e.  Maßnahmen zur Sicherung der Erdgasversorgung 
6. Hauptstück 

Speicherunternehmen 
§ 39.  Zugang zu Speicheranlagen 
§ 39a.  Speichernutzungsentgelte 
§ 39b.  Vorlage von Verträgen 
§ 39c.  Allgemeine Bedingungen für den Speicherzugang 
§ 39d.  Pflichten von Speicherunternehmen 

5. Teil 

Netzbenutzer 

1. Hauptstück 

Erdgashändler und Versorger 
§ 40.  Erdgashändler und Versorger 
§ 40a.  Mindestanforderungen an Rechnungen und Informations- und Werbematerial 

2. Hauptstück 

Netzzugangsberechtigte 
§ 41.  Rechte der Netzzugangsberechtigten 
§ 41a.  Beantragung des Netzzugangs durch Erdgasunternehmen 
§ 41b.  Geltendmachung des Rechtes auf Netzzugang 

3. Hauptstück 

Bilanzgruppen 
§ 42.  Bildung von Bilanzgruppen 
§ 42a.  Aufgaben und Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen 
§ 42b.  Allgemeine Bedingungen der Bilanzgruppenverantwortlichen 
§ 42c.  Zulassung von Bilanzgruppenverantwortlichen 
§ 42d.  Widerruf bzw. Erlöschen der Genehmigung 
§ 42e.  Wechsel des Versorgers oder der Bilanzgruppe 
§ 42f.  Zuweisung von Versorgern zu Bilanzgruppen 
§ 42g.  Erdgasbörsen 

3a. Hauptstück 

Produzenten 193 
§ 42h.  Datenübermittlung an den Regelzonenführer 

6. Teil 

Erdgasleitungsanlagen 

1. Abschnitt 

Beschaffenheit der Erdgasleitungsanlagen 
§ 43.  Technische Mindestanforderungen an Leitungsanlagen 

2. Abschnitt 

Errichtung und Auflassung von Erdgasleitungsanlagen 
§ 44.  Genehmigungspflicht 
§ 45.  Voraussetzungen 
§ 46.  Vorprüfung 
§ 47.  Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen 
§ 48.  Parteien 
§ 49.  Weitere Ausnahmen von der Genehmigungspflicht 
§ 50.  Anzeigepflichten bei Betriebsbeginn und Betriebsende 
§ 51.  Eigenüberwachung 
§ 52.  Wechsel in der Person des Inhabers einer Erdgasleitungsanlage 

                                            
193 Auf Grund eines legistischen Versehens wurde die Gliederungsbezeichnung samt Überschrift nicht in das Inhaltsverzeichnis 
aufgenommen: "3a. Hauptstück / Produzenten" 
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§ 53.  Erlöschen der Genehmigung 
§ 54.  Nicht genehmigte Erdgasleitungsanlagen 
§ 55.  Einstweilige Sicherheitsmaßnahmen 
§ 56.  Vorarbeiten zur Errichtung einer Erdgasleitungsanlage 

3. Abschnitt 

Enteignung 
§ 57.  Enteignungsvoraussetzung 
§ 58.  Zuständigkeit 

7. Teil 

Statistik 
§ 59.  Anordnung und Durchführung statistischer Erhebungen 

8. Teil 

Behörden und Verfahren 

1. Abschnitt 

Behörden 194 
§ 60.  Zuständigkeit der Behörden in Gasangelegenheiten 
§ 61.  Verschwiegenheitspflicht 

2. Abschnitt 

Verfahren 195 

1. Unterabschnitt 

Allgemeines 
§ 62.  Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten 
§ 63.  Auskunftspflicht 
§ 64.  Automationsunterstützter Datenverkehr 
§ 65.  Kundmachung von Verordnungen 

2. Unterabschnitt 

Vorprüfungsverfahren und Verfahren zur Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen 
§ 66.  Vorprüfungsverfahren 
§ 67.  Einleitung des Genehmigungsverfahrens 
§ 68.  Genehmigungsverfahren und Anhörungsrechte 
§ 69.  Erteilung der Genehmigung 

3. Unterabschnitt 

Verfahren bei der Durchführung von Enteignungen 
§ 70.  Enteignungsverfahren 

9. Teil 

Strafbestimmungen 
§ 71.  Allgemeine Strafbestimmungen 
§ 72.  Konsensloser Betrieb 
§ 73.  Preistreiberei 
§ 74.  Widerrechtliche Offenbarung oder Verwertung von Daten 

10. Teil 

Aufhebungs-, Übergangs- und Schlussbestimmungen 
§ 75.  Aufhebung von Rechtsvorschriften 
§ 76.  Übergangsbestimmungen 

                                            
194 Durch ein legistisches Versehen wurde die Überschrift "Behörden" nicht in das Inhaltsverzeichnis aufgenommen. 
195 Durch ein legistisches Versehen wurde die Überschrift "Verfahren" nicht in das Inhaltsverzeichnis aufgenommen. 
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§ 76a.  Übergangsbestimmungen zur GWG-Novelle 2002 
§ 76b.  Übergangsbestimmungen zur GWG-Novelle 2006 
§ 77.  Schlussbestimmungen 
§ 78.  In-Kraft-Treten 
§ 78a.  In-Kraft-Treten der GWG-Novelle 2002 
§ 78b.  In-Kraft-Treten der GWG-Novelle 2006 
§ 79.  Vollziehung“ 196 

1. Teil 

Grundsätze 
„Verfassungsbestimmung 

„§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die in diesem Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von 
den in diesen Vorschriften vorgesehenen Einrichtungen versehen werden.“  197 

Umsetzung von EU-Recht 
§ 1“a“ 198. Durch dieses Gesetz werden 

 1. die Richtlinie 98/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 betreffend gemeinsame 
Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt (ABl. L 204 vom 21. Juli 1998; S 1; Erdgasbinnenmarktrichtlinie); 

 2. die Richtlinie des Rates 91/296/EWG vom 31. Mai 1991 über den Transit von Erdgas über große Netze (ABl. L 
147 vom 12. Juni 1991; S 37; Erdgastransitrichtlinie); 

 „3. die Richtlinie 2003/55/EG über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 98/30/EG, ABl. Nr. L 176 vom 15.07.2003 S. 57; 

 4. die Richtlinie 2004/67/EG über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung, ABl. 
Nr. L 127 vom 29.04.2004 S. 92.“ 199 

umgesetzt. 
„Anwendungsbereich  

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz hat 
 „1. die Erlassung von Bestimmungen für die Fernleitung, die Verteilung, den Kauf oder die Versorgung von Erdgas 

einschließlich des Netzzugangs für Kunden und Versorger sowie des Speicherzugangs für Erdgasunternehmen 
mit Sitz innerhalb der Europäischen Union;“ 200 

 2. die Regelung des Systemnutzungsentgelts sowie Vorschriften über die Rechnungslegung, die innere Organisati-
on, Entflechtung und Transparenz der Buchführung von Erdgasunternehmen; 

 3. die Festlegung von sonstigen Rechten und Pflichten für „Erdgasunternehmen“ 201; sowie 
 4.  die Errichtung, die Erweiterung, die Änderung und den Betrieb von Erdgasleitungsanlagen 
zum Gegenstand, sofern sich aus Abs. 2 nichts anderes ergibt. 

(2)  Vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes sind ausgenommen: 
 1. Jene Tätigkeiten, für deren Ausübung eine Gewinnungsberechtigung oder Speicherbewilligung nach den Vor-

schriften des Mineralrohstoffgesetzes (MinroG), BGBl. I Nr. 38/1999, erforderlich ist; 
 2. Erdgasleitungsanlagen, die Bestandteil einer gewerblichen Betriebsanlage sind und sich innerhalb des Betriebs-

geländes befinden sowie 
 3. die Errichtung und der Betrieb von Erdgasleitungsanlagen ab dem Ende des Hausanschlusses.“ 202 

„Ziele 
§ 3. Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, 

 1. der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft Erdgas umweltfreundlich, kostengünstig, ausreichend und 
sicher und in hoher Qualität zur Verfügung zu stellen und dessen effizienten Einsatz, insbesondere auch bei der 
Umwandlung von Strom und Wärme, zu gewährleisten sowie die zur sicheren Erdgasversorgung der Mitglied-
staaten der Gemeinschaft erforderliche Infrastruktur zu schaffen; 

 2. eine Marktorganisation für die Erdgaswirtschaft gemäß dem EU-Primärrecht und den Grundsätzen des Er-
dgasbinnenmarktes gemäß der Erdgasbinnenmarktrichtlinie zu schaffen; 

                                            
196 idF Artikel 2 Z 1 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
197 idF Artikel 2 Z 2 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006. 
198 idF Artikel 1 Z 2 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
199 idF Artikel 2 Z 3 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
200 idF Artikel 2 Z 4 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
201 idF Artikel 2 Z 5 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
202 idF Artikel 1 Z 2b des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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 3. durch die Einführung der tarifmäßigen Berechnung des Systemnutzungsentgelts und eines Kostenwälzungsver-
fahrens eine angemessene Aufteilung der Netzkosten auf die Netzbenutzer zu bewirken; 

 4. einen Ausgleich für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse zu schaffen, die den Netzbe-
treibern auferlegt wurden und die sich auf die Sicherheit, einschließlich der Versorgungssicherheit, die Regel-
mäßigkeit, die Qualität und den Preis der Lieferungen sowie auf den Umwelt- und Klimaschutz beziehen; 

 5.  die Grundlagen für eine zunehmende Nutzung des Potentials an biogenen Gasen für die österreichische Gasver-
sorgung zu schaffen.“ 203 

„Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen“ 204 
„§ 4. (1) Den Netzbetreibern werden nachstehende gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse 

auferlegt: 
 1. Die Gleichbehandlung aller Kunden eines Netzes bei gleicher Charakteristik der Transportleistung; 
 2. der Abschluss von privatrechtlichen Verträgen mit Endkunden über den Anschluss an ihre Erdgasleitungsanla-

gen (Allgemeine Anschlusspflicht); 
 3. die Errichtung und Erhaltung einer für die inländische Erdgasversorgung und für die Erfüllung völkerrechtli-

cher Verpflichtungen ausreichenden Erdgasinfrastruktur. 
(2) Inhaber von Transportrechten haben ihre Funktion in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Wettbewerbs-

rechts auszuüben. 
(3) Den Erdgasunternehmen werden nachstehende gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse 

auferlegt: 
 1. die Erreichung der im § 3 Z 1 und 2 angeführten Ziele mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln; 
 2. die Erfüllung der durch Rechtsvorschriften auferlegten Pflichten im öffentlichen Interesse. 

(4) Erdgasunternehmen haben die bestmögliche Erfüllung der ihnen gemäß Abs. 1 bis 3 im Allgemeininteresse auf-
erlegten Verpflichtungen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln anzustreben.“ 205 

Grundsätze beim Betrieb von Erdgasunternehmen 
§ 5. Erdgasunternehmen haben als kunden- und wettbewerbsorientierte Anbieter von Energiedienstleistungen nach 

den Grundsätzen einer sicheren, kostengünstigen, umweltverträglichen und effizienten Bereitstellung der nachgefragten 
Dienstleistungen sowie eines wettbewerbsorientierten und wettbewerbsfähigen Erdgasmarktes zu agieren. Sie haben 
diese Grundsätze als Unternehmensziele zu verankern. 

„Begriffsbestimmungen 
§ 6. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck 

 1. „Ausgleichsenergie“ die Differenz zwischen Aufbringung und Abgabe einer Bilanzgruppe je definierter Messpe-
riode, wobei die Energie je Messperiode tatsächlich erfasst oder rechnerisch ermittelt werden kann; 

 2. „Bilanzgruppe“ die Zusammenfassung von Lieferanten und Kunden zu einer virtuellen Gruppe innerhalb derer 
ein Ausgleich zwischen Aufbringung und Abgabe erfolgt; 

 3. „Bilanzgruppenkoordinator“ den Betreiber einer Verrechnungsstelle; 
 4. „Bilanzgruppenverantwortlicher“ eine gegenüber anderen Marktteilnehmern und dem Bilanzgruppenkoordina-

tor zuständige natürliche oder juristische Person, welche die Mitglieder einer Bilanzgruppe vertritt; 
 5. „Direktleitung“ eine zusätzlich zum Verbundnetz errichtete Erdgasleitung; 
 6. „Drittstaaten“ Staaten, die nicht dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum beigetreten oder 

nicht Mitglied der Europäischen Union sind; 
 7. „Einspeiser“ einen Erzeuger von biogenen Gasen, einen Produzenten von Erdgas, ein Erdgasunternehmen oder 

ein Speicherunternehmen, der oder das Erdgas in ein Netz abgibt; 
 8. „Endverbraucher“ einen Verbraucher, der Erdgas für den Eigenbedarf kauft; 
 9. „Entnehmer“ einen Endverbraucher, ein Speicherunternehmen oder einen Netzbetreiber, der Erdgas aus dem 

Netz bezieht; 
 10. „Erdgashändler“ eine natürliche oder juristische Person, die Erdgas kauft oder verkauft, ohne innerhalb oder 

außerhalb des Netzes, in dem sie eingerichtet ist, eine Fernleitungs- oder Verteilerfunktion wahrzunehmen; 
 11. „Erdgasleitungsanlage“ eine Anlage, die zum Zwecke der Fernleitung, der Verteilung von Erdgas durch Rohr-

leitungen oder Rohrleitungsnetze oder als Direktleitungen errichtet oder betrieben wird, sofern es sich nicht um 
eine vorgelagerte Rohrleitungsanlage (Z 65) handelt; zu Erdgasleitungen zählen insbesondere auch Verdich-
terstationen, Molchschleusen, Schieberstationen, Messstationen und Gasdruckeinrichtungen; 

                                            
203 idF Artikel 2 Z 6 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
204 idF Artikel 1 Z 4 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
205 idF Artikel 2 Z 7 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
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 12. „Erdgaslieferant“ einen Versorger; 
 13. „Erdgasunternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die in Gewinnabsicht von den Funktionen Fern-

leitung, Verteilung, Lieferung, Verkauf, Kauf oder Speicherung von Erdgas, einschließlich verflüssigtes Erdgas, 
oder Durchführung von Hub-Dienstleistungen mindestens eine wahrnimmt und für die kommerziellen, techni-
schen oder wartungsbezogenen Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen verantwortlich ist, mit Aus-
nahme der Endverbraucher; Unternehmen im Sinne der Z 20, 43 und 48 sind Erdgasunternehmen; 

 14. „Fahrplan“ jene Unterlage, die angibt, welche Leistung (kWh/Zeiteinheit) in einem konstanten Zeitraster 
(Messperioden) zwischen Bilanzgruppen kommerziell oder über Regelzonengrenzen ausgetauscht wird; 

 15. „Fernleitung“ eine Anlage zum Zwecke des Transports von Erdgas durch eine Hochdruckleitung oder ein 
Hochdrucknetz, sofern diese Leitungsanlage auch für grenzüberschreitende Transporte oder den Transport zu 
anderen Fernleitungs- oder Verteilerunternehmen bestimmt ist; 

 16. „Fernleitungsunternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die eine Fernleitung betreibt und Träger 
einer Genehmigung gemäß § 13 ist oder die gemäß § 76 keiner Genehmigung gemäß § 13 bedarf; 

 17. „grenzüberschreitender Transport“ einen Transport von Erdgas in einen Zielstaat, auch wenn in Österreich 
eine Zwischenspeicherung des Gases erfolgt; 

 18. „Hausanschluss“ jenen Teil des Verteilernetzes, der die Verbindung des Verteilernetzes mit den Anlagen des 
Kunden ermöglicht; er beginnt ab dem Netzanschlusspunkt (Z 30) des zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
über die Herstellung des Anschlusses bestehenden Verteilernetzes und endet mit der Hauptabsperrvorrichtung 
oder, sofern vorhanden, mit dem Hausdruckregler. Ein allfälliger Hausdruckregler in der Anlage des Endver-
brauchers ist Bestandteil des Hausanschlusses; 

 18a. „Hausdruckregler“ eine Druckregeleinrichtung im Eigentum des Netzbetreibers mit einem Druckregelbereich 
von einem eingangsseitigen Überdruck größer als 0,5 bar (0,05 MPa) und kleiner/gleich 6 bar (0,6 MPa) auf 
einen ausgangsseitigen Überdruck kleiner/gleich als 0,5 bar (0,05 MPa), sofern die Druckregeleinrichtung nicht 
Teil einer gewerblichen Betriebanlage ist; 

 19. „horizontal integriertes Erdgasunternehmen“ ein Erdgasunternehmen, das von den Funktionen Fernleitung, 
Verteilung, Lieferung, Verkauf, Kauf oder Speicherung von Erdgas mindestens eine wahrnimmt und außerdem 
eine weitere Tätigkeit außerhalb des Erdgasbereichs ausübt; 

 19a. „Hub“ einen Gas-Pipeline-Knotenpunkt, an dem logistische und/oder kommerzielle Hubdienstleistungen erb-
racht werden; 

 19b. „Hub-Dienstleistungsunternehmen“ ein Unternehmen, das logistische und/oder kommerzielle Hub-
Dienstleistungen erbringt; 

 20. „Inhaber von Transportrechten“ ein Erdgasunternehmen, das bezüglich einer Fernleitungsanlage das alleinige 
Recht zum Transport von Erdgas oder zum Abschluss von Verträgen über den Transport von Erdgas innehat; 

 21. „integriertes Erdgasunternehmen“ ein vertikal oder horizontal integriertes Erdgasunternehmen; 
 21a. „kommerzielle Hub-Dienstleistungen“ Dienstleistungen zur Unterstützung von Erdgas-Handelstransaktionen, 

wie insbesondere „Title Tracking“ (Nachvollziehen des Titeltransfers von Erdgas aus Handelsgeschäften); 
 22. „Kostenwälzung“ ein kalkulatorisches Rechenverfahren, welches angewendet wird, um einem Verbraucherkol-

lektiv die Kosten aller über der Anschlussnetzebene liegenden Netzebenen anteilig zuzuordnen; 
 23. „Kunden“ Endverbraucher, Erdgashändler oder Erdgasunternehmen, die Erdgas kaufen; 
 24. „langfristige Planung“ die langfristige Planung der Versorgungs- und Transportkapazitäten von Erdgasunter-

nehmen zur Deckung der Erdgasnachfrage des Netzes, zur Diversifizierung der Versorgungsquellen und zur Si-
cherung der Versorgung der Kunden; 

 25. „Lastprofil“ eine in Zeitintervallen dargestellte Bezugsmenge oder Liefermenge eines Einspeisers oder Entneh-
mers; 

 26. „Lieferant“ einen Versorger; 
 26a. „logistische Hub-Dienstleistungen“ Speicher- und Transportdienstleistungen, die am Hub erbracht werden; 
 27. „Marktregeln“ die Summe aller Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen auf gesetzlicher oder vertragli-

cher Basis, die Marktteilnehmer im Erdgasmarkt einzuhalten haben, um ein geordnetes Funktionieren dieses 
Marktes zu ermöglichen und zu gewährleisten; 

 28. „Marktteilnehmer“ Bilanzgruppenverantwortliche, Bilanzgruppenmitglieder, Versorger, Erdgashändler, Pro-
duzenten, Netzbenutzer, Kunden, Endverbraucher, Erdgasbörsen, Bilanzgruppenkoordinatoren, Fernleitungsun-
ternehmen und Verteilerunternehmen, Regelzonenführer sowie Speicherunternehmen, Inhaber von Transport-
rechten und Hub-Dienstleistungsunternehmen; 

 29. „Netz“ alle Fernleitungs- oder Verteilernetze, die einem Erdgasunternehmen gehören oder/und von ihm betrie-
ben werden, einschließlich seiner Anlagen, die zu Hilfsdiensten eingesetzt werden (zB Regel- und Messeinrich-
tungen), und der Anlagen verbundener Unternehmen, die für den Zugang zur Fernleitung und Verteilung erfor-
derlich sind; 

 30. „Netzanschlusspunkt“ die zur Entnahme oder Einspeisung von Erdgas technisch geeignete Stelle des zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses über die Herstellung des Anschlusses bestehenden Netzes, unter Berücksichti-
gung der wirtschaftlichen Interessen des Netzbenutzers; 
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 31. „Netzbenutzer“ jede natürliche oder juristische Person, die in das Netz einspeist oder daraus versorgt wird; 
 32. „Netzbereich“ jenen Teil eines Netzes, für dessen Benutzung dieselben Tarifansätze gelten; 
 33. „Netzbetreiber“ jedes Fernleitungs- oder Verteilerunternehmen; 
 34. „Netzebene“ einen im Wesentlichen durch das Druckniveau bestimmten Teilbereich des Netzes; 
 35. „Netzzugang“ die Nutzung eines Netzsystems durch Kunden, Erzeuger von biogenen Gasen und Produzenten 

von Erdgas; 
 36. „Netzzugangsberechtigte“ Kunden, Erzeuger von biogenen Gasen, die ein Recht auf Netzzugang haben und 

Produzenten von Erdgas, die ein Recht auf Netzzugang haben sowie Netzbetreiber und Regelzonenführer, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist; 

 37. „Netzzugangsvertrag“ die nach Maßgabe des § 17 abgeschlossene individuelle Vereinbarung zwischen dem 
Netzzugangsberechtigten und einem Netzbetreiber, der den Netzanschlusspunkt und die Inanspruchnahme des 
Netzes regelt; 

 38. „Netzzutritt“ die erstmalige Herstellung eines Netzanschlusses oder die Änderung der Kapazität eines beste-
henden Netzanschlusses; 

 39. „neue Infrastruktur“ eine Infrastruktur, die nach dem In-Kraft-Treten der Richtlinie 2003/55/EG, ABl. 
Nr. L 176 vom 15.07.2003 S. 57, über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung 
der Richtlinie 98/30/EG, fertig gestellt worden ist; 

 40. „Produzent“ eine juristische oder natürliche Person oder eine Erwerbsgesellschaft, die Erdgas gewinnt; 
 41. „Regeln der Technik“ technische Regeln, die aus Wissenschaft oder Erfahrung auf technischem Gebiet gewon-

nene Grundsätze enthalten und deren Richtigkeit und Zweckmäßigkeit in der Praxis allgemein als erwiesen ge-
lten; die Einhaltung der einschlägigen Regeln der Technik wird vermutet, wenn bei der Errichtung, bei der Er-
weiterung, bei der Änderung, beim Betrieb und bei der Instandhaltung die technischen Regeln des ÖVGW sowie 
die ÖNORMEN eingehalten werden; 

 42. „Regelzone“ die räumliche Gliederung des aus Fernleitungen und Verteilleitungen mit Leistungs- und Druckre-
gelung bzw. Druckhaltung sowie aus daran angeschlossenen Speicheranlagen gebildeten Systems in geografi-
sche Gebiete unter Berücksichtigung der bestehenden Netzstrukturen soweit sie für die Inlandsversorgung be-
stimmt sind; 

 43. „Regelzonenführer“ denjenigen, der für die Druckregelung (Drucksteuerung) in einer Regelzone verantwortlich 
ist, wobei diese Funktion auch seitens eines Unternehmens erfüllt werden kann, das seinen Sitz in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union hat; 

 44. „Regelenergie“ jene Energie, die für den kurzfristigen Ausgleich von Druckschwankungen im Netz, die inner-
halb eines bestimmten Intervalls auftreten, aufzubringen ist; 

 45. „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Versorgung mit und die Bereitstellung von Erdgas als auch die Betriebs-
sicherheit und die technische Sicherheit; 

 46. „Sonstige Marktregeln“ jenen Teil der Marktregeln, der gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 des Bundesgesetzes über die 
Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich und die Errichtung der Energie-
Control GmbH und der Energie-Control Kommission (Energie-Regulierungsbehördengesetz – E-RBG) in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002 erstellt wird und auf Grund gesetzlicher Anordnung im Wege 
der genehmigten Allgemeinen Bedingungen Geltung erlangt; 

 46a.  „sonstige Transporte“ die Transporte von Einspeisepunkten der Regelzone zu Speicheranlagen sowie Transpor-
te von Produktions- oder Speicheranlagen zu Ausspeisepunkten der Regelzone; 

 47. „Speicheranlage“ eine einem Erdgasunternehmen gehörende und/oder von ihm betriebene Anlage zur Speiche-
rung von Erdgas, mit Ausnahme des Teils, der für die Tätigkeiten gemäß Mineralrohstoffgesetz genutzt wird; 

 48. „Speicherunternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die Erdgasspeicher verwaltet; 
 49. „Speicherzugangsberechtigte“ Produzenten, Erdgashändler und Versorger mit Sitz innerhalb der Europäischen 

Union; 
 50. „Stand der Technik“ den auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Entwicklungs-

stand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtig-
keit erprobt und erwiesen ist; bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare 
Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen; 

 51. „standardisiertes Lastprofil“ ein durch ein geeignetes Verfahren für eine bestimmte Einspeiser- oder Entneh-
mergruppe charakteristisches Lastprofil; 

 52. „Systemnutzungsentgelt“ das für die Durchführung des Transports von inländischen Endverbrauchern zu ent-
richtende Entgelt; 

 53. „verbundenes Erdgasunternehmen“ 
 a) ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 3 HGB, 
 b) ein assoziiertes Unternehmen im Sinne des § 263 Abs. 1 HGB oder 
 c) wenn die Aktionäre der beiden Unternehmen ident sind; 
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 54. „Verbundnetz“ eine Anzahl von Netzen, die miteinander verbunden sind; 
 55. „verfügbare Leitungskapazität“ die Differenz der maximalen technischen Kapazität der Fern- oder Verteillei-

tung und der tatsächlichen Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt an den Ein- und Ausspeisepunkten der je-
weiligen Erdgasleitunganlage; 

 56. „Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für Ausgleichsenergie“ eine Einrichtung, die an Hand 
der von Netzbetreibern und Marktteilnehmern zur Verfügung gestellten Daten die für die einzelnen Netzbetrei-
ber und Marktteilnehmer anfallende Ausgleichsenergie ermittelt sowie Bilanzgruppen in organisatorischer und 
abrechnungstechnischer Hinsicht verwaltet; 

 57. „Versorger“ eine natürliche oder juristische Person, die die Versorgung wahrnimmt; 
 58. „Versorgung“ die Lieferung oder den Verkauf von Erdgas, einschließlich verflüssigtes Erdgas, an Kunden; 
 59. „Verteilergebiet“ ein von einem Verteilernetz abgedeckter, geografisch abgegrenzter Raum; 
 60. „Verteilerleitungen“ Rohrleitungen, die vorwiegend oder ausschließlich dem Transport von Erdgas zur unmit-

telbaren Versorgung von Kunden dienen; 
 61. „Verteilerunternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die die Funktion der Verteilung wahrnimmt; 
 62. „Verteilung“ den Transport von Erdgas über örtliche oder regionale Verteilerleitungen im Hinblick auf die 

Versorgung von Kunden, jedoch mit Ausnahme der Versorgung; 
 63. „vertikal integriertes Erdgasunternehmen“ ein Unternehmen oder eine Gruppe von Unternehmen, deren gegen-

seitige Beziehungen durch Rechte, Verträge oder andere Mittel begründet werden, die einzeln oder zusammen 
unter Berücksichtigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die Möglichkeit gewähren, einen bestim-
menden Einfluss auf die Tätigkeit eines Unternehmens, insbesondere durch 

 a) Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des Vermögens des Unternehmens, 
 b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die Zusammensetzung, die Beratungen oder Be-

schlüsse der Organe des Unternehmens gewähren, auszuüben, wobei das betreffende Unternehmen bzw. die 
betreffende Gruppe mindestens eine der Funktionen Fernleitung, Verteilung oder Speicherung und mindes-
tens eine der Funktionen Gewinnung von oder Versorgung mit Erdgas wahrnimmt; 

 64. „Verwaltung von Erdgasspeichern“ den Abschluss von Verträgen mit Dritten über das Zurverfügungstellen von 
Speicherraum einschließlich der Einspeicher- und Ausspeicherrate; 

 65. „vorgelagertes Rohrleitungsnetz“ Rohrleitungen oder ein Netz von Rohrleitungen, deren Betrieb oder Bau Teil 
eines Erdgasgewinnungs- oder Speichervorhabens ist oder die dazu verwendet werden, Erdgas von einem oder 
mehreren solcher Vorhaben zu einer Aufbereitungsanlage oder Übergabestation (Terminal) zu leiten; dazu zäh-
len auch Speicherstationen; 

 66. „Zielstaat“ einen außerhalb des Anwendungsbereiches dieses Bundesgesetzes liegender Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder Vertragstaat des EWR, für den die Erdgaslieferung, für die eine Transportdienstleistung 
beantragt wurde, bestimmt ist.“ 206 

2. Teil 

„Rechnungslegung, innere Organisation, Entflechtung und Transparenz der Buchführung von Er-
dgasunternehmen“ 207 

Rechnungslegung 
§ 7. (1) Erdgasunternehmen mit Sitz im Inland haben, ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse und ihrer Rechts-

form, Jahresabschlüsse zu erstellen, diese von einem Abschlußprüfer überprüfen zu lassen und, soweit sie hiezu nach den 
Bestimmungen des Rechnungslegungsgesetzes verpflichtet sind, zu veröffentlichen. „Die Prüfung der Jahresabschlüsse 
hat sich auch auf die Untersuchung zu beziehen, ob die Verpflichtung zur Vermeidung von missbräuchlichen Quersub-
ventionen gemäß Abs. 4 eingehalten wird.“ 208 Die Erstellung, die Prüfung sowie die Veröffentlichung der Jahresab-
schlüsse hat nach den Bestimmungen des Rechnungslegungsgesetzes zu erfolgen. Erdgasunternehmen, die zur Veröf-
fentlichung ihrer Jahresabschlüsse gesetzlich nicht verpflichtet sind, haben am Sitz des Unternehmens eine Ausfertigung 
des Jahresabschlusses zur Verfügung der Öffentlichkeit zu halten. 

„(2) Netzbetreiber und Inhaber von Transportrechten müssen darüber hinaus hinsichtlich Rechtsform, Organisati-
on und Entscheidungsgewalt unabhängig von den Tätigkeitsbereichen Lieferung, Verkauf, Versorgung mit und Gewin-
nung von Erdgas vertikal integrierter Erdgasunternehmen sein. Die Energie-Control Kommission kann durch Bescheid 
eine gemeinsame Betriebsführung von Netzen für Erdgas, elektrische Energie und sonstige leitungsgebundene Sparten in 
einem Unternehmen (Kombinationsnetzbetreiber) sowie die Ausübung anderer Tätigkeiten zulassen, wenn dadurch die 
Unabhängigkeit der Netzbetreiber nicht beeinträchtigt wird. Der gleichzeitige Betrieb eines Fernleitungsnetzes und 
eines Verteilernetzes und der Betrieb sowie die Verwaltung einer Speicheranlage ist jedenfalls zu genehmigen, sofern die 

                                            
206 idF Artikel 2 Z 8 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
207 idF Artikel 1 Z 6 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
208 idF Artikel 2 Z 9 des BG BGBl. I Nr. 106/2006  
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in Abs. 3 vorgesehenen Kriterien erfüllt werden. Diese Bestimmungen begründen keine Verpflichtung, eine Trennung in 
Bezug auf das Eigentum des vertikal integrierten Unternehmens an Vermögenswerten des Netzes vorzunehmen.“ 209 

„(3) Die Unabhängigkeit der Netzbetreiber (Inhaber von Transportrechten) ist auf der Grundlage der folgenden 
Kriterien sicherzustellen: 
 a) in einem vertikal integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für die Tätigkeit eines Netzbetreibers oder der 

Verwaltung von Transportrechten verantwortlichen Personen nicht Teil betrieblicher Einrichtungen sein, die di-
rekt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Erdgasgewinnung, Kauf oder Lieferung zuständig 
sind; 

 b) es ist Vorsorge dafür zu treffen, dass die berufsbedingten Interessen der für die Leitung eines Netzbetreibers 
oder eines Inhabers von Transportrechten zuständigen Personen so berücksichtigt werden, dass ihre Hand-
lungsunabhängigkeit gewährleistet ist; 

 c) der Netzbetreiber (Inhaber von Transportrechten) hat in Bezug auf Vermögenswerte, die für den Betrieb, die 
Wartung oder den Ausbau des Netzes erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungsbefugnisse, die er unabhän-
gig von dem integrierten Erdgasunternehmen ausübt. Dies steht geeigneten Koordinierungsmechanismen nicht 
entgegen, mit denen sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunternehmens und seine 
Aufsichtsrechte über das Management im Hinblick auf die Rentabilität eines Tochterunternehmens geschützt 
werden. Dies ermöglicht es dem Mutterunternehmen insbesondere, den jährlichen Finanzplan oder ein gleich-
wertiges Instrument des Netzbetreibers zu genehmigen und generelle Grenzen für die Verschuldung seines Toch-
terunternehmens festzulegen. Weisungen bezüglich des laufenden Betriebs oder einzelner Entscheidungen über 
den Bau oder die Modernisierung von Leitungen, die über den Rahmen des genehmigten Finanzplans oder eines 
gleichwertigen Instruments nicht hinausgehen, sind unzulässig; 

 d) der Netzbetreiber (Inhaber von Transportrechten) muss ein Gleichbehandlungsprogramm aufstellen, aus dem 
hervorgeht, welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden. In dem Prog-
ramm muss dargelegt sein, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf dieses Ziel haben. Die 
Leitung des integrierten Erdgasunternehmens, zu dem der Netzbetreiber oder Inhaber von Transportrechten ge-
hört, benennt einen Gleichbehandlungsbeauftragten, der für die Aufstellung des Programms und die Überwa-
chung seiner Einhaltung zuständig und ihr gegenüber zur Berichterstattung verpflichtet ist. Dieser Gleichbe-
handlungsbeauftragte legt der Energie-Control GmbH jährlich einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen 
vor, der veröffentlicht wird.“ 210 

„(4) Abs. 2 findet nur Anwendung auf integrierte Erdgasunternehmen, deren Netz vor dem 1. Oktober 2002 mehr 
als 50 000 Hausanschlüsse aufweist oder die eine Fernleitung betreiben. Erdgasunternehmen sind verpflichtet, im Rah-
men ihrer internen Buchführung 
 1. eigene Konten im Rahmen von getrennten Rechnungskreisen für ihre Erdgasfernleitungs-, -verteilungs- und -

speicherungstätigkeiten sowie 
 2. konsolidierte Konten für ihre Tätigkeiten außerhalb des Erdgasbereiches (Z 1) 

zu führen. Die interne Buchführung hat für jede Tätigkeit eine Bilanz sowie eine Ergebnisrechnung zu enthalten. 
Weiters sind in der internen Buchhaltung - unbeschadet der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften - jene 
Regeln, einschließlich der Abschreibungsregeln, anzugeben, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermö-
gens sowie die ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge den gemäß Z 1 getrennt geführten Rechnungskreisen zugewie-
sen werden. Änderungen dieser Regeln sind nur in Ausnahmefällen zulässig. Diese Änderungen müssen erwähnt und 
ordnungsgemäß begründet werden. Einnahmen aus dem Eigentum am Fernleitungs- bzw. Verteilernetz sind in den Kon-
ten gesondert auszuweisen.“ 211 

„(5) Im Anhang zum Jahresabschluss sind Geschäfte, deren Leistung, Entgelt oder sonstiger wirtschaftlicher Vorteil 
einen Wert von einer Million Euro übersteigt und die mit verbundenen Unternehmen (§ 6 Z 53) getätigt worden sind, 
gesondert aufzuführen. Besteht der Geschäftsgegenstand aus mehreren Teilen, für die jeweils ein gesondertes Geschäft 
abgeschlossen wird, so muss bei der Errechnung des Schwellenwertes der Wert eines jeden Teilgeschäftes berücksichtigt 
werden.“ 212 

                                            
209 idF Artikel 2 Z 10 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
210 idF Artikel 2 Z 11 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
211 idF Artikel 2 Z 12 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
212 idF Artikel 1 Z 7 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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3. Teil 

Auskunfts- und Einsichtsrechte, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Meldepflichten 
„Auskunfts- und Einsichtsrechte 

§ 8. Erdgasunternehmen sind verpflichtet, den Behörden, einschließlich der Energie-Control GmbH und der Ener-
gie-Control Kommission, jederzeit Einsicht in alle Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren sowie Auskünfte über 
alle, den jeweiligen Vollzugsbereich betreffenden Sachverhalte zu erteilen, die sich aus den §§ 10 und 16a E-RBG erge-
ben oder im Auftrag der Energie-Control Kommission für Betriebsprüfungen im Rahmen von Tarifverfahren angeordnet 
werden. Diese Pflicht zur Duldung der Einsichtnahme und Erteilung der Auskunft besteht ohne konkreten Anlassfall 
auch dann, wenn diese Unterlagen oder Auskünfte zur Klärung oder zur Vorbereitung der Klärung entscheidungsrele-
vanter Sachverhalte in künftig durchzuführenden Verfahren erforderlich sind.“ 213 „Insbesondere hat der Netzbetreiber 
alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die der Behörde eine sachgerechte Beurteilung ermöglichen. Kommt der 
Netzbetreiber dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Behörde eine Schätzung zugrunde legen.“ 214 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
§ 9. Unbeschadet gesetzlicher Verpflichtungen zur Offenlegung von Informationen haben Erdgasunternehmen wirt-

schaftlich sensible Informationen sowie Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, von denen sie bei der Ausübung ihrer 
Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangen, vertraulich zu behandeln. 

„Meldepflicht von Erdgaslieferungsverträgen 
§ 10. Der Abschluss von Erdgaslieferungsverträgen mit einer ein Jahr übersteigenden Laufzeit und einem Umfang 

von mehr als 250 Millionen m3 im Jahr, bezogen auf den Normalzustand, die den Bezug von Erdgas aus dem Gebiet der 
Europäischen Union oder von Drittstaaten zum Gegenstand haben, sind der Energie-Control GmbH zu melden. Die 
Energie-Control GmbH hat diese Erdgaslieferungsverträge zu verzeichnen.“ 215 

Informationspflicht 
„§ 11.“ 216 Jeder Netzbetreiber und jedes Speicherunternehmen ist verpflichtet, jedem anderen Netzbetreiber und 

Speicherunternehmen ausreichende Informationen zu erteilen, um zu gewährleisten, daß der Transport und die Speiche-
rung von Erdgas in einer, mit dem sicheren und leistungsfähigen Betrieb des Verbundnetzes zu vereinbarenden Weise 
erfolgen kann. 

„4. Teil 
Betrieb von Netzen 

1. Hauptstück 
Regelzonen 

Regelzonen 

§ 12. 217 (1) Das österreichische Leitungsnetz besteht aus folgenden Regelzonen: 
 1. Regelzone Ost;  
 2. Regelzone Tirol und  
 3. Regelzone Vorarlberg. 

(2) Die Regelzone Ost umfasst die in den Ländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salz-
burg, Steiermark und Wien gelegenen Netze. 

(3) Die Regelzone Tirol umfasst die im Land Tirol gelegenen Netze. 

(4) Die Regelzone Vorarlberg umfasst die im Land Vorarlberg gelegenen Netze. 
Regelzonenführer 

§ 12a. (1) Regelzonenführer sind für die 
 1. Regelzone Ost: das von der OMV Erdgas GmbH benannte Erdgasunternehmen, das die Drucksteuerung der 

WAG, der TAG, der Penta West, der SOL, der HAG sowie des Primärverteilersystems tatsächlich durchführt; 
 2. Regelzone Tirol: das von der Tiroler Ferngas AG benannte Erdgasunternehmen; 

                                            
213 idF Artikel 1 Z 8 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
214 idF Artikel 2 Z 13 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
215 idF Artikel 1 Z 9 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
216 idF Artikel 1 Z 10 (§ 11 alt entfallen) und 11 (§ 12 erhält die Bezeichnung „11“) 
217 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
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 3. Regelzone Vorarlberg: das von der Vorarlberger Ferngas AG benannte Erdgasunternehmen. 

(2) Die im Abs. 1 angeführten Unternehmen haben die Regelzonenführer gegenüber der Energie-Control GmbH zu 
benennen. 

Pflichten der Regelzonenführer 

§ 12b. (1) Den Regelzonenführern sind folgende Aufgaben übertragen:  
 1. Bereitstellung der Systemdienstleistung (Leistungs- und Druckregelung bzw. Druckhaltung) durch Vornahme 

des technisch-physikalischen Ausgleichs oder Abschluss entsprechender Verträge mit Dritten; 
 „2. Steuerung der Fernleitungsanlagen durch Vorgaben an die Fernleitungsunternehmen;“ 218 
 3. Fahrplanabwicklung; 
 4. Erstellung einer langfristigen Planung; 
 5. Erstellung von Summenlastprognosen zur frühzeitigen Erkennung von Ungleichgewichten; 
 „6. Überwachung von Zustandsgrößen an Schnittstellen der ihm zur Steuerung übertragenen Erdgasleitungen;“ 219 
 7. Veranlassung von Maßnahmen zur Überwindung von Engpässen im Zusammenwirken mit den Netzbetreibern 

und Speicherunternehmen; 
 „8. Erdgas zur Aufbringung von Ausgleichsenergie abzurufen;“ 220 
 9. Durchführung einer Abgrenzung von Regelenergie zu Ausgleichsenergie nach transparenten und objektiven 

Kriterien; die Abgrenzungsmethode bedarf der Genehmigung der Energie-Control GmbH. 
 „10. im Zusammenwirken mit den Netzbetreibern den physikalischen Ausgleich zwischen Aufbringung und Bedarf in 

dem von ihnen abzudeckenden System sicherzustellen und die Beantwortung von Anträgen auf Netzzugang und 
die Zuteilung von Kapazitäten nach § 19 Abs. 2 zu koordinieren und entsprechende Verträge abzuschließen und 
die Nutzung der Kapazitäten festzustellen; 

 11.  Engpassmanagement in den Fernleitungen seiner Regelzone, wobei Transporte für Zwecke der Endkundenver-
sorgung im Rahmen der zugeordneten Kapazitäten Vorrang gegenüber sonstigen Transporten haben. Transpor-
ten für Zwecke der Endkundenversorgung ist im Rahmen der Vergabe von Kapazitäten Vorrang einzuräumen; 

 12. den Netzbetreibern und der Verrechnungsstelle die zur Durchführung der Verrechnung der Ausgleichsenergie 
erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen, wobei insbesondere jene Daten zu übermitteln sind, die für die 
Berechnung der Fahrplanabweichungen und der Abweichung vom Lastprofil jeder Bilanzgruppe benötigt wer-
den;“ 221 

 13. die Erstellung einer Lastprognose zur Erkennung von Engpässen; 
 14. durch die Koordinierung der Transportleistungen eine optimale Ausnutzung der Leitungskapazitäten der Regel-

zone sowie das Funktionieren eines Marktes für Ausgleichsenergie zu gewährleisten;  
 15. Verträge über den Datenaustausch mit den Netzbetreibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen sowie dem Bi-

lanzgruppenkoordinator und anderen Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen; 
 16. den Anweisungen des Bilanzgruppenkoordinators Folge zu leisten, wenn keine Angebote für Ausgleichsenergie 

vorliegen; 
 17. Erstellung eines einheitlichen Berechnungsschemas für verfügbare Leitungskapazitäten an den Ein- und Aus-

speisepunkten im Fernleitungsnetz innerhalb der Regelzone; das Berechnungsmodell bedarf der Genehmigung 
der Energie-Control GmbH. Änderungen sind auf Verlangen der Energie-Control GmbH vorzunehmen; 

 „18. Veröffentlichung der Netzauslastung; zu veröffentlichen sind die jeweiligen maximalen Stundenmittelwerte 
(Nm3/h) pro Tag, ein Jahr zurückreichend an allen Ein- und Ausspeisepunkten der Regelzone auf der Internet-
seite des Regelzonenführers;“ 222 

 19. die Koordination der Transportkapazitäten in den Fernleitungen im Zusammenhang mit der Beantwortung von 
Anträgen auf Netzzugang und die Zuteilung von Kapazitäten nach § 19 Abs. 2; 

 20.  die Weiterleitung der Beantwortung von Netzzugangsbegehren an den Verteilernetzbetreiber gemäß § 17 Abs. 1 
binnen einer Frist von 14 Tagen; 

 21. die Kenntnis der Netzauslastung in allen Fernleitungen gemäß Anlage 2 zu jedem Zeitpunkt, insbesondere be-
züglich Flüssen und Druck; 

                                            
218 idF Artikel 2 Z 14 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
219 idF Artikel 2 Z 15 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
220 idF Artikel 2 Z 16 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
221 idF Artikel 2 Z 17 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Z 10 tritt mit Ablauf des 27. Juni 2006 in Kraft, Z 11 und 12 mit 1. Jänner 
2007. 
222 idF Artikel 2 Z 18 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
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 „22. im Rahmen der langfristigen Planung die jährliche Berichterstattung an die Energie-Control GmbH über das 
Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, die erwartete Nachfrageentwicklung und das verfügbare Angebot, 
in der Planung und im Bau befindliche zusätzliche Kapazitäten sowie über Maßnahmen zur Bedienung von 
Nachfragespitzen und zur Bewältigung von Ausfällen eines oder mehrerer Versorger. Die im Rahmen der lang-
fristigen Planung ermittelten Daten können für Zwecke der Energielenkung (§§ 20i und 20j Energielenkungsge-
setz) sowie für die Erstellung des Monitoringberichtes (§ 14a E-RBG) verwendet werden; 

 23. die Einreichung seiner Allgemeinen Bedingungen zur Genehmigung bei der Energie-Control Kommission ge-
mäß § 12h.“ 223 

(2) Dem Regelzonenführer sind von den Netzbetreibern und Bilanzgruppenverantwortlichen „, Versorgern und Be-
treibern von Speicher- und Produktionsanlagen sowie Inhabern von Transportrechten“ 224 alle Informationen zu erteilen, 
die zur Erfüllung der Aufgaben und Pflichten der Regelzonenführer erforderlich sind. Insbesondere sind dem Regelzo-
nenführer von den Fernleitungsunternehmen auch Informationen über die Kapazitätsauslastung zu erteilen. Die Bilanz-
gruppenverantwortlichen haben dem Regelzonenführer innerhalb einer vom Regelzonenführer zu bestimmenden Frist 
die Fahrpläne einer Bilanzgruppe im Vorhinein bekannt zu geben. 

„(3) Bei Streitigkeiten zwischen Fernleitungsunternehmen und dem Regelzonenführer über die zur Erfüllung der 
Aufgaben gemäß Abs. 1 erforderlichen Maßnahmen und Informationen entscheidet die Energie-Control GmbH über 
Antrag eines Fernleitungsunternehmens oder des Regelzonenführers mit Bescheid, welche Maßnahmen und Informatio-
nen vom Fernleitungsunternehmen zu treffen bzw. zu erteilen sind.“ 225 

Unabhängigkeit des Regelzonenführers 
§ 12c. „(1) Die Regelzonenführer müssen zumindest hinsichtlich Rechtsform, Organisation und Entscheidungsge-

walt unabhängig von allen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der Ausübung der Tätigkeiten gemäß § 12b oder der 
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Planung, Steuerung und Kapazitäts- und Netzzugangsver-
waltung von Erdgasleitungs- oder Speicheranlagen, zusammenhängen. Die mit der Erbringung von nicht von § 12b 
erfassten Tätigkeiten verbundenen Kosten sind bei der Bestimmung des Entgeltes gemäß § 12f in Abzug zu bringen.“ 226 

(2) Der Regelzonenführer der Regelzone Ost ist in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft einzurichten. 

Verwaltung der Transportkapazitäten in den Fernleitungen 
§ 12d. Die an Fernleitungen gemäß Anlage 2 bestehenden Leitungskapazitäten zum Transport von Erdgas oder zum 

Abschluss von Verträgen über den Transport von Erdgas werden vom Regelzonenführer in Zusammenarbeit mit den 
Netzbetreibern verwaltet. Das Eigentum an den Fernleitungen sowie der Betrieb der Fernleitungen bleiben unberührt. 
Die Fernleitungsunternehmen haben auf Anweisung des Regelzonenführers die für den Netzzugang erforderlichen Daten 
bereitzustellen.  

„Langfristige Planung 
§ 12e. (1) Ziel der langfristigen Planung ist es, das Erdgasfernleitungsnetz hinsichtlich 

 1. der Deckung der Nachfrage an Transportkapazitäten zur Versorgung der Endverbraucher unter Berücksichti-
gung von Notfallszenarien, 

 2. der Erzielung eines hohen Maßes an Verfügbarkeit der Transportkapazität (Versorgungssicherheit der Infrast-
ruktur), 

 3. sowie der Deckung der Transporterfordernisse für sonstige Transporte 
zu planen. 

(2) Der Regelzonenführer hat die Aufgabe, mindestens einmal jährlich eine langfristige Planung für die Regelzone 
zur Erreichung der Ziele dieses Gesetzes und der Ziele gemäß Abs. 1 zu erstellen. Der Planungszeitraum wird vom Re-
gelzonenführer festgelegt, wobei dies transparent und nichtdiskriminierend unter Zugrundelegung der ihm zur Verfü-
gung stehenden Daten zu erfolgen hat. Der Mindestplanungszeitraum beträgt drei Jahre. 

(3) Der Regelzonenführer hat bei der Erstellung der langfristigen Planung die technischen und wirtschaftlichen 
Zweckmäßigkeiten sowie die Zielsetzungen gemäß Abs. 1 zu berücksichtigen. Insbesondere hat der Regelzonenführer bei 
konkurrierenden Vorhaben oder Lösungsvarianten die technischen und wirtschaftlichen Gründe für die letztendlich 
vorgeschlagene Maßnahme darzustellen. 

(4) Alle Marktteilnehmer, insbesondere Fernleitungsunternehmen, Verteilerunternehmen, Bilanzgruppenverant-
wortliche, Versorger, Produzenten, Speicherunternehmen und Inhaber der Transportrechte haben dem Regelzonenführer 
auf dessen schriftliches Verlangen die für die Erstellung der langfristigen Planung erforderlichen Daten, insbesondere 
zur Beurteilung von bestehenden oder potentiellen Kapazitätsengpässen innerhalb angemessener Frist zur Verfügung zu 
stellen. Der Regelzonenführer kann unabhängig davon zusätzlich andere Daten heranziehen, die für die langfristige 

                                            
223 idF Artikel 2 Z 19 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Z 22 und 23 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 
224 idF Artikel 2 Z 20 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
225 idF Artikel 2 Z 21 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
226 idF Artikel 2 Z 22 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
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Planung zweckmäßig sind. Diese Daten sind auch bei der Beurteilung von Netzzugangsanträgen und Anträgen auf Ka-
pazitätserweiterung vom Regelzonenführer zu berücksichtigen. 

(5) Die langfristige Planung ist bei der Energie-Control Kommission zur Genehmigung einzureichen. Die Geneh-
migung ist zu erteilen, wenn die in der langfristigen Planung dargestellten Maßnahmen geeignet erscheinen, die in § 12e 
Abs. 1 genannten Ziele zu unterstützen und nicht zu gefährden. Die Genehmigung ist unter Vorschreibung von Auflagen, 
Bedingungen oder befristet zu erteilen, soweit dies zur Erfüllung der Zielsetzungen dieses Gesetzes erforderlich ist. 

(6) Der Regelzonenführer ist verpflichtet, die zur Genehmigung eingereichte langfristige Planung auf Aufforderung 
der Energie-Control Kommission zu ändern oder neu zu erstellen. Anträge auf Änderung der zuletzt genehmigten lang-
fristigen Planung sind jederzeit zulässig, sofern Erdgasleitungsanlagen, die zusätzlich errichtet, erweitert, geändert oder 
betrieben werden sollen, oder sonstige wesentliche Änderungen der Planungsgrundlagen eine neue Gesamtbeurteilung 
im Rahmen der langfristigen Planung für die Regelzone erforderlich machen. 

(7) Im Falle von Kapazitätsengpässen in Erdgasleitungsanlagen, die nicht ausschließlich der Inlandsversorgung 
dienen, ist eine mögliche Erweiterung der für die Inlandsversorgung reservierten Transportkapazitäten in der langfristi-
gen Planung zu berücksichtigen. 

(8) Die mit der Umsetzung von Maßnahmen, welche in einer genehmigten langfristigen Planung angeführt waren, 
verbundenen anteiligen, tatsächlich angefallenen Kosten sind bei der Bestimmung von Systemnutzungstarifen gemäß §§ 
23 ff beim betroffenen Netzbetreiber anzuerkennen.“ 227 

Entgelt für den Regelzonenführer 
§ 12f. (1) Für die mit der Erfüllung der Aufgaben eines Regelzonenführers erbrachten Leistungen hat die Energie-

Control Kommission durch Verordnung ein Entgelt zu bestimmen, welches von den Fernleitungsunternehmen zu ent-
richten ist. Diesem Entgelt sind die mit der Erfüllung der Aufgaben verbundenen Aufwendungen einschließlich eines 
angemessenen Gewinnzuschlages zugrunde zu legen. Die mit den Leistungen korrespondierenden Preisansätze sind 
kostenorientiert zu bestimmen. Dabei sind dem Regelzonenführer auch jene Kosten abzugelten, die sich aus dem Erfor-
dernis ergeben, Lastschwankungen durch eine Leistungs- und Druckregelung oder Druckhaltung (Bereitstellung von 
Regelleistung) auszugleichen. 

(2) Hinsichtlich des von jedem Fernleitungsunternehmen zu bezahlenden Anteils sowie der Weiterverrechnung an 
die Netzbenutzer gilt § 23a Abs. 4. 

„Maßnahmen zur Beseitigung von kurz- oder mittelfristigen Kapazitätsengpässen 
§ 12g. Sofern der Regelzonenführer kurzfristig die Notwendigkeit für Maßnahmen zur Beseitigung von saisonalen 

Kapazitätsengpässen erkennt, hat er den betroffenen Fernleitungsnetzbetreibern, Inhabern von Transportrechten, Bi-
lanzgruppenverantwortlichen, Versorgern, Bilanzgruppenkoordinatoren bzw. Betreibern von Speicher- oder Produkti-
onsanlagen von der Notwendigkeit für Maßnahmen zur Beseitigung von saisonalen Kapazitätsengpässen gemäß § 12b 
Abs. 1 Z 11 zu berichten und gemeinsam mit diesen Unternehmen einen entsprechenden Maßnahmenplan zu erarbeiten. 
Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind Maßnahmen, welche die Produktion oder die Speicherung betreffen und 
dem Mineralrohstoffgesetz unterliegen. Die betroffenen Unternehmen sind zur Mitwirkung nach Kräften verpflichtet. 
Der Regelzonenführer hat den Maßnahmenplan unverzüglich der Energie-Control Kommission und der Energie-Control 
GmbH zur Kenntnis zu bringen. 

Allgemeine Bedingungen des Regelzonenführers 
§ 12h. (1) Die Allgemeinen Bedingungen des Regelzonenführers regeln einerseits das Rechtsverhältnis zwischen 

dem Regelzonenführer und den Bilanzgruppenverantwortlichen (AB RZF-BGV) und andererseits zwischen dem Regelzo-
nenführer und den Netzbetreibern (AB RZF-Netz). Die Allgemeinen Bedingungen des Regelzonenführers sowie deren 
Änderungen bedürfen der Genehmigung der Energie-Control Kommission. Diese Genehmigung ist unter Auflagen, Be-
dingungen oder befristet zu erteilen, soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist. Die 
Befristung darf einen Zeitraum von drei Jahren nicht unterschreiten. Regelzonenführer sind verpflichtet, die zur Geneh-
migung eingereichten Allgemeinen Bedingungen auf Aufforderung der Energie-Control Kommission zu ändern oder neu 
zu erstellen. 

(2) Die Allgemeinen Bedingungen des Regelzonenführers dürfen nicht diskriminierend sein und keine missbräuchli-
chen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten und die Versorgungssicherheit nicht gefährden. In-
sbesondere sind sie so zu gestalten, dass 
 1. die Erfüllung der dem Regelzonenführer, den Bilanzgruppenverantwortlichen und den Netzbetreibern obliegen-

den Aufgaben gewährleistet ist; 
 2.  sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Rechtsvorschriften stehen. 

(3) Die AB RZF-BGV haben insbesondere zu enthalten: 
 1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere zur Einhaltung der Sonstigen Marktregeln; 

                                            
227 idF Artikel 2 Z 23 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
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 2.  die Abwicklung des Fahrplanmanagements durch den Regelzonenführer; 
 3. das Verfahren betreffend die Verwaltung von Kapazitäten von Kunden durch die Bilanzgruppenverantwortli-

chen; 
 4. das Ausgleichsenergiemanagement durch den Regelzonenführer; 
 5. die Festlegung der zwischen den Vertragspartnern auszutauschenden Daten; 
 6. das Verfahren und die Modalitäten für den Wechsel des Versorgers oder der Bilanzgruppe (§ 42e); 
 7. Bestimmungen gemäß § 19 Abs. 2 über die Freigabe nicht genutzter kommittierter Netzkapazitäten. 

(4) Die AB RZF-Netz haben insbesondere zu enthalten: 
 1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere zur Einhaltung der Sonstigen Marktregeln; 
 2. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge auf Netzzugang; 
 3. die technischen Mindestanforderungen für den Netzzugang; 
 4. das Allokationsverfahren betreffend die Zuordnung von Netzkapazitäten; 
 5. die Festlegung der zwischen den Vertragspartnern auszutauschenden Daten, insbesondere Netzdaten sowie 

Informationen betreffend Versorgerwechsel; 
 6. die Verpflichtung der Netzbetreiber zur Feststellung der Gasbeschaffenheit an den Einspeisepunkten; 
 7. die Vorgangsweise bei der Meldung von technischen Gebrechen und Störfällen und deren Behebung; 
 8. das von den Fernleitungsunternehmen gemäß § 12f zu leistende Entgelt; 
 9. Vorschriften betreffend Zahlung und Rechnungslegung; 
 10. Bestimmungen gemäß § 19 Abs. 2 über die Freigabe nicht genutzter kommittierter Netzkapazitäten.“ 228 

2. Hauptstück 

Ausübungsvoraussetzungen für Netzbetreiber 
Genehmigung  

§ 13. 229 Die Ausübung der Tätigkeit eines Fernleitungsunternehmens (§ 6 Z 16) oder eines Verteilerunternehmens 
(§ 6 Z 61) bedarf einer Genehmigung der Energie-Control Kommission nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 
„Die Genehmigung ist erforderlichenfalls unter Auflagen, Bedingungen oder befristet zu erteilen.“ 230 

Genehmigungsvoraussetzungen 
§ 14. 231 (1) Die Genehmigung ist zu erteilen,  

 1. wenn zu erwarten ist, dass der Genehmigungswerber in der Lage ist, den ihm 
 a) gemäß § 4 auferlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
  sowie 
 b) nach dem 2. Hauptstück auferlegten Verpflichtungen  

„zu entsprechen und in der Lage ist, die Funktion des Transports von Erdgas durch ein Hochdruckfernleitungs-
netz sowie die Verantwortung für Betrieb, Wartung und erforderlichenfalls Ausbau des Netzes wahrzunehmen.“ 
232 

 2. wenn der Genehmigungswerber den Abschluss einer Haftpflichtversicherung bei einem in Österreich oder einem 
anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat zum Betrieb dieses Versicherungszweiges berechtigten Versicherers 
nachweist, bei der die Versicherungssumme pro Versicherungsfall für Personen- und Sachschäden zumindest 
den Betrag von 20 Millionen Euro beträgt, wobei die Versicherungssumme auf den Betrag von 40 Millionen Eu-
ro pro Jahr beschränkt werden kann; 

 3.  sofern es sich um eine natürliche Person handelt, diese 
 a) eigenberechtigt ist und das 24. Lebensjahr vollendet hat, 
 b) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt oder Staatsangehöriger eines anderen EU- oder EWR-

Mitgliedstaates ist, 
 c) ihren Hauptwohnsitz im Inland oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat hat und  
 d) von der Ausübung der Genehmigung nicht ausgeschlossen ist;  
 4. sofern es sich um eine juristische Person, um eine Personengesellschaft des Handelsrechtes oder um eine einget-

ragene Erwerbsgesellschaft handelt, diese 
 a) ihren Sitz im Inland oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat hat und 
 b) für die Ausübung einen Geschäftsführer (§ 16) bestellt hat. 

                                            
228 idF Artikel 2 Z 24 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. § 12 g tritt mit Ablauf des 27. Juni 2006 in Kraft, § 12h mit 1. Jänner 2007. 
229 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
230 idF Artikel 2 Z 25 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
231 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
232 idF Artikel 2 Z 26 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
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(2) Die Ausschließungsgründe gemäß § 13 GewO 1994 finden sinngemäß Anwendung. 
(3) Geht die Eigenberechtigung (Abs. 1 Z 3 lit. a) verloren, so kann die Genehmigung durch einen, vom gesetzli-

chen Vertreter bestellten Geschäftsführer (§ 16) weiter ausgeübt werden. 
(4) Die Behörde hat über Antrag vom Erfordernis der Vollendung des 24. Lebensjahres (Abs. 1 Z 3 lit. a), der öster-

reichischen Staatsbürgerschaft oder der Staatsangehörigkeit eines anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaates (Abs. 1 Z 3 
lit. b) sowie vom Erfordernis des Hauptwohnsitzes im Inland oder in einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat 
(Abs. 1 Z 3 lit. c) Nachsicht zu gewähren, wenn der Betrieb des Verteilernetzes für die Versorgung der Bevölkerung und 
der Wirtschaft mit Gas im öffentlichen Interesse gelegen ist. 

(5) Das Erfordernis des Hauptwohnsitzes oder des Sitzes im Inland oder einem anderen EU- oder EWR-
Mitgliedstaat (Abs. 1 Z 3 lit. b) entfällt, wenn ein Geschäftsführer (§ 16) bestellt ist. 

Technischer Betriebsleiter 
§ 15. (1) Netzbetreiber sind verpflichtet, vor Aufnahme des Betriebes eines Netzes eine natürliche Person als Be-

triebsleiter für die technische Leitung und Überwachung des Betriebes der Netze zu bestellen. Die Bestellung mehrerer 
Betriebsleiter ist zulässig, wenn die Bereiche, für die die Betriebsleiter jeweils verantwortlich sind, abgegrenzt sind. 

(2) Der Betriebsleiter muss den Voraussetzungen nach § 14 Abs. 1 Z 3 entsprechen und fachlich befähigt sein, den 
Betrieb einer Erdgasleitungsanlage zu leiten und zu überwachen. § 14 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(3) Die fachliche Befähigung ist durch Zeugnisse über ein erfolgreich zurückgelegtes, einschlägiges Hochschulstu-
dium und eine mindestens dreijährige einschlägige Praxis in einem Unternehmen, welches Güter in Rohrleitungen beför-
dert, nachzuweisen. Dieser Nachweis wird auch durch Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Reifeprüfung an einer 
höheren technischen gewerblichen Lehranstalt oder den Abschluss eines Studiums an einer einschlägigen Fachhochschu-
le sowie eine mindestens sechsjährige einschlägige Praxis in einem Unternehmen, welches Güter in Rohrleitungen be-
fördert, erbracht. 

(4) Vom Erfordernis des Abs. 3 kann die Behörde über Antrag des Netzbetreibers Nachsicht erteilen, wenn  
 1. nach dem Bildungsgang und der bisherigen Tätigkeit angenommen werden kann, dass der vorgesehene Betriebs-

leiter die Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt, die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind, 
oder 

 2. eine hinreichende tatsächliche Befähigung angenommen werden kann.  
(5) Die Bestellung des Betriebsleiters ist vom Netzbetreiber innerhalb einer Frist von zwei Monaten der Behörde 

anzuzeigen. Mit dieser Anzeige sind Nachweise gemäß Abs. 2 und 3 vorzulegen. 
(6) Scheidet der Betriebsleiter „aus dem Unternehmen des Netzbetreibers“ 233 aus oder wird seine Bestellung wider-

rufen, so darf der Betrieb des Netzes bis zur Bestellung eines neuen Betriebsleiters, längstens jedoch während zweier 
Monate weiter ausgeübt werden. Das Ausscheiden des Betriebsleiters sowie das Wegfallen einer Voraussetzung seiner 
Bestellung ist der Behörde vom Netzbetreiber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

Geschäftsführer 
§ 16. (1) Der Netzbetreiber kann für die Ausübung seiner Tätigkeit einen Geschäftsführer bestellen, der der Behörde 

gegenüber für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes verantwortlich ist. Der Netzbetreiber bleibt jedoch 
insoweit verantwortlich, als er Rechtsverletzungen des Geschäftsführers wissentlich duldet oder es bei der Auswahl des 
Geschäftsführers an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 

(2) Die Bestellung eines Geschäftsführers ist der Behörde innerhalb einer Frist von zwei Monaten vom Netzbetrei-
ber unter Vorlage entsprechender Nachweise anzuzeigen. Der zu bestellende Geschäftsführer hat nachstehende Voraus-
setzungen zu erfüllen: 
 1. Die Voraussetzungen gemäß § 14 Abs. 1 Z 3; 
 2. eine selbstverantwortliche Anordnungsbefugnis; 
  und  
 3. bei einer juristischen Person (§ 14 Abs. 1 Z 4) außerdem 
 a) dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ angehört oder 
 b) ein Arbeitnehmer ist, der mindestens die Hälfte der nach arbeitsrechtlichen Vorschriften geltenden wöchentli-

chen Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigt ist, oder  
 4. bei einer Personengesellschaft des Handelsrechtes (§ 14 Abs. 1 Z 4) persönlich haftender Gesellschafter ist, der 

nach dem Gesellschaftsvertrag zur Geschäftsführung und zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist. 
§ 14 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

                                            
233 idF Artikel 2 Z 27 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
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(3) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer Personengesellschaft des Handelsrechtes, 
so wird dem Abs. 2 Z 4 auch entsprochen, wenn zum Geschäftsführer gemäß Abs. 1 dieser Personengesellschaft eine 
natürliche Person bestellt wird, die dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der betreffenden juristischen Per-
son angehört oder sie ein Arbeitnehmer ist, der mindestens die Hälfte der nach arbeitsrechtlichen Vorschriften geltenden 
wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigt ist. 

(4) Ist eine Personengesellschaft des Handelsrechtes persönlich haftende Gesellschafterin einer anderen solchen 
Personengesellschaft, so wird dem Abs. 2 Z 4 auch entsprochen, wenn zum Geschäftsführer gemäß Abs. 1 eine natürli-
che Person bestellt wird, die ein persönlich haftender Gesellschafter der betreffenden Mitgliedgesellschaft ist und die 
innerhalb dieser Mitgliedgesellschaft die im Abs. 2 Z 4 für den Geschäftsführer vorgeschriebene Stellung hat. Dieser 
Mitgliedgesellschaft muss innerhalb der Personengesellschaft des Handelsrechtes die im Abs. 2 Z 4 für den Geschäfts-
führer vorgeschriebene Stellung zukommen. 

(5) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer Personengesellschaft des Handelsrechtes 
und ist diese Personengesellschaft des Handelsrechtes persönlich haftende Gesellschafterin einer anderen solchen Perso-
nengesellschaft, so wird dem Abs. 2 Z 4 auch entsprochen, wenn zum Geschäftsführer gemäß Abs. 1 der zuletzt genann-
ten Personengesellschaft eine Person bestellt wird, die dem zur gesetzlichen Vertretung befugten Organ der juristischen 
Person angehört, wenn weiters die juristische Person innerhalb der Mitgliedgesellschaft die im Abs. 2 Z 4 vorgeschrie-
bene Stellung hat und wenn schließlich dieser Mitgliedgesellschaft innerhalb ihrer Mitgliedgesellschaft ebenfalls die im 
Abs. 2 Z 4 vorgeschriebene Stellung zukommt. 

(6) Besteht eine Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers und scheidet der Geschäftsführer aus, so ist 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten die Bestellung eines neuen Geschäftsführers der Behörde anzuzeigen. 

3. Hauptstück 
Rechte und Pflichten 

1. Abschnitt 

Allgemeine Rechte und Pflichten 

1. Unterabschnitt 

Netzzugang für inländische Kunden 

Gewährung des Netzzugangs 
§ 17. „(1) Der Netzbetreiber, an dessen Netz die Kundenanlage, für die Netzzugang begehrt wird, angeschlossen 

ist, ist verpflichtet, dem Netzzugangsberechtigten (§ 41) Netzzugang zu den Allgemeinen Bedingungen und den gesetzlich 
bestimmten Preisen zu gewähren. Insoweit sich das Netzzugangsbegehren auch auf die, dem jeweiligen Verteilernetz 
vorgelagerten Erdgasleitungen bezieht, hat der Netzbetreiber das Netzzugangsbegehren auch dem Regelzonenführer 
unverzüglich zur weiteren Veranlassung zu übermitteln. Netzzugangsbegehren für sonstige Transporte, soweit nicht von 
§ 31e erfasst, sind beim Regelzonenführer zu stellen, der diese an die betroffenen Netzbetreiber weiter zu leiten hat. Der 
Regelzonenführer hat den Transport über die dem jeweiligen Verteilernetz vorgelagerten Erdgasleitungen, die von drit-
ten Erdgasunternehmen betrieben werden oder in deren Eigentum stehen, zu veranlassen. Die betroffenen Erdgasunter-
nehmen haben zu diesem Zweck zivilrechtliche Verträge (§ 24 Abs. 1 Z 8, § 31a Abs. 2 Z 6) zu Gunsten des Netzzu-
gangsberechtigten abzuschließen. Die für den Kunden bisher im Leitungsnetz verwendete Leitungskapazität steht dem 
Kunden auch im Falle eines Lieferantenwechsels zur Verfügung.“ 234 

(2) Bei grenzüberschreitenden Transporten gemäß § 6 Z 17 finden die Vorschriften der §§ 31d bis 31h Anwendung. 
Diskriminierungsverbot 

§ 18. Netzbetreibern und Speicherunternehmen ist es untersagt,  
 1. jene Personen, die ihre Anlagen nutzen oder zu nutzen beabsichtigen oder bestimmten Kategorien dieser Perso-

nen, insbesondere zugunsten ihrer verbundenen Unternehmen, diskriminierend zu behandeln; 
 2. wirtschaftlich sensible Informationen, die sie von Dritten im Zusammenhang mit der Nutzung der Anlage erhal-

ten, beim Verkauf oder Erwerb von Erdgas durch verbundene Unternehmen missbräuchlich zu verwenden. 

Verweigerung des Netzzugangs 
§ 19. (1) Der Netzzugang kann aus nachstehenden Gründen verweigert werden: 

 1. außergewöhnliche Netzzustände (Störfälle); 
 2. mangelnde Netzkapazitäten oder mangelnder Netzverbund; 
 3. wenn der Netzzugang einen Netzbetreiber daran hindern würde, die ihm auferlegten gemeinwirtschaftlichen 

Verpflichtungen gemäß § 4 zu erfüllen; 

                                            
234 idF Artikel 2 Z 28 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 
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 4. wenn der Netzzugang für einen Kunden abgelehnt wird, der in dem Staat, in dem der Erdgaslieferant oder ein 
diesen beherrschendes Unternehmen seinen Sitz hat, mangels Rechtsanspruch keinen Netzzugang hätte und dies 
von der Energie-Control Kommission festgestellt wird;  

 5.  wenn die technischen Spezifikationen nicht auf zumutbare Art und Weise miteinander in Übereinstimmung 
gebracht werden können; 

 6. wenn durch den Netzzugang wegen einer im Rahmen eines oder mehrerer Erdgaslieferverträge eingegangenen 
unbedingten Zahlungsverpflichtung trotz einer Verwertung gemäß § 22 die Wettbewerbsfähigkeit eines Erdgas-
unternehmens spürbar beeinträchtigt wird oder eine solche Beeinträchtigung zu befürchten ist oder eine Verwer-
tung gemäß § 22 nicht möglich ist; 

 „7. wenn eine befristete Ausnahme im Sinne von § 20a GWG erteilt worden ist.“ 235 
Der Netzbetreiber, an dessen Netz die Kundenanlage angeschlossen ist, hat die Verweigerung des Netzzugangs gegenü-
ber dem Netzzugangsberechtigten schriftlich zu begründen. Erfolgt die Netzzugangsverweigerung über Veranlassung 
eines dritten Erdgasunternehmens, ist in der Begründung auch jenes Erdgasunternehmen zu benennen, über dessen Ver-
anlassung die Netzzugangsverweigerung erfolgt.  

„(2) Im Falle von mangelnden Netzkapazitäten oder mangelndem Netzverbund ist - unter der Voraussetzung der 
rechtzeitigen Anmeldung der in Anspruch genommenen Leitungskapazitäten (§ 26 Abs. 3 Z 10) - der Netzzugang unter 
Einhaltung nachstehender Grundsätze zu gewähren: 
 1. Transporte auf Grund bestehender oder an deren Stelle tretender vertraglicher Verpflichtungen, sofern diese 

mit den Wettbewerbsregeln im Einklang stehen; 
 2. Anträge auf Nutzung von zusätzlichen Kapazitäten sind in zeitlicher Reihung zu berücksichtigen, wobei in der 

Regelzone Transporte für Zwecke der Endkundenversorgung Vorrang gegenüber sonstigen Transporten haben; 
 3. Transporte zur Belieferung von Kunden, die gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen zu erfüllen haben. 
Die Versorger und Erdgashändler haben die ihnen aufgrund von Netzzugangsanträgen bzw. Anträgen auf Kapazitätser-
weiterung bzw. Versorgerwechseln an den Ein- oder Ausspeisepunkten der Regelzone bzw. an den Einspeise- oder Ent-
nahmepunkten in oder aus Speicheranlagen zu ihren Gunsten zugeordneten Kapazitäten an ihre tatsächlichen Kapazi-
tätsbedürfnisse aufgrund ihres Bezugsportfolios anzupassen und im Engpassfall im Rahmen der zugeordneten Kapazitä-
ten für die Endkundenversorgung notwendige Mindesteinspeisungen über Abruf des Regelzonenführers vorzunehmen, 
sofern der Versorger nicht durch höhere Gewalt oder sonstige vom Versorger nicht vorhersehbare oder beeinflussbare 
Ereignisse, wie etwa Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in vorgelagerten Netzen gehindert ist dieser Verpflichtung 
nachzukommen. Nicht genutzte kommittierte Transportkapazitäten müssen Dritten zugänglich gemacht werden. Werden 
die Leitungskapazitäten nicht oder nicht rechtzeitig angemeldet, besteht ein Anspruch auf Netzzugang nur nach Maßga-
be der freien Leitungskapazitäten.“ 236 

(3) Insoweit eine Netzzugangsverweigerung unter Geltendmachung des Netzzugangsverweigerungstatbestandes 
gemäß Abs. 1 Z 6 erfolgt, hat der Netzbetreiber einen Antrag gemäß § 20 Abs. 1 zu stellen. Erfolgt die Netzzugangsver-
weigerung über Aufforderung eines dritten Erdgasunternehmens, trifft diese Verpflichtung dieses Unternehmen. Kommt 
ein Unternehmen dieser Verpflichtung nicht nach, hat die Energie-Control Kommission ohne weiteres Verfahren die 
Unzulässigkeit der Netzzugangsverweigerung festzustellen.  

(4) 237 Die Energie-Control Kommission hat über Antrag desjenigen, der behauptet, durch die Verweigerung des 
Netzzuganges in seinem gesetzlich eingeräumten Recht auf Gewährung des Netzzugangs verletzt worden zu sein, fest-
zustellen, ob die Voraussetzungen für die Verweigerung eines Netzzugangs gemäß Abs. 1 zutreffen. Antragsgegner sind  
 1.  in jenen Fällen, in denen der Zugang zum Netz, an das die Kundenanlage angeschlossen ist, verweigert wird, der 

Betreiber dieses Netzes; 
 2. in allen übrigen Fällen der Regelzonenführer, in dessen Regelzone die Kundenanlage für die Netzzugang be-

gehrt wird, liegt sowie der Netzbetreiber, über dessen Veranlassung die Netzzugangsverweigerung erfolgt ist. 
Die Frist, innerhalb der die Energie-Control Kommission zu entscheiden hat, beträgt in den Fällen des Abs. 1 Z 1, 2, 4 
und 5 ein Monat ab Einlangen des Antrags.  

(5) Der Antragsgegner hat das Vorliegen der Verweigerungstatbestände gemäß Abs. 1 nachzuweisen. Erfolgt die 
Netzzugangsverweigerung über Veranlassung eines dritten Erdgasunternehmens, kann dieser Nachweis auch von diesem 
Erdgasunternehmen erbracht werden. Die Energie-Control Kommission hat in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütli-
che Einigung zwischen Netzzugangsberechtigtem und Netzbetreiber (Erdgasunternehmen) hinzuwirken. 

(6) Wird festgestellt, dass der Netzzugang zu Unrecht verweigert worden ist, so haftet dem betroffenen Netzzu-
gangsberechtigten das Erdgasunternehmen, welches den Netzzugang zu Unrecht verweigert hat, für den durch die Netz-
zugangsverweigerung nachweislich entstandenen Schaden. Die Energie-Control Kommission hat im Falle der Beteili-

                                            
235 idF Artikel 2 Z 29 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
236 idF Artikel 2 Z 30 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 
237 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
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gung mehrerer Erdgasunternehmen in ihrer Entscheidung festzustellen, welches Erdgasunternehmen den Netzzugang zu 
Unrecht verweigert hat.  

(7) Bei Netzzugangsverweigerung über Verschulden eines dritten Erdgasunternehmens ist dem Regelzonenführer 
der Rückersatz des dem Netzzugangsberechtigten gewährten Schadenersatzes gemäß § 1313 ABGB vorbehalten. Mit 
einem Erdgasunternehmen verbundene Erdgasunternehmen (§ 6 Z 53) haften zu ungeteilter Hand. 

Transparenz von Netzkapazitäten 
§ 19a. Netzbetreiber haben die Auslastung der für die Inlandsversorgung reservierten Netzkapazitäten über Verlan-

gen der Energie-Control Kommission zu melden. Dabei sind sowohl die Überlassung von Leitungsrechten als auch die 
jeweils bestehende tatsächliche physikalische Auslastung der genannten Netzkapazitäten anzugeben. 

„(2a) Im Falle der Verweigerung des Netzzugangs gemäß § 19 Abs. 1 Z 2 für Transporte in der Regelzone hat der 
Netzzugangsberechtigte die Möglichkeit, einen Antrag auf Kapazitätserweiterung zu stellen. Der diesem Antrag zugrun-
de liegende Kapazitätsbedarf ist bei der Erstellung der langfristigen Planung gemäß § 12e vom Regelzonenführer zu 
berücksichtigen. Dem Antrag ist unter Einhaltung nachstehender Grundsätze stattzugeben: 
 1.  die langfristige Planung, die die notwendigen Umsetzungsmaßnahmen zur Befriedigung des dem Antrag auf 

Kapazitätserweiterung zugrunde liegenden Kapazitätsbedarfs enthält, wurde durch die Energie-Control Kom-
mission genehmigt; 

 2. allenfalls erforderliche Verträge der betroffenen Fernleitungs- und Verteilerunternehmen wurden mit dem Re-
gelzonenführer hinsichtlich der Umsetzung der in der langfristigen Planung vorgesehenen Maßnahmen abge-
schlossen; 

 3. die Stattgebung des Antrages auf Kapazitätserweiterung kann unter allfälligen Bedingungen erfolgen.“ 
238 

„Veröffentlichung von Informationen 
§ 19b. Fernleitungsunternehmen und Inhaber von Transportrechten haben die sich aus ihrer Verpflichtung gemäß 

§ 31g ergebenden Informationen im Internet zu veröffentlichen.“ 239 
Ausnahme von der Verpflichtung zur Gewährung des Netzzugangs 

§ 20. (1) Hat ein Netzbetreiber einem Netzzugangsberechtigten den Netzzugang gemäß § 19 Abs. 1 Z 6 verweigert, 
hat der betreffende Versorger, auf dessen Verlangen die Verweigerung des Netzzugangs erfolgte, unverzüglich, spätes-
tens jedoch eine Woche nachdem die Ablehnung dem Netzzugangsberechtigten zugegangen ist, bei der Energie-Control 
Kommission einen Antrag auf Feststellung zu stellen, dass die Voraussetzungen für eine befristete Ausnahme von der 
Verpflichtung gemäß § 24 Abs. 1 Z 7 vorliegen. Erfolgt die Verweigerung über Aufforderung eines dritten Erdgasunter-
nehmens, trifft diese Verpflichtung dieses Unternehmen. Dem Antrag sind alle erforderlichen Angaben über die Art und 
den Umfang des Problems und Angaben über die vom Versorger zu dessen Lösung unternommenen Anstrengungen 
anzuschließen. Insbesondere hat dieser Antrag nachstehende Unterlagen zu enthalten: 
 1. das Ausmaß der Einschränkung des Rechtes auf Netzzugang sowie dessen voraussichtliche Dauer; 
 2. den Kreis der von dieser Maßnahme betroffenen Kunden sowie das allenfalls nach Kundenkategorien differen-

zierte Ausmaß der Einschränkung ihrer Rechte gemäß § 41 sowie 
 3. jene Beweismittel, die zur Beurteilung der im Abs. 5 angeführten Gesichtspunkte erforderlich sind. 

(2) Sind dem Antrag gemäß Abs. 1 nicht alle unter Z 1 bis 3 angeführten Unterlagen angeschlossen, und werden 
diese auch nicht nach Aufforderung gemäß § 13 AVG beigebracht, ist der Antrag ohne weiteres Verfahren zurückzuwei-
sen. 

(3) Mit der Einleitung des Feststellungsverfahrens (Abs. 1) sind die gemäß § 19 Abs. 4 anhängigen Verfahren, so-
weit sie die Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer auf § 19 Abs. 1 Z 6 gestützten Begründung der Netzzugangsverweige-
rung zum Gegenstand haben, bis zur Entscheidung über den Feststellungsantrag ausgesetzt. 

(4) 240 Die Energie-Control Kommission hat über den Antrag gemäß Abs. 1 mittels Feststellungsbescheid zu ent-
scheiden. Dem Antrag ist zu entsprechen, wenn der antragstellende Versorger nachweist, dass wegen seiner im Rahmen 
eines oder mehrerer Erdgaslieferverträge eingegangenen unbedingten Zahlungsverpflichtungen eine spürbare Beeint-
rächtigung der Wettbewerbsfähigkeit entsteht und keine wirtschaftlich tragfähigen Alternativlösungen zur Verfügung 
stehen. Die Entscheidung hat insbesondere den Kreis der von dieser Maßnahme betroffenen Kunden, das jeweilige Aus-
maß der Einschränkung ihres Rechtes auf freien Netzzugang sowie die Dauer, für die diese Ausnahme gewährt wird, zu 
enthalten. 

(5) Die Energie-Control Kommission hat bei ihrer Entscheidung gemäß Abs. 4 insbesondere nachstehende Ge-
sichtspunkte zu berücksichtigen: 

                                            
238 idF Artikel 2 Z 31 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Infolge eines legistischen Versehens ordnet die Novellierungsanordnung des 
Abs. 2a diesen dem § 19a anstatt richtigerweise - wie auch aus dem inhaltlichen Konnex ersichtlich - dem § 19 zu. Dem Willen des 
Gesetzgebers folgend tritt diese Bestimmung gemäß § 78b Abs. 2 mit 1. Jänner 2007 in Kraft.  
239 idF Artikel 2 Z 32 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft  
240 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
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 1. das Ziel der Vollendung eines wettbewerbsorientierten Erdgasmarktes nach den Bestimmungen der Erdgasbin-
nenmarktrichtlinie; 

 2. die Notwendigkeit, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen zu erfüllen und die Versorgungssicherheit zu ge-
währleisten; 

 3. die Stellung des Versorgers auf dem Erdgasmarkt und die derzeitige Wettbewerbslage auf diesem Markt; 
 4. die Schwere der Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit des Versorgers; 
 5. den Zeitpunkt der Unterzeichnung sowie die Bedingungen des betreffenden Vertrags oder der betreffenden Ver-

träge und inwieweit diese Marktänderungen berücksichtigt wurden; 
 6. die zur Lösung des Problems unternommenen Anstrengungen; 
 7. inwieweit das Unternehmen beim Eingehen der betreffenden unbedingten Zahlungsverpflichtungen unter Be-

rücksichtigung der Erdgasbinnenmarktrichtlinie vernünftigerweise mit dem wahrscheinlichen Auftreten einer 
spürbaren Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit hätte rechnen können; 

 8. das Ausmaß, in dem das Netz mit anderen Netzen verbunden ist, sowie den Grad an Interoperabilität dieser 
Netze; 

 9. die Auswirkungen, die die Genehmigung einer Ausnahme von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 
Bezug auf das einwandfreie Funktionieren des Erdgasbinnenmarktes haben würde. Keine Beeinträchtigung der 
Wettbewerbsfähigkeit liegt vor, wenn die Erdgasverkäufe nicht unter die in Erdgaslieferverträgen mit unbeding-
ter Zahlungsverpflichtung vereinbarte garantierte Mindestabnahmemenge sinken oder sofern der betreffende Er-
dgasliefervertrag mit unbedingter Zahlungsverpflichtung angepasst werden oder das Erdgasunternehmen wirt-
schaftlich tragfähige Absatzalternativen finden kann. 

(6) Wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für eine befristete Ausnahme von einer Verpflichtung gemäß § 24 
Abs. 1 Z 7 bescheidmäßig festgestellt (Abs. 4), hat die Energie-Control Kommission durch Verordnung zu bestimmen, 
dass einem Netzbetreiber zur Gänze oder teilweise eine befristete Ausnahme von seiner Verpflichtung gemäß § 24 
Abs. 1 Z 7 gewährt wird. Die Verordnung hat insbesondere den Kreis der von dieser Maßnahme betroffenen Kunden, 
das jeweilige Ausmaß der Einschränkung ihres Rechtes auf freien Netzzugang sowie die Dauer, für die diese Ausnahme 
gewährt wird, zu enthalten. Eine Differenzierung der Einschränkung des Rechtes auf Netzzugang nach Kundenkatego-
rien ist zulässig. Dabei ist insbesondere auf die aus Artikel 18 der Erdgasbinnenmarktrichtlinie ableitbaren Grundsätze 
Bedacht zu nehmen.  

(7) Die gemäß Abs. 6 zu erlassende Verordnung ist im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundzumachen. 
(8) Die Energie-Control Kommission hat ihre Entscheidung gemäß Abs. 4 sowie die Verordnung gemäß Abs. 6 zu-

sammen mit allen einschlägigen Angaben unverzüglich der Kommission der Europäischen Union zu übermitteln.  
(9) Verlangt die Kommission der Europäischen Union innerhalb von „acht“ 241 Wochen nach Einlangen der Mittei-

lung eine Abänderung oder Aufhebung der Entscheidung über die Genehmigung einer Ausnahme, kann die Energie-
Control Kommission den Feststellungsbescheid gemäß § 68 Abs. 6 AVG beheben oder abändern und die gemäß Abs. 6 
erlassene Verordnung aufheben oder abändern. Fasst die Kommission nach dem „Verfahren der Art. 3 und 7 des Be-
schlusses 1999/468/EG“ 242 einen endgültigen Beschluss, hat die Energie-Control Kommission nach Maßgabe dieses 
Beschlusses den gemäß Abs. 4 erlassenen Feststellungsbescheid gemäß § 68 Abs. 6 AVG zu beheben oder abzuändern 
und die gemäß Abs. 6 erlassene Verordnung aufzuheben oder abzuändern. Eine Behebung oder Abänderung des Feststel-
lungsbescheides gemäß Abs. 4 hat auch dann zu erfolgen, wenn die gemäß Abs. 6 erlassene Verordnung vom Verfas-
sungsgerichtshof teilweise oder zur Gänze aufgehoben wird. 

„Neue Infrastrukturen 
§ 20a. (1) Die Energie-Control Kommission kann auf Antrag mit Bescheid aussprechen, dass die Bestimmungen der 

§§ 17, 23 bis 23d, 31e bis 31h, 39 und 39a auf eine größere neue Infrastruktur im Sinne des § 6 Z 39 (grenzüberschrei-
tende Fernleitungen und Speicheranlagen) oder Teile davon für einen bestimmten Zeitraum keine Anwendung finden. 
Der Antrag hat jedenfalls nachstehende Unterlagen zu enthalten: 
 1. das Ausmaß der Einschränkung des Rechtes auf Netz- bzw. Speicherzugang sowie dessen voraussichtliche 

Dauer und die an Stelle der oben angeführten gesetzlichen Bestimmungen tretenden Regeln; 
 2. den Kreis der von dieser Maßnahme betroffenen Kunden sowie das allenfalls nach Kundenkategorien differen-

zierte Ausmaß der Einschränkung ihrer Rechte gemäß §§ 17, 23 bis 23d, 39 und 39a sowie 
 3. geeignete Beweismittel, mit denen das Vorliegen folgender Voraussetzungen glaubhaft gemacht wird: 
 a) durch die Investition in die betroffene Fernleitung oder Speicheranlage werden der Wettbewerb bei der Gas-

versorgung und die Versorgungssicherheit verbessert; 
 b) das mit der Investition verbundene Risiko ist so hoch, dass die Investition in die Fernleitung oder Speicheran-

lage ohne Ausnahme gemäß Abs. 1 nicht getätigt werden würde; 

                                            
241 idF Artikel 2 Z 32 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
242 idF Artikel 2 Z 33 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
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 c) die Infrastruktur steht im Eigentum einer natürlichen oder juristischen Person, die zumindest der Rechtsform 
nach von den Netzbetreibern getrennt ist, in deren Netzen die Infrastruktur geschaffen wird; 

 d) von den Nutzern dieser Fernleitung oder Speicheranlage werden Systemnutzungsentgelte oder Speicherent-
gelte eingehoben; 

 e) die Ausnahme gemäß Abs. 1 wirkt sich nicht nachteilig auf den Wettbewerb oder das effektive Funktionieren 
des Erdgasbinnenmarktes oder das effiziente Funktionieren der in §§ 17, 23 bis 23d, 39 und 39a dargelegten 
Bestimmungen für die an die Fernleitung oder Speicheranlage angeschlossenen Verteil- und Fernleitungen 
und Speicheranlagen aus; 

 f) im Zusammenhang mit der größeren neuen Infrastruktur stehende langfristige Verträge stehen mit den Wett-
bewerbsregeln in Einklang. 

(2) Abs. 1 gilt auch für jede Kapazitätsaufstockung bei vorhandenen Fernleitungen oder Speicheranlagen und für 
Änderungen dieser Anlagen, die die Erschließung neuer Gasversorgungsquellen ermöglichen. 

(3) Der Ausspruch einer Ausnahme gemäß Abs. 1 kann sich auf eine neue Fernleitung oder Speicheranlage, eine 
erheblich vergrößerte vorhandene Fernleitung oder Speicheranlage oder die Änderung einer vorhandenen Fernleitung 
oder Speicheranlage in ihrer Gesamtheit oder auf Teile davon erstrecken. 

(4) Der Antrag ist auf Aufforderung der Energie-Control Kommission abzuändern, soweit dies zur Erfüllung der 
Vorschriften und Ziele dieses Gesetzes erforderlich ist. 

(5) Die Energie-Control Kommission kann einen Bescheid gemäß Abs. 1 unter Vorschreibung von Auflagen oder 
Bedingungen erlassen, soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften und Ziele dieses Gesetzes erforderlich ist. 

(6) Bei der Entscheidung gemäß Abs. 1 hat die Energie-Control Kommission insbesondere die Laufzeit von im Zu-
sammenhang mit der größeren neuen Infrastruktur stehenden langfristigen Verträgen, die neu zu schaffende Kapazität 
oder die Änderung der vorhandenen Kapazität und die zeitliche Grenze des Projekts zu berücksichtigen. 

(7) Bei Ausspruch einer Ausnahme gemäß Abs. 1 können Regeln und Mechanismen für das Kapazitätsmanagement 
und die Kapazitätszuweisung festgelegt werden, wobei folgende Mindestkriterien einzuhalten sind: 
 1. in der Ausschreibung ist die zur Vergabe stehende technische Gesamtkapazität, die Anzahl und Größe der Antei-

le (Lots) sowie das Zuteilungsverfahren im Falle eines Nachfrageüberschusses bekannt zu geben; 
 2. es sind sowohl fixe als auch unterbrechbare Transport- und Speicherrechte auf Jahres- und Monatsbasis anzu-

bieten; 
 3. die Ausschreibung ist jedenfalls im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie im Amtsblatt der Europäischen Gemein-

schaften auf Kosten des Antragstellers zu veröffentlichen; 
 4. das Vergabeverfahren hat in fairer und nicht diskriminierender Weise zu erfolgen; 
 5. für den Fall, dass Lots gemäß der Ausschreibung nicht abgesetzt werden, ist die Vergabe der Kapazitäten in 

marktkonformer Weise zu wiederholen. 
(8) Bescheide gemäß Abs. 1 sind von der Energie-Control Kommission im Internet zu veröffentlichen. 
(9) Im Fall einer grenzüberschreitenden Fernleitung sind vor Erlassung eines Bescheides gemäß Abs. 1 die zustän-

digen Behörden in den anderen betroffenen Mitgliedstaaten anzuhören. 
(10) Die Energie-Control Kommission hat der Kommission der Europäischen Union die Ausnahmeentscheidung 

gemäß Abs. 1 zusammen mit allen einschlägigen Begleitinformationen unverzüglich zu übermitteln. Die Begleitinforma-
tionen müssen insbesondere Folgendes enthalten: 
 1. eine ausführliche Begründung der gewährten Ausnahme, einschließlich finanzieller Informationen, die die Not-

wendigkeit der Ausnahme rechtfertigen; 
 2. eine Untersuchung bezüglich der Auswirkungen der Gewährung der Ausnahme auf den Wettbewerb und das 

effektive Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts; 
 3. eine Begründung der Geltungsdauer der Ausnahme sowie des Anteils an der Gesamtkapazität der Erdgasin-

frastruktur, für den die Ausnahme gewährt wird; 
 4. bei Ausnahmen im Zusammenhang mit einer Verbindungsleitung das Ergebnis der Konsultation der betroffenen 

Regulierungsbehörden; 
 5. einen Hinweis auf den Beitrag der Infrastruktur zur Diversifizierung der Gasversorgung. 

(11) Verlangt die Europäische Kommission innerhalb von zwei Monaten nach Einlangen der Mitteilung eine Abän-
derung oder Aufhebung der Entscheidung über die Genehmigung einer Ausnahme, kann die Energie-Control Kommissi-
on den Bescheid gemäß § 68 Abs. 6 AVG beheben oder abändern. Die Zweimonatsfrist verlängert sich um einen weite-
ren Monat, wenn die Kommission der Europäischen Union zusätzliche Informationen anfordert. Fasst die Europäische 
Kommission nach dem Verfahren I der Art. 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG einen endgültigen Beschluss, hat die 
Energie-Control Kommission nach Maßgabe dieses Beschlusses den gemäß Abs. 1 erlassenen Bescheid gemäß § 68 
Abs. 6 AVG zu beheben oder abzuändern.“ 243 

                                            
243 idF Artikel 2 Z 34 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
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„Streitbeilegungsverfahren 
§ 21. (1) In Streitigkeiten zwischen Netzzugangsberechtigten und Netzbetreibern über die Rechtmäßigkeit der Ver-

weigerung des Netzzuganges entscheidet – sofern keine Zuständigkeit des Kartellgerichtes (§ 43 Kartellgesetz 1988, 
BGBl. Nr. 600) vorliegt – die Energie-Control Kommission. 

(2) In allen übrigen Streitigkeiten zwischen Netzzugangsberechtigten und Netzbetreibern über die aus diesem Ver-
hältnis entspringenden Verpflichtungen, insbesondere die anzuwendenden Bedingungen und Systemnutzungstarife, ent-
scheiden die Gerichte. Eine Klage eines Netzzugangsberechtigten kann erst nach Zustellung des Bescheides der Energie-
Control Kommission im Streitschlichtungsverfahren gemäß § 16 Abs. 1 Z 20 E-RBG innerhalb der in § 16 Abs. 3a E-
RBG vorgesehenen Frist eingebracht werden. 

(3) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 kann eine Klage wegen Ansprüchen, die sich auf eine Verweigerung 
des Netzzuganges gründen, erst nach Rechtskraft der Entscheidung der Regulierungsbehörde über die Rechtmäßigkeit 
der Verweigerung des Netzzuganges eingebracht werden; bildet eine solche Entscheidung eine Vorfrage für das gerich-
tliche Verfahren, so ist dieses bis zur Rechtskraft der Entscheidung der Regulierungsbehörde zu unterbrechen.” 244 

Verwertung nicht absetzbarer Gasmengen 
§ 22. 245 (1) Eine von der Energie-Control Kommission zu benennende Stelle hat über Antrag der in Anlage 1 ange-

führten Erdgasunternehmen einen durch Bescheid gemäß Abs. 2 näher zu bestimmenden Anteil der Erdgasmengen für 
die eine Abnahmeverpflichtung besteht, die mit den im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002 bestehenden Erdgaslieferverträgen mit unbedingter Zahlungsver-
pflichtung, auf die in Anlage 1 angeführten Landesferngasgesellschaften überbunden worden sind, gegen Ersatz der 
tatsächlichen Aufbringungskosten abzukaufen. Tatsächliche Aufbringungskosten sind jene Kosten, die dem Erdgasun-
ternehmen aus Verträgen mit unbedingter Zahlungsverpflichtung bis zur Übernahme in sein Netz entstehen. In die Be-
rechnung der Kosten sind die mit der Erdgaslieferung in Zusammenhang stehenden Speicher- und Transportverträge 
einzurechnen. Zur Ermittlung der Aufbringungskosten sind alle Verträge eines Unternehmens mit unbedingter Zah-
lungsverpflichtung anteilsmäßig heranzuziehen. Die Energie-Control Kommission kann die in der Anlage 1 enthaltene 
Aufzählung der Erdgasunternehmen entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen ändern. Diese Verordnungen sind im 
Bundesgesetzblatt zu verlautbaren. 

(2) Der Anteil der gemäß Abs. 1 abzunehmenden Erdgasmengen wird durch Bescheid der Energie-Control Kom-
mission festgelegt und darf die Hälfte der, der jeweiligen Landesferngasgesellschaft insgesamt vertraglich überbundenen 
Erdgasmengen nicht überschreiten. Bei der Festlegung des Anteils sind insbesondere das Ausmaß der vertraglich über-
bundenen Erdgasmengen, die Restlaufzeit der Verträge, die Kundenstruktur sowie die wirtschaftliche Situation der Lan-
desferngasgesellschaft zu berücksichtigen. Die Landesferngasgesellschaften sind verpflichtet, der Energie-Control 
Kommission auf deren Verlangen die für die Wahrung dieser Aufgabe erforderlichen Unterlagen zu übermitteln sowie 
Einschau in ihre Bücher zu gewähren. 

(3) Die gemäß Abs. 1 benannte Stelle ist berechtigt, die gemäß Abs. 1 und 2 erworbenen Erdgasmengen über eine 
Börse oder über zu versteigernde Lieferverträge mit einer Laufzeit von maximal einem Jahr zu verkaufen. Vertragliche 
Vereinbarungen betreffend das Verbot der Ausfuhr von Erdgas stehen einem Verkauf der Erdgasmengen an ausländische 
Anbieter nicht entgegen. Der Versteigerungstermin ist von der gemäß Abs. 1 benannten Stelle auf Kosten der benannten 
Stelle im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bekannt zu machen. Eine 
zusätzliche Bekanntmachung in elektronischen Medien ist zulässig. Die Vorschriften der Gewerbeordnung 1994, BGBl. 
Nr. 194, bleiben unberührt. 

(4) Die Energie-Control Kommission hat durch Verordnung Richtlinien für Versteigerungsbedingungen festzule-
gen. Die Richtlinien haben den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung und Transparenz zu entsprechen, die Vorausset-
zungen für das Vorliegen eines gültigen Gebotes sowie geeignete Sicherstellungen für die Gebote festzulegen und einen 
Hinweis auf den Bieterrechtsschutz gemäß Abs. 5 zu enthalten. Die Richtlinien haben eine Zuteilung an den Bestbieter 
vorzusehen. Das Bestgebot wird durch die Höhe des angebotenen Preises bestimmt. Die gemäß Abs.1 benannte Stelle 
hat der Energie-Control Kommission den Richtlinien entsprechende Versteigerungsbedingungen spätestens zwei Monate 
vor dem Versteigerungstermin anzuzeigen. Die Energie-Control Kommission kann innerhalb einer Frist von zwei Mona-
ten nach Einlangen der Anzeige eine Änderung der Bedingungen verlangen, wenn durch die vorgelegten Versteige-
rungsbedingungen ein transparentes und die Gleichbehandlung aller möglichen Bieter gewährleistendes Verfahren nicht 
sicher gestellt ist. 

(5) Übergangene Bieter sind berechtigt, binnen zwei Wochen ab Zuschlagserteilung durch einen mit einer Begrün-
dung versehenen schriftlichen Antrag an die Energie-Control Kommission die Nachprüfung der Entscheidung wegen 
Verletzung der Versteigerungsbedingungen zu beantragen, sofern ihnen dadurch ein Schaden entstanden ist oder zu 
entstehen droht. Der Antrag hat zu enthalten 
 1. eine Darstellung des maßgeblichen Sachverhaltes; 

                                            
244 idF Artikel 2 Z 35 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
245 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft und gemäß § 78a Abs. 7 mit Ablauf des 31. Dezember 2008 außer 
Kraft. 
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 2. Angaben über den behaupteten drohenden oder bereits eingetretenen Schaden für den Antragsteller; 
 3. die Gründe, auf die sich die behauptete Verletzung der Versteigerungsbedingungen stützt sowie 
 4. ein auf Feststellung der Verletzung der Versteigerungsbedingungen durch die Zuschlagserteilung gerichtetes 

Begehren. 
(6) Die Energie-Control Kommission hat innerhalb einer Frist von zwei Monaten mit Bescheid festzustellen, ob bei 

der Erteilung des Zuschlages die Versteigerungsbedingungen verletzt wurden. Parteien des Verfahrens sind neben dem 
Antragsteller die gemäß Abs. 1 benannte Stelle und der Bieter, dem der Zuschlag erteilt wurde. Die Parteien können 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach Rechtskraft des Bescheides eine Entscheidung durch die ordentlichen Ge-
richte begehren. Mit Anrufung des Gerichtes tritt der Bescheid der Energie-Control Kommission außer Kraft. 

(7) Insoweit mit dem Erlös aus dem Verkauf über eine Börse oder über eine Versteigerung nicht die tatsächlichen 
Aufbringungskosten für die gemäß Abs. 1 erworbenen Erdgasmengen abgedeckt werden können, wird der Differenzbet-
rag durch einen Zuschlag zum Netzbenutzungsentgelt von den Endverbrauchern aufgebracht. Zu diesem Zweck hat die 
gemäß Abs. 1 benannte Stelle den beim Verkauf über eine Börse oder über eine Versteigerung erlittenen Ausfallsbetrag 
der Energie-Control Kommission innerhalb von vier Wochen nach Abschluss des Verkaufsverfahrens bei sonstigem 
Rechtsverlust zu melden. 

(8) Die Energie-Control Kommission hat auf Grundlage der gemeldeten Ausfallsbeträge jährlich durch Verordnung 
den Zuschlag zum Netznutzungsentgelt durch Umlegung auf die in der Regelzone, in der Ausfallsbeträge angefallen 
sind, abgesetzte Gesamtmenge an Erdgas per Kubikmeter, für netzzugangsberechtigte Endverbraucher zu bestimmen. 
Die näheren Einzelheiten hinsichtlich der Einhebung, der Abführung und der Auszahlung des Zuschlages an die benann-
te Stelle sind durch Verordnung der Energie-Control Kommission festzulegen. 

2. Unterabschnitt 
Systemnutzungsentgelt 

Zusammensetzung des Systemnutzungsentgelts 

§ 23. (1) Das Systemnutzungsentgelt (§ 6 Z 52) bestimmt sich aus 
 1. dem Netznutzungsentgelt; 
 2. dem Entgelt für Messleistungen; 
 3. dem Netzbereitstellungsentgelt sowie 
 4.  dem Netzzutrittsentgelt. 

(2) Durch das Netznutzungsentgelt werden dem Netzbetreiber von den Kunden die Kosten insbesondere für 
 1. die Errichtung, den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb des Netzsystems; 
 2. die Betriebsführung; 
 3. den Versorgungswiederaufbau; 
 4. die Aufwendungen für den Einsatz von Regelenergie; 
 5. die Netzengpassbeseitigung sowie 
 6. die Verdichtung von Erdgas 
abgegolten. 

(3) Durch das Entgelt für Messleistungen werden dem Netzbetreiber von den Kunden jene direkt zuordenbaren Kos-
ten abgegolten, die mit der Errichtung und dem Betrieb von Zähleinrichtungen, der Eichung und der Datenauslesung 
verbunden sind. Soweit Messeinrichtungen von den Netzbenutzern selbst beigestellt werden, ist das Entgelt für Messleis-
tungen entsprechend zu vermindern. 

(4) Das Netzbereitstellungsentgelt ist als Pauschalbetrag für den vom Netzbetreiber zur Ermöglichung des An-
schlusses bereits durchgeführten und vorfinanzierten Ausbau der in § 23b Z 2 und 3 umschriebenen Netzebenen, die für 
die Netznutzung im vereinbarten Ausmaß tatsächlich in Anspruch genommen werden, zu leisten. Das Netzbereitstel-
lungsentgelt hat den Grundsätzen des Verursachungsprinzips und der einfachen Administration zu folgen. Das Netzbe-
reitstellungsentgelt ist dem Kunden anlässlich der erstmaligen Herstellung eines Anschlusses an ein Netz oder der Ände-
rung eines Anschlusses infolge der Änderung der Kapazität einmalig in Rechnung zu stellen. 

(5) Durch das Netzzutrittsentgelt werden dem Netzbetreiber von den Kunden alle Aufwendungen abgegolten, die 
mit der erstmaligen Herstellung eines Anschlusses an ein Netz oder der Abänderung eines Anschlusses infolge der Ände-
rung der Kapazität eines Netzbenutzers unmittelbar verbunden sind. Das Netzzutrittsentgelt entfällt insoweit, als die 
Kosten für den Netzanschluss oder die Abänderung vom Netzbenutzer selbst getragen werden. Das Netzzutrittsentgelt ist 
dem Kunden anlässlich der erstmaligen Herstellung eines Anschlusses an ein Netz oder der Änderung eines Anschlusses 
infolge der Änderung der Kapazität einmalig in Rechnung zu stellen. 

(6) Erdgasunternehmen haben die einzelnen Komponenten des Entgelts gemäß Abs. 1, welches Endverbrauchern 
oder Netzbetreibern verrechnet wird oder die in den verrechneten Tarifpreisen enthalten sind, wie Steuern, Abgaben und 
Zuschläge aufgrund bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften, gesondert auf den Rechnungen für die Netznutzung 
oder auf den Gasrechnungen auszuweisen. 

(7) Bei grenzüberschreitenden Transporten finden die Vorschriften des § 31h Anwendung. 
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Ermittlung des Netznutzungsentgelts  
§ 23a. (1) Das Netznutzungsentgelt (§ 23 Abs. 1 Z 1) ist unter Zugrundelegung eines Tarifes zu ermitteln, der von 

der Energie-Control Kommission durch Verordnung zu bestimmen ist (Netznutzungstarif). Dem Netznutzungsentgelt 
sind jene Preisansätze zugrunde zu legen, die für den Netzbereich sowie die Netzebene (§ 23b) bestimmt sind, an die die 
Anlage angeschlossen ist.  

(2) Der Netznutzungstarif ist kostenorientiert zu bestimmen und hat den Grundsätzen der Kostenverursachung zu 
entsprechen Die auf Grund des Netzbetreitstellungsentgelts erzielten Erlöse sind bei der Bestimmung des Netznutzungs-
tarifs zu berücksichtigen. Erlöse aus grenzüberschreitenden Transporten haben bei der Bemessung des Netznutzungsta-
rifs unberücksichtigt zu bleiben. Die Bestimmung der Preise unter Zugrundelegung einer Durchschnittsbetrachtung, die 
von den Kosten eines rationell geführten, vergleichbaren Unternehmens ausgeht, ist zulässig. Weiters können der Preis-
bestimmung Zielvorgaben zugrunde gelegt werden, die sich am Einsparungspotential der Unternehmen orientieren (Pro-
duktivitätsabschläge). Aufwendungen für Schadenersatz infolge ungerechtfertigter Netzzugangsverweigerung sowie 
Kostenvorschreibungen infolge erhöhten Überwachungsaufwands, die integrierten Erdgasunternehmen vorgeschrieben 
werden, haben bei der Bestimmung der Tarife außer Betracht zu bleiben. Die den Preisansätzen zugrunde liegende Tarif-
struktur ist einheitlich zu gestalten und hat eine Vergleichbarkeit der mit den Leistungen korrespondierenden Preisansät-
zen aller Netzbetreiber zu ermöglichen.  

(3) Die Bemessung des Netznutzungsentgeltes hat entweder arbeitsbezogen oder arbeits- und leistungsbezogen zu 
erfolgen. Der leistungsbezogene Anteil des Netznutzungsentgeltes ist grundsätzlich auf den Zeitraum eines Jahres zu 
beziehen. Die Tarife sind so zu gestalten, dass der leistungsbezogene Anteil 80% an den Netznutzungspreisen je Netz-
ebene nicht übersteigt. Werden Preise für die Netznutzung zeitvariabel gestaltet, so sind höchstens jeweils zwei unter-
schiedliche Preise innerhalb eines Tages, innerhalb einer Woche sowie innerhalb eines Jahres zulässig. Zur Ermittlung 
der Basis für die Verrechnung des leistungsbezogenen Anteils des Netznutzungsentgelts ist das arithmetische Mittel der 
im Abrechnungszeitraum monatlich gemessenen höchsten stündlichen Durchschnittsbelastung heranzuziehen. Die Be-
stimmung von Mindestleistungen ist zulässig. Für eine kürzere Inanspruchnahme als ein Jahr sowie bei gänzlicher oder 
teilweiser nicht durchgehender Inanspruchnahme des Netzsystems sind höhere Preise zu verrechnen. Die Bestimmung 
mengenabhängiger Tarife ist zulässig. Die Energie-Control Kommission hat durch Verordnung die Kriterien festzulegen, 
nach denen bei der Berechnung der sich dabei ergebenden Basis für die Verrechnung des leistungsbezogenen Anteils des 
Netznutzungsentgelts vorzugehen ist.  

(4) Das bei der Bestimmung der Tarife zugrunde zu legende Verfahren der Kostenwälzung ist von der Energie-
Control Kommission unter Bezugnahme auf den Grundsatz der Kostenverursachung in den einzelnen Netzebenen und in 
den einzelnen Tarifbereichen durch Verordnung zu bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass die Kosten sowohl von der 
verbrauchten Leistung sowie Arbeit als auch von der transportierten Leistung sowie Arbeit beeinflusst werden können. 

(5) Der Netznutzungstarif hat dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Systembenutzer zu entsprechen. Die für 
den Netzzugang geltenden Netznutzungstarife sind als Festpreise zu bestimmen. 

(6) Die Energie-Control Kommission hat jedenfalls Netznutzungstarife für die Netzebenen 2 und 3 (§ 23b Abs. 1 
Z 2 und 3) für Entnehmer und Einspeiser von Erdgas durch Verordnung zu bestimmen. Netzbetreiber gelten dabei als 
Entnehmer. Die Kosten der Netzebene 1 (§ 23b Abs. 1 Z 1) einschließlich der mit der Entrichtung des Entgelts für den 
Regelzonenführer (§ 12f) verbundenen Kosten sind im Rahmen der Kostenwälzung (Abs. 4) zu berücksichtigen. 

(7) Das Netzzutrittsentgelt (§ 23 Abs. 1 Z 4 und § 23 Abs. 5) ist aufwandsorientiert zu verrechnen, wobei dem 
Netzbetreiber eine Pauschalierung für jene Netzbenutzer, die an eine unter § 23b Abs. 1 Z 3 angeführte Netzebene ange-
schlossen sind, anheim gestellt ist.  

(8) Das Entgelt für Messleistungen (§ 23 Abs. 1 Z 2) ist grundsätzlich aufwandsorientiert zu verrechnen, wobei von 
der Energie-Control Kommission durch Verordnung Höchstpreise bestimmt werden können. 

Netzebenen und Netzbereiche 

§ 23b. (1) Als Netzebenen, von denen bei der Bildung der Systemnutzungstarife auszugehen ist, werden bestimmt: 
 1. Fernleitungen; 
 2. Verteilerleitungen mit einem Druck > 6 bar; 
 3. Verteilerleitungen mit einem Druck < 6 bar. 

(2) Als Netzbereiche sind vorzusehen: 
 1. Für die Netzebene 1: 
 a) Ostösterreichischer Bereich: Die in Anlage 2 angeführten Fernleitungsanlagen; darüber hinaus sind jene Lei-

tungen in die Ebene 1 einzubeziehen, die Eintritt und Austritt eines Netzbereiches oder einer Regelzone mi-
teinander verbinden. Eine Fortsetzung einer Verteilleitung wird dann in die Ebene 1 miteinbezogen, wenn 
dadurch eine neue Verbindung in ein anderes Verteil- oder Fernleitungsnetz oder in eine andere Regelzone 
begründet wird; 

 b) Tiroler Bereich: Das die Bundesgrenze überschreitende Teilstück aller Leitungen in Tirol; 
 c) Vorarlberger Bereich: Den grenzüberschreitenden Leitungsabschnitt von Deutschland nach Vorarlberg; 
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 „2. für die anderen Netzebenen die jeweiligen, durch die Netze in den Netzebenen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 abgedeck-
ten Gebiete der in der Anlage 3 angeführten Unternehmen, wobei die Netze unterschiedlicher Netzbetreiber mit 
dem Sitz innerhalb desselben Bundeslandes zu einem Netzbereich zusammengefasst werden.“ 246 

„(3) Die in den Anlagen 2 und 3 enthaltene Aufzählung der Fernleitungsanlagen und Erdgasunternehmen sind 
durch Verordnung der Energie-Control Kommission, die im Bundesgesetzblatt zu verlautbaren ist, nach Genehmigung 
der Fernleitungsanlage durch den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit gemäß § 47 entsprechend den tatsächlichen 
Verhältnissen abzuändern.“ 247  

Netze unterschiedlicher Betreiber 

§ 23c. (1) Bei Netzen unterschiedlicher Betreiber innerhalb von Netzbereichen sind zur Ermittlung der Tarifpreise 
die Kosten je Netzebene für diese Netze zusammenzufassen, wobei die Erlöse aus der Nutzung dieser Netze innerhalb 
der Netzbereiche und Netzebenen von den jeweiligen Netzbetreibern nach Kostenanteilen aufzuteilen sind. Ausgleichs-
zahlungen zwischen den Netzbetreibern sind erforderlichenfalls durchzuführen.  

(2) Die organisatorische und technische Abwicklung der Ausgleichszahlungen gemäß Abs. 1 sind der Energie-
Control GmbH zur Besorgung zugewiesen. 

Verfahren zur Bestimmung von Systemnutzungstarifen und sonstigen Tarifen 
§ 23d. (1) Die für die Netznutzung geltenden Festpreise (Netznutzungstarife) (§§ 23 bis 23c) und sonstigen Tarife 

können von Amts wegen oder auf Antrag bestimmt werden. Anträge sind bei der Energie-Control GmbH einzubringen. 
Diese hat, soweit nichts anderes bestimmt ist, vor jeder Preisbestimmung ein der Begutachtung durch den Erdgasbeirat 
vorgelagertes Ermittlungsverfahren durchzuführen, in dem die Partei zu hören und den Vertretern der im § 26a E-RBG 
genannten Bundesministerien und Körperschaften Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist. Antragsberechtigt sind 
die betroffenen Unternehmen sowie die Wirtschaftskammer Österreich, die Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern Österreichs, die Bundesarbeitskammer und der Österreichische Gewerkschaftsbund. 

(2) Nach Abschluss des der Begutachtung im Erdgasbeirat vorgelagerten Ermittlungsverfahrens sind sämtliche Un-
terlagen dem Erdgasbeirat zur Begutachtung bereit zu stellen und auf Wunsch zuzustellen. Der Vorsitzende kann zur 
Beratung im Erdgasbeirat auch Sachverständige beiziehen. 

(3) Bei Gefahr im Verzug können die Anhörung der Vertreter der im Abs. 1 genannten Bundesministerien und Kör-
perschaften sowie die Begutachtung durch den Erdgasbeirat entfallen. Dieser ist jedoch nachträglich unverzüglich mit 
der Angelegenheit zu befassen. 

(4) Werden Betriebsprüfungen vorgenommen, so sind die Unterlagen hierüber, wenn die Betriebsprüfung in dem, 
der Begutachtung durch den Erdgasbeirat vorgelagerten Ermittlungsverfahren, vorgenommen wurde, außer im Fall des 
Abs. 3, den Vertretern der im Abs. 1 genannten Bundesministerien und Körperschaften, wenn die Betriebsprüfung aber 
im Verfahren vor dem Erdgasbeirat vorgenommen wurde, sowie im Fall des Abs. 3, den Mitgliedern des Erdgasbeirates 
gemäß § 26a Abs. 3 Z 1 und 3 E-RBG zur Stellungnahme zu übermitteln. 

(5) Vertreter der überprüften Unternehmen können von der Energie-Control GmbH sowohl in dem, der Begutach-
tung des Erdgasbeirates vorgelagerten Ermittlungsverfahren als auch zum Erdgasbeirat zur weiteren Auskunftserteilung 
vorgeladen werden. 

Entgelt für Gegenflüsse 
§ 23e. Für die Anmeldung von Transportdienstleistungen, deren tatsächlicher oder vertraglicher Fluss gegen die – 

durch die Einspeisepunkte an der Bundesgrenze in das inländische Leitungsnetz technisch vordefinierte – Flussrichtung 
von Fernleitungen gerichtet ist, haben Versorger dem Netzbetreiber der Netzebene 1 (§ 23b Abs. 1 Z 1) ein angemesse-
nes Entgelt zu entrichten. Die Energie-Control Kommission kann durch Verordnung Festpreise bestimmen. 

                                            
246 Kundmachung des Bundeskanzlers über die Aufhebung des § 23b Abs. 2 Z 2 des Gaswirtschaftsgesetzes durch den Verfas-
sungsgerichtshof, BGBl. I Nr. 106/2008.  
Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 12. Juni 2008, G 11/08-13, V 301/08-13, V 86-88/07-7, dem Bundeskanzler 
zugestellt am 10. Juli 2008, zu Recht erkannt: 
„§ 23b Abs. 2 Z 2 des Bundesgesetzes, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft erlassen werden (Gaswirt-
schaftsgesetz – GWG), BGBl. I Nr. 121/2000, in der Fassung BGBl. I Nr. 148/2002, wird als verfassungswidrig aufgehoben. 
Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. Juni 2009 in Kraft. 
Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.“ 
Alte Fassung des § 23b Abs. 2 Z 2: 2. für die anderen Netzebenen die jeweiligen, durch die Netze in den Netzebenen gemäß Abs. 1 Z 
1 bis 3 abgedeckten Gebiete der in der Anlage 3 angeführten Unternehmen, wobei die Netze unterschiedlicher Netzbetreiber mit dem 
Sitz innerhalb desselben Landes zu einem Netzbereich zusammengefasst werden können.  
Neuregelung idF BGBl. I Nr. 45/2009: Kundgemacht am 22. Mai 2009, in Kraft getreten daher am 23. Mai 2009. 
247 idF Artikel 2 Z 35a des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
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2. Abschnitt 

Verteilernetzbetreiber 

Pflichten der Verteilerunternehmen 
§ 24. (1) Verteilerunternehmen sind verpflichtet, 

 „1. die von ihnen betriebenen Anlagen nach den Regeln der Technik sicher, zuverlässig und leistungsfähig zu be-
treiben, zu erhalten und auszubauen sowie für die Bereitstellung aller unentbehrlichen Hilfsdienste zu sorgen;“ 
248 

 2. die zum Betrieb des Netzes erforderlichen technischen Voraussetzungen sicherzustellen;  
 3. die Anlagen unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Umweltschutzes zu betreiben, zu erhalten und aus-

zubauen, Sicherheitsberichte mit systematischer Gefahrenanalyse sowie Pläne für Maßnahmen zur Störfallver-
meidung, zur Begrenzung oder Beseitigung von Störfällen (Maßnahmenplanung) zu erstellen sowie die Behör-
den und die betroffene Öffentlichkeit bei schweren Störfällen und Unfällen zu informieren; 

 4. dem Betreiber von Leitungs- oder Speicheranlagen, die mit ihren eigenen Anlagen verbunden sind, ausreichende 
Informationen zu liefern, um den sicheren und leistungsfähigen Betrieb, den koordinierten Ausbau und die 
Interoperabilität der Netze und Systeme sicherzustellen und mit dem Betreiber der verbundenen Anlage über die 
Übergabe- und Übernahmemodalitäten Vereinbarungen zu schließen; 

 5. unbeschadet der nach diesem Bundesgesetz bestehenden Informations-, Mitteilungs- und Auskunftspflichten 
sowie der gemäß § 8 festgelegten Verpflichtungen zur Gewährung der Einsichtnahme in die Geschäftsunterla-
gen, wirtschaftlich sensible Informationen, von denen sie bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit Kenntnis er-
langen, vertraulich zu behandeln; 

 6. sich jeglicher Diskriminierung gegenüber den Netzbenutzern oder den Kategorien von Netzbenutzern, insbeson-
dere zugunsten ihrer verbundenen Unternehmen zu enthalten; 

 7. Netzzugangsberechtigten den Zugang zu ihren Anlagen zu den genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen 
(§ 26) und den von der Energie-Control Kommission bestimmten Netztarifen zu gewähren; 

 8. mit dem Regelzonenführer Verträge abzuschließen, soweit dies zur Erfüllung des Anspruchs der Netzzugangs-
berechtigten auf Netzzugang erforderlich ist; 

 9. die Anweisungen des Regelzonenführers bei der Inanspruchnahme von Netzen zur Erfüllung der Ansprüche der 
Netzzugangsberechtigten auf Netzzugang insbesondere zur Abwicklung der Fahrpläne zu befolgen; 

 10. Erzeugern von biogenen Gasen, die den in den Allgemeinen Netzbedingungen festgelegten Qualitätsanforderun-
gen entsprechen, an ihr Erdgasnetz zum Zwecke der Kundenversorgung anzuschließen; 

 11. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, dem Regelzonenführer, den Bilanzgruppenver-
antwortlichen sowie dem Bilanzgruppenkoordinator und anderen Marktteilnehmern entsprechend den Marktre-
geln abzuschließen; 

 12. eine besondere Bilanzgruppe für die Ermittlung der Netzverluste und des Eigenverbrauchs, die nur die dafür 
notwendigen Kriterien einer Bilanzgruppe zu erfüllen hat, einzurichten; 

 13. Allgemeine Verteilernetzbedingungen zur Genehmigung durch die Energie-Control Kommission einzureichen; 
 14. gemäß den Marktregeln Informationen betreffend Lieferantenwechsel zu übermitteln, um sicherzustellen, dass 

der Regelzonenführer seine Verpflichtungen erfüllen kann; 
 „15. an der Erstellung einer langfristigen Planung durch den Regelzonenführer mitzuwirken; 
 16. die in den Allgemeinen Verteilernetzbedingungen (§ 26 Abs. 3) festgelegten Standards bezüglich der Sicherheit, 

Zuverlässigkeit und der Qualität der gegenüber den Netzbenutzern und anderen Marktteilnehmern erbrachten 
Dienstleistungen einzuhalten und 

 17. die zur Überprüfung der Einhaltung der in den Allgemeinen Verteilernetzbedingungen festgelegten Standards 
(Z 16) erforderlichen Daten an die Energie-Control GmbH zu übermitteln sowie die diesbezüglichen Überprü-
fungsergebnisse zu veröffentlichen; 

 18. dem Regelzonenführer zeitgleich Daten über die jeweils aktuelle Drucksituation sowie den Mengendurchfluss an 
wesentlichen Ein- und Ausspeisepunkten der Regelzone in elektronischer Form zu übermitteln.“ 249 

(2) Die Netzzugangsberechtigung im Sinne von Abs. 1 Z 7 bestimmt sich nach § 41. 
(3) Kommt der Betreiber eines Verteilerunternehmens seinen Verpflichtungen gemäß Abs. 1 Z 8 nicht nach, ist er 

gegenüber dem Erdgasunternehmen zur vollen Schadloshaltung verpflichtet, das gemäß § 41b zum Schadenersatz gege-
nüber dem Kunden verpflichtet ist. 

                                            
248 idF Artikel 2 Z 36 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
249 idF Artikel 2 Z 37 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Z 15 und 18 treten mit Ablauf des 27. Juni 2006 in Kraft, Z 16 und 17 mit 1. 
Jänner 2006. 
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(4) Die Bilanzgruppe gemäß Abs. 1 Z 12 kann gemeinsam mit anderen Verteilunternehmen eingerichtet werden. 
Netzbetreiber, die sowohl Fernleitungs- als auch Verteilleitungen betreiben, können eine gemeinsame Verlustbilanz-
gruppe für beide Arten von Netzen einrichten. 

Allgemeine Anschlusspflicht 
§ 25. 250 (1) Verteilunternehmen sind verpflichtet, zu den Allgemeinen Netzbedingungen (§ 26) innerhalb ihrer Ver-

teilergebiete mit Endverbrauchern privatrechtliche Verträge über den Anschluss an das Erdgasverteilernetz sowie die 
Netznutzung abzuschließen (Allgemeine Anschlusspflicht). Die Anlage des Netzbenutzers ist grundsätzlich mit dem 
System des Verteilunternehmens am technisch geeigneten Punkt, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen 
des Netzbenutzers zu verbinden. Bei der Ausarbeitung des Anschlusskonzeptes sind jedoch die technischen Zweckmä-
ßigkeiten, insbesondere die Vermeidung von technischen Überkapazitäten, die Versorgungsqualität und die wirtschaftli-
chen Interessen aller Netzbenutzer im Hinblick auf die Verteilung von Netzkosten auf alle Netzbenutzer sowie die be-
rechtigten Interessen des anschlusswerbenden Netzbenutzers angemessen zu berücksichtigen sowie die gesetzlichen 
Anforderungen an das Verteilunternehmen hinsichtlich Ausbau, Betrieb und Sicherheit seines Netzes zu beachten  

(2) Die Allgemeine Anschlusspflicht besteht nicht, soweit der Anschluss dem Betreiber des Verteilernetzes unter 
Beachtung der Interessen der Gesamtheit der Kunden im Einzelfall wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 

(3) Kann über das Bestehen einer Anschlusspflicht zwischen einem Netzbetreiber und einem Endverbraucher keine 
Einigung erzielt werden, entscheidet über Antrag eines der Beteiligten der Landeshauptmann. 

Bedingungen für den Netzzugang zu Verteilerleitungen (Allgemeine Verteilernetzbedingungen) 
§ 26. 251 „(1) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen sowie deren Änderungen bedürfen der Genehmigung der 

Energie-Control Kommission. Diese Genehmigung ist unter Auflagen oder befristet zu erteilen, soweit dies zur Erfüllung 
der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist. Die Befristung darf einen Zeitraum von drei Jahren nicht unterschrei-
ten. Verteilerunternehmen sind verpflichtet, die zur Genehmigung eingereichten Allgemeinen Verteilernetzbedingungen 
auf Aufforderung der Energie-Control Kommission zu ändern oder neu zu erstellen.“ 252  

(2) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen dürfen nicht diskriminierend sein und keine missbräuchlichen Prak-
tiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten und weder die Versorgungssicherheit noch die Dienstleistungs-
qualität gefährden. Insbesondere sind sie so zu gestalten, dass 
 1. die Erfüllung der dem Verteilerunternehmen obliegenden Aufgaben gewährleistet ist; 
 2. die Leistungen der Netzbenutzer mit den Leistungen des Verteilerunternehmens in einem sachlichen Zusam-

menhang stehen; 
 3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht zugewiesen sind; 
 4. sie Festlegungen über technische Anforderungen für den Anschluss an das Netz im Netzanschlusspunkt und für 

alle Vorkehrungen, um störende Rückwirkungen auf das Netz des Netzbetreibers oder andere Anlagen zu ver-
hindern, enthalten; 

 5. sie objektive Kriterien für die Übernahme von Erdgas aus einem anderen Netzbereich sowie die Nutzung von 
Verbindungsleitungen festlegen; 

 6. sie Regelungen über die Zuordnung der Kostentragung enthalten, die sich an der Kostenverursachung orientie-
ren; 

 7. sie klar und übersichtlich gefasst sind; 
 8. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten; 
 9.  sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Rechtsvorschriften stehen. 

„(3) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen haben insbesondere zu enthalten: 
 1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere zur Einhaltung der Sonstigen Marktregeln; 
 2. die technischen Mindestanforderungen für den Netzzugang; 
 3. jene Qualitätsanforderungen, die für die Einspeisung und den Transport von Erdgas und biogenen Gasen ge-

lten; 
 4. die möglichen Einspeisepunkte für Erdgas und biogene Gase; 
 5. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge auf Netzzugang; 
 6. das Verfahren und die Modalitäten für den Wechsel des Versorgers oder der Bilanzgruppe (§ 42e); 
 7. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten; 
 8. die Verpflichtung der Netzzugangsberechtigten, unter Einhaltung angemessener Fristen Leitungskapazität zu 

reservieren sowie die Verpflichtung der Bilanzgruppenverantwortlichen, Fahrpläne anzumelden; 
 9. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, innerhalb der das Verteilerunternehmen das Begehren auf 

Netzzugang zu beantworten hat; 
 10. die grundlegenden Prinzipien für die Verrechnung; 

                                            
250 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
251 tritt gemäß § 78a Abs. 1 nach Maßgabe von Abs. 4 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
252 idF Artikel 2 Z 37a des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
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 11. die Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des Vertragsver-
hältnisses; 

 12. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leis-
tungsqualität und einen Hinweis auf gesetzlich vorgesehene Streitbeilegungsverfahren; 

 13. Art und Form der Rechnungslegung; 
 14. die Vorgangsweise bei der Meldung von technischen Gebrechen und Störfällen und deren Behebung; 
 15. die Verpflichtung von Netzzugangsberechtigten zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung (Barsicherheit, 

Bankgarantie, Hinterlegung von nicht vinkulierten Sparbüchern) in angemessener Höhe, insoweit nach den Um-
ständen des Einzelfalles zu erwarten ist, dass der Netzbenutzer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
zeitgerecht nachkommt. 

In den Allgemeinen Verteilernetzbedingungen können auch Normen und Regelwerke der Technik (Regeln der Technik) in 
ihrer jeweils geltenden Fassung für verbindlich erklärt werden. Zur Erreichung eines wettbewerbsorientierten Marktes 
können insbesondere auch Auflagen und Bedingungen betreffend die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität der Netz-
dienstleistungen, wie etwa einzuhaltende Kenngrößen betreffend die Zuverlässigkeit des Netzbetriebes, Fristen für die 
Herstellung von Anschlüssen an das Netz und die Vornahmen von Reparaturen bzw. die Ankündigung von Versorgungs-
unterbrechungen vorgeschrieben werden. Die Betreiber von Verteilernetzen haben, soweit dies zur Erreichung eines 
wettbewerbsorientierten Marktes erforderlich ist, auf Verlangen der Energie-Control Kommission Änderungen der All-
gemeinen Bedingungen vorzunehmen. Unbeschadet der Bestimmung des § 42e kann die Energie-Control Kommission 
auch verlangen, dass die Frist innerhalb derer auf Verlangen eines Kunden dessen Zählpunktbezeichnung ihm oder 
einem Bevollmächtigten in einem gängigen Datenformat in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen ist oder ein 
Lieferantenwechsel durchzuführen ist, in die die Allgemeinen Bedingungen aufgenommen wird.“ 253 

(4) Die in Ausführung des Abs. 2 Z 4 in den Allgemeinen Verteilernetzbedingungen enthaltenen Regelungen sind 
vor ihrer Genehmigung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gemäß Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen 
und technischen Vorschriften, ABl. L 204 vom 21. Juli 1998, S 37 ff, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABl. L 
217 vom 5. August 1998, S 18 ff, mitzuteilen. Dies gilt nicht, soweit diesem Erfordernis bereits entsprochen ist. 

Änderung von Netzbedingungen 
§ 27. (1) Werden neue Allgemeine Netzbedingungen genehmigt, hat der Netzbetreiber dies den Netzbenutzern in 

geeigneter Weise bekannt zu geben und ihnen diese auf deren Wunsch zuzusenden. Mangels einer ausdrücklichen gegen-
teiligen Erklärung des Netzbenutzers gelten die neuen Allgemeinen Netzbedingungen als vereinbart. Der Netzbenutzer 
ist mit einem persönlich an ihn gerichteten Schreiben auf die Bedeutung seines Verhaltens hinzuweisen. Zur Abgabe 
einer ausdrücklichen Erklärung muss ihm eine Frist von zumindest einem Monat eingeräumt werden. Die Änderungen 
gelten ab dem Monatsersten, der dem Tag des Endes der Frist folgt, als vereinbart. 

(2) Die Allgemeinen Netzbedingungen sind den Kunden über Verlangen auszufolgen. 
Lastprofile 

§ 28. 254 (1) Verteilerunternehmen sind unbeschadet der folgenden Bestimmungen zur Messung der Bezüge und 
Lastprofile der Netzbenutzer sowie zur Prüfung deren Plausibilität verpflichtet. 

(2) Die Energie-Control GmbH hat durch Verordnung Verteilerunternehmen zu verpflichten, für Netzbenutzer, de-
ren Anlagen an ein Verteilernetz angeschlossen sind, dessen Betriebsdruck ein bestimmtes Ausmaß unterschreitet und 
deren Jahresverbrauch oder Zählergröße ein bestimmtes Ausmaß unterschreiten, standardisierte Lastprofile zu erstellen 
und den einzelnen Netzbenutzern zuzuordnen. Die Bestimmung des jeweiligen Ausmaßes hat sich an der wirtschaftli-
chen Vertretbarkeit des Messaufwandes zu orientieren. 

(3) In Anlagen von Netzbenutzern, die die Kriterien zur Zuweisung von standardisierten Lastprofilen gemäß Abs. 2 
nicht erfüllen, hat der Netzbetreiber bis spätestens 1. Oktober 2002 Ein-Stunden-Lastprofilzähler einzubauen. Falls der 
Einbau von Lastprofilzählern nicht vor dem 1. Oktober 2002 möglich ist, können in einer Übergangsphase bis zum 31. 
Dezember 2003 standardisierte Lastprofile zugewiesen werden.  

(4) In dieser Verordnung sind im Interesse einer einheitlichen und vergleichbaren Vorgangsweise auch Form der 
Erstellung, Anzahl und Anpassung der standardisierten Lastprofile festzulegen. Dabei ist auf einfache Handhabbarkeit 
sowie Nachvollziehbarkeit des Vorganges Bedacht zu nehmen. Die Verteilerunternehmen dürfen in begründeten Einzel-
fällen hievon nur abgehen, sofern dies aus geografischen, klimatischen oder technischen Gegebenheiten erforderlich ist. 
In jedem Fall sind Lastprofile zwischen Verteilerunternehmen auf einander abzustimmen, sodass bei gleichen Bedingun-
gen gleiche Lastprofile Verwendung finden.  

(5) Die standardisierten Lastprofile sind dem Bilanzgruppenkoordinator zur Verwaltung (§ 33b ) zu übermitteln. 
Die Lastprofile sind bis spätestens 31. August 2002 zu erstellen, um darauf aufbauend jene organisatorischen und techni-
schen Maßnahmen und Vorkehrungen treffen zu können, die erforderlich sind, um bis spätestens 1. Oktober 2002 allen 
                                            
253 idF Artikel 2 Z 38 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 
254 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
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Kunden Netzzugang zu gewähren. Die erstellten und den einzelnen Netzbenutzern zugeordneten Lastprofile sind der 
Energie-Control GmbH unverzüglich in geeigneter elektronischer Form zur Kenntnis zu bringen. Das Verteilerunter-
nehmen kann die angezeigten Lastprofile verwenden, solange die Energie-Control GmbH deren Verwendung nicht mit 
Bescheid untersagt.  

(6) Kommt das Verteilerunternehmen seiner Verpflichtung nach den vorstehenden Bestimmungen nicht zeitgerecht 
nach, ist es von der Energie-Control GmbH mit Bescheid zu verhalten, innerhalb angemessener, von der Behörde zu 
bestimmender Frist auf seine Kosten die unterlassene Zuordnung nachzuholen. Bei Gefahr im Verzug hat die Energie-
Control GmbH unmittelbar zur Wahrung des öffentlichen Interesses am zeitgerechten Funktionieren des Marktes die 
Erstellung und Zuordnung des jeweiligen Lastprofiles „bzw. den Einbau des Ein-Stunden-Lastprofilzählers“ 255 ersatz-
weise durch den neuen Versorger vornehmen zu lassen. Dieses ist der Abrechnung solange zugrunde zu legen, als das 
Verteilerunternehmen seiner Verpflichtung nicht nachkommt. Die Kosten für einen dadurch bedingten Anfall von Aus-
gleichsenergie sind vom Verteilerunternehmen zu tragen. 

Veröffentlichung der Allgemeinen Verteilernetzbedingungen 

„§ 29. (1) Die Verteilerunternehmen sind verpflichtet, einen Hinweis auf die für die Nutzung ihrer Anlagen gelten-
den Allgemeinen Verteilernetzbedingungen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie die vollständigen Allgemeinen Vertei-
lernetzbedingungen im Internet kundzumachen. 

(2) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen sind den Netzbenutzern über Verlangen auszufolgen.“ 256 
„Veröffentlichung von Messpreisen 

§ 29a. Verteilerunternehmen haben das jeweils aktuelle Entgelt für Messleistungen (§ 23 Abs. 1 Z 2) im Internet zu 
veröffentlichen.“ 257 

Informationspflichten  
§ 30. Die Verteilerunternehmen sind verpflichtet, die Endverbraucher in ihrem Verteilergebiet über energiesparende 

Maßnahmen im Allgemeinen und über die Möglichkeiten zur Einsparung und effizienten Nutzung von Gas im Besonde-
ren zu beraten. 

3. Abschnitt 

Fernleitungsunternehmen 

1. Unterabschnitt 

Benennung von Fernleitungen, Rechte und Pflichten von Fernleitungsunternehmen 

Fernleitungen 
§ 31. (1) Fernleitungen im Sinne des § 6 Z 15 sind die in Anlage 2 angeführten Leitungsanlagen. 
(2) Fernleitungsunternehmen bedürfen zur Ausübung ihrer Tätigkeit einer Genehmigung gemäß § 13. 258 

Pflichten der Fernleitungsunternehmen 

§ 31a. (1) Fernleitungsunternehmen sind folgende Aufgaben übertragen: 
 1. Die Fernleitungen nach den Vorgaben des Regelzonenführers nach „den Regeln der Technik“ 259 sicher, zuver-

lässig und leistungsfähig zu betreiben, zu erhalten und auszubauen sowie für die Bereitstellung aller unentbehr-
lichen Hilfsdienste zu sorgen; 

 2. dem Betreiber von Leitungs- oder Speicheranlagen, die mit ihren eigenen Anlagen verbunden sind, ausreichende 
Informationen zu liefern, um den sicheren und leistungsfähigen Betrieb, den koordinierten Ausbau und die 
Interoperabilität der Netze sicherzustellen und mit dem Betreiber der verbundenen Anlage über die Übergabe- 
und Übernahmemodalitäten Vereinbarungen zu schließen; 

 3. unbeschadet der nach diesem Bundesgesetz bestehenden Informations-, Mitteilungs- und Auskunftspflichten 
sowie der gemäß § 8 festgelegten Verpflichtungen zur Gewährung der Einsichtnahme in die Geschäftsunterla-
gen, wirtschaftlich sensible Informationen von denen sie bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit Kenntnis er-
langen, vertraulich zu behandeln; 

 4. sich jeglicher Diskriminierung gegenüber den Netzbenutzern oder den Kategorien von Netzbenutzern, insbeson-
dere zugunsten ihrer verbundenen Unternehmen zu enthalten; 

 5. Steuerung der von ihnen betriebenen Fernleitungen nach den Vorgaben des Regelzonenführers; 
 6. Messungen an der Netzgebietsgrenze, Datenaustausch; 

                                            
255 idF Artikel 2 Z 40 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
256 idF Artikel 2 Z 41 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
257 idF Artikel 2 Z 42 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
258 idF Artikel 2 Z 43 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. [§ 31 Abs. 2 entfällt, der bisherige Abs. 3 erhält die Bezeichnung „(2)“.] 
259 idF Artikel 2 Z 44 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
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 7. die Kenntnis der Netzauslastung zu jedem Zeitpunkt, insbesondere bezüglich Flüssen und Druck und Mitteilung 
an den Regelzonenführer. 

„(2) Fernleitungsunternehmen sind verpflichtet, 
 1. dem Betreiber von Leitungs- oder Speicheranlagen, die mit ihren eigenen Anlagen verbunden sind, ausreichende 

Informationen zu liefern, um den sicheren und leistungsfähigen Betrieb, den koordinierten Ausbau und die 
Interoperabilität der Netze sicherzustellen und mit dem Betreiber der verbundenen Anlage über die Übergabe- 
und Übernahmemodalitäten Vereinbarungen zu schließen; 

 2. sich jeglicher Diskriminierung gegenüber den Netzbenutzern oder den Kategorien von Netzbenutzern, insbeson-
dere zugunsten ihrer verbundenen Unternehmen zu enthalten; 

 3. Messungen an der Netzgebietsgrenze sowie einen Datenaustausch vorzunehmen; 
 4. jederzeit in Kenntnis der Netzauslastung, insbesondere bezüglich Flüssen und Druck, zu sein und entsprechende 

Mitteilung an den Regelzonenführer zu machen; 
 5. die Anlagen unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Umweltschutzes zu betreiben, Sicherheitsberichte 

mit systematischer Gefahrenanalyse sowie Pläne für Maßnahmen zur Störfallvermeidung, zur Begrenzung oder 
Beseitigung von Störfällen (Maßnahmenplanung) zu erstellen sowie die Behörden und die betroffene Öffent-
lichkeit bei schweren Störfällen und Unfällen zu informieren; 

 6. Netzzugangsbegehren umgehend zu behandeln und die Leitungskapazitäten nach § 19 Abs. 2 in Übereinstim-
mung mit den österreichischen und gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen zur Förderung des Wettbewerbs 
zuzuteilen; 

 7. zur Durchführung grenzüberschreitender Transporte für die Belieferung von Kunden in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union bzw. EWR-Vertragsstaat nach Maßgabe des mit dem Inhaber der Transportrechte 
abgeschlossenen Transportvertrags; 

 8. mit dem Regelzonenführer Verträge abzuschließen, durch die den Netzzugangsberechtigten ein unmittelbares 
Recht auf Zugang zu den vorgelagerten Erdgasleitungen (§ 17 Abs. 1) eingeräumt wird; 

 9. eine Haftpflichtversicherung bei einem in Österreich oder einem anderen EU- Mitgliedstaat oder EWR-
Vertragsstaat zum Betrieb dieses Versicherungszweiges berechtigten Versicherer abzuschließen, bei der die 
Versicherungssumme pro Versicherungsfall für Personen- und Sachschäden zumindest den Betrag von 
20 Millionen Euro beträgt, wobei die Versicherungssumme auf den Betrag von 40 Millionen Euro pro Jahr be-
schränkt werden kann und dies gegenüber der Energie-Control GmbH nachzuweisen; 

 10. die Anweisungen des Regelzonenführers bei der Steuerung von Netzen zur Erfüllung der Ansprüche der Netz-
zugangsberechtigten auf Netzzugang, insbesondere hinsichtlich der Abwicklung der Fahrpläne zu befolgen; 

 11. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, dem Regelzonenführer, den Bilanzgruppenver-
antwortlichen sowie dem Bilanzgruppenkoordinator und anderen Marktteilnehmern entsprechend den Marktre-
geln abzuschließen; 

 12. an der Erstellung einer langfristigen Planung gemeinsam mit dem Regelzonenführer mitzuwirken (§ 12e); 
 13. gemäß den Marktregeln Informationen betreffend Lieferantenwechsel zu übermitteln, um sicherzustellen, dass 

der Regelzonenführer seine Verpflichtungen erfüllen kann; 
 14. die in den Allgemeinen Bedingungen für grenzüberschreitende Transporte (§ 31g) festgelegten Standards bezüg-

lich der Sicherheit, Zuverlässigkeit und der Qualität einzuhalten und 
 15. die zur Überprüfung der Einhaltung der Standards gemäß Z 15 erforderlichen Daten an die Energie-Control 

GmbH zu übermitteln sowie die diesbezüglichen Überprüfungsergebnisse zu veröffentlichen; 
 16. dem Regelzonenführer zeitgleich Daten über die jeweils aktuelle Ein- und Ausspeisekapazität an den Ein- und 

Ausspeisepunkten der Regelzone in elektronischer Form zu übermitteln; 
 17. bedarfsgerechte Kapazitätserweiterungen gemäß der genehmigten Langfristplanung des Regelzonenführers 

(§ 12e) selbst vorzunehmen. Kommt das Fernleitungsunternehmen dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die 
nach der Langfristplanung erforderliche Kapazitätserweiterung durch den Regelzonenführer auszuschreiben. Die 
Teilnahme des Regelzonenführers an der Ausschreibung ist ausgeschlossen.  

(3) Die Netzzugangsberechtigung nach Abs. 2 Z 9 bestimmt sich nach § 41. 
(4) Kommt ein Fernleitungsunternehmen seinen Verpflichtungen gemäß Abs. 2 Z 9 nicht nach, so hat es den Regel-

zonenführer, der gemäß § 19 Abs. 6 zum Schadenersatz verpflichtet ist, im Falle einer Leistung von Schadenersatz 
schadlos zu halten. 

(5) Die Bestimmungen des Abs. 2 Z 7 und 18 sowie Abs. 4 finden auf Inhaber von Transportrechten sinngemäße 
Anwendung.“ 260 

                                            
260 idF Artikel 2 Z 45 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. § 31a Abs. 2 tritt mit Ausnahme der Z 15 und 16 mit Ablauf des 27. Juni 2006 
in Kraft, Z 15 und 16 mit 1. Jänner 2007. 
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Betriebspflicht 
§ 31b. Mit der Erteilung der Konzession gemäß § 13 ist ein Fernleitungsunternehmen verpflichtet, die von ihm be-

triebenen Fernleitungen in vollem Umfang zu betreiben. Betriebsunterbrechungen, Betriebseinschränkungen und die 
Einstellung des Betriebes sind dem Regelzonenführer, der Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung und 
der Energie-Control Kommission anzuzeigen. „Im Falle der beabsichtigten Einstellung des Betriebes einer Fernleitung 
ist dies auch dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit und der Energie-Control Kommission drei Monate vor der in 
Aussicht genommenen Einstellung nach Maßgabe des jeweiligen Sachverhaltes vorab anzuzeigen und im Internet zu 
veröffentlichen.“ 261 

2. Unterabschnitt 

Grenzüberschreitende Transporte 

Grenzüberschreitende Erdgastransporte 
§ 31c. Auf grenzüberschreitende Transporte finden die Regelungen der §§ 18 bis 21 nach Maßgabe der nachfolgen-

den Bestimmungen Anwendung. 
§ 31d. entfallen. 262 

„Gewährung und Organisation des Netzzugangs 
§ 31e. (1) Fernleitungsunternehmen und Inhaber von Transportrechten auf Fernleitungen haben Netzzugangsbe-

rechtigten Netzzugang zu den gemäß § 31g genehmigten Allgemeinen Bedingungen und den auf Basis der gemäß § 31h 
genehmigten Methoden errechneten Netznutzungsentgelten zu gewähren. 

(2) Bedarf es für den Netzzugang innerhalb des geographischen Gebietes der Regelzone Ost eines Vertrages mit 
mehr als einem Fernleitungsunternehmen oder Inhaber der Transportrechte, ist der Netzzugangsantrag bei der OMV 
Gas GmbH zu stellen. Die OMV Gas GmbH ist für den gesamten begehrten Transportweg verpflichtet, 
 1. Netzzugangsanträge innerhalb von 14 Tagen zu beantworten; 
 2. die freien Leitungskapazitäten zu berechnen und darzustellen; 
 3. das Netznutzungsentgelt zu berechnen; 
 4. die erforderlichen Vertragsunterlagen auf Basis der genehmigten Allgemeinen Bedingungen (§ 31g) zu übermit-

teln; 
 5. die nicht genutzten kommittierten Leitungskapazitäten gemäß Abs. 7 im Internet zu veröffentlichen. 
Ist der Netzzugang nur mit einem Fernleitungsunternehmen oder Inhaber der Transportrechte zu vereinbaren, so hat das 
den Netzzugang zu gewährende Unternehmen den Verpflichtungen gemäß Z 1 bis 5 sinngemäß nachzukommen. 

(3) Für die mit der Erfüllung der Aufgaben gemäß Abs. 2 erbrachten Leistungen kann die OMV Gas GmbH ein an-
gemessenes Entgelt verlangen. Diesem Entgelt sind die mit der Erfüllung der Aufgaben gemäß Abs. 2 verbundenen Auf-
wendungen einschließlich eines angemessenen Gewinnzuschlages zu Grunde zu legen. Die mit den Leistungen korres-
pondierenden Preisansätze sind kostenorientiert zu bestimmen. Die Höhe des Entgelts ist im Internet zu veröffentlichen. 

(4) Die Fernleitungsunternehmen und Inhaber der Transportrechte sind verpflichtet, der OMV Gas GmbH inner-
halb von sieben Tagen nach Anfrage alle für die Verpflichtungen gemäß Abs. 2 Z 1 bis 5 erforderlichen Informationen 
zur Verfügung zu stellen. 

(5) Für die Durchführung eines sonstigen Transports von Erdgas von Produktions- oder Speicheranlagen zu einem 
Ausspeisepunkt aus der Regelzone Ost hat der Regelzonenführer der Regelzone Ost die für die Erfüllung der Aufgabe 
nach Abs. 2 Z 2 erforderlichen Daten bereitzustellen. 

(6) Die Fernleitungsunternehmen und Inhaber der Transportrechte haben ein einheitliches Berechnungsschema für 
verfügbare Leitungskapazitäten an den Ein- und Ausspeisepunkten für grenzüberschreitende Transporte im Fernlei-
tungsnetz zu erstellen. Dabei ist das vom Regelzonenführer erstellte einheitliche Berechnungsschema für verfügbare 
Leitungskapazitäten (§ 12 Abs. 1 Z 17) in der jeweils genehmigten Fassung heranzuziehen. 

(7) Der Netzbenutzer hat die von ihm nicht genutzte kommittierte Transportkapazität über die zentrale Handels-
plattform (§ 31e Abs. 2 Z 5) Dritten anzubieten. Kommt der Netzbenutzer dieser Verpflichtung nicht nach, so sind die 
ungenutzten Transportkapazitäten von den Fernleitungsunternehmen bzw. Inhabern der Transportrechte Dritten zugäng-
lich zu machen, es sei denn, dadurch würde gegen die Anforderungen bestehender Transportverträge verstoßen.“ 263 

                                            
261 idF Artikel 2 Z 46 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
262 idF Artikel 2 Z 47 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
263 idF Artikel 2 Z 48 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 
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Verfahren zur Feststellung der Rechtmäßigkeit einer Netzzugangsverweigerung 
§ 31f. 264 Hat ein Verfahren zur Feststellung der Rechtmäßigkeit einer Netzzugangsverweigerung (§ 19 Abs. 4) 

grenzüberschreitende Transporte zum Gegenstand, haben sowohl das Fernleitungsunternehmen als auch der Inhaber der 
Transportrechte Parteistellung. Wird die Netzzugangsberechtigung bestritten oder wird die Netzzugangsverweigerung 
mit den Netzverhältnissen im Zielstaat begründet, hat die Energie-Control Kommission das Verfahren gemäß 38 AVG 
auszusetzen und eine Stellungnahme von der gemäß Artikel 21 der Erdgasbinnenmarktrichtlinie benannten Stelle des 
Zielstaates über diese Fragen einzuholen. Die Energie-Control Kommission ist bei ihrer Entscheidung an diese Stellung-
nahme gebunden. Erfolgt innerhalb einer Frist von zwei Monaten keine Stellungnahme der benannten Stelle des Zielstaa-
tes, kann die Energie-Control Kommission die Frage der Netzzugangsberechtigung nach eigener Anschauung beurteilen. 
Die im § 19 Abs. 4 bestimmte Frist von einem Monat gilt nicht in Verfahren betreffend grenzüberschreitende Erdgas-
transporte.  

„Allgemeine Bedingungen für grenzüberschreitende Transporte 
§ 31g. (1) Fernleitungsunternehmen bzw. Inhaber von Transportrechten haben die für grenzüberschreitende Trans-

porte in einen Zielstaat geltenden Bedingungen im Internet auf ihrer Homepage in deutscher und englischer Sprache zu 
veröffentlichen und über Verlangen jedem Interessenten bekannt zu geben. Die Allgemeinen Bedingungen für grenzüber-
schreitende Transporte sowie deren Änderungen bedürfen der Genehmigung der Energie-Control Kommission. Diese 
Genehmigung ist unter Auflagen oder befristet zu erteilen, soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes 
erforderlich ist. Fernleitungsunternehmen bzw. Inhaber von Transportrechten sind verpflichtet, die zur Genehmigung 
eingereichten Allgemeinen Bedingungen für grenzüberschreitende Transporte auf Aufforderung der Energie-Control 
Kommission zu ändern oder neu zu erstellen. 

(2) Die Allgemeinen Bedingungen für die Durchführung grenzüberschreitender Transporte dürfen nicht diskrimi-
nierend sein und keine missbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten und weder die 
Versorgungssicherheit noch die Dienstleistungsqualität gefährden. Insbesondere sind sie so zu gestalten, dass 
 1. die Erfüllung der dem Fernleitungsunternehmen bzw. Inhaber der Transportrechte obliegenden Aufgaben ge-

währleistet ist; 
 2. die Leistungen der Netzbenutzer mit den Leistungen des Fernleitungsunternehmens und des Inhabers der Trans-

portrechte in einem sachlichen Zusammenhang stehen; 
 3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht zugewiesen sind; 
 4. sie Festlegungen über technische Anforderungen für den Anschluss an das Netz im Netzanschlusspunkt und für 

alle Vorkehrungen, um störende Rückwirkungen auf das Netz des Fernleitungsunternehmens oder andere Anla-
gen zu verhindern, enthalten; 

 5. sie Regelungen über die Zuordnung der Kostentragung enthalten, die sich an der Kostenverursachung orientie-
ren; 

 6. sie klar und übersichtlich gefasst sind; 
 7. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten und 
 8. sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Rechtsvorschriften stehen. 

(3) Die Allgemeinen Bedingungen für grenzüberschreitende Transporte haben insbesondere zu enthalten: 
 1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner; 
 2. die technischen Mindestanforderungen für den Netzzugang; 
 3. jene Qualitätsanforderungen, die für die Einspeisung und den Transport von Erdgas gelten; 
 4. die möglichen Einspeisepunkte für Erdgas; 
 5. die verschiedenen von den Fernleitungsunternehmen bzw. Inhaber der Transportrechte im Rahmen des Netzzu-

gangs zur Verfügung zu stellenden Dienstleistungen und angebotenen Qualitätsstufen; 
 6. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge auf Netzzugang; 
 7. Bestimmungen, nach welchen Kriterien und in welcher Weise nicht genutzte kommittierte Netzkapazitäten Drit-

ten zugänglich gemacht werden müssen; 
 8. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten; 
 9. die Verpflichtung der Netzbenutzer, unter Einhaltung angemessener Fristen Netzkapazität gegen Entgelt in 

Anspruch zu nehmen; 
 10. eine Frist von höchstens 10 Tagen ab Einlangen, innerhalb der das Fernleitungsunternehmen bzw. der Inhaber 

der Transportrechte auch in Zusammenwirken mit anderen Fernleitungsunternehmen bzw. Inhabern von Trans-
portrechten das Begehren auf Netzzugang zu beantworten hat; 

 11. die Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des Vertragsver-
hältnisses; 

                                            
264 idF Artikel 2 Z 48 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. [Die bisherigen §§ 31e bis 31h erhalten die Bezeichnung „31f“ bis „31i“] 
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 12. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leis-
tungsqualität sowie einen Hinweis auf gesetzlich vorgesehene Streitbeilegungsverfahren; 

 13. die grundlegenden Prinzipien für die Verrechnung; 
 14. die Art und Form der Rechnungslegung und 
 15. die Vorgangsweise bei der Meldung von technischen Gebrechen und Störfällen und deren Behebung. 
In den Allgemeinen Bedingungen für grenzüberschreitende Transporte können auch Normen und Regelwerke der Tech-
nik (Regeln der Technik) in ihrer jeweils geltenden Fassung für verbindlich erklärt werden. 

(4) Die in Ausführung des Abs. 2 Z 4 in den Allgemeinen Bedingungen für grenzüberschreitende Transporte enthal-
tenen Regelungen sind vor ihrer Genehmigung der Europäischen Kommission gemäß Art. 8 der Richtlinie 98/34/EG 
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften, ABl. Nr. L 204 vom 
21.07.1998 S. 37, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABl. Nr. L 217 vom 05.08.1998 S. 18, mitzuteilen. Dies gilt 
nicht, soweit diesem Erfordernis bereits entsprochen ist.“ 265 

„Entgelt für grenzüberschreitende Transporte 
§ 31h. (1) Fernleitungsunternehmen bzw. Inhaber von Transportrechten sind bei der Durchführung von grenzüber-

schreitenden Transporten verpflichtet, den Netzbenutzern Netzzugang aufgrund von Netznutzungsentgelten zu gewähren, 
die dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung und Kostenorientierung entsprechen. Die nach § 31h Abs. 2 zu genehmi-
genden Methoden zur Berechnung dieser Netznutzungsentgelte beziehen sich auf 
 1. die Kostenbasis, bestehend aus den Vollkosten für Betrieb, Brenngas, Linepackmanagement, Instandhaltung, 

Ausbau, Verwaltung und Vermarktung. Die vorzusehende Kapitalrendite hat im internationalen Vergleich und 
der langfristigen Kapitalstruktur des Fernleitungsunternehmens oder des Inhabers der Transportrechte ange-
messen zu sein und angemessenes Risiko zu berücksichtigen; 

 2. auf die sonstigen Festlegungen. So hat die Tarifbildung auf Basis leistungsabhängiger und distanzunabhängiger 
Elemente einerseits und andererseits auf Basis leistungsabhängiger und distanzabhängiger Elemente zu erfol-
gen. Der Tarifberechnung ist die Kapazitätsauslastung zum Zeitpunkt der Berechnung zugrunde zu legen. Eine 
Zusammenfassung einzelner Leitungsanlagen für die Berechnung der Netznutzungsentgelte ist zulässig. 

Die Methoden nach § 31h Abs. 2 können auch vorsehen, dass Netznutzungsentgelte in Teilen oder im Einzelfall auch 
mittels marktorientierter Verfahren wie Auktionen festgelegt werden. Die Methoden müssen den effizienten Gashandel 
und Wettbewerb erleichtern und Quersubventionen zwischen den Netzbenutzern vermeiden. Gleichzeitig müssen sie 
Anreize für Investitionen und zur Aufrechterhaltung oder Herstellung der Interoperabilität der Netze bieten. Die Metho-
den sind weiters so zu gestalten, dass die notwendigen Investitionen in die Netze so vorgenommen werden können, dass 
die Lebensfähigkeit der Netze gewährleistet ist. 

(2) Vor In-Kraft-Treten der Netznutzungsentgelte gemäß Abs. 1 sind die zur Berechnung der Netznutzungsentgelte 
angewandten Methoden von den Fernleitungsunternehmen bzw. den Inhabern der Transportrechte der Energie-Control 
Kommission zur Genehmigung vorzulegen und über Aufforderung dieser abzuändern oder neu zu erstellen. Die Geneh-
migung ist jedenfalls mit Bescheid zu erteilen, wenn die Vorgaben des Abs. 1 erfüllt sind und die aus diesen Methoden 
resultierenden Transitentgelte nicht wesentlich über dem Durchschnitt veröffentlichter Transitentgelte, die der Behörde 
gleichzeitig mit der zu genehmigenden Methode vorzulegen sind, für vergleichbare Transportdienstleistungen auf ver-
gleichbaren Leitungssystemen in der Europäischen Union liegen. Die genehmigten Methoden sind im Internet auf der 
Homepage des Fernleitungsunternehmens bzw. des Inhabers der Transportrechte zu veröffentlichen. 

(3) Jedermann, der ein Netz nutzt oder zu nutzen beabsichtigt und hinsichtlich der in Abs. 1 und 2 genannten Punkte 
eine Beschwerde hat, kann ein Streitbeilegungsverfahren nach § 21 Abs. 2 GWG anstreben. 

(4) Änderungen der Netznutzungsentgelte sind vor ihrem In-Kraft-Treten der Energie-Control Kommission anzuzei-
gen. Auf Verlangen der Energie-Control Kommission ist im Anlassfall die Einhaltung der in Abs. 1 und 2 genannten und 
beschriebenen Methoden bei der Berechnung der Netznutzungsentgelte nachzuweisen. Die Energie-Control Kommission 
hat das Fernleitungsunternehmen unter sinngemäßer Anwendung des § 10 Abs. 2 und 3 E-RBG aufzufordern, die Netz-
nutzungsentgelte in Übereinstimmung mit den Methoden zu berechnen. 

(5) Für die Durchführung eines sonstigen Transports von Erdgas von Produktions- oder Speicheranlagen zu einem 
Ausspeisepunkt aus der Regelzone hat die Energie-Control Kommission über Antrag eines Netzbenutzers ein Systemnut-
zungsentgelt für die Inanspruchnahme des gesamten Leitungsweges in der Regelzone zu bestimmen. Die §§ 23 ff sind 
sinngemäß anzuwenden.“ 266 

Erdgastransit 
§ 31i. 267 (1) Die OMV Erdgas GmbH ist verpflichtet, mit den im Anhang der Richtlinie des Rates 91/296/EWG 

vom 31. Mai 1991 über den Transit von Erdgas über große Netze (ABl. L 147 vom 12. Juni 1991, S 37; Erdgastransit-
richtlinie) angeführten Unternehmen, die einen Antrag auf Erdgastransit im Sinne dieser Richtlinie stellen, gemäß den 
Vorschriften des Abs. 2 Netzzugang zu gewähren. Insoweit bezüglich Fernleitungsanlagen, an denen die OMV Erdgas 
                                            
265 idF Artikel 2 Z 49 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 
 
266 idF Artikel 2 Z 50 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
267 idF Artikel 2 Z 48 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. [Die bisherigen §§ 31e bis 31h erhalten die Bezeichnung „31f“ bis „31i“] 
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GmbH die Betriebsfunktion wahrnimmt, Dritten das alleinige Recht zum Transport von Erdgas oder zum Abschluss von 
Verträgen über den Transport von Erdgas eingeräumt ist, trifft diese Verpflichtung auch diese Unternehmen. 

(2) Die im Abs. 1 angeführten Unternehmen sind verpflichtet, unverzüglich der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften und der Energie-Control Kommission jeden Antrag auf Erdgastransit, dem ein Vertrag mit einer Mindest-
dauer von einem Jahr zugrunde liegt, mitzuteilen und Verhandlungen über die Bedingungen des beantragten Erdgastran-
sits aufzunehmen. Die Bedingungen dürfen nicht diskriminierend sein. Sie dürfen keine missbräuchlichen Praktiken oder 
ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten und nicht die Versorgungssicherheit und die Dienstleistungsqualität ge-
fährden. 

(3) Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften und die Energie-Control Kommission sind über den Ab-
schluss eines Erdgastransitvertrages gemäß Abs. 2 zu unterrichten. 

(4) Kommt innerhalb von zwölf Monaten nach der Mitteilung gemäß Abs. 2 ein Abschluss eines Erdgastransitver-
trages nicht zustande, sind der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und der Energie-Control Kommission die 
Gründe hiefür mitzuteilen. 

(5) Die im Abs. 1 angeführten Unternehmen sind verpflichtet, an einem von der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften nach Mitteilung der Gründe gemäß Abs. 4 eingeleiteten Schlichtungsverfahren mitzuwirken und insbe-
sondere ihren, bei diesen Verhandlungen über den Abschluss eines Erdgastransitvertrages eingenommenen Standpunkt 
in diesem Schlichtungsverfahren zu vertreten. 

4. Abschnitt 
Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie 

Ausübungsvoraussetzungen  
§ 32. 268  (1) Der Betrieb einer Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie 

(Bilanzgruppenkoordinator) bedarf einer Konzession des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit. Eine Konzession 
wird in der Regel nur für eine Regelzone erteilt. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis ist jedoch die 
Erteilung der Konzession für zwei Regelzonen zulässig. 

(2) Die Konzession ist schriftlich zu erteilen und kann mit den zur Sicherstellung der Aufgaben erforderlichen Be-
dingungen und Auflagen versehen werden. 

(3) Der Antragsteller hat dem Antrag auf Erteilung einer Konzession folgende Unterlagen anzuschließen: 
 1. Angaben über den Sitz und die Rechtsform; 
 2. die Satzung oder den Gesellschaftsvertrag; 
 3. den Geschäftsplan, aus dem der organisatorische Aufbau des Unternehmens und die internen Kontrollverfahren 

hervorgehen; weiters hat der Geschäftsplan eine Budgetvorschau für die ersten drei Geschäftsjahre zu enthalten; 
 4. eine Beschreibung des zur Verfügung stehenden Verrechnungs- und Preisbildungssystems für die Ausgleichs-

energie in technischer und organisatorischer Hinsicht; 
 5. die Höhe des den Geschäftsführern im Inland unbeschränkt und ohne Belastung zur freien Verfügung stehenden 

Anfangskapitals; 
 6. die Identität und die Höhe des Beteiligungsbetrages der Eigentümer, die eine qualifizierte Beteiligung am Un-

ternehmen halten, sowie die Angabe der Konzernstruktur, sofern diese Eigentümer einem Konzern angehören; 
 7. die Namen der vorgesehenen Geschäftsführer und deren Qualifikation zum Betrieb des Unternehmens. 

(4) Liegen für eine Regelzone mehrere Anträge auf Konzessionserteilung vor, ist die Konzession demjenigen Kon-
zessionswerber zu erteilen, der den Konzessionsvoraussetzungen und dem volkswirtschaftlichen Interesse an einem 
funktionierenden Erdgasmarkt bestmöglich entspricht. 

Konzessionsvoraussetzungen 
§ 33. 269 (1) Eine Konzession gemäß § 32 darf nur erteilt werden, wenn 

 1. der Konzessionswerber die in den §§ 33b und 33c angeführten Aufgaben kostengünstig und sicher zu erfüllen 
vermag; 

 2. für die Regelzone, für den die Konzession beantragt wird, kein Konzessionsträger vorhanden ist; 
 3. die Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Unternehmen halten, den im Interesse einer soliden und um-

sichtigen Führung des Unternehmens zu stellenden Ansprüchen genügen; 
 4. durch enge Verbindungen des Unternehmens mit anderen natürlichen oder juristischen Personen die Aufsichts-

behörden an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht nicht gehindert werden; 

                                            
268 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
269 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
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 5. Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Drittlandes, denen eine mit dem Unternehmen in enger Verbindung 
stehende natürliche oder juristische Person unterliegt, oder Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Vor-
schriften die Aufsichtsbehörden nicht an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Überwachungspflicht hindern; 

 6. das Anfangskapital mindestens 3 Millionen Euro beträgt und den Geschäftsführern unbeschränkt und ohne Be-
lastung zur freien Verfügung steht und die materielle und personelle Ausstattung des Unternehmens die Leitung 
und Verwaltung der Verrechnungsstelle bestmöglich gewährleistet ist; 

 7. bei keinem der Geschäftsführer ein Ausschließungsgrund im Sinne des § 13 Abs. 1 bis 6 GewO 1994 vorliegt; 
 8. gegen keinen Geschäftsführer eine gerichtliche Voruntersuchung wegen einer vorsätzlichen, mit mehr als ein-

jähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlung eingeleitet worden ist, bis zu der Rechtskraft der Entscheidung, die 
das Strafverfahren beendet; 

 9. die Geschäftsführer auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet sind und die für den Betrieb des Unterneh-
mens erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen haben. Die fachliche Eignung eines Geschäftsführers setzt 
voraus, dass dieser in ausreichendem Maße theoretische und praktische Kenntnisse in der Abrechnung von Aus-
gleichsenergie sowie Leitungserfahrung hat; die fachliche Eignung für die Leitung einer Verrechnungsstelle ist 
anzunehmen, wenn eine zumindest dreijährige leitende Tätigkeit auf dem Gebiet der Tarifierung oder des Rech-
nungswesens nachgewiesen wird; 

 10. mindestens ein Geschäftsführer den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in Österreich hat; 
 11. das Unternehmen mindestens zwei Geschäftsführer hat und in der Satzung die Einzelvertretungsmacht, eine 

Einzelprokura oder eine Einzelhandlungsvollmacht für den gesamten Geschäftsbetrieb ausgeschlossen ist; 
 12. kein Geschäftsführer einen anderen Hauptberuf außerhalb dieses Unternehmens ausübt, der geeignet ist, Interes-

senkonflikte hervorzurufen; 
 13. der Sitz und die Hauptverwaltung im Inland liegen; 
 14. wenn das zur Verfügung stehende Abwicklungssystem den Anforderungen eines zeitgemäßen Abrechnungssys-

tems genügt; 
 15. die Neutralität, Unabhängigkeit und die Datenvertraulichkeit gegenüber Marktteilnehmern gewährleistet ist. 

(2) Ein Bilanzgruppenkoordinator darf als Firma nur dann in das Firmenbuch eingetragen werden, wenn die ent-
sprechenden rechtskräftigen Bescheide in Urschrift oder beglaubigter Abschrift (Kopie) vorliegen. Das zuständige Ge-
richt hat Beschlüsse über solche Firmenbucheintragungen auch dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit als ober-
ster Energiebehörde und der Energie-Control GmbH als Aufsichtsbehörde zuzustellen. 

Konzessionsrücknahmen, Erlöschen der Konzession und sonstige Anzeigepflichten und Bewilligungen 
§ 33a. 270 Hinsichtlich der Konzessionsrücknahme und Erlöschen der Konzession finden die Bestimmungen der 

§§ 5 und 6 des Bundesgesetzes, mit dem die Ausübungsvoraussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der Verrech-
nungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie geregelt werden, BGBl. I Nr. 121/2000, sinn-
gemäß Anwendung. Darüber hinaus finden auch die Bestimmungen der §§ 7 und 8 leg. cit. auf Bilanzgruppenkoordina-
toren im Sinne dieses Bundesgesetzes Anwendung. 

Aufgaben 

§ 33b. 271 (1) Aufgaben des Bilanzgruppenkoordinators sind: 
 1. die Verwaltung der Bilanzgruppen in organisatorischer und abrechnungstechnischer Hinsicht; 
 2. die Berechnung, Zuordnung und Verrechnung der Ausgleichsenergie; 
 3. der Abschluss von Verträgen 
 a) mit Bilanzgruppenverantwortlichen, Netzbetreibern, Erdgashändlern, Produzenten, Speicherunternehmen 

sowie dem Regelzonenführer; 
 b) mit Einrichtungen zum Zwecke des Datenaustausches zur Erstellung eines Indexes; 
 c) mit Erdgasbörsen über die Weitergabe von Daten; 
 d) mit Erdgashändlern, Produzenten und Speicherunternehmen über die Weitergabe von Daten; 
 e) mit im vorgelagerten ausländischen Leitungsnetz tätigen Erdgas- oder Speicherunternehmen oder anderen 

geeigneten Personen über die Bereitstellung von Ausgleichsenergie in den Netzgebieten Tirol und Vorarlberg 
(Abs. 4). 

(2) Die Verwaltung der Bilanzgruppen in organisatorischer und abrechnungstechnischer Hinsicht umfasst insbeson-
dere 
 1. die Vergabe von Identifikationsnummern der Bilanzgruppen; 
 2. die Bereitstellung von Schnittstellen im Bereich Informationstechnologie; 
 3. die Verwaltung der Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen; 

                                            
270 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
271 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
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 4. die Übernahme der von den Verteilerunternehmen in vorgegebener Form übermittelten Messdaten, deren Aus-
wertung und Weitergabe an die betroffenen Marktteilnehmer und anderen Bilanzgruppenverantwortlichen ent-
sprechend den in den Verträgen enthaltenen Vorgaben; 

 5. die Übernahme von Fahrplänen der Bilanzgruppenverantwortlichen und die Weitergabe an die betroffenen 
Marktteilnehmer entsprechend den in den Verträgen enthaltenen Vorgaben; 

 6. die Bonitätsprüfung der Bilanzgruppenverantwortlichen; 
 7. die Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Adaptierung von Regelungen im Bereich Kundenwechsel, Abwicklung 

und Abrechnung; 
 8. die Abrechnung und die organisatorischen Maßnahmen bei Auflösung von Bilanzgruppen; 
 9. die Aufteilung und Zuweisung der sich auf Grund der Verwendung von standardisierten Lastprofilen ergeben-

den Differenz auf die am Netz eines Netzbetreibers angeschlossenen Marktteilnehmer nach Vorliegen der 
Messwerte nach transparenten Kriterien; 

 10. die Verrechnung des Clearingentgelts (§ 33e) an die Bilanzgruppenverantwortlichen. 
(3) Im Netzgebiet Ost hat der Bilanzgruppenkoordinator Angebote für Ausgleichsenergie von Erdgashändlern, Pro-

duzenten, Speicherunternehmen und Großkunden einzuholen und zu übernehmen und nach Prüfung alternativer Flexibi-
lisierungsinstrumente eine Abrufreihenfolge zu erstellen. 

(4) Für die Bereitstellung von Ausgleichsenergie in den Netzgebieten Tirol und Vorarlberg haben die Regelzonen-
führer Vereinbarungen mit im vorgelagerten ausländischen Leitungsnetz tätigen Erdgas- oder Speicherunternehmen oder 
anderen geeigneten Personen zu treffen. 

(5) Im Rahmen der Berechnung, Zuweisung und Verrechnung der Ausgleichsenergie hat der Bilanzgruppenkoordi-
nator  
 1. die Differenz von Fahrplänen zu Messdaten zu übernehmen und daraus die Ausgleichsenergie zu errechnen; 
 2. die Preise für Ausgleichsenergie entsprechend dem im § 33c beschriebenen Verfahren zu ermitteln und in ge-

eigneter Form ständig zu veröffentlichen; 
 3. die Entgelte für Ausgleichsenergie zu berechnen und den Bilanzgruppenverantwortlichen sowie Netzbetreibern 

(§ 24 Abs. 1 Z 12) zu verrechnen; 
 4. besondere Maßnahmen zu ergreifen, wenn keine Angebote für Ausgleichsenergie vorliegen; 
 5. die verwendeten standardisierten Lastprofile zu verzeichnen, zu archivieren und in geeigneter Form zu veröf-

fentlichen. 
Verfahren zur Ermittlung des Preises für Ausgleichsenergie 

§ 33c. 272 (1) Die Preise für die Ausgleichsenergie in der Regelzone Ost sind unter Zugrundelegung des in Abs. 2 
und 3 vorgesehenen Verfahrens zu ermitteln; die Preise in den Regelzonen Tirol und Vorarlberg sind unter Bedachtnah-
me auf Abs. 3 auszuhandeln. 

(2) Die Preise für Ausgleichsenergie sind in der Regelzone Ost aus den Angeboten der für Ausgleichsenergieliefe-
rungen der in Frage kommenden Erdgashändler, Produzenten und Speicherunternehmen (Bieterkurve) und der nachgef-
ragten Ausgleichsenergie (Nachfragekurve) je Ausgleichsperiode zu ermitteln. 

(3) Die Preise für die Ausgleichsenergie sind unter Bedachtnahme eines marktorientierten Modells zu ermitteln. 
Dieses Modell ist vom Bilanzgruppenkoordinator zu erarbeiten und bedarf der Genehmigung der Energie-Control 
GmbH. 

Allgemeine Bedingungen 

§ 33d. 273 (1) Der Bilanzgruppenkoordinator hat die in § 33b Abs. 1 Z 3 angeführten Verträge unter Zugrundele-
gung von Allgemeinen Bedingungen abzuschließen. Die Allgemeinen Bedingungen bedürfen der Genehmigung durch 
die Energie-Control GmbH. 

(2) Die Allgemeinen Bedingungen haben insbesondere zu enthalten: 
 1. eine Beschreibung der für die Berechnung der für die einzelnen Marktteilnehmer und Verteilerunternehmen 

anfallenden Ausgleichsenergie anzuwendenden Methode; 
 2. die Kriterien, die für die Bildung der Abrufreihenfolge herangezogen werden; 
 3. die für die Preisermittlung der Ausgleichsenergie angewandte Methode; 
 4. die Grundsätze, nach denen die Bilanzgruppen in organisatorischer Hinsicht verwaltet werden; 
 5. die von den Marktteilnehmern, Verteilerunternehmen und Bilanzgruppenverantwortlichen bereitzustellenden 

Daten;  
 6. die wesentlichen, bei der Erfüllung der Aufgaben des Bilanzgruppenkoordinators zur Anwendung gelangenden 

Marktregeln einschließlich der Verpflichtung der Vertragspartner zu deren Einhaltung sowie 

                                            
272 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
273 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
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 7. die Verpflichtung von Bilanzgruppenverantwortlichen zur Sicherheitsleistung (Barsicherheit, Bankgarantie, 
Hinterlegung von nicht vinkulierten Sparbüchern) in angemessener Höhe, insoweit nach den Umständen des 
Einzelfalles zu erwarten ist, dass der Bilanzgruppenverantwortliche seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder 
nicht zeitgerecht nachkommt. 

„(3) Diese Genehmigung ist, gegebenenfalls unter Auflagen oder befristet, zu erteilen, wenn die Allgemeinen Be-
dingungen dem volkswirtschaftlichen Interesse an einem funktionsfähigen Erdgasmarkt entsprechen und zur Erfüllung 
der im § 33b umschriebenen Aufgaben geeignet sind. Die Befristung darf einen Zeitraum von drei Jahren nicht unter-
schreiten.“ 274 

(4) Der Bilanzgruppenkoordinator ist verpflichtet, die zur Genehmigung eingereichten Allgemeinen Bedingungen 
über Aufforderung der Energie-Control GmbH zu ändern oder neu zu erstellen. 

Clearingentgelt 
§ 33e. (1) „Für die mit der Erfüllung der Aufgaben eines Bilanzgruppenkoordinators erbrachten Leistungen hat die 

Energie-Control GmbH eine Gebühr durch Verordnung tarifmäßig zu bestimmen.“ 275 Dieser Gebühr sind die mit der 
Erfüllung der Aufgaben verbundenen Aufwendungen einschließlich eines angemessenen Gewinnzuschlages zugrunde zu 
legen. Die mit den Leistungen korrespondierenden Preisansätze sind kostenorientiert zu bestimmen. Bemessungsgrund-
lage ist der Umsatz an Erdgas der jeweiligen Bilanzgruppe und der Grad der Inanspruchnahme der Leistungen des Bi-
lanzgruppenkoordinators durch die jeweilige Bilanzgruppe. Ausgenommen von der Entrichtung eines Clearingentgeltes 
ist die Sonderbilanzgruppe für Netzverluste und Eigenverbrauch. 

(2) Die Verlautbarung des zur Bestimmung der Clearinggebühr bestimmten Tarifes ist auf Kosten des Bilanzgrup-
penkoordinators von der Energie-Control GmbH im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veranlassen. 

Vorbereitung auf die Marktöffnung 

§ 33f. 276 Der Bilanzgruppenkoordinator hat Vorsorge zu treffen, dass die für die Aufnahme seiner Tätigkeit erfor-
derlichen organisatorischen und technischen Einrichtungen am 1. Oktober 2002 gegeben sind. 

4. Hauptstück 
Haftpflicht 

Haftungstatbestände 

§ 34. (1) Netzbetreiber (§ 6 Z 33) haften für den Ersatz der durch einen schädigenden Vorgang beim Betrieb ihrer 
Anlagen verursachten Schäden insoweit, als dadurch ein Mensch getötet, an seinem Körper oder an seiner Gesundheit 
verletzt oder eine Sache beschädigt wird. 

(2) Der § 5 Abs. 2 und die §§ 6 bis 8, 10 bis 14, 15 Abs. 2 und die §§ 17 bis 20 und 23 Eisenbahn- und Kraftfahr-
zeughaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 48/1959, gelten sinngemäß. 

Haftungsgrenzen 
§ 35. (1) Die in diesem Bundesgesetz festgesetzte Haftung ist hinsichtlich jedes schädigenden Vorgangs in folgen-

der Weise begrenzt: 
 1. hinsichtlich der Tötung oder der Verletzung von Menschen mit einem Kapitalsbetrag von "1 600 000 €" 277 oder 

mit einem Rentenbetrag von jährlich "100 000 €" 278  für den einzelnen Verletzten; diese Begrenzung gilt nicht 
für Heilungs- und Beerdigungskosten; 

 2. hinsichtlich der Schäden an Sachen mit einem Betrag von 8 760 000 €, auch wenn mehrere Sachen beschädigt 
worden sind; sind Schäden an Liegenschaften darunter, so erhöht sich dieser Betrag auf 18 250 000 €, wobei der 
Mehrbetrag 9 490 000 € nur für den Ersatz dieser Schäden verwendet werden darf. 

(2) Sind auf Grund desselben Ereignisses an mehrere Geschädigte Ersätze zu leisten, die insgesamt die im Abs. 1 
Z 2 genannten Höchstbeträge übersteigen, so verringern sich die einzelnen Ersätze in dem Verhältnis, in dem ihr Ge-
samtbetrag zum Höchstbetrag steht. 

(3) Unberührt bleiben Vorschriften, nach welchen Netzbetreiber für den verursachten Schaden in einem weiteren 
Umfang, als nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes haften oder nach denen ein anderer zum Schadenersatz 
verpflichtet ist. 

Haftungsausschluss 
§ 36. Netzbetreiber haften insoweit nicht, als  

 1. der Verletzte oder Getötete zur Zeit des schädigenden Vorganges beim Betrieb der Anlage tätig gewesen ist, 

                                            
274 idF Artikel 2 Z 50a des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
275 idF Artikel 2 Z 51 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
276 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
277 idF Art. IV Z 1 des BG BGBl. I Nr. 37/2007 
278 idF Art. IV Z 1 des BG BGBl. I Nr. 37/2007 
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 2. die beschädigte Sache zur Zeit des schädigenden Vorganges in der Anlage, von der der Vorgang ausgegangen 
ist, befördert oder zur Beförderung in dieser Anlage übernommen worden ist oder 

 3. der schädigende Vorgang durch Krieg, ein kriegerisches Unternehmen, Bürgerkrieg, Aufruhr, Aufstand oder 
Terroranschlag verursacht worden ist. 

Nachweis des Abschlusses einer Haftpflichtversicherung 
§ 37. (1) Genehmigungswerber gemäß § 13 haben ihrem Antrag eine schriftliche Erklärung eines Versicherungsun-

ternehmens anzuschließen, in dem der Abschluss einer Haftpflichtversicherung gemäß § 14 Abs. 1 Z 2 bestätigt wird und 
in dem sich das Versicherungsunternehmen verpflichtet, jeden Umstand, der das Nichtbestehen oder die Beendigung der 
vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung zur Folge hat, der Genehmigungsbehörde anzuzeigen. 

(2) Bei Einlangen einer Anzeige über einen Umstand, der das Nichtbestehen oder die Beendigung der vorgeschrie-
benen Haftpflichtversicherung zur Folge hat, hat die Behörde, sofern der Netzbetreiber nicht innerhalb einer von der 
Behörde festzusetzenden Frist den Bestand einer entsprechenden Haftpflichtversicherung nachweist, die Genehmigung 
gemäß § 38a zu entziehen. 

5. Hauptstück 

Erlöschen der Berechtigung zum Betrieb eines Erdgasunternehmens 
Endigungstatbestände 

§ 38. Die Genehmigung gemäß § 13 endet: 
 1. Durch Entziehung oder Untersagung der Genehmigung gemäß § 38a; 
 2. durch Zurücklegung der Genehmigung; 
 3. durch den Tod des Inhabers der Genehmigung, wenn dieser eine natürliche Person ist; 
 4. durch den Untergang der juristischen Person oder mit der Auflösung der Personengesellschaft des Handelsrech-

tes sofern sich aus § 38b nichts anderes ergibt; 
 5. durch Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des Rechtsträgers oder die Abweisung des Konkurses man-

gels Masse; 
 6. durch Untersagung des Betriebes gemäß § 38e (Einweisung); 
 7.  wenn auf ein Unternehmen nicht mehr die im § 6 Z 16 oder Z 61 umschriebenen Merkmale zutreffen. 

Entziehung und Untersagung 
§ 38a. (1) Die Energie-Control Kommission hat die Genehmigung gemäß § 13 zu entziehen, wenn 

 1. die für die Erteilung der Genehmigung bestimmten Voraussetzungen (§ 14) nicht mehr vorliegen; 
 2. ein Fernleitungs- oder Verteilerunternehmen seiner Verpflichtung, den Bestand einer Haftpflichtversicherung 

gemäß § 37 nachzuweisen, nicht nachkommt; 
 3. der Inhaber der Genehmigung oder der Geschäftsführer infolge schwerwiegender Verstöße gegen Vorschriften 

dieses Gesetzes bestraft worden ist und ein weiteres vorschriftswidriges Verhalten zu befürchten ist. 
(2) Die Energie-Control GmbH hat einem Erdgashändler die Ausübung seiner Tätigkeit bescheidmäßig zu untersa-

gen, wenn er wegen schwerwiegender Verstöße gegen Vorschriften dieses Bundesgesetzes bestraft worden und ein wei-
teres vorschriftswidriges Verhalten zu befürchten ist oder bezüglich eines Erdgashändlers infolge von Zahlungsunfähig-
keit oder Überschuldung Maßnahmen ergriffen wurden oder unmittelbar bevorstehen. 

Umgründung 
§ 38b. (1) Bei Übertragung von Unternehmen und Teilunternehmen durch Umgründung (insbesondere durch Ver-

schmelzungen, Umwandlungen, Einbringungen, Zusammenschlüsse, Realteilungen und Spaltungen) gehen die zur Fort-
führung des Betriebes erforderlichen Genehmigungen auf den Rechtsnachfolger nach Maßgabe der in den Abs. 2 und 4 
festgelegten Bestimmungen sowie die für den Betrieb erforderlichen Rechte über. Die bloße Umgründung stellt keinen 
Endigungstatbestand dar, insbesondere rechtfertigt sie keine Entziehung. 

(2) Die Berechtigung zur weiteren Ausübung der Genehmigung im Sinne des Abs. 1 entsteht mit dem Zeitpunkt der 
Eintragung der Umgründung im Firmenbuch, wenn der Rechtsnachfolger die Genehmigungsvoraussetzungen gemäß 
§ 14 erfüllt. Der Rechtsnachfolger hat der Behörde den Übergang unter Anschluss eines Firmenbuchauszugs und der zur 
Herbeiführung der Eintragung im Firmenbuch eingereichten Unterlagen in Abschrift längstens innerhalb von sechs Mo-
naten nach Eintragung im Firmenbuch anzuzeigen. 

(3) Die Umwandlung einer offenen Handelsgesellschaft in eine Kommanditgesellschaft oder einer Kommanditge-
sellschaft in eine offene Handelsgesellschaft berührt nicht die Ausübungsberechtigung. Die Gesellschaft hat die Um-
wandlung innerhalb von vier Wochen nach der Eintragung der Umwandlung in das Firmenbuch der Behörde anzuzeigen. 
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(4) Die Berechtigung des Rechtsnachfolgers endigt nach Ablauf von sechs Monaten ab Eintragung der Umgründung 
im Firmenbuch, wenn er innerhalb dieser Frist den Rechtsübergang nicht angezeigt hat oder im Falle des § 14 Abs. 1 Z 4 
lit. b kein Geschäftsführer innerhalb dieser Frist bestellt wurde. 

Auflösung einer Personengesellschaft des Handelsrechtes 
§ 38c. Die Ausübungsberechtigung (Genehmigung gemäß § 13) einer Personengesellschaft des Handelsrechtes en-

digt, wenn keine Liquidation stattfindet, mit der Auflösung der Gesellschaft, sonst im Zeitpunkt der Beendigung der 
Liquidation; die Genehmigung einer Personengesellschaft des Handelsrechtes endigt nicht, wenn die Gesellschaft fortge-
setzt wird. Der Liquidator hat die Beendigung der Liquidation innerhalb von zwei Wochen der Behörde anzuzeigen. 

Zurücklegung der Genehmigung 
§ 38d. Die Zurücklegung der Genehmigung wird mit dem Tag wirksam, an dem die schriftliche Anzeige über die 

Zurücklegung bei der Behörde einlangt, sofern nicht der Inhaber der Genehmigung die Zurücklegung für einen späteren 
Zeitpunkt anzeigt. Eine bedingte Zurücklegung ist unzulässig. Die Anzeige ist nach dem Zeitpunkt ihres Einlangens bei 
der Behörde unwiderruflich. 

Maßnahmen zur Sicherung der Erdgasversorgung 
§ 38e. (1) Kommt ein Netzbetreiber seinen ihm nach dem 3. Hauptstück auferlegten Pflichten nicht nach, hat ihm 

die Energie-Control Kommission aufzutragen, die hindernden Umstände innerhalb einer angemessenen Frist zu beseiti-
gen. 

(2) Soweit dies zur Beseitigung einer Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder zur Abwehr 
schwerer volkswirtschaftlicher Schäden notwendig ist, kann die Behörde – außer es handelt sich beim säumigen Unter-
nehmen um ein Fernleitungsunternehmen – einen anderen Netzbetreiber zur vorübergehenden Erfüllung der Aufgaben 
dieses Unternehmens ganz oder teilweise heranziehen (Einweisung). Sind 
 1. die hindernden Umstände derart, dass eine gänzliche Erfüllung der dem Unternehmen nach dem 2. Hauptstück 

auferlegten gesetzlichen Pflichten nicht zu erwarten ist oder 
 2. kommt das Unternehmen dem Auftrag der Energie-Control Kommission auf Beseitigung der hindernden Um-

stände nicht nach, 
so ist dem Unternehmen der Betrieb ganz oder teilweise zu untersagen und unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen 
des 2. Hauptstücks und des 3. Hauptstücks ein anderer Netzbetreiber zur dauernden Übernahme des Netzbetriebes zu 
verpflichten. 

(3) Der gemäß Abs. 2 verpflichtete Netzbetreiber tritt in die Rechte und Pflichten aus den Verträgen des Unterneh-
mens, das von der Untersagung betroffen wird, ein. 

(4) Dem gemäß Abs. 2 verpflichteten Netzbetreiber hat die Energie-Control Kommission auf dessen Antrag den 
Gebrauch der Anlagen des Unternehmens, das von der Untersagung betroffen wird, gegen angemessene Entschädigung 
soweit zu gestatten, als dies zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendig ist. 

(5) Nach Rechtskraft des Bescheides gemäß Abs. 2 hat die Energie-Control Kommission auf Antrag des verpflichte-
ten Netzbetreibers das in Gebrauch genommene Netz zu dessen Gunsten gegen angemessene Entschädigung zu enteig-
nen. 

(6) Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermittlung der Entschädigungen sind die Bestimmungen des 
"Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes" 279 sinngemäß anzuwenden. 

6. Hauptstück 

Speicherunternehmen 
Zugang zu Speicheranlagen 

§ 39. (1) Speicherunternehmen haben den Speicherzugangsberechtigten (§ 6 Z 49) den Zugang zu ihren Anlagen zu 
nichtdiskriminierenden und transparenten Bedingungen zu gewähren.  

(2) Der Speicherzugang kann aus nachstehenden Gründen verweigert werden: 
 1. Störfälle; 
 2. mangelnde Speicherkapazitäten; 
 3. wenn der Speicherzugangsberechtigte oder ein mit dem Speicherzugangsberechtigten verbundenes Unterneh-

men, das einen beherrschenden Einfluss ausübt, seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat, 
in dem ein Rechtsanspruch des Speicherzugangsberechtigten auf Speicherzugang nicht gewährt wird oder ein 
Speicherzugang aus im Tatsächlichen gelegenen Gründen nicht möglich ist; 

 4. wenn die technischen Spezifikationen nicht auf zumutbare Art und Weise miteinander in Übereinstimmung 
gebracht werden können; 

 5. wegen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit. 

                                            
279 idF Art. 13 Z 1 des BG BGBl. I Nr.112/2003 
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Das Speicherunternehmen hat die Verweigerung des Speicherzuganges gegenüber dem Speicherzugangsberechtigten 
schriftlich zu begründen.  

(3) Im Falle von mangelnden Speicherkapazitäten ist der Speicherzugang unter Einhaltung nachstehender Grundsät-
ze zu gewähren: 
 1. Ein- und Ausspeisungen im Rahmen der Bereitstellung von Ausgleichsenergie haben Vorrang gegenüber allen 

anderen Speicherzugangsberechtigten; 
 2. Ein- und Ausspeisungen auf Grund bestehender und an deren Stelle tretender vertraglicher Verpflichtungen in 

zeitlicher Reihung. 
(4) Die Energie-Control Kommission hat über Antrag desjenigen, der behauptet, durch die Verweigerung des Spei-

cherzuganges in seinem gesetzlich eingeräumten Recht auf Gewährung des Speicherzuganges verletzt worden zu sein, 
festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Verweigerung eines Speicherzuganges gemäß Abs. 1 zutreffen. Die Frist, 
innerhalb der die Energie-Control Kommission zu entscheiden hat, beträgt zwei Monate ab Einlangen des Antrags.  

(5) Das Speicherunternehmen hat das Vorliegen der Verweigerungstatbestände gemäß Abs. 2 nachzuweisen. Die 
Energie-Control Kommission hat in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung zwischen Speicherzugangsbe-
rechtigtem und Speicherunternehmen hinzuwirken. 

(6) Stellt die Energie-Control Kommission fest, dass das Recht auf Gewährung des Speicherzuganges verletzt wor-
den ist, hat das Speicherunternehmen dem Antragsteller nach Zustellung der Entscheidung der Energie-Control Kommis-
sion unverzüglich Speicherzugang zu gewähren. 

(7) Eine Klage wegen Ansprüchen, die sich auf eine Verweigerung des Speicherzuganges gemäß Abs. 2 gründen, 
kann erst nach Rechtskraft der Entscheidung der Energie-Control Kommission eingebracht werden; sind die Parteien 
ident und bildet eine solche Entscheidung eine Vorfrage für das gerichtliche Verfahren, so ist dieses bis zur Entschei-
dung der Energie-Control Kommission zu unterbrechen. 

Speichernutzungsentgelte 
§ 39a. „(1) Speicherunternehmen sind verpflichtet, mit Speicherzugangsberechtigten Speichernutzungsentgelte zu 

vereinbaren, die dem Grundsatz der Gleichbehandlung entsprechen. Die der Bestimmung des Entgeltes für die Speiche-
rung zu Grunde liegenden Prinzipien sind einmal jährlich sowie nach jeder Änderung zu veröffentlichen. Die nachge-
wiesenen technischen und geologischen Risken sind ebenso wie allfällige Opportunitätskosten angemessen zu berück-
sichtigen. 

(2) Liegen die von einem Speicherunternehmen veröffentlichten Speichernutzungsentgelte für eine von Kunden 
nachgefragte Speicherdienstleistung mehr als 20% über dem Durchschnitt veröffentlichter Entgelte für vergleichbare 
Leistungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, so hat die Energie-Control Kommission zur Sicherstellung 
der Vergleichbarkeit der Speichernutzungsentgelte jedenfalls durch Verordnung zu bestimmen, welche Kosten den 
Preisansätzen der Speicherunternehmen gemäß Abs. 1 zugrunde zu legen sind. Dabei ist von den Grundsätzen der Kos-
tenverursachung und der Kostenorientierung auszugehen.“ 280 

(3) „Über Antrag des Speicherzugangsberechtigten hat die Energie-Control Kommission mit Bescheid festzustellen, 
ob die dem Speichernutzungsvertrag zugrunde liegenden Bedingungen dem Grundsatz der Gleichbehandlung entspre-
chen.“ 281 Wird dem Grundsatz der Gleichbehandlung nicht entsprochen, so hat das Speicherunternehmen unverzüglich 
den diesem Grundssatz entsprechenden Zustand herzustellen. 

Vorlage von Verträgen 
§ 39b. Die Speicherunternehmen haben bis spätestens 15. Oktober 2002 alle zum 30. September 2002 geltenden 

Verträge über die Bereitstellung von Speicherleistung vorzulegen und zu erläutern. Nach dem 30. September 2002 abge-
schlossene Verträge sind der Energie-Control GmbH unmittelbar nach Vertragsabschluss vorzulegen. 

„Allgemeine Bedingungen für den Speicherzugang 
§ 39c. (1) Die Allgemeinen Bedingungen für den Speicherzugang dürfen nicht diskriminierend sein und keine miss-

bräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten und weder die Versorgungssicherheit noch 
die Dienstleistungsqualität gefährden. Insbesondere sind sie so zu gestalten, dass 
 1. die Erfüllung der dem Speicherunternehmen obliegenden Aufgaben gewährleistet ist; 
 2. die Leistungen der Speicherzugangsberechtigten mit den Leistungen des Speicherunternehmens in einem sachli-

chen Zusammenhang stehen; 
 3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht zugewiesen sind; 
 4. sie Festlegungen über technische Anforderungen für die Ein- und Ausspeicherung enthalten; 
 5. sie Regelungen über die Zuordnung der Speichernutzungsentgelte enthalten; 
 6. sie klar und übersichtlich gefasst sind; 

                                            
280 idF Artikel 2 Z 52 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
281 idF Artikel 2 Z 53 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
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 7. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten; 
 8.  sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Rechtsvorschriften stehen. 

(2) Die Allgemeinen Bedingungen für den Speicherzugang haben insbesondere zu enthalten: 
 1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere zur Einhaltung der für den Speicherzugang maß-

geblichen Sonstigen Marktregeln; 
 2. die technischen Mindestanforderungen für den Speicherzugang; 
 3. Regelungen zur Messung der an das Speicherunternehmen übergebenen bzw. von diesem gelieferten Erdgas-

menge; 
 4. Regelungen betreffend den Ort der Übernahme bzw. Übergabe von Erdgas; 
 5. jene Qualitätsanforderungen, die für die Ein- und Ausspeicherung von Erdgas gelten; 
 6. die verschiedenen von den Speicherunternehmen im Rahmen des Speicherzugangs zur Verfügung zu stellenden 

Dienstleistungen; 
 7. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge auf Speicherzugang; 
 8. die von den Speicherzugangsberechtigten zu liefernden Daten; 
 9. die Modalitäten für den Speicherabruf; 
 10. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, innerhalb der das Speicherunternehmen das Begehren auf 

Speicherzugang zu beantworten hat; 
 11. die grundlegenden Prinzipien für die Verrechnung; 
 12. die Art und Form der Rechnungslegung und Bezahlung; 
 13. die Vorgangsweise bei der Meldung von technischen Gebrechen und Störfällen und deren Behebung; 
 14. die Verpflichtung von Speicherzugangsberechtigten zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung (Barsicherheit, 

Bankgarantie, Hinterlegung von nicht vinkulierten Sparbüchern) in angemessener Höhe, insoweit nach den Um-
ständen des Einzelfalles zu erwarten ist, dass der Speicherzugangsberechtigte seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt. 

Pflichten von Speicherunternehmen 
§ 39d. Speicherunternehmen sind verpflichtet, 

 1. unbeschadet der nach diesem Bundesgesetz bestehenden Informations-, Mitteilungs- und Auskunftspflichten 
sowie der gemäß § 8 festgelegten Verpflichtungen zur Gewährung der Einsichtnahme in die Geschäftsunterla-
gen, wirtschaftlich sensible Informationen von denen sie bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit Kenntnis er-
langen, vertraulich zu behandeln und zu verhindern, dass Informationen über ihre eigenen Tätigkeiten, die wirt-
schaftliche Vorteile bringen können, in diskriminierender Weise offen gelegt werden; 

 2. die für die Nutzung ihrer Anlagen geltenden Allgemeinen Bedingungen einmal jährlich bzw. nach jeder Ände-
rung zu veröffentlichen; 

 3. regelmäßig Informationen über die verfügbare Ein- und Ausspeicherleistung sowie das verfügbare Volumen im 
Internet zu veröffentlichen; 

 4. sofern nicht ohnehin diesbezügliche Daten vom nachgelagerten Netzbetreiber an den Regelzonenführer geliefert 
werden, diesem über den nachgelagerten Netzbetreiber zeitgleich Daten über die jeweils aktuelle Drucksituation 
sowie Mengendurchfluss an Übergabepunkten zu Speicheranlagen in der Regelzone in elektronischer Form zu 
übermitteln; 

 5. an der langfristigen Planung des Regelzonenführers mitzuwirken.“ 282 

5. Teil 
Netzbenutzer 

1. Hauptstück 
Erdgashändler  „und Versorger“ 283 

Erdgashändler  „und Versorger“ 284 
§ 40. (1) Die Tätigkeit eines Erdgashändlers (§ 6 Z 10), der Erdgas für Kunden im Bundesgebiet kauft oder ver-

kauft, ist der Energie-Control GmbH vor Aufnahme anzuzeigen. 
(2) Erdgashändler „und Versorger“ 285, die Erdgas an Endverbraucher verkaufen, auf die die Bestimmungen des 

Konsumentenschutzgesetzes Anwendung finden, haben jedenfalls die Möglichkeit zum Abschluss von nichtunterbrech-
baren Erdgaslieferungsverträgen vorzusehen. 
                                            
282 idF Artikel 2 Z 55 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
283 idF Artikel 2 Z 56 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
284 idF Artikel 2 Z 56 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
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„(3) Erdgashändler und Versorger haben für Kunden, deren Verbrauch nicht mit einem Lastprofilzähler gemessen 
wird Allgemeine Geschäftsbedingungen (Lieferbedingungen) für die Belieferung mit Erdgas zu erstellen, in welchen die 
angebotenen Leistungen beschrieben werden. Diese Lieferbedingungen  sowie jede Änderung dieser Lieferbedingungen 
sind der Energie-Control Kommission vor Aufnahme des Dienstes in elektronischer Form anzuzeigen und in geeigneter 
Form kundzumachen. 

(4) Änderungen der Geschäftsbedingungen und der vertraglich vereinbarten Entgelte sind nur nach Maßgabe des 
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs und des Konsumentenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 140/1979, zulässig. Solche Ände-
rungen sind dem Kunden schriftlich mitzuteilen. Wird das Vertragsverhältnis für den Fall, dass der Kunde den Änderun-
gen der Geschäftsbedingungen oder der Entgelte widerspricht, beendet, endet das Vertragsverhältnis mit dem nach einer 
Frist von 3 Monaten folgenden Monatsletzten. 

(5) Die Lieferbedingungen gemäß Abs. 3 haben zumindest zu enthalten: 
 1. Name und Anschrift des Erdgashändlers bzw. Versorgers, 
 2. erbrachte Leistungen und angebotene Qualitätsstufen sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt für den Beginn der 

Belieferung, 
 3. Art und Weise, wie aktuelle Informationen über die jeweils geltenden vertraglich vereinbarten Entgelte für den 

Kunden zur Verfügung gestellt werden, 
 4. Angaben über die Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des 

Vertragsverhältnisses, Vorhandensein eines Rücktrittsrechts, 
 5. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leis-

tungsqualität und 
 6. einen Hinweis auf die zur Verfügung stehenden Beschwerdemöglichkeiten. 

(6) Die Energie-Control Kommission kann die Anwendung der gemäß Abs. 1 und 2 angezeigten Lieferbedingungen 
innerhalb von zwei Monaten insoweit untersagen, als diese gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten 
verstoßen. Die Zuständigkeiten zur Überprüfung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach anderen Rechtsvorschrif-
ten bleiben unberührt. 

(7) Durch die Regelungen der Abs. 3 bis 6 bleiben die Bestimmungen des KSchG und des ABGB unberührt. 
(8) Erdgashändler und Versorger haben der Energie-Control Kommission die Lieferbedingungen sowie jede Ände-

rung derselben in einer von dieser vorgegebenen elektronischen Form zu übermitteln. 
(9) Erdgashändler und Versorger haben an der langfristigen Planung des Regelzonenführers mitzuwirken.“ 286  

„Mindestanforderungen an Rechnungen und Informations- und Werbematerial 
§ 40a. (1) An Endverbraucher gerichtetes Informations- und Werbematerial sowie Rechnungen sind transparent 

und konsumentenfreundlich zu gestalten. Soweit über das Systemnutzungsentgelt und den Preis für Erdgas (Energie-
preis) gemeinsam informiert, diese gemeinsam beworben oder der Abschluss eines gemeinsamen Vertrages angeboten 
wird oder ein solcher abgerechnet werden soll, sind die Komponenten des Systemnutzungsentgelts, die Zuschläge für 
Steuern und Abgaben sowie der Energiepreis in transparenter Weise getrennt auszuweisen. Die Angabe des Energie-
preises hat jedenfalls in Cent/kWh sowie unter Anführung eines allfälligen Grundpreises zu erfolgen. 

(2) Auf Rechnungen über die Systemnutzung sind von Netzbetreibern, Lieferanten, Erdgashändlern und Versorgern 
unbeschadet der Bestimmungen des § 23 Abs. 6 insbesondere folgende Informationen anzugeben: 
 1. Die Zuordnung der Kundenanlagen zu den Netzebenen gemäß § 23b Abs. 1; 
 2. bei leistungsgemessenen Kunden das vereinbarte bzw. erworbene Ausmaß für die Inanspruchnahme des Netzes 

in Kilowattstunden pro Stunde (kWh/h); 
 3. die Zählpunktsbezeichnungen; 
 4. die Zählerstände, die für die Abrechnung herangezogen wurden; 
 5. Informationen über die Art der Zählerstandsermittlung. Es ist dabei anzugeben, ob eine Zählerablesung durch 

den Netzbetreiber, eine Selbstablesung durch den Kunden oder eine rechnerische Ermittlung von Zählerständen 
vorgenommen wurde; und 

 6. die transportierte Energiemenge im Abrechnungszeitraum je Tarifzeit.“ 287 

                                                                                                                                                  
285 idF Artikel 2 Z 56 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
286 idF Artikel 2 Z 57 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. § 40 Abs. 3 bis 8 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft, § 40 Abs. 9 mit Ablauf des 
27. Juni 2006. 
 
287 idF Artikel 2 Z 58 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 
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2. Hauptstück 

Netzzugangsberechtigte 
Rechte der Netzzugangsberechtigten 

§ 41. Kunden sind berechtigt, mit Produzenten, Erdgashändlern und Erdgasunternehmen unter Beachtung der für 
Altverträge geltenden Kündigungsfristen Verträge über die Lieferung von Erdgas zur Deckung des Bedarfes inländischer 
Endverbraucher zu schließen und hinsichtlich dieser Erdgasmengen ab dem 1. Oktober 2002 Netzzugang zu begehren. 
Hinsichtlich grenzüberschreitender Transporte richtet sich die Netzzugangsberechtigung nach den Bestimmungen des 
Zielstaates (§ 31e). 

Beantragung des Netzzuganges durch Erdgasunternehmen  
§ 41a. Erdgasunternehmen können den Netzzugang im Namen ihrer Kunden begehren. Erzeuger von biogenen Ga-

sen (Bio- und Holzgas) können im Name ihrer Kunden den Netzzugang begehren, sofern hiedurch die Interoperabilität 
der Netze nicht beeinträchtigt wird. 

Geltendmachung des Rechts auf Netzzugang 
§ 41b. Das Recht auf Netzzugang (§ 17) ist gegenüber demjenigen Netzbetreiber geltend zu machen, an dessen Netz 

die im Inland gelegene Kundenanlage angeschlossen ist. Wurde der Netzzugang zu Unrecht verweigert, haftet der Netz-
betreiber gegenüber dem Netzzugangsberechtigten für den durch die rechtswidrige Netzzugangsverweigerung entstande-
nen Schaden gemäß § 19 Abs. 6. Ist die Kundenanlage in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gelegen, 
sind die §§ 31d bis 31i anzuwenden. 

3. Hauptstück 
Bilanzgruppen 

Bildung von Bilanzgruppen  
§ 42. 288 (1) Netzbenutzer sind verpflichtet, sich einer Bilanzgruppe anzuschließen oder eine eigene Bilanzgruppe zu 

bilden. Netzbenutzer sind verpflichtet, entsprechend ihren gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen Daten, Zäh-
lerwerte und sonstige zur Ermittlung ihres Verbrauches dienende Angaben an Regelzonenführer, Netzbetreiber, Bilanz-
gruppenverantwortliche sowie den Bilanzgruppenkoordinator gemäß den sich aus den vertraglichen Vereinbarungen 
ergebenden Verpflichtungen bereitzustellen und zu übermitteln, soweit dies zur Aufrechterhaltung eines wettbewerbs-
orientierten Gasmarktes und zur Wahrung des Konsumentenschutzes erforderlich ist. 

(2) Die Bildung und Veränderung von Bilanzgruppen erfolgt durch den Bilanzgruppenverantwortlichen. Bilanz-
gruppen können über Bundesländergrenzen hinaus, innerhalb der Regelzonen gebildet werden. 

(3) Die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen darf eine natürliche oder juristische Person oder eine Perso-
nengesellschaft des Handelsrechtes mit Hauptwohnsitz oder Sitz im Inland oder einem anderen EU-Mitgliedstaat oder 
EWR-Vertragsstaat ausüben.  

(4) Kommt ein Versorger seiner gesetzlichen Verpflichtung gemäß Abs. 1 nicht nach, so gilt § 9 E-RBG mit der 
Maßgabe, dass der verpflichtete Versorger mit Verfahrensanordnung aufzufordern ist, innerhalb angemessener, von der 
Behörde zu bestimmender Frist dieser Verpflichtung zu entsprechen. Kommt der Versorger auch dieser Aufforderung 
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, ist der gesetzmäßige Zustand dadurch herzustellen, dass der Versorger mit Be-
scheid einer Bilanzgruppe zugewiesen wird (§ 42f). 

Aufgaben und Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen 
§ 42a. 289 (1) Der Bilanzgruppenverantwortliche ist zur Erfüllung seiner Aufgaben und Pflichten sowie der Einhal-

tung der Marktregeln verpflichtet. Der Bilanzgruppenverantwortliche hat folgende Aufgaben: 
 1. die Erstellung von Fahrplänen und Übermittlung derer an den Bilanzgruppenkoordinator und Regelzonenführer; 
 2. den Abschluss von Vereinbarungen betreffend Reservehaltung sowie die Versorgung von Kunden jener Versor-

ger, die der Bilanzgruppe gemäß § 42f durch die Energie-Control GmbH zugewiesen wurden; 
 3. die Meldung bestimmter Aufbringungs- und Verbrauchsdaten für technische Zwecke; 
 4. die Meldung von Aufbringungs- und Abnahmefahrplänen von Großabnehmern und Einspeisern nach definierten 

Regeln für technische Zwecke; 
 5. die Entrichtung von Entgelten (Gebühren) an den Bilanzgruppenkoordinator; 
 6. die Entrichtung der Entgelte für Ausgleichsenergie an den Bilanzgruppenkoordinator sowie die Weiterverrech-

nung der Entgelte an die Bilanzgruppenmitglieder. 
(2) Die Bilanzgruppenverantwortlichen sind verpflichtet, 

                                            
288 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft, soweit dies für die Vorbereitung der Vollliberalisierung per 1. Okto-
ber 2002 erforderlich ist. 
289 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft, soweit dies für die Vorbereitung der Vollliberalisierung per 1. Okto-
ber 2002 erforderlich ist. 
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 1. Verträge mit dem Bilanzgruppenkoordinator, den Netzbetreibern und den Bilanzgruppenmitgliedern über den 
Datenaustausch abzuschließen; 

 2. eine Evidenz der Bilanzgruppenmitglieder zu führen; 
 3. entsprechend den Marktregeln Daten an den Bilanzgruppenkoordinator, den Regelzonenführer, die Netzbetrei-

ber und die Bilanzgruppenmitglieder weiterzugeben; 
 4. Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen zu erstellen und dem Bilanzgruppenkoordinator zu melden; die Meldung 

kann auch im Nachhinein von einem Bilanzgruppenverantwortlichen bis zu einem vom Bilanzgruppenkoordina-
tor festgesetzten Zeitpunkt erfolgen; 

 5. Ausgleichsenergie für die Bilanzgruppenmitglieder – im Sinne einer Versorgung mit dieser – zu beschaffen; 
 6. die genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen der Netzbetreiber einzuhalten; 
 7. der Energie-Control GmbH Allgemeine Bedingungen zur Genehmigung vorzulegen und über Aufforderung 

dieser abzuändern oder neu zu erstellen, sofern dies zur Erreichung eines wettbewerbsorientierten Marktes er-
forderlich ist; 

 „8. die an den Ein- und Ausspeisepunkten der Regelzone zu Gunsten seiner unmittelbaren Bilanzgruppenmitglieder 
zugeordneten Kapazitäten zu verwalten und Netzzugangsanträge oder  Anträge auf Kapazitätserweiterung sei-
ner Bilanzgruppenmitglieder an den Regelzonenführer weiterzuleiten.“ 290 

(3) Wechselt ein Bilanzgruppenmitglied die Bilanzgruppe oder den Versorger, sind die Daten des Bilanzgruppen-
mitgliedes der neuen Bilanzgruppe oder dem neuen Versorger weiterzugeben. 

Allgemeine Bedingungen der Bilanzgruppenverantwortlichen 

§ 42b. 291 „(1) Die Allgemeinen Bedingungen für Bilanzgruppenverantwortliche sowie deren Änderungen bedürfen 
der Genehmigung der Energie-Control GmbH. Die Genehmigung ist unter Auflagen oder befristet zu erteilen, wenn dies 
zur Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes notwendig ist. Die Befristung darf einen Zeitraum von drei Jahren nicht 
unterschreiten. Bilanzgruppenverantwortliche sind verpflichtet, die zur Genehmigung eingereichten Allgemeinen Bedin-
gungen auf Aufforderung der Energie-Control GmbH zu ändern oder neu zu erstellen.“ 292 

(2) Die Allgemeinen Bedingungen dürfen nicht diskriminierend sein und keine missbräuchlichen Praktiken oder 
ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten. Insbesondere sind sie so zu gestalten, dass  
 1. die Erfüllung der dem Bilanzgruppenverantwortlichen obliegenden Aufgaben gewährleistet ist; 
 2. die Leistungen der Bilanzgruppenmitglieder mit den Leistungen des Bilanzgruppenverantwortlichen in einem 

sachlichen Zusammenhang stehen; 
 3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht zugewiesen sind; 
 4. die Verpflichtung der Vertragspartner zur Einhaltung der Marktregeln; 
 5. sie klar und übersichtlich gefasst sind; 
 6. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten. 

(3) Die Allgemeinen Bedingungen haben insbesondere zu enthalten 
 1. die näheren Bestimmungen über die Bildung von Bilanzgruppen; 
 2. die wesentlichen Merkmale jener Bilanzgruppenmitglieder, für die der Verbrauch von Erdgas durch einen Last-

profilzähler zu ermitteln ist; 
 3. die Aufgaben und Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen; 
 4. die Grundsätze der Fahrplanerstellung; 
 5. die Frist, innerhalb der die Fahrpläne einer Bilanzgruppe den Verteilerunternehmen und dem Fernleitungsunter-

nehmen bekannt zu geben sind. 
Zulassung von Bilanzgruppenverantwortlichen 

§ 42c. 293 (1) Die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen bedarf einer Genehmigung durch die Energie-
Control GmbH. Dem Antrag auf Erteilung der Genehmigung sind nachstehende Unterlagen anzuschließen: 
 1. Vereinbarungen mit dem Bilanzgruppenkoordinator sowie dem Regelzonenführer, die zur Erfüllung der in die-

sem Gesetz festgelegten Aufgaben und Verpflichtungen, insbesondere in administrativer und kommerzieller 
Hinsicht, erforderlich sind; 

 2. Nachweise über die Eintragung ins Firmenbuch (Firmenbuchauszug) oder eines gleichwertigen Registers und 
über den Sitz (Hauptwohnsitz); 

                                            
290 idF Artikel 2 Z 59 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 
291 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft, soweit dies für die Vorbereitung der Vollliberalisierung per 1. Okto-
ber 2002 erforderlich ist. 
292 idF Artikel 2 Z 59a des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
293 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft, soweit dies für die Vorbereitung der Vollliberalisierung per 1. Okto-
ber 2002 erforderlich ist. 
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 3. Nachweise, dass der Antragsteller und seine nach außen vertretungsbefugten Organe  
 a) eigenberechtigt sind und das 24. Lebensjahr vollendet haben; 
 b) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder Staatsangehörige eines anderen EU-Mitgliedstaates oder 

EWR-Vertragsstaates sind; 
 c) nicht gemäß Abs. 4 bis 7 von der Ausübung der Genehmigung ausgeschlossen sind; 
 4. Nachweise, dass der Bilanzgruppenverantwortliche, mindestens ein Gesellschafter bzw. Komplementär oder 

mindestens ein Geschäftsführer oder ein Vorstand oder ein leitender Angestellter fachlich geeignet ist; 
 5. Nachweis, dass der Bilanzgruppenverantwortliche für die Ausübung seiner Tätigkeit als Bilanzgruppenverant-

wortlicher über ein Haftungskapital von mindestens 50 000 € etwa in Form einer Bankgarantie oder einer ent-
sprechenden Versicherung, verfügt, unbeschadet einer auf Grund der Art und des Umfanges der Geschäftstätig-
keit allenfalls erforderlichen höheren Kapitalausstattung gemäß der nach Z 1 vorzulegenden Vereinbarung; 

 6. ein aktueller Auszug aus dem Strafregister oder eine gleichwertige Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwal-
tungsbehörde des Herkunftslandes des Zulassungswerbers (der natürlichen Personen, denen ein maßgeblicher 
Einfluss auf den Zulassungswerber zukommt), aus der hervorgeht, dass kein Ausschließungsgrund im Sinne der 
Abs. 3 und 4 vorliegt. 

(2) Die fachliche Eignung ist gegeben, wenn im ausreichenden Maße theoretische und praktische Kenntnisse in der 
Abwicklung von Erdgasgeschäften oder in einer leitenden Tätigkeit auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft, insbesondere 
im Erdgashandel, in der Gewinnung von Erdgas oder im Betrieb eines Netzes oder eines Speichers, vorliegen. 

(3) Die Genehmigung ist erforderlichenfalls unter Auflagen zu erteilen, wenn alle Voraussetzungen gemäß Abs. 1 
vorliegen. Ab Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen hat die Energie-Control GmbH binnen zwei Monaten zu 
entscheiden, andernfalls ist der Antragsteller berechtigt, die Tätigkeit als Bilanzgruppenverantwortlicher vorläufig aus-
zuüben. Eine Untersagung der Tätigkeit erfolgt in sinngemäßer Anwendung des § 42d. 

(4) Von der Ausübung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen ist ausgeschlossen, wer von einem Ge-
richt zu einer drei Monate übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verur-
teilt worden ist, wenn die Verurteilung weder getilgt ist noch der Beschränkung der Auskunft aus dem Strafregister un-
terliegt. Dies gilt auch, wenn mit dem angeführten Ausschlussgrund vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht 
wurden. 

(5) Wer wegen der Finanzvergehen des Schmuggels, der Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben, der 
Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 lit. a des Finanzstrafgesetzes der Hinterziehung von Monopoleinnahmen, des vorsätz-
lichen Eingriffes in ein staatliches Monopolrecht oder der Monopolhehlerei nach § 46 Abs. 1 lit. a des Finanzstrafgeset-
zes bestraft worden ist, ist von der Ausübung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen ausgeschlossen, wenn 
über ihn wegen eines solchen Finanzvergehens eine Geldstrafe von mehr als 7 300 € oder neben einer Geldstrafe eine 
Freiheitsstrafe verhängt wurde und wenn seit der Bestrafung noch nicht fünf Jahre vergangen sind. Dies gilt auch, wenn 
mit den angeführten Ausschlussgründen vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden. 

(6) Rechtsträger, über deren Vermögen bereits einmal der Konkurs oder ein Ausgleichsverfahren eröffnet wurde 
oder gegen die der Antrag auf Konkurseröffnung gestellt, der Antrag aber mangels eines zur Deckung der Kosten des 
Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen wurde, sind von der Ausübung einer Konzes-
sion ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn mit den angeführten Ausschlussgründen vergleichbare Tatbestände im Aus-
land verwirklicht wurden. 

(7) Eine natürliche Person ist von der Ausübung einer Konzession ausgeschlossen, wenn über ihr Vermögen ein 
Schuldenregulierungsverfahren eröffnet wurde, oder ihr ein maßgebender Einfluss auf den Betrieb der Geschäfte eines 
anderen Rechtsträgers als einer juristischen Person zusteht oder zugestanden ist, auf die der Abs. 6 anzuwenden ist oder 
anzuwenden war. 

Widerruf und Erlöschen der Genehmigung 

§ 42d. 294 (1) Die Energie-Control GmbH kann die dem Bilanzgruppenverantwortlichen erteilte Genehmigung wi-
derrufen, wenn er  
 1. seine Tätigkeit nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Erteilung der Genehmigung aufnimmt oder  
 2. seine Tätigkeit länger als ein Monat nicht ausübt. 

(2) Die Energie-Control GmbH hat die dem Bilanzgruppenverantwortlichen erteilte Genehmigung zu widerrufen, 
wenn  
 1. eine im § 42c Abs. 1 festgelegte Voraussetzung nicht oder nicht mehr vorliegt oder  
 2. er zumindest dreimal wegen Verletzung seiner Aufgaben und Pflichten (§ 42a) rechtskräftig bestraft worden und 

der Widerruf im Hinblick auf die Übertretungen nicht unverhältnismäßig ist. 
(3) Bescheide gemäß Abs. 2 sind jedenfalls unaufschiebbare Maßnahmen im Sinne des § 57 Abs. 1 AVG. 

                                            
294 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft, soweit dies für die Vorbereitung der Vollliberalisierung per 1. Okto-
ber 2002 erforderlich ist. 
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(4) Die Genehmigung erlischt, wenn über das Vermögen des Bilanzgruppenverantwortlichen ein Konkurs- oder 
Ausgleichsverfahren oder ein Schuldenregulierungsverfahren eröffnet wird oder wenn der Antrag auf Konkurseröffnung 
mangels eines zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens hinreichenden Vermögens rechtskräftig abgewiesen wird. 

(5) Wird die Genehmigung einer Bilanzgruppe widerrufen oder erlischt sie oder will der Bilanzgruppenverantwort-
liche die Bilanzgruppe auflösen, so sind die der Bilanzgruppe angehörigen Versorger durch Bescheid der Energie-
Control GmbH einer anderen Bilanzgruppe zuzuweisen (§ 42f). Die Auflösung der Bilanzgruppe ist erst nach Rechts-
kraft der Zuweisung zulässig. 

Wechsel des Versorgers oder der Bilanzgruppe 
§ 42e. 295 Die Energie-Control GmbH ist ermächtigt, das für den Wechsel des Versorgers und der Bilanzgruppe maßgeb-
liche Verfahren einschließlich der in diesem Zusammenhang zu beachtenden Fristen und Termine durch Verordnung 
näher zu regeln. Bei der Ausgestaltung des Verfahrens ist insbesondere auf die im Zusammenhang mit einem Wechsel 
vom Netzbetreiber (Bilanzgruppenverantwortlichen) zu treffenden technischen Vorkehrungen, die Vereinbarkeit der 
Fristen und Termine mit der Bilanzierung nach dem Bilanzgruppensystem, die Gewährleistung der Versorgungssicher-
heit sowie die Durchsetzbarkeit des Kundenwillens Bedacht zu nehmen. „Jedenfalls können Verteilernetzbetreiber auch 
verpflichtet werden innerhalb einer bestimmten Frist auf Verlangen eines Kunden dessen Zählpunktsbezeichnung ihm 
oder einem Bevollmächtigten in einem gängigen Datenformat in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.“ 296 

Zuweisung von Versorgern zu Bilanzgruppen 
§ 42f. (1) Die Zuweisung von Netzbenutzern, 

 1. die keiner Bilanzgruppe angehören oder 
 2.  die keine eigene Bilanzgruppe bilden, 
zu einer Bilanzgruppe hat durch Bescheid der Energie-Control GmbH zu erfolgen. Vertragliche Vereinbarungen, die das 
Verhältnis zwischen den zugewiesenen Versorgern und deren Kunden gestalten, werden durch den Akt der Zuweisung 
nicht berührt. Die Allgemeinen Bedingungen des Bilanzgruppenverantwortlichen gelten als integrierender Bestandteil 
der durch den Akt der Zuweisung konstitutiv begründeten Rechtsbeziehung der unmittelbaren Mitgliedschaft zur Bilanz-
gruppe. Die im Zeitpunkt der Zuweisung in Vertragsbeziehungen zu den Versorgern stehenden Kunden haben keine 
Parteistellung im Verfahren. 

(2) Die Versorgung der Kunden der einer Bilanzgruppe gemäß Abs. 1 zugewiesenen Versorger durch den Bilanz-
gruppenverantwortlichen hat zu marktüblichen Preisen erfolgen. 

Erdgasbörsen 
§ 42g. (1) Ein Börseunternehmen oder eine Abwicklungsstelle für Börsegeschäfte am Erdgasmarkt hat die hiefür 

notwendigen Kriterien einer Bilanzgruppe zu erfüllen, sobald es in die Vertragsverhältnisse der Marktteilnehmer als 
Vertragspartner eintritt und die Erfüllung der Börsegeschäfte bzw. deren physikalische Abwicklung durch die Übermitt-
lung von Fahrplänen an die Verrechnungsstellen, die Regelzonenführer und die betreffenden Bilanzgruppenkoordinato-
ren dokumentiert wird. Dies gilt insbesondere hinsichtlich Fahrplanabwicklung, Engpassmanagement, Datenaustausch 
und Risikotragung bezüglich des Anfalles von Ausgleichsenergie.  

(2) Diese Kriterien werden grundsätzlich in den Allgemeinen Bedingungen des Bilanzgruppenkoordinators geregelt. 
Darüber hinaus hat das Börseunternehmen bzw. die Abwicklungsstelle mit der Verrechnungsstelle, dem Regelzonenfüh-
rer und dem Bilanzgruppenverantwortlichen erforderlichenfalls Vereinbarungen abzuschließen, welche die Möglichkei-
ten einer Vermeidung bzw. einer Minimierung des Risikos eines Anfalles von Ausgleichsenergie beim Börseunterneh-
men bzw. bei der Abwicklungsstelle zum Inhalt haben. Diese Vereinbarungen haben auch Regelungen für einen aus-
nahmsweisen Anfall von Ausgleichsenergie und dessen Folgen zu beinhalten. 

(3) Die Überwachung der Einhaltung der für Bilanzgruppenverantwortliche geltenden Vorschriften durch das Bör-
seunternehmen bzw. die Abwicklungsstelle obliegt der Energie-Control GmbH. Die Zuständigkeit der Börseaufsicht 
durch den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit bleibt hiervon unberührt.“ 297 

„3a. Hauptstück 

Produzenten 

Datenübermittlung an den Regelzonenführer 
§ 42h. Sofern nicht ohnehin diesbezügliche Daten vom nachgelagerten Netzbetreiber an den Regelzonenführer 

übermittelt werden, sind diesem über den nachgelagerten Netzbetreiber zeitgleich die für die Netzstabilität in der Regel-

                                            
295 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft, soweit dies für die Vorbereitung der Vollliberalisierung per 1. Okto-
ber 2002 erforderlich ist. 
296 idF Artikel 2 Z 60 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. Tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 
297 idf Artikel 1 Z 12 (Die §§ 13 bis 43 samt Gliederungsbezeichnungen entfallen) und Z 13 (Nach § 11 wird folgender 4. Teil und 5. 
Teil eingefügt) des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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zone wesentlichen Daten über die jeweils aktuelle Drucksituation sowie Mengendurchfluss an wesentlichen Ein- und 
Ausspeisepunkten der Regelzone in elektronischer Form zu übermitteln.“ 298 

6. Teil 

Erdgasleitungsanlagen 

„1. Abschnitt 

Beschaffenheit von Erdgasleitungsanlagen 

„Technische Mindestanforderungen an Leitungsanlagen 
§ 43. Zur Sicherstellung der den Netzbetreibern (§ 6 Z 33) auferlegten Verpflichtungen sind bei der Errichtung, der 

Herstellung und beim Betrieb von Erdgasleitungsanlagen die Regeln der Technik (§ 6 Z 41) einzuhalten.“ 299 
„2“ 300. Abschnitt 

Errichtung und Auflassung von Erdgasleitungsanlagen 

„Genehmigungspflicht 
§ 44. (1) Unbeschadet der nach anderen Vorschriften bestehenden Genehmigungs- oder Bewilligungspflichten be-

darf die Errichtung, Erweiterung, wesentliche Änderung und der Betrieb von Erdgasleitungsanlagen einer gasrechtlichen 
Genehmigung durch die Behörde. 

„(2) Von der Genehmigungspflicht sind Erdgasleitungsanlagen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis 
einschließlich 0,6 MPa ausgenommen, sofern beim Inhaber der Leitungsanlage 
 1. Lage- und Ausführungspläne, technische Beschreibungen der Leitungsanlage sowie Aufzeichnungen, aus denen 

hervorgeht, dass die Leitungsanlage entsprechend den einschlägigen Regeln der Technik errichtet und betrieben 
wird, und in denen die maßgebenden Regeln der Technik beschrieben und ihre Einhaltung belegt wird oder 

 2. die kompletten Zertifizierungsunterlagen nach ÖVGW PV 200 „Qualitätsanforderungen für Gasnetzbetreiber, 
Anforderungen von Prüfungen für die Zertifizierung von Gasnetzbetreibern“, erhältlich in der Österreichischen 
Vereinigung für das Gas- und Wasserfach bzw. nach anderen geeigneten Zertifizierungsverfahren (zB ÖNORM 
EN ISO 9001 ,,Qualitätssicherungssysteme - Anforderungen (ISO 9001:2000)“), alle erhältlich beim Österrei-
chischen Institut für Normenwesen, 1020 Wien, Heinestraße 38, sowie 

 3. ein Sicherheitskonzept gemäß den §§ 24 Abs. 1 Z 3, 31a Abs. 2 Z 2 und § 67 Abs. 2 Z 12 sowie der Haftpflich-
tversicherungsnachweis gemäß § 37 

zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die Behörde aufliegen und keine Zwangsrechte gemäß § 57 in Anspruch genom-
men werden. Erdgasleitungsanlagen mit einem Druckbereich über 0,1 MPa sind drei Monate vor der geplanten Errich-
tung der Behörde unter Anschluss der im § 67 Abs. 2 Z 1, 5, 12 und 13 angeführten Unterlagen anzuzeigen. Die Behörde 
hat die Ausführung über Antrag eines Netzbetreibers binnen drei Monaten zu untersagen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 47 Abs. 3 vorliegen. § 48 Abs. 1 Z 4 gilt sinngemäß. Sind der Anzeige die Unterlagen gemäß § 67 Abs. 2 Z 1, 5, 12 und 
13 nicht beigeschlossen und werden diese auch nicht nach Aufforderung gemäß § 13 AVG der Behörde vorgelegt, ist die 
Anzeige innerhalb einer Frist von drei Monaten zurückzuweisen.“ 301  

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist ermächtigt, jene im Abs. 2 bestimmten Voraussetzungen, unter 
denen Erdgasleitungsanlagen von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind, durch Verordnung abzuändern oder zu 
ergänzen, wenn nach für verbindlich erklärten Regeln der Technik keine nachteiligen Auswirkungen auf die gemäß § 45 
geschützten rechtlichen Interessen zu erwarten ist.“ 302 

Voraussetzungen 
§ 45. (1) Erdgasleitungsanlagen sind so zu errichten, zu erweitern, zu ändern und zu betreiben, daß 

 1. das Leben oder die Gesundheit 
 a) des Inhabers der Erdgasleitungsanlage, 
 b) der nicht den Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 450/1994, unterliegenden 

mittätigen Familienangehörigen und 
 c) der Nachbarn nicht gefährdet wird; 
 2. dingliche Rechte von Nachbarn nicht gefährdet werden; 
 3. Nachbarn durch Lärm, Geruch oder in anderer Weise nicht unzumutbar belästigt werden; 
 4. die sicherheitstechnischen Vorschriften eingehalten werden, sowie 
 5. die einschlägigen Regeln der Technik eingehalten werden. 
                                            
298 idF Artikel 2 Z 61 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
299 idF Artikel 2 Z 62 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
300 idF Artikel 1 Z 14 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
301 idF Artikel 2 Z 63 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
302 idF Artikel 1 Z 16 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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(2) Unter einer Gefährdung des Eigentums im Sinne des Abs. 1 Z 2 ist die Möglichkeit einer bloßen Minderung des 
Verkehrswertes des Eigentums nicht zu verstehen. 

Vorprüfung 
§ 46. (1) Die Behörde kann über Antrag des Antragstellers oder von Amts wegen ein Vorprüfungsverfahren anord-

nen, wenn ein Antrag auf vorübergehende Inanspruchnahme fremder Grundstücke (§ 56) oder auf Genehmigung einer 
Erdgasleitungsanlage (§ 47) vorliegt und zu befürchten ist, daß durch diese Erdgasleitungsanlage öffentliche Interessen 
nach § 47 Abs. 5 wesentlich beeinträchtigt werden. Die Behörde hat über diesen Antrag innerhalb einer Frist von drei 
Monaten zu entscheiden. 

(2) Im Rahmen eines Vorprüfungsverfahrens sind sämtliche Behörden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 
welche die durch die geplante Erdgasleitungsanlage berührten öffentlichen Interessen (§ 47 Abs. 5) vertreten, zu hören. 

(3) Nach Abschluß des Vorprüfungsverfahrens ist mit Bescheid festzustellen, ob und unter welchen Bedingungen 
die geplante Leitungsanlage den berührten öffentlichen Interessen nicht widerspricht. 

„Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen 
§ 47. (1) Erdgasleitungsanlagen dürfen unbeschadet der Bestimmung des § 44 Abs. 3 nur mit Genehmigung der Be-

hörde errichtet, erweitert, geändert und betrieben werden. 
(2) Die Genehmigung ist, erforderlichenfalls unter Vorschreibung von bestimmten und geeigneten Auflagen, zu er-

teilen,  
 1. wenn nach dem Stand der Technik (§ 6 Z 50) sowie der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften zu erwar-

ten ist, dass überhaupt oder bei Einhaltung der erforderlichenfalls vorzuschreibenden bestimmten geeigneten 
Auflagen die nach den Umständen des Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen im Sinne des § 45 Abs. 1 Z 1 
oder Z 2 vermieden und Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen im Sinne des § 45 
Abs. 1 Z 3 auf ein zumutbares Maß beschränkt werden;  

 2. wenn die Errichtung, die Erweiterung, die Änderung und der Betrieb der Anlage unter Einhaltung der geltenden 
sicherheitstechnischen Rechtsvorschriften und einschlägigen Regeln der Technik erfolgt und 

 3. wenn der Abschluss einer Haftpflichtversicherung und das Bestehen eines Sicherheitskonzeptes in ausreichen-
dem Ausmaß nachgewiesen wird. 

(3) Die Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage ist zu versagen, wenn die Errichtung, Erweiterung oder Änderung 
der Anlage mit den Zielen des § 3 unvereinbar ist oder einen Netzbetreiber daran hindern würde, die ihm auferlegten 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß § 4 zu erfüllen und diese Versagungsgründe nicht durch die Vorschrei-
bung von Auflagen beseitigt werden können. Die Energie-Control Kommission hat über Antrag eines Netzbetreibers das 
Vorliegen zumindest eines dieser Versagungsgründe innerhalb von zwei Monaten ab Einlangen des Antrags bescheid-
mäßig festzustellen. Der antragstellende Netzbetreiber hat das Vorliegen dieser Versagungsgründe nachzuweisen. Bis 
zur Entscheidung der Energie-Control Kommission hat die Behörde das Genehmigungsverfahren gemäß § 38 AVG 
auszusetzen.  

(4) Eine Versagung gemäß Abs. 3 ist unzulässig, wenn die Erdgasleitungsanlage ausschließlich zur Versorgung ei-
nes einzigen Endverbrauchers errichtet und betrieben wird. 

(5) Durch Auflagen ist eine Abstimmung mit bereits vorhandenen oder bewilligten anderen Energieversorgungsein-
richtungen, der Landeskultur, des Forstwesens, des Wasserrechtes, der Raumplanung, der Wasserwirtschaft, der Wild-
bach- und Lawinenverbauung, des Natur- und Landschaftsschutzes, des Denkmalschutzes, der Bodenkultur, des öffentli-
chen Verkehrs sowie der Landesverteidigung herbeizuführen. Zur Wahrung dieser Interessen sind die dazu berufenen 
Behörden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften zu hören.  

(6) Die Behörde kann bei Auflagen, deren Einhaltung aus Sicherheitsgründen vor Inbetriebnahme einer Überprü-
fung bedarf, zunächst nur die Genehmigung zur Errichtung erteilen und sich die Erteilung der Betriebsgenehmigung 
vorbehalten. 

(7) Ergibt sich nach der Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage, dass die gemäß § 45 Abs. 1 Z 1 bis 3 zu wahren-
den Interessen trotz Einhaltung der in der gasrechtlichen Genehmigung oder in einer allfälligen Betriebsgenehmigung 
vorgeschriebenen Auflagen nicht hinreichend geschützt sind, so hat die Behörde die nach dem Stand der Technik und 
dem Stand der medizinischen und der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften zur Erreichung dieses Schutzes 
erforderlichen anderen oder zusätzlichen Auflagen vorzuschreiben. Dies gilt auch für Anlagen, die von der Genehmi-
gungspflicht gemäß § 44 Abs. 2 ausgenommen sind, sinngemäß. Die Behörde hat solche Auflagen nicht vorzuschreiben, 
wenn sie unverhältnismäßig sind, vor allem wenn der mit der Erfüllung der Auflagen verbundene Aufwand außer Ver-
hältnis zu dem mit den Auflagen angestrebten Erfolg steht. Dabei sind insbesondere die Nutzungsdauer und die techni-
schen Besonderheiten zu berücksichtigen.“ 303 

Parteien 
§ 48. (1) Im Verfahren zur Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen haben Parteistellung: 

                                            
303 idF Artikel 1 Z 17 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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 1. der Genehmigungswerber; 
 2. alle Grundeigentümer, deren Grundstücke samt ihrem darunter befindlichen Boden oder darüber befindlichen 

Luftraum von Maßnahmen zur Errichtung, Erweiterung oder Änderung von Gasleitungsanlagen dauernd oder 
vorübergehend in Anspruch genommen werden, sowie die an diesen Grundstücken dinglich Berechtigten – aus-
genommen Hypothekargläubiger – und die Bergbauberechtigten; 

 3. die Nachbarn (Abs. 2), soweit ihre nach § 45 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 geschützten Interessen berührt werden; 
 4. Netzbetreiber, die einen Antrag auf Versagung der Genehmigung gemäß § 47 Abs. 3 gestellt haben. 

(2) Nachbarn sind alle Personen, die durch die Errichtung, die Erweiterung, die Änderung, den Bestand oder den 
Betrieb einer Erdgasleitungsanlage gefährdet oder belästigt oder deren Eigentum oder sonstige dingliche Rechte gefähr-
det werden könnten. Als Nachbarn gelten nicht Personen, die sich vorübergehend in der Nähe der Erdgasleitungsanlage 
aufhalten und nicht im Sinne des vorherigen Satzes dinglich berechtigt sind. Als Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von 
Einrichtungen, in denen sich, wie etwa in Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und Heimen, regelmäßig Personen 
vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen, und die Erhalter von Schulen hinsichtlich des 
Schutzes der Schüler, der Lehrer und der sonst in Schulen ständig beschäftigten Personen. 

(3) Als Nachbarn sind auch die im Abs. 2 erster Satz genannten Personen zu behandeln, die auf grenznahen Grund-
stücken im Ausland wohnen, wenn in dem betreffenden Staat österreichische Nachbarn in den entsprechenden Verfahren 
rechtlich oder doch tatsächlich den gleichen Nachbarschutz genießen. 

Weitere Ausnahmen von der Genehmigungspflicht 
§ 49. Unbeschadet der Bestimmung des § 44 Abs. 2 kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch Ver-

ordnung weitere Erdgasleitungsanlagen von der Genehmigungspflicht ausnehmen, wenn auf Grund ihrer Beschaffenheit 
zu erwarten ist, daß die gemäß § 45 wahrzunehmenden Interessen hinreichend geschützt sind. In dieser Verordnung 
können auch technische Regelwerke für die Beschaffenheit der von der Genehmigungspflicht ausgenommenen Erdgas-
leitungsanlagen für verbindlich erklärt werden. 

Anzeigepflichten bei Betriebsbeginn und Betriebsende 
§ 50. (1) Der Anlageninhaber hat die Fertigstellung der Erdgasleitungsanlage oder ihrer wesentlichen Teile der Be-

hörde anzuzeigen. Hat sich die Behörde anläßlich der Errichtungsgenehmigung eine Betriebsgenehmigung nicht vorbe-
halten, ist der Anlageninhaber nach der Anzeige über die Fertigstellung berechtigt, mit dem regelmäßigen Betrieb zu 
beginnen. 

(2) Wurde die Inbetriebnahme der Erdgasleitungsanlage einer Betriebsgenehmigung gemäß § 47 Abs. 6 vorbehal-
ten, ist nach der Fertigstellungsanzeige die Aufnahme des regelmäßigen Betriebes zu genehmigen, sofern die Auflagen 
der Errichtungsgenehmigung erfüllt wurden. 

(3) Der Anlageninhaber hat die dauernde Auflassung einer genehmigten Erdgasleitungsanlage der Behörde anzu-
zeigen. 

Eigenüberwachung 
§ 51. (1) Der Inhaber einer Erdgasleitungsanlage hat diese regelmäßig wiederkehrend zu prüfen oder prüfen zu las-

sen, ob sie den für die Anlage geltenden Vorschriften, dem Genehmigungsbescheid oder anderen nach diesem Bundes-
gesetz ergangenen Bescheiden entspricht. Sofern im Genehmigungsbescheid oder in einem anderen nach diesem Bun-
desgesetz ergangenen Bescheid oder andere für die Anlage geltenden Vorschriften nichts anderes bestimmt ist, betragen 
die Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen zehn Jahre. 

(2) Zur Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen gemäß Abs. 1 sind vom Inhaber der Erdgasleitungsanlagen 
Anstalten des Bundes oder eines Bundeslandes, akkreditierte Stellen im Rahmen des fachlichen Umfanges ihrer Akkre-
ditierung, staatlich autorisierte Anstalten, Ziviltechniker oder Gewerbetreibende, jeweils im Rahmen ihrer Befugnisse, 
heranzuziehen; wiederkehrende Prüfungen dürfen auch vom Inhaber der Erdgasleitungsanlage, sofern er geeignet und 
fachkundig ist, und von sonstigen geeigneten und fachkundigen Betriebsangehörigen vorgenommen werden. Als geeig-
net und fachkundig sind Personen anzusehen, wenn sie nach ihrem Bildungsgang und ihrer bisherigen Tätigkeit die für 
die jeweilige Prüfung notwendigen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen besitzen und auch die Gewähr für eine ge-
wissenhafte Durchführung der Prüfungsarbeiten bieten. 

(3) Über jede wiederkehrende Prüfung ist eine Prüfbescheinigung auszustellen, die insbesondere festgestellte Män-
gel und Vorschläge zu deren Behebung zu enthalten hat. Die Prüfbescheinigung und sonstige die Prüfung betreffende 
Schriftstücke sind, sofern im Genehmigungsbescheid oder in einem anderen Bescheid nichts anderes bestimmt ist, vom 
Inhaber der Anlage bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung der Anlage aufzubewahren und über Verlangen der Be-
hörde vorzulegen. 

(4) Sind in einer Prüfbescheinigung bei der wiederkehrenden Prüfung festgestellte Mängel festgehalten, so hat der 
Inhaber der Anlage unverzüglich eine Zweitschrift oder Ablichtung dieser Prüfbescheinigung und innerhalb angemesse-
ner Frist eine Darstellung der zur Mängelbehebung getroffenen Maßnahmen der Behörde zu übermitteln. 

Wechsel in der Person des Inhabers einer Erdgasleitungsanlage 
§ 52. Durch einen Wechsel in der Person des Inhabers einer Erdgasleitungsanlage wird die Wirksamkeit der Ge-

nehmigung zur Errichtung der Erdgasleitungsanlage und der Betriebsgenehmigung nicht berührt. 
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Erlöschen der Genehmigung 
§ 53. (1) Eine gemäß § 47 erteilte Genehmigung erlischt, wenn 

 a) mit der Errichtung nicht innerhalb von drei Jahren ab Rechtskraft der Genehmigung begonnen wird, oder 
 b) die Fertigstellungsanzeige (§ 50 Abs. 1) nicht innerhalb von fünf Jahren ab Rechtskraft der Errichtungsge-

nehmigung erfolgt. 
(2) Die Betriebsgenehmigung erlischt, wenn 

 a) der regelmäßige Betrieb nicht innerhalb eines Jahres ab Fertigstellungsanzeige, in den Fällen, in denen die 
Inbetriebnahme der Erdgasleitungsanlage der Erteilung einer Betriebsgenehmigung gemäß § 47 Abs. 6 vor-
behalten worden ist, ab Rechtskraft derselben, aufgenommen wird, oder 

 b) der Genehmigungsinhaber anzeigt, daß die Erdgasleitungsanlage dauernd außer Betrieb genommen wird, 
oder 

 c) der Betrieb der Erdgasleitungsanlage nach Feststellung der Behörde unbegründet durch mehr als drei Jahre 
unterbrochen wurde. 

(3) Die Fristen nach Abs. 1 und Abs. 2 lit. a können von der Behörde auf insgesamt höchstens sieben Jahre verlän-
gert werden, wenn die Planungs- oder Bauarbeiten dies erfordern und darum vor Fristablauf angesucht wird. 

(4) Nach Erlöschen der Errichtungs- oder Betriebsgenehmigung hat der letzte Anlageninhaber die Erdgasleitungsan-
lage über nachweisliche Aufforderung des Grundstückseigentümers umgehend abzutragen und den früheren Zustand 
nach Möglichkeit wiederherzustellen, es sei denn, daß dies durch privatrechtliche Vereinbarungen über das Belassen der 
Erdgasleitungsanlage ausgeschlossen wurde. Hiebei ist mit möglichster Schonung und Ermöglichung des bestimmungs-
gemäßen Gebrauches der betroffenen Grundstücke vorzugehen. 

(5) Im Falle einer gänzlichen oder teilweisen Unterbrechung des Betriebes sind die notwendigen Vorkehrungen zu 
treffen, um Gefährdungen der im § 45 angeführten Schutzgüter zu vermeiden. 

Nicht genehmigte Erdgasleitungsanlagen 
§ 54. (1) Wird eine genehmigungspflichtige Erdgasleitungsanlage ohne Genehmigung errichtet, erweitert oder we-

sentlich geändert oder eine Anlage, für deren Betrieb die Genehmigung vorbehalten wurde, ohne Betriebsgenehmigung 
betrieben, so hat die Behörde mit Bescheid die zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes erforderlichen Maßnahmen, 
wie die Einstellung der Bauarbeiten, die Einstellung des Betriebes, die Beseitigung der nicht genehmigten Anlage oder 
Anlagenteile anzuordnen. Dabei ist auf eine angemessene Frist zur Durchführung der erforderlichen Arbeiten Bedacht zu 
nehmen. 

(2) Die Beseitigung von Anlagen oder Anlagenteilen darf jedoch nicht verfügt werden, wenn zwischenzeitig die Er-
teilung der erforderlichen Genehmigung beantragt wurde und der Antrag nicht zurückgewiesen oder abgewiesen wurde. 

Einstweilige Sicherheitsmaßnahmen 
§ 55. (1) Um die, durch eine, diesem Bundesgesetz unterliegende Erdgasleitungsanlage verursachte Gefahr für das 

Leben oder die Gesundheit von Menschen oder für das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der Nachbarn abzuweh-
ren oder um die durch eine nicht genehmigte oder nicht genehmigungspflichtige Erdgasleitungsanlage verursachte un-
zumutbare Belästigung der Nachbarn abzustellen, hat die Behörde entsprechend dem Ausmaß der Gefährdung oder Be-
lästigung mit Bescheid die gänzliche oder teilweise Stilllegung der Erdgasleitungsanlage, die Stilllegung von Maschinen 
oder sonstige, die Anlage betreffende Sicherheitsmaßnahmen oder Vorkehrungen zu verfügen. Hat die Behörde Grund 
zur Annahme, daß zur Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen an Ort und Stelle erforderlich sind, so darf sie nach Verstän-
digung des Inhabers der Erdgasleitungsanlage, des Betriebsleiters oder des Eigentümers der Anlage oder, wenn eine 
Verständigung dieser Personen nicht möglich ist, einer Person, die tatsächlich die Betriebsführung wahrnimmt, solche 
Maßnahmen auch ohne vorausgegangenes Verfahren und vor Erlassung eines Bescheides an Ort und Stelle treffen; hie-
rüber ist jedoch binnen eines Monats ein schriftlicher Bescheid zu erlassen, widrigenfalls die getroffene Maßnahme als 
aufgehoben gilt. Dieser Bescheid gilt auch dann als erlassen, wenn er gemäß § 19 des Zustellgesetzes, BGBI. 
Nr. 200/1982, wegen Unzustellbarkeit an die Behörde zurückgestellt worden ist und seit dem Anschlag an der Amtstafel 
durch die Behörde zwei Wochen verstrichen sind. Diese Bescheide sind sofort vollstreckbar. Sie treten mit Ablauf eines 
Jahres – vom Tage ihrer Rechtskraft an gerechnet – außer Kraft, soferne keine kürzere Frist im Bescheid festgesetzt 
wurde. Durch einen Wechsel in der Person des Inhabers der von der Maßnahme betroffenen Anlagen, Anlagenteile oder 
Gegenstände wird die Wirksamkeit dieser Bescheide nicht berührt. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für die Erlassung eines Bescheides gemäß Abs. 1 nicht mehr vor und ist zu erwar-
ten, daß in Hinkunft jene Vorschriften, deren Nichteinhaltung für die Maßnahmen nach Abs. 1 bestimmend waren, von 
dem Unternehmen eingehalten werden, das die Erdgasleitungsanlage betreiben will, so hat die Behörde auf Antrag dieses 
Unternehmens die mit Bescheid gemäß Abs. 1 getroffenen Maßnahmen ehestens zu widerrufen. 

Vorarbeiten zur Errichtung einer Erdgasleitungsanlage 
§ 56. (1) Zur Vornahme von Vorarbeiten für die Errichtung, die Erweiterung oder Änderung einer Erdgasleitungs-

anlage hat die Behörde auf Antrag die vorübergehende Inanspruchnahme fremder Grundstücke zu genehmigen. 
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(2) Im Antrag sind die Art und Dauer der beabsichtigten Vorarbeiten anzugeben. Weiters ist dem Antrag eine Über-
sichtskarte in geeignetem Maßstab beizuschließen, in welcher das von den Vorarbeiten berührte Gebiet ersichtlich zu 
machen ist. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf eine Entscheidung besteht nur dann, wenn der Beginn der Vorarbeiten innerhalb eines 
Jahres, gerechnet ab Antragstellung, in Aussicht genommen ist. 

(4) In der Genehmigung ist dem Antragsteller das Recht einzuräumen, fremde Grundstücke zu betreten und auf die-
sen die zur Vorbereitung des Bauentwurfes der Erdgasleitungsanlage erforderlichen Bodenuntersuchungen und sonstigen 
technischen Arbeiten vorzunehmen. Den Grundeigentümern und dinglich Berechtigten kommt keine Parteistellung zu. 

(5) Bei der Durchführung der Vorarbeiten hat der Berechtigte mit möglichster Schonung bestehender Rechte vorzu-
gehen und darauf Bedacht zu nehmen, daß der bestimmungsgemäße Gebrauch der betroffenen Grundstücke nach Mög-
lichkeit nicht behindert wird. 

(6) Die Genehmigung ist zu befristen. Die Frist ist unter Bedachtnahme auf die Art und den Umfang sowie die ge-
ländemäßigen Voraussetzungen der Vorarbeiten festzusetzen. Sie ist auf höchstens drei Jahre, gerechnet ab Zustellung 
des Bescheides, mit dem die Vorarbeiten genehmigt wurden, zu verlängern, soweit die Vorbereitung des Bauentwurfes 
dies erfordert. 

(7) Den Gemeinden, in welchen die Vorarbeiten durchgeführt werden sollen, hat die Behörde eine Ausfertigung der 
Genehmigung und eine Übersichtskarte gemäß Abs. 2 zuzustellen, die unverzüglich durch Anschlag an der Amtstafel 
kundzumachen sind. Die Kundmachungsfrist beträgt drei Wochen. Mit den Vorarbeiten darf erst nach Ablauf der 
Kundmachungsfrist begonnen werden. 

(8) Der zur Vornahme der Vorarbeiten Berechtigte hat unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 7 die Eigentümer 
oder die Nutzungsberechtigten der betroffenen Liegenschaften sowie allfällige Bergbauberechtigte mindestens vier Wo-
chen vorher vom beabsichtigten Beginn der Vorarbeiten schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

(9) Der zur Vornahme der Vorarbeiten Berechtigte hat die Eigentümer der betroffenen Grundstücke, die an diesen 
Grundstücken dinglich Berechtigten – ausgenommen Hypothekargläubiger – und allfällige Bergbauberechtigte für alle 
mit den Vorarbeiten unmittelbar verbundenen Beschränkungen ihrer zum Zeitpunkt der Genehmigung bestehenden 
Rechte angemessen zu entschädigen. Soweit hierüber keine Vereinbarung zustande kommt, ist die Entschädigung auf 
Antrag durch die Behörde festzusetzen. Für das Entschädigungsverfahren gilt „§ 71“ 304 sinngemäß. 

„3“ 305. Abschnitt 

Enteignung 

„Enteignungsvoraussetzungen 
§ 57. (1) Eine Enteignung durch die Entziehung oder die Beschränkung von Grundeigentum oder Rechten ist zuläs-

sig, wenn dies für die Errichtung der Fern- oder Verteilerleitung erforderlich und im öffentlichen Interesse gelegen ist. 
Ein öffentliches Interesse liegt jedenfalls dann vor, wenn die Erdgasleitungsanlage in der langfristigen Planung (§ 12e) 
vorgesehen ist. Bei Erdgasleitungsanlagen, die nicht Gegenstand der langfristigen Planung sind, liegt ein öffentliches 
Interesse jedenfalls dann vor, wenn die Errichtung dieser Anlage zur Erreichung der Zielsetzungen dieses Bundesgeset-
zes, insbesondere der in den §§ 3 und 12e umschriebenen Ziele, erforderlich ist. Für Erdgasleitungsanlagen mit einem 
Druckbereich bis einschließlich 0,6 MPa können private Grundstücke nur enteignet werden, wenn öffentliches Gut in 
dem betreffenden Gebiet nicht zur Verfügung steht oder die Benützung öffentlichen Gutes dem Erdgasunternehmen aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht zugemutet werden kann.“ 306 

(2) Die Enteignung umfaßt: 
 1. die Einräumung von Dienstbarkeiten an unbeweglichen Sachen; 
 2. die Abtretung von Eigentum an Grundstücken; 
 3. die Abtretung, Einschränkung oder Aufhebung anderer dinglicher Rechte an unbeweglichen Sachen und solcher 

Rechte, deren Ausübung an einen bestimmten Ort gebunden ist. 
(3) Von der im Abs. 2 Z 2 angeführten Maßnahme darf nur in jenen Fällen Gebrauch gemacht werden, wenn die üb-

rigen im Abs. 2 angeführten Maßnahmen nicht ausreichen. 
Zuständigkeit 

§ 58. (1) Über die Zulässigkeit, den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der Enteignung sowie nach Maßgabe 
des „§ 71“ 307 über die Höhe der Enteigungsentschädigung entscheidet die Behörde, die für die Genehmigung der Anlage 
gemäß § 60 zuständig ist. 

(2) Für Erdgasleitungsanlagen, die gemäß § 44 Abs. 2 von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind, ist zustän-
dige Behörde im Sinne von Abs. 1 der Landeshauptmann. 

                                            
304 idF Artikel 1 Z 18 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
305 idF Artikel 1 Z 14 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
306 idF Artikel 2 Z 64 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
307 idF Artikel 1 Z 18 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 



    

[GT - LIBERALISIERUNG - IDF 2009-11-26.DOC] Stand: 26. November 2009 Seite 111 von 140 

 

7. Teil 

Statistik 

Anordnung und Durchführung statistischer Erhebungen 
§ 59. (1) „Die Energie-Control GmbH“ 308  wird ermächtigt, statistische Erhebungen und sonstige statistische Arbei-

ten über gasförmige Energieträger jeder Art, die in ursprünglicher oder umgewandelter Form durch Verbrennen für Zwe-
cke der Energiegewinnung verwendet werden können, anzuordnen und durchzuführen. 309 

(2) Die Anordnung der statistischen Erhebungen hat durch Verordnung zu erfolgen. Die Verordnung hat neben der 
Anordnung von statistischen Erhebungen insbesondere zu enthalten: 
 1. Die Erhebungsmasse; 
 2. statistische Einheiten; 
 3. die Art der statistischen Erhebung; 
 4. Erhebungsmerkmale; 
 5. Merkmalsausprägung; 
 6. Häufigkeit und Zeitabstände der Datenerhebung; 
 7. die Bestimmung des Personenkreises, der zur Auskunft verpflichtet ist; 
 8. ob und in welchem Umfang die Ergebnisse der statistischen Erhebungen zu veröffentlichen sind, wobei die 

Bestimmungen des § 19 Abs. 2 Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, zu beachten sind. 
(3) Die Weitergabe von Einzeldaten an die Bundesanstalt “Statistik Österreich” für Zwecke der Bundesstatistik ist 

zulässig. 
(4) Die Durchführung der Erhebungen und sowie die Verarbeitung der auf Grund dieser Erhebungen beschafften 

Daten hat unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des Bundesstatistikgesetzes 2000 zu erfolgen. 
8. Teil 

Behörden und Verfahren 

1. Abschnitt 

Behörden 

„Zuständigkeit der Behörden in Gasangelegenheiten  

§ 60. (1) Die Zuständigkeit der Behörden in Gasangelegenheiten wird, soweit in den nachstehenden Absätzen nicht 
Anderes bestimmt wird, durch das E-RBG festgelegt. 

(2) Unbeschadet der Regelungen in Abs. 1 und 3 sind als Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes in erster Instanz 
zuständig: 
 1. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit für 
 a) die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die Erweiterung von Fernleitungsanla-

gen im Sinne des § 6 Z 15; 
 b) die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die Erweiterung von die Bundesländer-

grenzen überschreitenden Erdgasleitungsanlagen; 
 2. der Landeshauptmann  
 a) für die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die Erweiterung aller sonstigen Er-

dgasleitungsanlagen; 
 b) zur Feststellung über das Bestehen einer Anschlusspflicht gemäß § 25 Abs. 3. 

(3) Verwaltungsstrafen gemäß dem 9. Teil sind von der Bezirksverwaltungsbehörde zu verhängen.  
(4) In Verwaltungssachen, die die Genehmigung für die Errichtung, die Änderung oder die Erweiterung von Erdgas-

leitungsanlagen gemäß Abs. 2 Z 1 zum Gegenstand haben oder die Zulässigkeit, den Inhalt sowie den Gegenstand einer 
Enteignung für deren Errichtung zum Gegenstand haben, kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im Einzel-
fall die örtlich zuständigen Landeshauptmänner zur Vornahme von Amtshandlungen, insbesondere auch zur Erlassung 
von Bescheiden, ganz oder zum Teil ermächtigen, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit 
und Kostenersparnis gelegen ist. Die Landeshauptmänner treten für den betreffenden Fall vollständig an die Stelle des 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit.“ 310 
                                            
308 idF Artikel 1 Z 19 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
309 idF Artikel 1 Z 19 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 (Im § 59 entfällt der letzte Satz: „Von dieser Ermächtigung nicht umfasst sind 
statistische Erhebungen in Bezug auf die Gewinnung von gasförmigen Kohlenwasserstoffen.“) 
310 idF Artikel 1 Z 20 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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Verschwiegenheitspflicht 
„§ 61.“ 311 Wer an einem Verfahren auf Grund der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Bestimmungen als Be-

hördenvertreter, Sachverständiger oder Mitglied des Erdgasbeirats teilnimmt, darf Amts-, Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnisse, die ihm in dieser Eigenschaft anvertraut oder zugänglich geworden sind, weder während des Verfahrens noch 
nach dessen Abschluß offenbaren oder verwerten. 

2. Abschnitt 

Verfahren 

1. Unterabschnitt 

Allgemeines 

Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten 
„§ 62.“ 312 Erdgasunternehmen mit dem Sitz im Ausland, die ihre Tätigkeit im Inland entfalten, sind verpflichtet, 

gegenüber der Behörde einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten (§ 9 Zustellgesetz) zu bestellen. 
Auskunftspflicht 

„§ 63.“ 313 „(1) Die für die Durchführung von Verfahren zuständigen Behörden sind berechtigt, durch ihre Organe 
von den gemäß Abs. 2 Auskunftspflichtigen Auskunft über alles zu verlangen, was für die Durchführung ihrer Aufgaben 
nach diesem Bundesgesetz erforderlich ist und zu diesem Zweck auch in die Wirtschafts- und Geschäftsaufzeichnungen 
Einsicht zu nehmen.“ 314 

(2) Zur Auskunft sind alle Unternehmen und die Vereinigungen und Verbände von Unternehmen verpflichtet. Ge-
setzlich anerkannte Verschwiegenheitspflichten werden von der Auskunftspflicht nicht berührt. 

(3) Ein Anspruch auf Ersatz der mit der Auskunftserteilung verbundenen Kosten besteht nicht. 
„Automationsunterstützter Datenverkehr 

§ 64. (1) Personenbezogene Daten, die für die Durchführung von Verfahren nach diesem Bundesgesetz erforderlich 
sind, die die Behörde in Erfüllung ihrer Aufsichtstätigkeit benötigt oder die der Behörde gemäß § 8 oder § 10 zur Kenn-
tnis gelangt sind, dürfen automationsunterstützt ermittelt und verarbeitet werden. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, die Energie-Control GmbH sowie die Energie-Control Kommis-
sion sind ermächtigt, verarbeitete Daten im Rahmen von Verfahren in Angelegenheiten, die in diesem Bundesgesetz 
geregelt sind, zu übermitteln an 
 1. die Beteiligten an diesem Verfahren; 
 2. Sachverständige, die dem Verfahren beigezogen werden; 
 3. die Mitglieder des Erdgasbeirates; 
 4. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 AVG); 
 5. die für die Durchführung des gasrechtlichen Genehmigungsverfahrens zuständige Behörde, soweit diese Daten 

im Rahmen dieses Verfahrens benötigt werden. 
(3) Die Behörden sind ermächtigt, den Organen der Europäischen Union verarbeitete Daten zu 

übermitteln, soweit für die Übermittlung dieser Daten auf Grund des Vertrags über die Europäische Union oder auf 
Grund von Rechtsakten der Europäischen Union eine derartige Verpflichtung besteht.“ 315 316 

„Kundmachung von Verordnungen 
§ 65. 317 Verordnungen der Energie-Control GmbH und der Energie-Control Kommission auf Grund dieses Bun-

desgesetzes sind – unbeschadet der Bestimmungen der §§ 22 Abs.1 und 23b Abs. 3 – im ,,Amtsblatt zur Wiener Zei-
tung” kundzumachen. Sie treten, sofern nicht ein späterer Zeitpunkt für ihr In-Kraft-Treten bestimmt ist, mit Beginn des 
Tages ihrer Kundmachung in Kraft. Ist eine Kundmachung im ,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung” nicht oder nicht zeitge-
recht möglich bzw. auf Grund des Umfanges der Verordnung nicht tunlich, so sind die Verordnungen in anderer geeig-
neter Weise – insbesondere durch Rundfunk, Internet oder Veröffentlichung in einem oder mehreren periodischen Me-
dienwerken, die Anzeigen veröffentlichen, insbesondere in Tageszeitungen – kundzumachen.“ 318 319 
                                            
311 idF Artikel 1 Z 21 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 (Die §§ 61 und 62 samt Überschriften entfallen. Die §§ 63 bis 65 erhalten die 
Paragraphenbezeichnung „61“ bis „63“.) 
312 idF Artikel 1 Z 21 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
313 idF Artikel 1 Z 21 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
314 idF Artikel 1 Z 22 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
315 idF Artikel 1 Z 23 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 (§ 66 entfällt. Die §§ 67 bis 76 erhalten die Paragraphenbezeichnung „64“ bis 
„73“. 
316 idF Artikel 1 Z 24 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
317 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
318 idF Artikel 1 Z 23 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
319 idF Artikel 1 Z 25 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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2. Unterabschnitt 

Vorprüfungsverfahren und Verfahren zur Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen 
Vorprüfungsverfahren 

„§ 66.“ 320 (1) Der Antrag auf Einleitung eines Vorprüfungsverfahrens hat schriftlich zu erfolgen. 
(2) Im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens hat der Genehmigungswerber der Behörde folgende Unterlagen vorzu-

legen: 
 1. einen Bericht über die technische Konzeption der geplanten Erdgasleitungsanlage; 
 2. einen Übersichtsplan 321 mit der vorläufig beabsichtigten Trasse und den offenkundig berührten, öffentlichen 

Interessen dienenden Anlagen. 
Einleitung des Genehmigungsverfahrens 

„§ 67.“ 322 (1) Die Erteilung der gasrechtlichen Genehmigung ist bei der Behörde schriftlich zu beantragen. 
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen in zweifacher Ausfertigung anzuschließen: 

 1. Ein Übersichtsplan; 323 
 2. ein technischer Bericht mit Angaben über Zweck, Umfang, Betriebsweise und technische Ausführung der ge-

planten Erdgasleitungsanlage; insbesondere über Auslegungsdruck und Betriebsdruck; 
 3. ein Trassenplan im Maßstab 1 : 2 000, aus welchem der Verlauf der Erdgasleitungsanlage und die betroffenen 

Grundstücke mit ihren Grundstücksnummern sowie die Breite des vorgesehenen Arbeitsstreifens und der 
Schutzzone ersichtlich sind; 

 4. ein Plan über alle zur Erdgasleitungsanlage zählenden Anlagen gemäß „§ 6 Z 11“ 324; 
 5. ein Verzeichnis der von der Erdgasleitungsanlage berührten fremden Anlagen, wie Eisenbahnen, Versorgungs-

leitungen und dergleichen, mit Namen und Anschrift der Eigentümer; 
 6. die sich aus dem zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen Grundbuchstand ergebenden Namen und Anschrif-

ten der Eigentümer der Grundstücke, auf welchen die Erdgasleitungsanlage errichtet werden soll, einschließlich 
der dinglich Berechtigten mit Ausnahme der Hypothekargläubiger und der Eigentümer der unmittelbar angren-
zenden Grundstücke, die in den Arbeitsstreifen und die Schutzzone der Erdgasleitungsanlage fallen; wenn diese 
Eigentümer Wohnungseigentümer im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 1975 – WEG 1975, BGBl. 
Nr. 417 sind, die Namen und Anschriften des jeweiligen Verwalters (§ 17 WEG 1975); 

 7. ein Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächenwidmungsplan, aus welchem die Widmung der von der Lei-
tungsanlage betroffenen und der an die Anlage unmittelbar angrenzenden Grundstücke ersichtlich ist; 

 8. ein Verzeichnis allfälliger Bergbaugebiete, in denen die Erdgasleitungsanlage, der Arbeitsstreifen und die 
Schutzzone liegt oder zu liegen kommt, samt Namen und Anschrift der Bergbauberechtigten; 

 9. eine Begründung für die Wahl der Leitungstrasse unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnis-
se; 

 10. eine Beschreibung und Beurteilung der voraussichtlichen Gefährdungen und Belästigungen im Sinne des § 45 
Abs. 1 Z 1, 2 und 3; 

 11. eine Beschreibung der Maßnahmen, mit denen Gefährdungen oder Belästigungen des Vorhabens beseitigt, ver-
ringert oder ausgeglichen werden sollen; 

 12. ein Sicherheitskonzept, das insbesondere auch die in Aussicht genommenen Sicherheitsberichte mit Gefahren-
analyse sowie eine Notfallsplanung umfaßt; 

 13. eine Bestätigung des Haftpflichtversicherers gemäß „§ 37 Abs. 2“ 325. 
(3) Die Behörde hat von der Beibringung einzelner im Abs. 2 angeführter Unterlagen abzusehen, wenn diese für das 

Genehmigungsverfahren entbehrlich sind. 
(4) Die Behörde hat die Vorlage zusätzlicher Ausfertigungen aller oder einzelner nach Abs. 2 oder 3 erforderlichen 

Unterlagen zu verlangen, wenn dies zur Beurteilung durch sonstige öffentliche Dienststellen oder zur Begutachtung 
durch Sachverständige notwendig ist. 

                                            
320 idF Artikel 1 Z 23 des BG BGBl. I Nr. 148/2002, tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft. 
321 idF Artikel 1 Z 26 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 (Im § 66 Abs. 2 Z 2 und § 67 Abs. 2 Z 1 entfällt jeweils der Ausdruck „im 
Maßstab 1 : 50 000“.) 
322 idF Artikel 1 Z 23 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
323 idF Artikel 1 Z 26 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 (Im § 66 Abs. 2 Z 2 und § 67 Abs. 2 Z 1 entfällt jeweils der Ausdruck „im 
Maßstab 1 : 50 000“.) 
324 idF Artikel 1 Z 27 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
325 idF Artikel 1 Z 28 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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Genehmigungsverfahren und Anhörungsrechte 
„§ 68.“ 326 (1) Die Behörde hat auf Grund eines Antrages auf Genehmigung der Errichtung und des Betriebes einer 

Erdgasleitungsanlage oder auf Genehmigung der Erweiterung oder Änderung einer genehmigten Erdgasleitungsanlage 
eine Augenscheinsverhandlung anzuberaumen. Gegenstand, Zeit und Ort der Augenscheinsverhandlung sowie die Vor-
aussetzungen für die Begründung der Parteistellung sind den Nachbarn und den Netzbetreibern durch Anschlag in der 
Gemeinde bekanntzumachen. Die Eigentümer der unmittelbar angrenzenden Grundstücke gemäß „§ 67 Abs. 2 Z 6“ 327 
und die im § 48 Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Personen sind persönlich zu laden. Wenn diese Eigentümer Wohnungsei-
gentümer sind, sind die im zweiten Satz angeführten Angaben dem Verwalter nachweislich schriftlich mit dem Auftrag 
zur Kenntnis zu bringen, diese Angaben den Wohnungseigentümern unverzüglich, etwa durch Anschlag im Haus, be-
kanntzugeben. 

(2) Ist die Gefahr der Verletzung eines Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses (§ 40 AVG) gegeben, so ist 
den Nachbarn die Teilnahme an der Besichtigung der Erdgasleitungsanlage nur mit Zustimmung des Genehmigungswer-
bers gestattet, doch ist ihr allfälliges Recht auf Parteiengehör zu wahren. 

(3) Werden von Nachbarn privatrechtliche Einwendungen gegen die Erdgasleitungsanlage vorgebracht, so hat der 
Verhandlungsleiter auf eine Einigung hinzuwirken; die etwa herbeigeführte Einigung ist in der Niederschrift über die 
Verhandlung aufzunehmen. Im übrigen ist der Nachbar mit solchen Vorbringen auf den Zivilrechtsweg zu verweisen. 

(4) Soweit die Interessen der Netzbetreiber durch die Errichtung und den Betrieb einer Erdgasleitungsanlage berührt 
werden, sind sie zu hören. 

(5) Jene Gemeinde, in deren Gebiet eine Erdgasleitungsanlage errichtet und betrieben werden soll, ist im Verfahren 
zur Erteilung der gasrechtlichen Genehmigung zum Schutz der öffentlichen Interessen im Sinne des § 45 im Rahmen 
ihres Wirkungsbereiches zu hören. 

(6) Bedürfen genehmigungspflichtige Vorhaben einer Genehmigung, Bewilligung oder Anzeige nach anderen bun-
desgesetzlichen Vorschriften, so haben die zuständigen Behörden abgestimmt vorzugehen und nach Möglichkeit die 
Verfahren gleichzeitig durchzuführen. 

Erteilung der Genehmigung 
„§ 69.“ 328 (1) Die Erdgasleitungsanlage ist mit schriftlichem Bescheid zu genehmigen, wenn die Voraussetzungen 

gemäß § 45 erfüllt sind. 
(2) Die Behörde kann zulassen, daß bestimmte Auflagen erst ab einem, dem Zeitaufwand der hiefür erforderlichen 

Maßnahmen entsprechend festzulegenden Zeitpunkt nach Inbetriebnahme der Anlage oder von Teilen der Anlage einge-
halten werden müssen, wenn dagegen keine Bedenken vom Standpunkt des Schutzes der im § 45 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 
umschriebenen Interessen bestehen. 

(3) Bei Erweiterungen oder genehmigungspflichtigen Änderungen hat die Genehmigung auch die bereits genehmig-
te Erdgasleitungsanlage soweit zu umfassen, als es wegen der Erweiterung oder Änderung zur Wahrung der in § 45 
Abs. 1 Z 1, 2 und 3 umschriebenen Interessen gegenüber der bereits genehmigten Anlage erforderlich ist. 

(4) Die im Zuge eines nach diesem Gesetz durchgeführten Verfahrens getroffenen und mit den Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes im Zusammenhang stehenden Übereinkommen sind von der Behörde im Bescheid zu beurkunden. 
Die auf Grund dieses Bundesgesetzes vorgenommenen Beurkundungen und erlassenen Bescheide sind Urkunden im 
Sinne des § 33 Abs. 1 lit. d des Allgemeinen Grundbuchgesetzes 1955, BGBl. Nr. 39. Hängt nach einem solchen Be-
scheid die Erwerbung oder die Belastung, Beschränkung oder Aufhebung eines bücherlichen Rechtes von dem Eintritt 
bestimmter Voraussetzungen ab, so hat die Behörde auf Antrag auszusprechen, ob diese Voraussetzungen gegeben sind. 
Der Ausspruch ist für das Gericht bindend. 

3. Unterabschnitt 

Verfahren bei der Durchführung von Enteignungen 

Enteignungsverfahren 

„§ 70.“ 329 Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermittlung der Entschädigung sind die Bestimmun-
gen des "Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes" 330, BGBl. Nr. 71/1954, mit nachstehenden Abweichungen 
anzuwenden: 
 1. Der Enteignungsgegner kann im Zuge des Enteignungsverfahrens die Einlösung der durch Dienstbarkeiten oder 

andere dingliche Rechte gemäß § 57 Abs. 2 in Anspruch zu nehmenden unverbauten Grundstücke oder Teile 
von solchen gegen Entschädigung, welche vom Enteignungswerber zu bezahlen ist, verlangen, wenn diese durch 
die Belastung die zweckmäßige Benutzbarkeit verlieren. Verliert ein Grundstück durch die Enteignung eines 

                                            
326 idF Artikel 1 Z 23 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
327 idF Artikel 1 Z 29 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
328 idF Artikel 1 Z 23 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
329 idF Artikel 1 Z 23 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
330 idF Art. 13 Z 1 des BG BGBl. I Nr.112/2003 
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Teiles desselben für den Eigentümer die zweckmäßige Benutzbarkeit, so ist auf Verlangen des Eigentümers das 
ganze Grundstück einzulösen. 

 2. Über die Zulässigkeit, den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der Enteignung sowie über die Entschädi-
gung entscheidet die Behörde nach Anhörung der für den Enteignungsgegenstand zuständigen gesetzlichen In-
teressensvertretung. 

 3. Die Höhe der Entschädigung ist auf Grund der Schätzung wenigstens eines allgemein beeideten und gerichtlich 
zertifizierten Sachverständigen im Enteignungsbescheid oder in einem gesonderten Bescheid zu bestimmen; im 
letzteren Fall ist ohne weitere Erhebungen im Enteignungsbescheid ein vorläufiger Sicherstellungsbetrag festzu-
legen. 

 4. Jede der beiden Parteien kann binnen drei Monaten ab Erlassung des die Entschädigung bestimmenden Beschei-
des (Z 3) die Feststellung des Entschädigungsbetrages bei jenem Bezirksgericht begehren, in dessen Sprengel 
sich der Gegenstand der Enteignung befindet. Der Bescheid tritt hinsichtlich des Ausspruches über die Entschä-
digung mit Anrufung des Gerichtes außer Kraft. Der Antrag an das Gericht auf Feststellung der Entschädigung 
kann nur mit Zustimmung des Antragsgegners zurückgezogen werden. Bei Zurücknahme des Antrages gilt der 
im Enteignungsbescheid bestimmte Entschädigungsbetrag als vereinbart. 

 5. Ein rechtskräftiger Enteignungsbescheid ist erst vollstreckbar, sobald der im Enteignungsbescheid oder in einem 
gesonderten Bescheid bestimmte Entschädigungsbetrag oder der im Enteignungsbescheid festgelegte vorläufige 
Sicherstellungsbetrag (Z 3) gerichtlich hinterlegt oder an den Enteigneten ausbezahlt ist. 

 6. Auf Antrag des Enteigneten kann an Stelle einer Geldentschädigung eine Entschädigung in Form einer gleichar-
tigen und gleichwertigen Naturalleistung treten, wenn diese dem Enteignungswerber unter Abwägung des Ein-
zelfalles wirtschaftlich zugemutet werden kann. Hierüber entscheidet die Behörde in einem gesonderten Be-
scheid gemäß Z 3. 

 7. Die Einleitung eines Enteignungsverfahrens, das sich auf verbücherte Liegenschaften oder verbücherte Rechte 
bezieht, ist durch die Behörde dem zuständigen Grundbuchsgericht bekanntzugeben. Das Grundbuchsgericht hat 
die Einleitung des Enteignungsverfahrens anzumerken. Die Anmerkung hat zur Folge, daß der Enteignungsbe-
scheid gegen jedermann rechtswirksam wird, zu dessen Gunsten im Range nach der Anmerkung ein bücherli-
ches Recht eingetragen wird. Auf Grund eines rechtskräftigen Bescheides, mit dem das Enteignungsverfahren 
ganz oder hinsichtlich der in Anspruch genommenen Liegenschaft oder hinsichtlich des verbücherten Rechtes 
eingestellt wurde, ist die Anmerkung jedoch zu löschen. Die Behörde hat das Grundbuchsgericht von der Ein-
stellung des Enteignungsverfahrens zu verständigen. 

 8. Vom Erlöschen der gasrechtlichen Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage ist der Eigentümer des belasteten 
Grundstückes durch die Behörde, die über den Gegenstand der Enteignung entscheidet, zu verständigen. Er kann 
die ausdrückliche Aufhebung der für diese Anlage im Wege der Enteignung eingeräumten Dienstbarkeiten bei 
der Behörde beantragen. Die Behörde hat über seinen Antrag die für die Erdgasleitungsanlage im Enteignungs-
wege eingeräumten Dienstbarkeiten unter Festlegung einer der geleisteten Entschädigung angemessenen Rück-
vergütung durch Bescheid aufzuheben. Für die Festlegung der Rückvergütung gilt Z 3 und 4 sinngemäß. 

 9. Hat zufolge eines Enteignungsbescheides die Übertragung des Eigentums an einem Grundstück für Zwecke 
einer Erdgasleitungsanlage stattgefunden, so hat die Behörde auf Grund eines innerhalb eines Jahres ab Abtra-
gung der Erdgasleitungsanlage gestellten Antrages des früheren Eigentümers oder seines Rechtsnachfolgers zu 
dessen Gunsten die Rückübereignung gegen angemessene Entschädigung auszusprechen. Für die Feststellung 
dieser Entschädigung gilt Z 3 und 4. 

9. Teil 

Strafbestimmungen 

„Allgemeine Strafbestimmungen 
§ 71. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 

bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungs-
übertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 14 600 Euro zu bestrafen, wer 
 1. den im § 7 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 
 2. seiner Verpflichtung zur Auskunft und Gewährung der Einsichtnahme gemäß § 8 nicht nachkommt; 
 3.  seinen Meldepflichten gemäß § 10 oder § 11 nicht nachkommt; 
 4. seiner Informationspflicht gemäß § 11 nicht nachkommt; 
 4a. seinen Pflichten als Regelzonenführer gemäß § 12b, § 12e bzw. § 12h nicht nachkommt; 
 5. seiner Verpflichtung zur Bestellung eines technischen Betriebsleiters gemäß § 15 Abs. 1 oder Abs. 6 nicht nach-

kommt; 
 6. seiner Verpflichtung zur Anzeige gemäß § 15 Abs. 5 und 6, § 16 Abs. 2, § 40, § 50 Abs. 1 oder § 50 Abs. 3 nicht 

nachkommt; 
 7.  seinen Pflichten als 
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 a) Verteilernetzbetreiber gemäß §§ 24 und 28 Abs. 6, 
 b) Fernleitungsunternehmen gemäß §§ 31a und 31b, 31e, 31g und 31h, 
 c) Inhaber von Transportrechten gemäß §§ 31e, 31g und 31h sowie 

nicht nachkommt; 
 7a. seinen Pflichten als Speicherunternehmen gemäß §§ 39, 39a, 39c und 39d nicht nachkommt; 
 8. seiner Verpflichtung als Erdgashändler oder Versorger gemäß § 40 Abs. 2 bis 5 und Abs. 8 nicht nachkommt; 
 8a. seiner Verpflichtung zur getrennten Ausweisung gemäß § 40a nicht nachkommt; 
 9. seiner Verpflichtung als Bilanzgruppenverantwortlicher gemäß § 42a nicht nachkommt; 
 10. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit gemäß § 43 statuierten Ver-

pflichtungen nicht entspricht; 
 11. dem Diskriminierungsverbot gemäß § 18 zuwiderhandelt; 
 12. der Verpflichtung des § 23 Abs. 5 nicht entspricht; 
 13. den auf Grund einer Verordnung der Energie-Control Kommission gemäß § 20 Abs. 6 statuierten Bestimmungen 

nicht entspricht; 
 14. seinen Veröffentlichungspflichten gemäß § 19a, § 19b, § 22 Abs. 3 oder § 29 nicht nachkommt; 
 15. seiner allgemeinen Anschlusspflicht gemäß § 25 nicht nachkommt; 
 16. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit gemäß § 44 Abs. 3 bestimmten 

Voraussetzungen nicht entspricht; 
 17. seiner Verpflichtung als Bilanzgruppenkoordinator zur Einreichung Allgemeiner Bedingungen gemäß § 33d 

Abs. 1 nicht nachkommt; 
 18. seiner Verpflichtung zur Eigenüberwachung gemäß § 51 nicht nachkommt; 
 19. seinen Verpflichtungen gemäß § 53 Abs. 4 nicht nachkommt; 
 20. den auf Grund einer Verordnung gemäß § 59 Abs. 2 angeordneten statistischen Erhebungen nicht nachkommt; 
 21. seiner Verpflichtung zur Auskunft gemäß § 63 nicht nachkommt oder 
 22. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheiden sowie den darin enthaltenen Bedingungen, Befris-

tungen und Auflagen nicht entspricht; 
 23. den auf Grund der § 10a Abs. 2 und § 16a Abs. 1 des E-RBG für den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes 

erlassenen Bescheiden oder den darin enthaltenen Bedingungen, Befristungen und Auflagen nicht entspricht 
 24. den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 über die Bedingungen für den Zugang zu Erdgasfern-

leitungsnetzen, ABl. Nr. L 289 vom 3.11.2005, nicht entspricht. 
(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) beträgt ein Jahr. 

Konsensloser Betrieb 
§ 72. (1) Wer 

 1. die Tätigkeit eines Erdgasunternehmens ohne Genehmigung gemäß § 13 Abs. 1 ausübt, oder 
 2. eine genehmigungspflichtige Erdgasleitungsanlage ohne Genehmigung errichtet, eine Erdgasleitungsanlage 

ohne Genehmigung erweitert oder wesentlich ändert oder eine Anlage, für deren Betrieb die Genehmigung vor-
behalten wurde, ohne Betriebsgenehmigung betreibt, 

ist mit Geldstrafe bis zu 36 500 Euro zu bestrafen. 
(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) beträgt ein Jahr.“ 331 

„Preistreiberei 
§ 73. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 

bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsüber-
tretung, wer für eine Netzdienstleistung einen höheren Preis als den von der Energie-Control Kommission nach diesem 
Bundesgesetz bestimmten Höchst- oder Festpreis oder einen niedrigeren Preis als den von der Energie-Control Kommis-
sion nach diesem Bundesgesetz bestimmten Mindest- oder Festpreis auszeichnet, fordert, annimmt oder sich versprechen 
lässt, und ist mit Geldstrafe bis zu 36 500 € – im Wiederholungsfall jedoch mit Geldstrafe bis zu 58 400 € – zu bestrafen. 

(2) Der unzulässige Mehrbetrag ist für verfallen zu erklären. 
(3) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) beträgt ein Jahr.“ 332 333 

Widerrechtliche Offenbarung oder Verwertung von Daten 
„§ 74.“ 334 (1) Wer entgegen den Bestimmungen des § 9, „des § 18 Z 2 oder des § 61“ 335 Daten widerrechtlich of-

fenbart oder verwertet und deren Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, ein berechtigtes Interesse des Betroffenen 
zu verletzen, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

                                            
331 idF Artikel 2 Z 65 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
332 idF Artikel 1 Z 23 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
333 idF Artikel 1 Z 31 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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(2) Der Täter ist nur auf Antrag eines in seinem Interesse an der Geheimhaltung Verletzten oder auf Antrag der Da-
tenschutzkommission zu verfolgen. 

(3) Die Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung ist auszuschließen, wenn dies 
 1. der Staatsanwalt, der Beschuldigte oder ein Privatbeteiligter beantragt, oder 
 2. das Gericht zur Wahrung von Interessen am Verfahren nicht beteiligter Personen für notwendig hält. 

10. Teil 

Aufhebungs-, Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 
„§ 75.“ 336 Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten die folgenden Rechtsvorschriften außer 

Kraft: 
 1. Verordnung über die Einführung des Energiewirtschaftsrechts im Lande Österreich vom 26. Jänner 1939, 

dRGBl. I, S 83 (GBlfÖ Nr. 156/1939); 
 2. Zweite Verordnung über die Einführung des Energiewirtschaftsrechts in der Ostmark vom 17. Jänner 1940, 

dRGBl. I, S 202 (GBlfÖ Nr. 18/1940); 
 3. Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 13. Dezember 1935, dRGBl. I, S 1451 (Energie-

wirtschaftsgesetz); 
 4. Dritte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung der Energiewirtschaft vom 8. November 1938, 

dRGBl. I, S 1612; 
 5. Vierte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung der Energiewirtschaft vom 7. Dezember 1938, 

dRGBl. I, S 1731; 
 6. Fünfte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung der Energiewirtschaft vom 21. Oktober 1940, 

dRGBl. I, S 1391; 
 7. Anordnung der Mitteilungspflicht der Energieversorgungsunternehmen in den Reichsgauen der Ostmark vom 

17. Juni 1940, DRAnz Nr. 143/1940; 
 8. Anordnung über die Verbindlichkeitserklärung der allgemeinen Bedingungen der Energiever-

sorgungsunternehmungen vom 27. Jänner 1942, DRAnz 39/1942; 
 9. Anordnung über die Genehmigung von Vorschriften betreffend die Speicherung, Verteilung und Verwendung 

von Gas vom 31. Juli 1940, RWMBl S 474; 
 10. Erlaß des Reichswirtschaftsministers über Behandlung energiewirtschaftlicher Bauvorhaben in der Ostmark vom 

17. Juni 1940, Verordnungs- und Amtsblatt für den Reichsgau Niederdonau Nr. 141/1940; 
 11. Erlaß des Führers und Reichskanzlers über den Generalinspektor für Wasser und Energie vom 29. Juli 1941, 

dRGBl. I, S 467/1941; 
 12. Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister des Inneren, dem Ackerbauminister und 

dem Eisenbahnminister vom 18. Juli 1906, RGBl. Nr. 176, mit welcher Vorschriften für die Herstellung, Benüt-
zung und Instandhaltung von Anlagen zur Verteilung und Verwendung brennbarer Gase erlassen werden (Gas-
regulativ), idF der Verordnungen, BGBl. Nr. 63/1936 und BGBl. Nr. 236/1936, soweit diese auf Grund von Be-
stimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes oder der Gewerbeordnung als bundesgesetzliche Rechtsvorschrift in 
Geltung steht; 

 13. Kundmachung des Bundesministers für Handel und Verkehr betreffend die Wandstärke von Gasrohrleitungen, 
RGBl. Nr. 75/1936. 

Übergangsbestimmungen 
„§ 76.“ 337 (1) Erdgasunternehmen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes Inhaber einer Ge-

nehmigung gemäß § 5 EnWG oder einer Konzession zum Betrieb von Erdgasleitungen gemäß § 3 Rohrleitungsgesetz, 
BGBl. Nr. 411/1975, sind oder die bereits am 15. Februar 1939 andere mit Gas versorgt haben, bedürfen zur Ausübung 
ihrer Tätigkeit als Netzbetreiber keiner Genehmigung gemäß § 13. Ihre Rechte und Pflichten bestimmen sich ausschließ-
lich nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(2) Insoweit in Bescheiden gemäß Abs. 1 eingeräumte Rechte oder auferlegte Pflichten von den Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes abweichen, treten diese abweichenden Bestimmungen mit 10. August 2000 außer Kraft. Insbesonde-
re gelten die in diesen Bescheiden als Auflagen oder Bedingungen enthaltenen Einschränkungen von Genehmigungen 
sowie die darin enthaltene Gewährung ausschließlicher Rechte zur Versorgung bestimmter Gebiete als nicht dem Ge-

                                                                                                                                                  
334 idF Artikel 1 Z 32 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 (Die §§ 77 bis 82 erhalten die Paragraphenbezeichnung „74“ bis „79“.) 
335 idF Artikel 1 Z 33 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
336 idF Artikel 1 Z 32 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 (Die §§ 77 bis 82 erhalten die Paragraphenbezeichnung „74“ bis „79“.) 
337 idF Artikel 1 Z 32 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 (Die §§ 77 bis 82 erhalten die Paragraphenbezeichnung „74“ bis „79“.) 
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nehmigungsbescheid beigesetzt. Insoweit sich die Genehmigungen gemäß Abs. 1 nur auf Teile des Bundesgebietes be-
ziehen, gelten diese Genehmigungen mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als für das gesamte Bundesgebiet erteilt. 

(3) Bestehende Genehmigungen und Bewilligungen für die Errichtung oder den Betrieb von Erdgasleitungsanlagen 
auf Grund gewerberechtlicher Vorschriften, gemäß § 4 EnWG, § 17 Rohrleitungsgesetz, nach dem Berggesetz, BGBl. 
Nr. 73/1954, dem Berggesetz 1975, BGBl. Nr. 259, oder nach dem MinroG gelten als Genehmigungen nach dem 6. Teil 
dieses Bundesgesetzes. Bestehende Genehmigungen und Bewilligungen treten außer Kraft, wenn Erdgasleitungsanlagen 
nunmehr von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind (§ 47 Abs. 2 und § 49). Die Bestimmungen des 6. Teiles sind 
auf diese Erdgasleitungsanlagen anzuwenden, soweit sie diesem Bundesgesetz unterliegen. 

(4) Vor Inkrafttreten des 6. Teiles anhängige Verfahren sind nach den bisher geltenden Bestimmungen durchzufüh-
ren. 

(5) Erdgasunternehmen sind verpflichtet, der Behörde innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes Allgemeine Netzbedingungen zur Genehmigung vorzulegen. Bis zur Entscheidung über den Ant-
rag um Genehmigung der Allgemeinen Netzbedingungen haben die Netzbetreiber den Netzzugangsberechtigten den 
Netzzugang unter Beachtung des § 19 Abs. 2 zu gewähren. 

(6) Netzbetreiber haben der Behörde innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes der 
Behörde den Abschluß einer Haftpflichtversicherung gemäß § 35 nachzuweisen. Kommt ein Unternehmen dieser Ver-
pflichtung trotz Aufforderung durch die Behörde innerhalb eines weiteren Monats nicht nach, hat die Behörde ein Ent-
ziehungsverfahren gemäß § 37 einzuleiten. 

(7) Erdgasunternehmen haben innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes den gemäß 
§ 15 erforderlichen Betriebsleiter zu bestellen und innerhalb dieser Frist die Bestellung des Betriebsleiters der Behörde 
anzuzeigen. 

(8) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes rechtmäßig eingesetzten Geschäftsführer gelten als 
nach diesem Bundesgesetz angezeigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so ist innerhalb von zwei Monaten bekann-
tzugeben, welcher von diesen der Behörde gegenüber für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes (§ 16 
Abs. 1) verantwortlich ist. 

„(9) Sicherheitskonzepte im Sinne der §§ 24 Abs. 1 Z 3 und 31a Abs. 2 Z 7 sind innerhalb einer Frist von einem 
Jahr ab In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes der Behörde (§ 60 Abs. 1) vorzulegen.“ 338 

„Übergangsbestimmungen zur GWG-Novelle 2002 

§ 76a. (1) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 gehen Verfahren, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des 
GWG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002 anhängig sind, auf die Behörde über, die nach den Be-
stimmungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002 zuständig ist. Die gemäß erster Satz zuständige Behörde hat auf 
die zu diesem Zeitpunkt anhängigen Verfahren jene Vorschriften anzuwenden, die sich aus der Fassung des GWG in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002, sowie des E-RBG ergeben. 

(2) Vor dem 10. August 2000 anhängige Verfahren betreffend die Genehmigung der Errichtung, der Erweiterung, 
der Änderung oder die Bewilligung des Betriebes von Erdgasleitungsanlagen, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002 noch nicht abgeschlossen sind, sind nach den zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung geltenden Bestimmungen durchzuführen.  

(3) Bei In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002 anhängige Preisverfahren für die Lieferung von 
Erdgas sind nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002 zu Ende zu führen. 

(4) Die auf Grund preisrechtlicher Regelungen vor In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002 erlas-
senen Bescheide bleiben – ausgenommen hinsichtlich der in diesen Bescheiden enthaltenen Preisansätze – als Bescheide 
auf Grund des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002 bis zur Erlassung einer Verordnung gemäß § 23a aufrecht. 

(5) Die auf Grund früherer gesetzlicher Bestimmungen erteilte Genehmigung für die Ausübung der Tätigkeit eines 
Fernleitungsunternehmens oder Verteilerunternehmens erlischt, wenn auf den Träger der Genehmigung nicht mehr die 
im § 6 Z 16 oder Z 61 umschriebenen Merkmale zutreffen. 

(6) Die Regelzonenführer und Netzbetreiber haben jene rechtlichen, organisatorischen und technischen Maßnahmen 
und Vorkehrungen, die erforderlich sind, so zeitgerecht zu treffen, dass bis spätestens 1. Oktober 2002 allen Kunden 
Netzzugang gewährt werden kann. Die Netzzugangsberechtigten sind berechtigt, einen ihnen durch den verspäteten 
Netzzugang erwachsenen Schaden gegenüber den Erdgasunternehmen, die diese Maßnahmen und Vorkehrungen nicht 
rechtzeitig getroffen haben, im Zivilrechtswege geltend zu machen. 

(7) Netzbetreiber haben der Behörde innerhalb von sechs Monaten nach In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes der 
Energie-Control GmbH den Abschluss einer Haftpflichtversicherung im Umfang des § 14 Abs. 1 Z 2 nachzuweisen.“ 339 

                                            
338 idF Artikel 2 Z 66 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
339 idF Artikel 1 Z 34 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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„Übergangsbestimmungen zur GWG-Novelle 2006 
§ 76b. (1) § 7 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006 finden auf nach In-Kraft-

Treten dieses Bundesgesetzes beginnende Geschäftsjahre Anwendung. 
(2) § 14 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006 findet auf nach In-Kraft-Treten dieses 

Bundesgesetzes anhängig gemachte Verfahren Anwendung. Die Energie-Control Kommission hat auf die vor diesem 
Zeitpunkt bereits anhängigen Verfahren jene Vorschriften anzuwenden, die sich aus der Fassung des GWG, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002, sowie des E-RBG ergeben. 

(3) § 31i in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006 findet keine Anwendung auf Verträge, die nach 
dem 30. Juni 2004 geschlossen wurden. 

(4) Die im Zusammenhang mit der Entflechtung durchzuführenden Umstrukturierungen durch Umgründungen jeder 
Art erfolgen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge; dies gilt insbesondere für Einbringungen. Die Umgründungsvorgänge 
sind von allen bundesgesetzlich geregelten Steuern, Abgaben und Gebühren befreit, die mit der Gründung oder einer 
Vermögensübertragung verbunden sind. Diese Befreiungen gelten auch für anlässlich der Umstrukturierung begründete 
Rechtsverhältnisse, insbesondere Bestandsverträge, Dienstbarkeiten, sowie Darlehens- und Kreditverträge. Die Um-
gründungsvorgänge gelten als nicht steuerbare Umsätze im Sinne des UStG 1994, BGBl. Nr. 663, in der geltenden Fas-
sung; der Übernehmer tritt für den Bereich der Umsatzsteuer unmittelbar in die Rechtsstellung des Übertragenden ein. 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Umgründungssteuergesetzes, BGBl. Nr. 699/1991, in der geltenden Fassung 
mit der Maßgabe, dass das Umgründungssteuergesetz auch dann anzuwenden ist, wenn kein Teilbetrieb im Sinne des 
Umgründungssteuergesetzes vorliegt. 

(5) Wenn im Zusammenhang mit der Durchführung der Entflechtung auch das Eigentum am betreffenden Netz ein-
schließlich der dazugehörigen Hilfseinrichtungen auf den Netzbetreiber übertragen wurde, gehen vertraglich oder be-
hördlich begründete Dienstbarkeits- und Leitungsrechte an Liegenschaften und sonstige für den sicheren Betrieb und 
den Bestand des Netzes einschließlich der dazugehörigen Hilfseinrichtungen erforderlichen Rechte auf den Netzbetreiber 
von Gesetzes wegen über. Wenn zum Zweck der Durchführung der Entflechtung andere, zur Gewährleistung der Funkti-
on des Netzbetreibers notwendigen Nutzungsrechte am betreffenden Netz übertragen wurden, sind sowohl der Netzeigen-
tümer als auch der diese anderen Nutzungsrechte Ausübende berechtigt, die Nutzungsrechte in Anspruch zu nehmen. 

(6) Abs. 4 und Abs. 5 finden auch auf alle Entflechtungssachverhalte Anwendung, die vor dem In-Kraft-Treten die-
ser Bestimmungen verwirklicht worden sind.“ 340 

Schlußbestimmungen 
„§ 77.“ 341 (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze oder gemein-

schaftsrechtlicher Rechtsakte verwiesen wird, sind diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
(2) Der stufenweise Übergang zu der durch dieses Gesetz vorgesehenen Marktorganisation, insbesondere die stu-

fenweise Umschreibung des Kreises von Endverbrauchern, denen erst zu einem späteren Zeitpunkt das Recht auf Netz-
zugang gewährt wird, ist einem eigenen Bundesgesetz vorbehalten. Dieses Bundesgesetz hat insbesondere auch die Ver-
pflichtungen der Erdgasunternehmen gegenüber diesen Verbrauchern zu regeln. 

(3) Kunden, die nicht Endverbraucher sind, ist der Netzzugang ab 10. August 2000 zu gewähren. 342 

                                            
340 idF Artikel 2 Z 67 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
341 idF Artikel 1 Z 32 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 (Die §§ 77 bis 82 erhalten die Paragraphenbezeichnung „74“ bis „79“.) 
342 Bundesgesetz betreffend den stufenweisen Übergang zu der im Gaswirtschaftsgesetz vorgesehenen Marktorganisation, 
BGBl. I Nr. 121/2000 [Artikel 2 Energieliberalisierungsgesetz] 
Der Nationalrat hat beschlossen: 
Gewährung des Netzzugangs 
§ 1. (1) Ab 10. August 2000 wird 
 1. Betreibern von gasbefeuerten Stromerzeugungsanlagen; 
 2. Endverbrauchern, deren Erdgasverbrauch 25 Mio m³ im vergangenen Abrechnungsjahr überschritten hat 
das Recht auf Netzzugang zum Transport von Erdgas zur Deckung ihres Eigenbedarfs gewährt. Der Erdgasverbrauch berechnet sich je 
Verbrauchsstätte. 
(2) Auf Kunden, die keine Endverbraucher sind, findet § 80 Abs. 3 letzter Satz GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, Anwendung. 
(3) Ab 1. Oktober 2002 haben Netzbetreiber allen Endverbrauchern Netzzugang zum Transport von Erdgas zur Deckung ihres Eigen-
bedarfs im Sinne des § 6 Z 2 GWG zu gewähren. 
§ 2. Unbeschadet der Bestimmungen des § 1 Abs. 1 können Betreiber von Verteilernetzen allen Kunden oder einem bestimmten Kreis 
von Endverbrauchern, die von ihnen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes mit Erdgas beliefert werden, das Recht 
auf Netzzugang gewähren. In diesem Fall steht diesen Endverbrauchern das Recht auf Netzzugang auch gegenüber allen Netzbetrei-
bern zu. Die Verteilerunternehmen haben dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit diesen Sachverhalt mitzuteilen. Der Bun-
desminister hat diesen Sachverhalt im “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” kundzumachen. 
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Inkrafttreten 
„§ 78.“ 343 Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des § 7 mit 10. August 2000 in Kraft. Verordnungen auf Grund 

dieses Bundesgesetzes können bereits ab dem auf die Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag erlassen 
werden; sie dürfen jedoch frühestens mit 10. August 2000 in Kraft gesetzt werden. 344 

(2) aufgehoben durch BGBl. I Nr. 148/2002 345 
(3) aufgehoben durch BGBl. I Nr. 148/2002 346 
"(4) § 7 Abs. 4 und § 66 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2001 treten mit 1. Jänner 2002 

in Kraft." 347 
"(5) § 35 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 115/2004 tritt mit 1. Oktober 2004 in Kraft.  Die geänder-

ten Bestimmungen sind nur auf Schadenereignisse anzuwenden, die sich nach dem 30. September 2004 ereignet haben. 
Bestehende Versicherungsverträge sind mit diesem Zeitpunkt an die geänderten Bestimmungen anzupassen." 348 

"(6) § 35 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 37/2007 tritt mit 1. Juli 2007 in Kraft. Die geänderten Be-
stimmungen sind nur auf Schadenereignisse anzuwenden, die sich nach dem 30. Juni 2007 ereignet haben. Bestehende 
Versicherungsverträge sind mit diesem Zeitpunkt an die geänderten Bestimmungen anzupassen." 349 

 
„Inkrafttreten der GWG-Novelle 2002 

§ 78a. (1) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 76, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr geltend festgestellt) 350 
„(2) Die §§  6, 12, 13, 14, 19 Abs. 4, 20 Abs. 4, 22, 25 und 26 nach Maßgabe von Abs. 4, die §§ 28, 31f,  32 bis 

33d, 33f, 42 bis 42e, 65, 66 sowie 79 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 148/2002, treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 351 Hinsichtlich der §§ § 42 bis § 42e gilt dies nur insoweit, als dies für die Vor-
bereitung zu Vollliberalisierung per 1. Oktober 2002 erforderlich ist.  

                                                                                                                                                  
§ 3. Hinsichtlich jener Endverbraucher, denen ein Recht auf Netzzugang gemäß den §§ 1 oder 2 nicht gewährt wird, finden die Be-
stimmungen des § 24 GWG mit der Maßgabe Anwendung, dass die dem antragstellenden Unternehmen auferlegten Verpflichtungen 
die Betreiber von Verteilernetzen treffen. 
§ 4. Längstens bis zu dem im § 1 Abs. 2 festgelegten Zeitpunkt ist eine unabhängige Gasregulierungsbehörde einzurichten. Die nähe-
ren Bestimmungen über die Errichtung und die Aufgaben dieser Behörde sind einer gesonderten bundesgesetzlichen Regelung vorbe-
halten. 
§ 5. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet der Ausdruck 
 1. “Betriebsstätte” jenes räumlich zusammenhängende Gebiet, an dem regelmäßig eine auf Gewinn oder sonstigen wirtschaftli-

chen Vorteil gerichtete Tätigkeit selbständig ausgeübt wird; 
 2. “Betriebsgelände” einen geographischen Raum, in dessen Bereich Unternehmen ihre Tätigkeit ausüben; 
 3. “Verbrauchsstätte” ein oder mehrere zusammenhängende, im Eigentum oder in der Verfügungsgewalt eines Endverbrauchers 

stehende Betriebsgelände (Z 2), für das oder die ein Endverbraucher (§ 6 Z 2 GWG) Erdgas bezieht und über ein eigenes 
Netz zu Selbstkosten verteilt; eine Betriebsstätte sowie Einrichtungen, die eine einheitliche Betriebsanlage darstellen, sind 
jedenfalls auch dann Verbrauchsstätten, wenn kein eigenes Netz vorliegt; 

 4. “Betriebsanlage” jede örtlich gebundene Einrichtung, die der regelmäßigen Entfaltung einer selbständigen, auf Gewinn oder 
sonstigen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten Tätigkeit zu dienen bestimmt ist. 

§ 6. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Erdgasunterneh-
men, die unter die Übergangsbestimmung des § 79 Abs. 1 GWG fallen, gelten als genehmigt. Sie sind an die Bestimmungen des 
GWG anzupassen und innerhalb einer Frist von sechs Monaten der Behörde zur Genehmigung vorzulegen. 
§ 7. Dieses Bundesgesetz tritt am 10. August 2000 in Kraft und mit Ablauf des 30. September 2002 außer Kraft. 
343 idF Artikel 1 Z 32 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 (Die §§ 77 bis 82 erhalten die Paragraphenbezeichnung „74“ bis „79“.) 
344 idF Artikel 1 Z 35 (Im § 78 entfallen die Absätze 2 und 3.) und Z 36 (§ 78 Abs. 1 erhält die Bezeichnung „§ 78“.) des BG BGBl. 
I Nr. 148/2002 
345 idF Artikel 1 Z 35 (Im § 78 entfallen die Absätze 2 und 3.) und Z 36 (§ 78 Abs. 1 erhält die Bezeichnung „§ 78“.) des BG BGBl. 
I Nr. 148/2002 
346 idF Artikel 1 Z 35 (Im § 78 entfallen die Absätze 2 und 3.) und Z 36 (§ 78 Abs. 1 erhält die Bezeichnung „§ 78“.) des BG BGBl. 
I Nr. 148/2002 
347 idF Art. 54 Z 3 des BG BGBl. I Nr. 136/2001 
348 idF Art. 5 Z 2 des BG BGBl. I Nr. 115/2004 
349 idF Art. IV Z 2 des BG BGBl. I Nr. 37/2007 
350 Alt: „(Verfassungsbestimmung) § 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002, tritt mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft.“ idF Artikel 1 Z 37 des BG BGBl. I Nr. 148/2002. Die Kundmachung ist am 23. August 2002 erfolgt, In-
Kraft-Treten daher mit 24. August 2002. Diese Verfassungsbestimmung wird als nicht mehr geltend festgestellt, da sich ihre Geltung 
mit dem Eintritt der mit ihr verbundenen Rechtswirkung erschöpft. Die Feststellung des Geltungsverlustes stellt allerdings keinen 
"contrarius actus" dar, die mit dieser Bestimmung verbundenen Rechtswirkungen für die betroffenen Rechtsvorschriften bleiben unbe-
rührt. 
351 Die Kundmachung ist am 23. August 2002 erfolgt, In-Kraft-Treten daher mit 24. August 2002. 
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(3) § 7 Abs. 2 bis 4 treten mit 30. September 2003 in Kraft und finden auf alle nach diesem Zeitpunkt beginnenden 
Geschäftsjahre Anwendung. Die Regelzonenführer haben die im § 7 Abs. 2 sowie im § 12 c vorgesehene Unabhängig-
keit hinsichtlich der Rechtsform bis 1. Jänner 2003 herzustellen. Auf in diesem Zusammenhang (§ 7 Abs. 2 und § 12c) 
durchgeführten Umgründungsvorgänge ist das Umgründungssteuergesetz auch dann anzuwenden, wenn kein Teilbetrieb 
im Sinne des Umgründungssteuergesetzes vorliegt. 

(4) Das Inkrafttreten des § 60 Abs. 1 bestimmt sich nach § 29 E-RBG. 
(5) Die übrigen Bestimmungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002, treten – nach Maßgabe von Abs. 6 - mit 

1. Oktober 2002 in Kraft. Verordnungen auf Grund dieser Bestimmungen können bereits ab dem, auf die Kundmachung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002 folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit 1. Oktober 
2002 in Kraft gesetzt werden. 

(6) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen (§ 26) können bereits ab dem der Kundmachung folgenden Tag bei 
der Energie-Control GmbH eingereicht werden. Diese hat die Anträge nach Errichtung der Energie-Control Kommission 
an diese weiterzuleiten.  

(7) § 22 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002, tritt mit 31. Dezember 2008 außer Kraft.“ 352 
„In-Kraft-Treten der GWG-Novelle 2006 

§ 78b. (1) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 76, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr geltend festgestellt) 353 
„(2) § 12b Abs. 1 Z 11, 12, 22 und 23, § 12h, § 17 Abs. 1, § 19 Abs. 2 und 2a, § 19b § 24 Abs. 1 Z 16 und 17, § 26 

Abs. 3, § 31a Abs. 2 Z 15 und 16, § 31e, § 31g, § 40 Abs. 3 bis 8, § 40a, § 42a Abs. 2 Z 8 und § 42e in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006 treten am 1. Jänner 2007 in Kraft. 

(3) Die übrigen durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 106/2006 geänderten Bestimmungen treten mit dem der Kund-
machung folgenden Tag in Kraft.“ 354 

„Vollziehung 

§ 79. 355 Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
 1. hinsichtlich des § 7 und der §§ 34 bis 37 der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminis-

ter für Wirtschaft und Arbeit; 
 2. hinsichtlich des § 21, des § 75 und – insoweit diese Bestimmung Angelegenheiten den Gerichten zu Besorgung 

zuweist – des § 71 der Bundesminister für Justiz; 
 3. hinsichtlich des § 43 der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft; 
 4. im Übrigen der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit.“ 356 357 

„Anlage 1 

(zu § 22 Abs. 1) 
 1. Wiengas GmbH 
 2. EVN AG 
 3. Oberösterreichische Ferngas AG 
 4. Salzburger AG für Energiewirtschaft 
 5. BEGAS-Burgenländische Erdgasversorgungs-AG 
 6. Steirische Ferngas-AG 
 7. KELAG-Kärntner Elektrizitäts AG 

Anlage 2  

(zu den §§ 12b, 12d, 23b und 31) 
Fernleitungsanlagen 
 1. die Trans-Austria-Gasleitung (TAG); 

                                            
352 idF Artikel 1 Z 37a des BG BGBl. I Nr. 148/2002. 
353 Alt: „(Verfassungsbestimmung) § 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006 tritt mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft.“ Diese Verfassungsbestimmung wird als nicht mehr geltend festgestellt, da sich ihre Geltung mit dem Eintritt 
der mit ihr verbundenen Rechtswirkung erschöpft. Die Feststellung des Geltungsverlustes stellt allerdings keinen "contrarius actus" 
dar, die mit dieser Bestimmung verbundenen Rechtswirkungen für die betroffenen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
354 idF Artikel 2 Z 68 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. 
355 tritt gemäß § 78a Abs. 1 mit dem 24. August 2002 in Kraft.  
356 idF Artikel 1 Z 32 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 (Die §§ 77 bis 82 erhalten die Paragraphenbezeichnung „74“ bis „79“.) 
357 idF Artikel 1 Z 38 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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 2. die West-Austria-Gasleitung (WAG); 
 3. das Primärverteilungssystem (PVS); 
 4. die EVN-West, Fortsetzung bis zu den Speichern Thann und Puchkirchen; 
 5. die EVN-Süd, Fortsetzung bis TAG-Weitendorf; 
 6. die Pyhrnleitung, Fortsetzung im steiermärkischen Netz bis zu der unter Z 5 benannten Leitung; 
 7. die Leitung zwischen Reitsham und der Anbindungsleitung des Speichers Puchkirchen; 
 8. die Leitung zwischen WAG-Rainbach und der Anbindungsleitung der Speicher Thann und Puchkirchen; 
 9. die Verbindungsleitung Reichersdorf bis Eggendorf; 
 10. die Hungaria-Austria-Leitung (HAG), Penta West, March-Baumgarten-Gasleitung (MAB); 
 11. die Süd-Ost-Leitung (SOL);“ 358 
 „12. die Leitung zwischen der TAG-Abzweigestation St. Margarethen und der Hochdruckreduzierstation Fürstenfeld 

(Raabtalleitung); 
 13. die Leitung EGO zwischen Eggendorf und Lichtenwörth; 
 14. die Leitung Ost; 
 15. die Stichleitung Südost; 
 16. die Stichleitung Hornstein; 
 17. die Stichleitung TAG zwischen Eggendorf OMV und Wr. Neustadt Knoten; 
 18. die Leitung Nord zwischen OMV Laa/Thaya über die Messübergabeanlage Laa/Thaya West und 

Laa/Staatsgrenze;“ 359 
 „19. die Leitung zwischen der WAG-Abzweigstation Bad Leonfelden und Linz.“ 360 
 

Anlage 3 

(zu § 23b und § 29 Abs. 1) 
 „1. WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH 
 2. EVN Netz GmbH 
 3. Oberösterreichische Ferngas AG 
 4. Salzburg Netz GmbH 
 5. TIGAS-Erdgas Tirol GmbH 
 6. VEG Vorarlberger Erdgas GmbH 
 7. BEGAS-Burgenländische Erdgasversorgungs-AG 
 8. Gasnetz Steiermark GmbH 
 9. KELAG Netz GmbH 
 10. Stadtwerke Bregenz GmbH 
 11. LINZ GAS Netz GmbH 
 12. Elektrizitätswerke Wels AG 
 13. Stadtwerke Steyr, Gaswerk 
 14. Energie Ried GmbH 
 15. Energie Graz GmbH & Co KG 
 16. Stadtwerke Leoben 
 17. Stadtwerke Kapfenberg GmbH 
 18. Energie Klagenfurt GmbH 
 19. EVA-Erdgasversorgung Außerfern GmbH & Co KG 
 20.  Marktgemeinde Veitsch – Gasnetz Veitsch.“  361 

  

                                            
358 idF Artikel 1 Z 40 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
359 idF § 1 der FLAVO des Energie-Control Kommission, BGBl. II Nr. 220/2004; in Kraft mit 1. Juni 2004. 
360 idF § 1 der VO des Energie-Control Kommission, BGBl. II Nr. 497/2006; in Kraft mit 1. Jänner 2007. 
361 idF § 1 der VO des Energie-Control Kommission, BGBl. II Nr. 33/2008; in Kraft mit 1. Februar 2008. 
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EENNEERRGGIIEE--RREEGGUULLIIEERRUUNNGGSSBBEEHHÖÖRRDDEENNGGEESSEETTZZ    --    EE--RRBBGG  

„Bundesgesetz über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich und 
die Errichtung der Energie-Control GmbH und der Energie-Control Kommission (Energie-
Regulierungsbehördengesetz – E-RBG)“ 362, BGBl. I Nr. 121/2000 [Artikel 8 Energieliberalisierungs-
gesetz] 363,  

in der Fassung: 
 1. des BG BGBl. I Nr. 148/2002 [Artikel 2 GWG-Novelle 2002] 
 2. des BG BGBl. I Nr. 105/2006 [Artikel 3 der Ökostromgesetz-Novelle 2006] 364 

(NR: GP XXII RV 655 AB 1225 S. 150. BR: 7537 AB 7574 S. 735.) [CELEX-Nr.: 32001L0077] 
 3.  des BG BGBl. I Nr. 106/2006 [Artikel 5 des Energie-Versorgungssicherheitsgesetzes 2006] 365 
  (NR: GP XXII RV 1411 AB 1452 S. 150. BR: 7538 AB 7575 S. 735.) 
  [CELEX-Nr.: 32003L0054, 32003L0055, 32004L0008, 32004L0067] 
 4.  des BVG BGBl. I Nr. 2/2008 (1. BVRBG) (NR: GP XXIII RV 314 AB 370 S. 41. BR: 7799 AB 7830 S. 751.) 
  (Im Text kursiv enthalten) 
 5.  des BG BGBl. I Nr. 113/2008 [Artikel 2 des Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetzes] 366 

  (NR: GP XXIII IA 853/A S. 68. BR: 7984 AB 7990 S. 759.) 
  (im Text kursiv enthalten)  

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Verfassungsbestimmung 

„§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie sie in diesem 
Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes be-
stimmt. Die in diesem Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von den in diesen Vorschriften vor-
gesehenen Einrichtungen versehen werden.“ 367 

Elektrizitätsbehörde 
§ 2. In Angelegenheiten des Elektrizitätswesens, die in Vollziehung Bundessache sind, ist der Bundesminister für 

Wirtschaft und Arbeit oberste Elektrizitätsbehörde. 
„Erdgasbehörde 

§ 2a. 368 In Angelegenheiten des Gaswesens ist der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit oberste Erdgasbehör-
de.“ 369 

Zuständigkeit 
„§ 3. 370 (1) Der örtliche Wirkungsbereich der obersten Elektrizitäts- und Erdgasbehörde umfasst das gesamte Bun-

desgebiet. 
(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (oberste Elektrizitäts- und Erdgasbehörde) ist zuständig für 

 1. die Aufsicht über die Tätigkeit der Energie-Control GmbH; 
 2. die Verwaltung der Anteilsrechte des Bundes an der Energie-Control GmbH; 
 3. grundsätzliche Vorgaben für die Tätigkeit der Energie-Control GmbH (Richtlinienkompetenz); 
 4. die Erlassung und Handhabung der zur Durchführung von internationalen Verträgen erforderlichen Vorschriften, 

wie etwa Grundsätze über die Handhabung von grenzüberschreitenden Lieferungen; 
 5. die Entscheidung in Angelegenheiten des Art. 12 Abs. 3 B-VG sowie 
 6. die Entscheidung in Angelegenheiten des Starkstromwegerechts, soweit sich die Anlage auf zwei oder mehrere 

Bundesländer erstreckt. 

                                            
362 idF Artikel 2 Z 1 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
363 Zum Inkrafttreten der einzelnen Bestimmungen siehe § 29 Abs. 1 und 5. 
364 In Kraft mit: siehe § 32a. 
365 In Kraft mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 28. Juni 2006. 
366 In Kraft mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 9. August 2008. 
367 idF Artikel 2 Z 1 des BG BGBl. I Nr. 113/2008. Erstes In-Kraft-Treten am 24. August 2002. 

368 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
369 idF Artikel 2 Z 3 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
370 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
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(3) Im Rahmen seiner Richtlinienkompetenz ist der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit insbesondere ermäch-
tigt 
 1. Verordnungen 
 a) über die Höhe des von der Energie-Control GmbH einzuhebenden Entgelts (§ 6); 
 b) über die Veröffentlichung von Entscheidungen (§ 22); 
 c) über die Grundsätze, die bei der Bestimmung der Systemnutzungstarife gemäß § 25 Elektrizitätswirtschafts- 

und -organisationsgesetz (ElWOG), BGBl. I Nr. 143/1998, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 121/2000 und der §§ 23 bis 23e Gaswirtschaftsgesetz (GWG), BGBl. I Nr.121/2000, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002 einschließlich der Produktivitätsabschläge (Preis-Cap-Verfahren) an-
zuwenden sind, 

zu erlassen; 
 2. Grundsätze 
 a) für die Ausgestaltung von Allgemeinen Bedingungen für Netzbetreiber, Stromhändler, Erdgashändler und die 

Verrechnungsstellen; 
 b) bezüglich der Behandlung erneuerbarer Energien 
  auszuarbeiten; 
 3. Stellungnahmen zu den im Rahmen der Tätigkeit der Energie-Control GmbH auftretenden grundsätzlichen ener-

gierechtlichen und energiewirtschaftlichen Fragen abzugeben. 
(4) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat im Rahmen der ihm gemäß Abs. 3 zur Besorgung zugewiese-

nen Tätigkeiten jeweils den Elektrizitätsbeirat (§ 26) oder den Erdgasbeirat (§ 26a) zu befassen und ihn vor Erlassung 
von Verordnungen anzuhören.“ 371 

„Regulierungsbehörden 
§ 4. 372 Regulierungsbehörden sind die Energie-Control GmbH und die Energie-Control Kommission.“ 373 

„Energie-Control GmbH 
Errichtung 

§ 5. (1) Zur Wahrung der Regulierungsaufgaben im Bereich der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft wird eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital von 3 700 000 € gegründet. Der Sitz der Gesellschaft ist 
Wien. Die Gesellschaft ist nicht gewinnorientiert. 

(2) Die Gesellschaft führt die Firma „Energie-Control Österreichische Gesellschaft für die Regulierung in der Elekt-
rizitäts- und Erdgaswirtschaft mit beschränkter Haftung“ (Energie-Control GmbH). Ihre Anteile sind zu 100% dem Bund 
vorbehalten. Die Verwaltung der Anteilsrechte für den Bund obliegt dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen Kapitalerhöhungen zuzustimmen. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat dafür zu sorgen, dass dem Aufsichtsrat der 
Energie-Control GmbH auch ein Vertreter des Bundesministers für Finanzen angehört. 

(5) Sofern nicht anderes bestimmt ist, ist das Gesetz über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, RGBl. 
Nr. 58/1906, anzuwenden. 

„(6) Die Energie-Control GmbH hat alle organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, um ihre Aufgaben erfüllen zu 
können und der Energie-Control Kommission die Erfüllung deren Aufgaben zu ermöglichen. Sie hat insbesondere die zu 
ihrem Wirkungsbereich gehörenden Geschäfte unter Bedachtnahme auf ihre Bedeutung und ihren Umfang nach Gegens-
tand und sachlichem Zusammenhang auf einzelne Organisationseinheiten aufzuteilen (Geschäftseinteilung). Die Ge-
schäftsführung der Energie-Control GmbH kann im Interesse einer raschen und zweckmäßigen Geschäftsbehandlung den 
Leitern dieser Organisationseinheiten bestimmte Geschäfte zur selbständigen Behandlung übertragen. Das Weisungs-
recht der Geschäftsführung wird durch die Betrauung zur selbständigen Behandlung nicht berührt. Die Betrauung zur 
selbständigen Behandlung von Geschäften sowie die Vertretung der Geschäftsführung im Verhinderungsfall ist in einer 
Geschäftsordnung zu regeln, die auf der Homepage der Energie-Control GmbH kundzumachen ist.“ 374 

„Entgelt 

§ 6. 375 (1) Die Energie-Control GmbH ist berechtigt, zur Finanzierung ihrer den Elektrizitätsmarkt betreffenden 
Aufgaben von den Betreibern der Höchstspannungsnetze (Netzebene 1 gemäß § 25 Abs. 6 Z 1 ElWOG) sowie zur Erfül-
lung ihrer den Erdgasmarkt betreffenden Aufgaben von den Regelzonenführern (§ 6 Z 43 GWG) ein die Kosten ihrer 
Tätigkeit deckendes Finanzierungsentgelt in vier gleichen Teilbeträgen jeweils zu Beginn jedes Quartals des Geschäfts-
jahres in Rechnung zu stellen und individuell vorzuschreiben. 
                                            
371 idF Artikel 2 Z 4 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
372 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
373 idF Artikel 2 Z 5 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
374 idF Artikel 5 Z 1 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006. 
375 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft. Hinsichtlich der Höhe des Entgelts siehe § 29a Abs. 2, 2. Satz 
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(2) Die Gesamthöhe des Finanzierungsentgelts bemisst sich nach den auf Grund einer Vorschaurechnung für das 
jeweilige Geschäftsjahr (Budget) der Energie-Control GmbH ergebenden Aufwendungen. Überschüsse oder Fehlbeträge 
aus Vorjahren sind in der Vorschaurechnung zu berücksichtigen. Die Vorschaurechnung ist von der Energie-Control 
GmbH zu erstellen und vom Aufsichtsrat vor Beginn des betreffenden Geschäftsjahres zu genehmigen. 

(3) Der Anteil eines Betreibers eines Höchstspannungsnetzes (Netzebene 1) bzw. der Regelzonenführer an der Ge-
samthöhe des Finanzierungsentgelts bemisst sich nach dem Verhältnis zwischen der bundesweiten Gesamtabgabe an 
Endverbraucher und der Abgabe seines Netzes und aller untergelagerten Netzebenen an Endverbraucher und ist durch 
Bescheid der Energie-Control GmbH vorzuschreiben. 

(4) Eine Verringerung der Teilbeträge kann vorgenommen werden, wenn geringere Aufwendungen als in der Vor-
schaurechnung zu erwarten sind. Eine Erhöhung der Teilbeträge kann nur nach Genehmigung einer neuerlichen Vor-
schaurechnung (Abs. 2) erfolgen. 

(5) Die Betreiber der Höchstspannungsnetze sowie die Regelzonenführer sind berechtigt, das von der Energie-
Control GmbH in Rechnung gestellte Finanzierungsentgelt als Kosten der Höchstspannungsebene bzw. Fernleitungsebe-
ne im Verhältnis der Gesamtabgabe an die Endverbraucher in allen jeweils unterlagerten Netzebenen nach der elektri-
schen Arbeit (kWh) bzw. Erdgasmenge (m³) den Betreibern der unterlagerten Netzen weiterzuverrechnen. Die maßgebli-
chen Regelungen der nach § 25 ElWOG und § 23a GWG erlassenen Verordnungen haben sinngemäß Anwendung zu 
finden. Die Betreiber der Höchstspannungsnetze sowie die Regelzonenführer können die Kosten, die aus der Verrech-
nung, dem verspäteten oder verringerten Ersatz des Finanzierungsentgelts entstehen, bei der Kostenermittlung ihren 
Netzkosten zurechnen. 

(6) Die Energie-Control GmbH hat die erforderlichen finanziellen und organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, 
um die den Erdgasmarkt betreffenden Vollzugsaufgaben wahrnehmen zu können. Die für die Tätigkeitsbereiche Elektri-
zität und Erdgas erforderlichen Aufwendungen sind verursachungsgerecht abzugrenzen. 

(7) Das Finanzierungsentgelt des Geschäftsjahres 2002 kann, soweit es sich auf die den Erdgasmarkt betreffenden 
Aufgaben bezieht, ab 1.Oktober 2002 von der Energie-Control GmbH in Rechnung gestellt werden. 

(8) Mehraufwendungen, die sich aus dem höheren Überwachungsaufwand gegenüber integrierten Elektrizitäts- und 
Erdgasunternehmen ergeben, sind diesen gegenüber gesondert in Rechnung zu stellen. Dies betrifft insbesondere jene 
Barauslagen, die der Energie-Control GmbH aus der Beauftragung von Sachverständigen für die Überwachung der Ent-
flechtung erwachsen.“ 376 

„Aufgaben der Energie-Control GmbH  
§ 7. 377 (1) Die Energie-Control GmbH  hat sämtliche Aufgaben, die  

 1. im Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nungen, 

 2. im Bundesgesetz, mit dem die Ausübungsvoraussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der Ver-
rechnungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie  geregelt werden, und den auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen, 

 3. im Gaswirtschaftsgesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen,  
 4. in diesem Bundesgesetz und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen sowie 
 5.  im Ökostromgesetz 
der Regulierungsbehörde übertragen sind, wahrzunehmen, sofern hiefür nicht die Energie-Control Kommission (§ 16) 
zuständig ist. Die Energie-Control GmbH  hat alle organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, um ihre Aufgaben erfül-
len zu können und der Energie-Control Kommission die Erfüllung deren Aufgaben zu ermöglichen. 

(2) Zu den Geschäften, die der Energie-Control GmbH zur Besorgung zugewiesen sind, zählt auch die Erstellung 
von Gutachten und Stellungnahmen über die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse im Elektrizitäts- und Erdgasbereich 
sowie die Wahrnehmung der den Regulatoren durch das Kartellgesetz eingeräumten Antrags- und Stellungnahmerechte 
für diesen Bereich. Darüber hinaus obliegt der Energie-Control GmbH die Wahrnehmung von Angelegenheiten im Zu-
sammenhang mit der Behandlung von Stromerzeugung in Anlagen aus erneuerbaren Energieträgern und Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen. Im Rahmen dieses Sachgebietes können auch Angehörige ihres Personalstandes als unabhängige 
Sachverständige in Gerichts- und Verwaltungsverfahren beigezogen werden. 

(3) Die Energie-Control GmbH wirkt an der Zusammenarbeit zum Zweck der Weiterentwicklung des Europäischen 
Energiebinnenmarktes mit. 

(4) Eine Zuständigkeit der Energie-Control GmbH besteht nicht bei Verträgen gemäß § 70 Abs. 2 ElWOG“ 378 

                                            
376 idF Artikel 2 Z 7 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
377 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
378 idF Artikel 2 Z 8 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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Verfahren 
„§ 8. (1) Die Energie-Control GmbH hat bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren das Allgemeine Verwal-

tungsverfahrensgesetz – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, in der jeweils geltenden Fassung, anzuwenden, soweit nicht aus-
drücklich anderes bestimmt ist. In den Fällen des § 73 Abs. 2 AVG geht die Zuständigkeit zur Entscheidung auf schrift-
lichen Antrag der Partei auf die Energie-Control Kommission über. 

(2) Ist die Aufnahme von Beweisen durch Sachverständige erforderlich, haben die Regulierungsbehörden die der 
Energie-Control GmbH beigegebenen Sachverständigen bei zu ziehen oder auch andere Personen als Sachverständige 
heran zu ziehen (§ 52 AVG).“ 379 

„Schaffung von Rahmenbedingungen 

§ 9. 380 (1) Im Rahmen ihrer den Elektrizitätsmarkt und den Erdgasmarkt betreffenden Regulierungsfunktion hat die 
Energie-Control GmbH jeweils die Aufgabe,  
 1. in Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern Sonstige Marktregeln für die Marktteilnehmer zu erstellen und in 

geeigneter Weise zu veröffentlichen; 
 „2. in Zusammenarbeit mit den Betreibern von Stromnetzen technische und organisatorische Regeln für Betreiber 

und Benutzer von Netzen zu erarbeiten und diesen zur Verfügung zu stellen;“ 381 
 3. Strom- bzw. Erdgaspreisvergleiche für Endverbraucher zu erstellen und zu veröffentlichen; 
 4. im Bereich grenzüberschreitender Lieferungen jene Vorkehrungen zu treffen, die zur Erfüllung der Vorgaben 

der Europäischen Union erforderlich sind sowie 
 5. in geeigneter Weise allgemeine Informationen über ihren Tätigkeitsbereich zu veröffentlichen. 

(2) Die Energie-Control GmbH hat bei ihrer Tätigkeit gemäß Abs. 1 von den mit der Erhaltung und der Verbesse-
rung des Elektrizitäts- bzw. Erdgasbinnenmarktes verbundenen Erfordernissen auszugehen.“ 382 

„Überwachungs- und Aufsichtsfunktion 

§ 10. 383 (1) Der Energie-Control GmbH sind im Rahmen der Elektrizitäts- bzw. Erdgasaufsicht nachstehende Auf-
sichts- und Überwachungsaufgaben zur Besorgung zugewiesen: 
 1. Wettbewerbsaufsicht über alle Marktteilnehmer und Netzbetreiber, insbesondere hinsichtlich der Gleichbehand-

lung aller Marktteilnehmer; die Zuständigkeit des Kartellgerichtes bleibt dabei unberührt; 
 2. Überwachung der Entflechtung (Unbundling); 
 3. Aufsicht über Bilanzgruppenverantwortliche, Bilanzgruppenkoordinatoren und Regelzonenführer; 
 4. Aufsicht über die Einfuhr von elektrischer Energie und Erdgas aus dem Gebiet der Europäischen Union und aus 

Drittstaaten. 
(2) Im Rahmen ihrer Aufsichts- und Überwachungsaufgaben gemäß Abs. 1 kann die Energie-Control GmbH einen 

Marktteilnehmer, der Bestimmungen aus den in Abs. 1 genannten Bereichen übertreten hat, mit Verfahrensanordnung 
zur Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der Behörde zu 
bestimmenden Frist auffordern. Kommt der Verpflichtete dieser Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, 
so hat die Behörde mit Bescheid die Herstellung des rechtmäßigen Zustandes zu verfügen. 

(3) Die Energie-Control GmbH kann ferner zur Wahrung der gesetzlichen Interessen der Marktteilnehmer alle 
Anordnungen treffen, die erforderlich sind, um in den in Abs. 1 genannten Bereichen den gesetzmäßigen Zustand her-
zustellen und sicherzustellen.  

(4) Aus der Übertretung der jeweiligen Bestimmungen resultierende Rechtsfolgen bleiben unberührt und werden 
nach jenen Regeln wahrgenommen, denen die übertretene Bestimmung angehört.“ 384 

„Schlichtung von Streitigkeiten  

§ 10a. 385 „(1) Unbeschadet der Zuständigkeit der Energie-Control Kommission gemäß § 16 sowie der ordentlichen 
Gerichte kann jede Partei, einschließlich Netzbenutzern, Lieferanten, Netzbetreibern, sonstigen Elektrizitäts- und Er-
dgasunternehmen oder Interessenvertretungen Streit- oder Beschwerdefälle, insbesondere betreffend Schlichtung von 
Streitigkeiten zwischen Elektrizitäts- und Erdgasunternehmen und Marktteilnehmern, von Streitigkeiten aus der Abrech-
nung von Elektrizitäts- und Erdgaslieferungen sowie von Systemnutzungsentgelten, der Energie-Control GmbH vorle-
gen. Die Energie-Control GmbH hat sich zu bemühen, innerhalb einer Frist von sechs Wochen eine einvernehmliche 
Lösung herbeizuführen. In Streitschlichtungsfällen, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, BGBl. 
Nr. 140/1979, in der geltenden Fassung, betrifft, ist die Bundesarbeitskammer seitens der Energie-Control GmbH ver-
pflichtend mit einzubinden. Die Elektrizitäts- und Erdgasunternehmen sind verpflichtet, an einem solchen Verfahren 
                                            
379 idF Artikel 5 Z 2 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006 
380 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
381 idF Artikel 5 Z 3 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006 
382 idF Artikel 2 Z 9 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
383 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
384 idF Artikel 2 Z 10 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
385 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
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mitzuwirken, alle zur Beurteilung der Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen und gegebenenfalls einen Lösungs-
vorschlag zu unterbreiten. Die Vorschriften des AVG finden in diesen Streitschlichtungsfällen keine Anwendung.“ 386 

(2) Die Energie-Control GmbH kann dem Schlichtungsverfahren von den Parteien unabhängige Sachverständige 
beiziehen. Sie kann diese ihrem Personalstand entnehmen. 

(3) Wird die Energie-Control GmbH als Schlichtungsstelle angerufen (Abs. 1), so wird ab diesem Zeitpunkt die Fäl-
ligkeit des in Rechnung gestellten Betrages bis zur Streitbeilegung aufgeschoben. Unabhängig davon kann aber ein Bet-
rag, der dem Durchschnitt der letzten drei Rechnungsbeträge entspricht, auch sofort fällig gestellt werden. Zuviel einge-
hobene Beträge sind samt den gesetzlichen Zinsen ab Inkassotag zu erstatten.  

(4) Die Energie-Control GmbH hat über die anhängig gemachten Schlichtungsfälle jährlich einen Bericht zu erstel-
len, der dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, dem Bundesministerium für „soziale Sicherheit, Generatio-
nen und Konsumentenschutz“ 387 sowie dem Erdgasbeirat zuzuleiten ist.“ 388 

„(5) Im Rahmen der Streitschlichtung findet das AVG keine Anwendung. Die Energie-Control GmbH hat zur nähe-
ren Bestimmung des Verfahrensablaufs Verfahrensrichtlinien für die Streitschlichtung bei der Schlichtungsstelle der 
Energie-Control GmbH zu erstellen und im Internet zu veröffentlichen.“ 389 

§ 11. entfallen  390 
Organisatorische Abwicklung von Ausgleichszahlungen zwischen Netzbetreibern 

§ 12. (1) Die Energie-Control GmbH hat die Aufgabe, die Höhe der auf Grund der Zusammenfassung von Netzen 
unterschiedlicher Eigentümer sich ergebenden Ausgleichszahlungen „mit Bescheid“ 391 festzustellen. 

(2) Die Energie-Control GmbH hat ein Konto einzurichten, über das die Ausgleichszahlungen abzuwickeln sind. 
(3) Nähere Bestimmungen über Zahlungsmodalitäten, der Art der Festlegung der Höhe der Ausgleichszahlungen 

sowie der operativen Abwicklung sind durch Verordnung der Energie-Control GmbH festzulegen. 
Vollziehung der Bestimmungen über Stranded Costs 

§ 13. Die Einhebung und Verwaltung der Beiträge für Stranded Costs, deren Zuteilung an die begünstigten Unter-
nehmen sowie die sonstigen mit der Vollziehung des § 69 ElWOG verbundenen Aufgaben, die vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit zur Besorgung zugewiesen waren, obliegen der 
Energie-Control GmbH. 

„Statistische Arbeiten 
§ 14. 392 Der Energie-Control GmbH sind im Rahmen der Elektrizitätsstatistik sowie der Erdgasstatistik die Durch-

führung der statistischen Erhebungen und sonstigen statistischen Arbeiten zur Besorgung zugewiesen.“ 393 
„Berichtspflichten 

§ 14a. Die Energie-Control GmbH hat einen Bericht über das Ergebnis ihrer Monitoring-Tätigkeiten gemäß Art. 4 
der Richtlinie 2003/54/EG und Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2003/55/EG sowie gemäß Art. 5 der Richtlinie 2004/67/EG 
zu erstellen und in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Sie kann für die Erstellung dieses Berichtes die Ergebnisse der 
langfristigen Planung (§ 12b Abs. 1 Z 22 GWG) sowie ihrer Tätigkeit gemäß §§ 20i und 20j Energielenkungsgesetz 
heranziehen.“ 394 

„Energie-Control Kommission 
§ 15. 395 (1) Zur Erfüllung der im § 16 genannten Aufgaben wird eine Energie-Control Kommission eingerichtet. 
(2) Die Energie-Control Kommission ist bei der Energie-Control GmbH angesiedelt. Die Geschäftsführung der 

Energie-Control Kommission obliegt der Energie-Control GmbH. Im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Energie-Control 
Kommission ist das Personal der Energie-Control GmbH an die Weisungen des Vorsitzenden oder des in der Geschäfts-
ordnung bezeichneten Mitgliedes gebunden. Die mit der Tätigkeit der Energie-Control Kommission verbundenen Auf-
wendungen sind von der Energie-Control GmbH zu tragen.“ 396 

                                            
386 idF Artikel 5 Z 4 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006 
387 idF Artikel 5 Z 12 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006. 
388 idF Artikel 2 Z 11 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
389 idF Artikel 5 Z 5 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006. 
390 idF Artikel 5 Z 6 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006 
391 idF Artikel 5 Z 7 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006. 
392 tritt gemäß § 29a Abs. 3 mit dem 1. Oktober 2002 in Kraft 
393 idF Artikel 2 Z 12 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
394 idF Artikel 5 Z 8 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006. 
395 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
396 idF Artikel 2 Z 13 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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„Aufgaben der Energie-Control Kommission 
„§ 16. (1) (Verfassungsbestimmung) Der Energie-Control Kommission sind folgende Aufgaben zugewiesen: 

 1. Genehmigung der allgemeinen Bedingungen der Netzbetreiber für Inanspruchnahme der Übertragungs- und 
Verteilernetze (§§ 24 und 31 ElWOG); 

 2. die Bestimmung der Systemnutzungstarife und sonstiger Tarife gemäß § 25 ElWOG sowie die Bestimmung von 
Tarifen und Verrechnungsgrundsätzen bei Regelzonen überschreitenden Lieferungen von elektrischer Energie; 

 3. die Untersagung der Anwendung von Bedingungen, die auf Endverbraucher Anwendung finden und die gegen 
ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen; 

 4. die Entscheidungen über Netzzugangsverweigerung im Verfahren gemäß § 20 Abs. 2 ElWOG; 
 5. die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Marktteilnehmern in jenen Fällen, in denen der Netzzugangsberech-

tigte Ansprüche gegen den Netzbetreiber geltend macht (§ 21 ElWOG); 
 6. die Schlichtung von Streitigkeiten aus der Abrechnung von Ausgleichsenergie; 
 7. die Gewährung von Ausnahmen gemäß Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 26. Juni 2003 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden 
Stromhandel, ABL. L 176 vom 15. Juli 2003, S. 1; 

 8. die Erlassung von Bescheiden gemäß § 7 Abs. 2 GWG; 
 9. die Gewährung von Ausnahmen gemäß § 20a Abs. 1 GWG sowie gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. September 2005 über die Bedingungen für den Zugang zu 
Erdgasfernleitungsnetzen, ABl. L 289 vom 3. November 2005, S. 1; 

 10. die Erteilung von Genehmigungen zur Ausübung der Tätigkeit eines Fernleitungsunternehmens und eines Ver-
teilerunternehmens (§ 13 GWG) und Entziehung gemäß § 38a GWG; 

 11. die Bestimmung des Anteils der gemäß § 22 Abs. 1 GWG abzunehmenden Erdgasmengen (§ 22 Abs. 2 GWG); 
 12. die Feststellungen gemäß §§ 22 Abs. 6 und 39a Abs. 3 GWG; 
 13. die Erlassung von Bescheiden gemäß § 31h Abs. 2 und 4 GWG und die Erlassung von Verordnungen gemäß § 

31h Abs. 5 GWG; 
 14. die Maßnahmen zur Sicherung der Erdgasversorgung (§ 38e GWG); 
 15. die Genehmigung der Allgemeinen Bedingungen des Regelzonenführers (§ 12h GWG) und der Verteilerunter-

nehmen (§ 26 GWG), der Allgemeinen Bedingungen für grenzüberschreitende Transporte der Fernleitungsun-
ternehmen bzw. Inhaber von Transportrechten (§ 31g GWG); 

 16. die Bestimmung von Tarifen (§§ 23a und 23d GWG); 
 17. die Untersagung der Anwendung von Bedingungen für den Erdgasbereich, die auf Endverbraucher Anwendung 

finden und die gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen; 
 18. die Erlassung von Verordnungen gemäß § 22 Abs. 2 Z 5a ElWOG; 
 19. die Entscheidungen über Netzzugangsverweigerung  im Verfahren gemäß § 19 Abs. 4  GWG; 
 20. die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Marktteilnehmern in jenen Fällen, in denen der Netzzugangsberech-

tigte Ansprüche gegen den Netzbetreiber geltend macht (§ 21 GWG); 
 21. die Feststellung, ob hinsichtlich eines Staates die Voraussetzungen für die Anwendung des Netzverweigerungs-

tatbestands gemäß § 19 Abs. 1 Z 4 GWG vorliegen (§ 67 GWG); 
 22. die Entscheidung über die Ausnahme von der Verpflichtung zur Gewährung des Netzzuganges gemäß § 20 Abs. 

4 GWG; 
 23. die Festlegung von Festpreisen gemäß § 23e GWG; 
 24. die Feststellung, ob die Errichtung, Erweiterung oder Änderung einer Erdgasleitungsanlage  mit dem Ziel des § 

3 GWG unvereinbar ist oder der Netzbetreiber daran gehindert wird, die ihm auferlegten Verpflichtungen gemäß 
§ 4 zu erfüllen (§ 47 Abs. 3 GWG); 

 25. die Erlassung von Verordnungen gemäß § 12f GWG; 
 26. die Genehmigung der langfristigen Planung des Netzausbaus (§ 12e GWG); 
 27. die Erlassung von Richtlinien für Versteigerungsbedingungen durch Verordnung gemäß § 22 Abs. 4 GWG; 
 28. die Erlassung von Verordnungen gemäß § 39a Abs. 2 GWG; 
 29. die Erlassung von Verordnungen gemäß § 20 Abs. 6 GWG; 
 30. die Erlassung von Verordnungen zur Änderung der im GWG enthaltenen Anlagen. 

(2) Die Energie-Control Kommission ist Berufungsbehörde gegen Entscheidungen der Energie-Control GmbH, so-
fern im Abs. 3 nicht anderes bestimmt wird. 

(3) Die Energie-Control Kommission hat in den Fällen des Abs. 1 Z 1 sowie 3 bis 15, 17, 19 bis 22, 24 und 26 be-
scheidmäßig innerhalb von zwei Monaten zu entscheiden. Diese Frist kann um zwei Monate verlängert werden, wenn die 
Energie-Control Kommission zusätzliche Informationen anfordert. Eine weitere Verlängerung ist nur mit Zustimmung 
der am Verfahren beteiligten Parteien möglich. Auf Leistung, Unterlassung oder Untersagung gerichtete Bescheide bil-
den einen Exekutionstitel im Sinne des § 1 der Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896 in der jeweils geltenden Fassung. 
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(3a) (Verfassungsbestimmung) Die Partei, die sich mit Entscheidungen gemäß Abs. 1 Z 5, 6 und 20 nicht zufrie-
den gibt, kann die Sache innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des Bescheides bei Gericht anhängig machen. Mit 
der rechtskräftigen Entscheidung des Gerichts tritt die Entscheidung der Energie-Control Kommission außer Kraft. Die 
Entscheidung über einen Antrag auf Bewilligung der Wiedereinsetzung gegen den Ablauf der Anrufungsfrist obliegt 
dem Gericht; der Wiedereinsetzungsantrag ist unmittelbar bei Gericht einzubringen. 

(4) Die Bestimmung von Tarifen gemäß Abs. 1 Z 16 und von Festpreisen gemäß Abs. 1 Z 23 erfolgt durch Verord-
nung.“ 397 

„Zusammensetzung der Energie-Control Kommission  
§ 17. 398 (1) Die Energie-Control Kommission besteht aus drei Mitgliedern, die durch die Bundesregierung ernannt 

werden. Ein Mitglied der Kommission hat dem Richterstand anzugehören. Bei seiner Bestellung hat die Bundesregierung 
auf einen Dreiervorschlag des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes Bedacht zu nehmen. Die Bestellung der beiden 
anderen Mitglieder erfolgt über Vorschlag des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit. Dabei ist darauf Bedacht zu 
nehmen, dass ein Mitglied über einschlägige technische, das andere Mitglied über juristische und ökonomische Kenn-
tnisse verfügt. Die Funktionsperiode der Mitglieder der Energie-Control Kommission beträgt fünf Jahre. Eine Wiederbe-
stellung ist zulässig. 

(2) Für jedes Mitglied ist vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ein Ersatzmitglied zu bestellen. Das Er-
satzmitglied tritt bei Verhinderung eines Mitgliedes an dessen Stelle. 

(3) Der Energie-Control Kommission dürfen nicht angehören: 
 1. Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sowie Staatssekretäre; 
 2. Personen, die in einem rechtlichen oder faktischen Naheverhältnis zu jenen stehen, die eine Tätigkeit der Ener-

gie-Control Kommission  in Anspruch nehmen; 
 3. Personen, die zum Nationalrat nicht wählbar sind. 

(4) Hat ein Mitglied der Energie-Control Kommission Einladungen zu drei aufeinander folgenden Sitzungen ohne 
genügende Entschuldigung keine Folge geleistet oder tritt bei einem Mitglied ein Ausschließungsgrund gemäß Abs. 3 
nachträglich ein, so hat dies nach seiner Anhörung die Energie-Control Kommission festzustellen. Diese Feststellung hat 
den Verlust der Mitgliedschaft zur Folge. 

(5) Auf die Ersatzmitglieder finden die Abs. 1, 3 und 4 sinngemäß Anwendung. 
(6) Scheidet ein Mitglied wegen Todes, freiwillig oder gemäß Abs. 5 vorzeitig aus, so wird das betreffende Ersatz-

mitglied Mitglied der Energie-Control Kommission. Bis zum Ablauf der Funktionsperiode der Mitglieder ist unter An-
wendung der Abs. 1 und 2 ein neues Ersatzmitglied zu bestellen. 

(7) Die Mitglieder der Energie-Control Kommission haben Anspruch auf Ersatz der angemessenen Reisekosten und 
Barauslagen sowie auf ein Sitzungsgeld, das vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die Bedeutung und den Umfang der von der 
Energie-Control Kommission zu besorgenden Aufgaben festzusetzen ist. 

Vorsitzender und Geschäftsordnung 
§ 18. 399 (1) Das richterliche Mitglied führt den Vorsitz in der Kommission. 
(2) Die Energie-Control Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, in der eines ihrer Mitglieder mit der Führung 

der laufenden Geschäfte zu betrauen ist. 
(3) Für einen gültigen Beschluss der Energie-Control Kommission ist Einstimmigkeit notwendig. Stimmenthaltung 

ist unzulässig. 
Weisungsfreiheit 

§ 19. 400 Die Mitglieder der Energie-Control Kommission sind gemäß Art. 20 Abs. 2 B-VG bei der Ausübung ihres 
Amtes an keine Weisungen gebunden. 

Verfahrensvorschriften, Instanzenzug 
§ 20. 401 (1) Sofern dieses Bundesgesetz, das ElWOG oder das GWG nichts anderes bestimmen, wendet die Ener-

gie-Control Kommission das AVG  an. 
(2) Die Energie-Control Kommission entscheidet jeweils in oberster Instanz. Ihre Entscheidungen unterliegen nicht 

der Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungsweg; die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes ist jedoch zulässig.“ 
402 

                                            
397 idF Artikel 5 Z 10 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006. 
398 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
399 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
400 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
401 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
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Aufsichtsrecht 
§ 21. (1) Unbeschadet der Rechte der Generalversammlung gemäß dem Gesetz über die Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung, RGBl. Nr. 58/1906, unterliegt die Tätigkeit der Energie-Control GmbH der Aufsicht des Bundesministers 
für Wirtschaft und Arbeit. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann in Erfüllung seines Aufsichtsrechtes der Energie-Control 
GmbH begründete Weisungen in schriftlicher Form erteilen. 

(3) Dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit sind von der Geschäftsführung alle zur Erfüllung seiner Aufga-
ben erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die entsprechenden Unterlagen zu übermitteln. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann die Bestellung zum Geschäftsführer widerrufen, wenn ein 
Geschäftsführer eine Weisung gemäß Abs. 2 nicht befolgt oder eine Auskunft gemäß Abs. 3 nicht erteilt. § 16 des Geset-
zes über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung wird dadurch nicht berührt. 

„Transparenz 
§ 22. 403 Entscheidungen der Energie-Control GmbH und der Energie-Control Kommission von grundsätzlicher Be-

deutung sowie Weisungen gemäß § 21 Abs. 2 sind unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in 
geeigneter Weise zu veröffentlichen.“ 404 

Kollektivvertragsfähigkeit 
§ 23. Die Energie-Control GmbH ist als Arbeitgeber kollektivvertragsfähig. 

Aufgaben der Unternehmensführung 
§ 24. Die Geschäftsführung hat ein Konzept für ihre Tätigkeit zu erstellen und dieses jährlich zu überarbeiten. Sie 

hat bei ihren Maßnahmen insbesondere auch auf die Entwicklung der Netzbetreiber und Netzbenutzer in Österreich Be-
dacht zu nehmen. Darüber ist dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit und dem Aufsichtsrat mindestens jährlich 
zu berichten. Die Geschäftsführung hat im Sinne der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der Unter-
nehmensführung entsprechende Maßnahmen zu setzen und dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit unverzüglich 
allenfalls notwendige Vorschläge über Änderung von Rahmenbedingungen der Unternehmenstätigkeit zu erstatten. 

Tätigkeitsbericht 
§ 25. Die Geschäftsführung hat jährlich einen Tätigkeitsbericht zu erstellen und diesen dem Bundesminister für 

Wirtschaft und Arbeit zu übermitteln. In diesem Bericht sind insbesondere die angefallenen und erledigten Geschäftsfäl-
le, die Personalentwicklung und die aufgewendeten Finanzmittel darzustellen. „Der Bericht ist vom Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit im Wege des Ministerrates dem Nationalrat vorzulegen und darüber hinaus in geeigneter Weise zu 
veröffentlichen.“ 405 Die Energie-Control GmbH ist gegenüber dem Nationalrat unmittelbar zur Erteilung von Auskünf-
ten verpflichtet. 

„Elektrizitätsbeirat 
§ 26. (1) Zur Beratung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit und der Regulierungsbehörde, insbesondere 

 1. in allgemeinen und grundsätzlichen Angelegenheiten der Elektrizitätspolitik; 
 2. in Angelegenheiten, in denen die Energie-Control GmbH in erster Instanz entscheidet, ausgenommen in Ent-

scheidungen oder Verordnungen gemäß §§ 13 und 20 Abs. 2 ElWOG, sowie 
 3. in den Fällen des § 3 Abs. 3 Z 1 

wird beim Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ein Elektrizitätsbeirat eingerichtet. 
(2) Dem Beirat obliegen im Sinne des Abs. 1 Z 1 insbesondere: 

 1. die Erörterung der Harmonisierung von Allgemeinen Bedingungen für die Betreiber von Übertragungs- und 
Verteilernetzen und von Allgemeinen Bedingungen für die Bilanzgruppenverantwortlichen, insbesondere im 
Hinblick auf die bestmögliche Handhabung des Netzzuganges im österreichischen Wirtschaftsgebiet und die 
Wahrung der Interessen des Konsumentenschutzes; 

 2. die Erörterung der Kriterien, von denen bei der Erfüllung der gemäß § 8 ElWOG den Elektrizitätsunternehmen 
auferlegten Verpflichtungen auszugehen ist; 

 3. die Erörterung der Harmonisierung der Konzessionsvoraussetzungen gemäß § 26 ElWOG; 
 4. die Erstattung von Vorschlägen über die Festsetzung von Tarifstrukturen und Tarifgrundsätzen gemäß § 25 

ElWOG; 
 5. die Erstattung von Vorschlägen für sonstige Verordnungen des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit und 

der Energie-Control GmbH  in Elektrizitätsangelegenheiten; 
 6. die Begutachtung von Verordnungen des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit und der Energie-Control 

GmbH nach dem ElWOG und dem E-RBG in Elektrizitätsangelegenheiten; 
                                                                                                                                                  
402 idF Artikel 2 Z 15 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
403 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
404 idF Artikel 2 Z 16 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
405 idF Artikel 2 Z 16a des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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 7. die Begutachtung von Verordnungen des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit nach dem Ökostromgesetz; 
 8. die Beratung über Berichte, die angefallene Beschwerden im Zusammenhang mit der Lieferung von elektrischer 

Energie und deren Erledigung zum Gegenstand haben. 
(3) Dem Beirat haben neben dem Vorsitzenden anzugehören: 

 1. je zwei Vertreter der Bundesministerien für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und für 
Wirtschaft und Arbeit; 

 2. je ein Vertreter der Bundesministerien für Finanzen und für „soziale Sicherheit, Generationen und Konsumen-
tenschutz“ 406; 

 3. ein Vertreter jedes Bundeslandes sowie je ein Vertreter des Österreichischen Städtebundes, des Österreichischen 
Gemeindebundes und der Vereinigung österreichischer Industrieller sowie 

 4. je ein Vertreter der Wirtschaftskammer Österreich, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Ös-
terreichs, der Bundesarbeitskammer und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. 

In Angelegenheiten der Preisbestimmung – ausgenommen der Begutachtung von Verordnungen gemäß Abs. 2 Z 7 – 
haben dem Beirat neben dem Vorsitzenden nur gemäß Z 1, 2 und 4 ernannte Mitglieder anzugehören. Für jedes Mitglied 
ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

(4) Der Vorsitzende wird vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, die Vertreter der in Abs. 3 Z 1 und 2 an-
geführten Bundesministerien werden von den zuständigen Bundesministern und alle übrigen Mitglieder werden auf Vor-
schlag der entsendenden Stellen vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ernannt. 

(5) Die Mitglieder des Beirats sowie die Ersatzmitglieder sind, soweit sie nicht beamtete Vertreter sind, vom Vor-
sitzenden des Beirats zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. Die Tätigkeit der Mitglieder 
des Beirats ist eine ehrenamtliche.“ 407 

„Erdgasbeirat 

§ 26a. 408 (1) Zur Beratung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit in allgemeinen und grundsätzlichen An-
gelegenheiten der Erdgaswirtschaft ist ein Erdgasbeirat einzurichten. 

(2) Dem Beirat obliegen im Sinne des Abs. 1 insbesondere: 
 1. die Erörterung der Harmonisierung der Allgemeinen Netzbedingungen sowie der für die Bemessung des Netz-

benutzungsentgelts maßgeblichen Preisansätze, insbesondere im Hinblick auf die bestmögliche Handhabung des 
Netzzugangs im österreichischen Wirtschaftsgebiet und die Wahrung der Interessen des Konsumentenschutzes; 

 2. die Erörterung der Harmonisierung von Bedingungen für die Lieferung von Erdgas an Endverbraucher, auf die 
die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes Anwendung finden; 

 3. die Erörterung der Kriterien, von denen bei der Erfüllung der gemäß § 7 den Erdgasunternehmen auferlegten 
Verpflichtungen auszugehen ist; 

  4. die Erstattung von Vorschlägen über die Festsetzung von Grundsätzen für die Bestimmung der Preisansätze 
gemäß den §§ 23 bis 23d GWG; 

 5. die Erstattung von Vorschlägen für sonstige Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes; 
 6. die Begutachtung von Verordnungen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassen werden; 
 7. die Beratung über Berichte, die angefallene Beschwerden im Zusammenhang mit der Lieferung von Erdgas und 

deren Erledigung zum Gegenstand haben. 
(3) Dem Beirat haben neben dem Vorsitzenden anzugehören: 

 1. je ein Vertreter der Bundesministerien für Wirtschaft und Arbeit, für Finanzen, „für soziale Sicherheit, Genera-
tionen und Konsumentenschutz“ 409, für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft; 

 2. ein Vertreter jedes Bundeslandes sowie je ein Vertreter des Österreichischen Städtebundes, des Österreichischen 
Gemeindebundes und der Vereinigung Österreichischer Industrieller; 

 3. je ein Vertreter des der Wirtschaftskammer Österreich, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs, der Bundesarbeitskammer und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. 

Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. „In Angelegenheiten der Preisbestimmung haben dem Beirat neben 
dem Vorsitzenden nur gemäß Z 1 und 3 ernannte Mitglieder anzugehören.“ 410 

(4) Der Vorsitzende wird vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, die Vertreter der in Abs. 3 Z 1 angeführ-
ten Bundesministerien werden von den zuständigen Bundesministern und alle übrigen Mitglieder werden auf Vorschlag 
der entsendenden Stellen vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ernannt. 

                                            
406 idF Artikel 5 Z 12 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006. 
407 idF Artikel 2 Z 16b des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
408 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
409 idF Artikel 5 Z 12 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006 
410 idF Artikel 5 Z 11 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006. 
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(5) Mitglieder des Beirates sowie die Ersatzmitglieder sind, soweit sie nicht beamtete Vertreter sind, vom Vorsit-
zenden des Beirats zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. Die Tätigkeit der Mitglieder des 
Beirates ist eine ehrenamtliche.“ 411 

„Beirat für Investitionsförderungen 
§ 26b. „(1) Zur Beratung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit bei der Erstellung der Richtlinien gemäß 

§ 13d ÖSG, BGBl. I Nr. 149/2002 in der jeweils geltenden Fassung, sowie gemäß § 10 Abs. 3 Wärme- und Kältelei-
tungsausbaugesetz, BGBl. I Nr. 113/2008, in der jeweils geltenden Fassung, bei der Entscheidung zur Gewährung von 
Investitionszuschüssen gemäß §§ 12, 12a und § 13a ÖSG und § 7 KWK-Gesetz sowie zur Beratung des Bundesministers 
für Wirtschaft Arbeit gemäß § 11 Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz ist ein Beirat einzurichten. 

(2) Die Empfehlungen des Beirates zur Gewährung von Investitionszuschüssen sowie der Förderungen nach dem 
Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz, sind unter Bedachtnahme auf die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, 
die Bestimmungen der Förderrichtlinien und der finanziellen Bedeckung zu geben.“ 412 

(3) Dem Beirat haben neben dem Vorsitzenden anzugehören: 
 1. je zwei Vertreter der Bundesministerien für Wirtschaft und Arbeit und für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft, je ein Vertreter der Bundesministerien für Finanzen, für soziale Sicherheit, Generationen 
und Konsumentenschutz sowie ein Vertreter der Energie-Control GmbH; 

 2. ein Vertreter jedes Bundeslandes sowie je ein Vertreter des Österreichischen Städtebundes und des Österreichi-
schen Gemeindebundes; 

 3. je ein Vertreter der Wirtschaftskammer Österreich, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Ös-
terreichs, der Bundesarbeitskammer, des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und der Industriellenvereini-
gung sowie 

 4. je ein Vertreter der im Hauptausschuss des Nationalrates vertretenen parlamentarischen Klubs. 
Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

(4) Der Vorsitzende aus dem Kreis der Mitglieder wird vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, die Vertreter 
der in Abs. 3 Z 1 angeführten Bundesministerien werden von den zuständigen Bundesministern und alle übrigen Mitg-
lieder werden auf Vorschlag der entsendenden Stellen vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ernannt. 

(5) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Beirates sind zur gewissenhaften und objektiven Ausübung ihrer Funk-
tion verpflichtet. Sie sind, soweit sie nicht beamtete Vertreter sind, vom Vorsitzenden des Beirats zur gewissenhaften 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist eine ehrenamtliche. 

(6) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Beirates dürfen ein als solches bezeichnetes Geschäfts- oder Betriebs-
geheimnis, das ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, während der Dauer ihrer 
Bestellung und auch nach Erlöschen ihrer Funktion nicht offenbaren oder verwerten. 

(7) Weiters sind §§ 7 bis 12 des Bundesgesetzes über die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der Was-
serwirtschaft, der Umwelt, der Altlastensanierung und zum Schutz der Umwelt im Ausland, BGBl. Nr. 185/1993  in der 
jeweils geltenden Fassung sinngemäß heranzuziehen.“ 413 

„Auskunfts- und Einsichtsrechte 

§ 27. 414 Insoweit dies zur Erfüllung ihrer Tätigkeit erforderlich ist, haben die Regulierungsbehörden das Recht, in 
alle Unterlagen von Marktteilnehmern, Netzbetreibern, Speicherunternehmen, Bilanzgruppenverantwortlichen sowie 
Bilanzgruppenkoordinatoren Einsicht zu nehmen und Auskunft über alle auf ihre Tätigkeit Bezug habenden Umstände 
zu verlangen. Die Auskunftspflicht umfasst insbesondere auch die laufende Bekanntgabe von Daten, die zur Evidenzhal-
tung von Unterlagen erforderlich sind, die als Grundlage für die Erfüllung der Aufsichtstätigkeit erforderlich sind. Diese 
Unterlagen können erforderlichenfalls auch für die Erstellung von Gutachten zur Erfüllung der den Regulierungsbehör-
den zur Besorgung zugewiesenen Aufgaben herangezogen werden. 

Verschwiegenheitspflicht 
§ 28. 415 Wer an einem Verfahren in Elektrizitäts- bzw. Erdgasangelegenheiten teilnimmt, darf Amts-, Geschäfts- 

oder Betriebsgeheimnisse, die ihm in dieser Eigenschaft anvertraut oder zugänglich geworden sind, weder während des 
Verfahrens noch nach dessen Abschluss offenbaren oder verwerten.“ 416 

Inkrafttreten 
§ 29. (1) Die §§ 5 und 7 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Für § 7 gilt dies nach Maßgabe 

der im § 66a Abs. 2 ElWOG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 enthaltenen Übergangsbestim-
mungen. Die übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme des Abs. 5 treten, sofern sich diese Tätigkei-

                                            
411 idF Artikel 2 Z 17 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
412 idF Artikel 2 Z 2 des BG BGBl. I Nr. 113/2008. In Kraft mit dem, der Kundmachung folgenden Tag, dem 9. August 2008. 
413 idF Artikel 3 Z 4 des BG BGBl. I Nr. 105/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006. 
414 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
415 tritt gemäß § 29a Abs. 2 mit dem 24. August 2002 in Kraft 
416 idF Artikel 2 Z 18 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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ten auf die Vollziehung von Bestimmungen vollziehen, die in der Novelle zum ElWOG, BGBl. Nr. 121/2000 oder der 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ausführungsgesetze der Länder beziehen, mit  1. März 2001 in Kraft; im 
übrigen  treten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit 1. Oktober 2001 in Kraft. Anträge auf Genehmigung von 
Allgemeinen Bedingungen (§ 7 Abs. 1 Z 1 und 2) können bereits vor diesem Zeitpunkt gestellt werden.  Entscheidungen 
über die Genehmigung von Allgemeinen Bedingungen können bereits vor diesem Zeitpunkt ergehen, werden jedoch erst 
zu dem sich aus § 71 Abs. 5 Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz, in der Fassung des Bundesgesetzes, 
BGBl. I Nr. 121/2000, ergebenden Zeitpunkt wirksam 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit sowie die Energie-Control GmbH haben Vorsorge zu treffen, daß 
die für die Aufnahme der Tätigkeit der Regulierungsbehörde erforderlichen organisatorischen und technischen Einrich-
tungen am 1. Oktober 2001 vorliegen. Die Bestellung der Geschäftsführung der Energie-Control GmbH hat bis spätes-
tens 1. März 2001 zu erfolgen. 

(3) Sofern die Voraussetzungen für eine Vollliberalisierung des Elektrizitätsbinnenmarktes bereits zu einem frühe-
ren Zeitpunkt vorliegen, kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung den im Abs. 2 erster Satz 
genannten Zeitpunkt frühestens auf den 1. Juli 2001 vorverlegen. 

(4) Für die Beurteilung der sich aus Verträgen gemäß § 70 Abs. 2 ElWOG ergebenden Rechte und Pflichten, besteht 
keine Zuständigkeit der Regulierungsbehörden. 

(5) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 75, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr geltend festgestellt) 417 
„In-Kraft-Treten der Novelle des Bundesgesetzes über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitäts-

bereich und die Errichtung der Elektrizitäts-Control GmbH und Elektrizitäts-Control Kommission 
§ 29a. (1) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 75, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr geltend festgestellt)  418 

„(2) Die Änderung des Titels und die §§ 2a, 3, 4 samt Überschrift, 6 samt Überschrift, 7 samt Überschrift, 9 und 10 
samt Überschriften, 10a samt Überschrift, 15 samt Überschrift, 16 Abs. 2 bis 4, 17 bis 20 samt Überschriften, 22 samt 
Überschrift, 26a samt Überschrift, 27 und 28 samt Überschriften in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 148/2002 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Die auf Grund des § 6 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 erlassene Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit betreffend das 
Entgelt für die Elektrizitäts-Control GmbH, BGBl. II Nr. 453/2002, bleibt bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einer 
Verordnung auf Grund des § 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002, insoweit damit die Höhe des 
von der Energie-Control GmbH zur Finanzierung ihrer den Elektrizitätsmarkt betreffenden Aufgaben einzuhebenden 
Entgelts festgelegt wird, als Bundesgesetz in Kraft. 

(3) § 14 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002 tritt mit 1. Oktober 2002 in 
Kraft. 

(4) Die Elektrizitäts-Control Kommission führt ihre Tätigkeit im bisher ihr zugewiesenen Umfang solange weiter, 
bis die Energie-Control Kommission eingerichtet ist und ihre Tätigkeit aufnimmt.“ 419 

„In-Kraft-Treten der Novelle BGBl. I Nr. 106/2006 
§ 29b. (1) (Verfassungsbestimmung) § 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006 tritt mit dem 

der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
(2) Die übrigen Bestimmungen des E-RBG in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 106/2006, treten mit 

dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“ 420 
Vollziehung 

§ 30. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich 
 „1. (Verfassungsbestimmung) der §§ 1, 16 Abs. 1, 29 Abs. 5 und 29a Abs. 1 die Bundesregierung;“ 421 

 2.  der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
betraut. 
                                            
417 Alt: „(Verfassungsbestimmung) Die §§ 16 Abs. 1 und 30 Z 1 treten mit 1. März 2001 in Kraft.“ Diese Verfassungsbestimmung 
wird als nicht mehr geltend festgestellt, da sich ihre Geltung mit dem Eintritt der mit ihr verbundenen Rechtswirkung erschöpft. Die 
Feststellung des Geltungsverlustes stellt allerdings keinen "contrarius actus" dar, die mit dieser Bestimmung verbundenen Rechtswir-
kungen für die betroffenen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
418 Alt: „(Verfassungsbestimmung) § 1 samt Überschriften sowie § 16 Abs. 1 Z 2, 8 bis 10, 12 und 13, 15 bis 19 samt Überschrift, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2002 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 16 Abs. 1 Z 11 
und 14 sowie 20 bis 24 tritt mit 1. Oktober 2002 in Kraft.“ idF Artikel 2 Z 19 des BG BGBl. I Nr. 148/2002. Diese Verfassungsbe-
stimmung wird als nicht mehr geltend festgestellt, da sich ihre Geltung mit dem Eintritt der mit ihr verbundenen Rechtswirkung er-
schöpft. Die Feststellung des Geltungsverlustes stellt allerdings keinen "contrarius actus" dar, die mit dieser Bestimmung verbundenen 
Rechtswirkungen für die betroffenen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
419 idF Artikel 2 Z19a des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
420 idF Artikel 5 Z 13 des BG BGBl. I Nr. 106/2006. In Kraft mit Ablauf des 27. Juni 2006. 
421 idF Artikel 2 Z 21 des BG BGBl. I Nr. 148/2002 
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„„VVEERRRREECCHHNNUUNNGGSSSSTTEELLLLEENNGGEESSEETTZZ““  

Bundesgesetz, mit dem die Ausübungsvoraussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der 
Verrechnungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie geregelt werden, 
BGBl. I Nr. 121/2000 [Artikel 9 Energieliberalisierungsgesetz] 422 

in der Fassung: 
 1.  des BG BGBl. I Nr. 25/2004 [VfGH G 140, 141/03-21, Aufhebung der §§ 3, 4 und 9] 423 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Ausübungsvoraussetzungen, die Tätigkeit und Organisation von Verrech-
nungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie. 

(2) Verrechnungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie im Sinne dieses Bundesge-
setzes sind Einrichtungen, die anhand der von Netzbetreibern und Marktteilnehmern zur Verfügung gestellten Daten, die 
Berechnung der für die einzelnen Marktteilnehmer und Netzbetreiber anfallende Ausgleichsenergie vornimmt, auf Basis 
von Angeboten von Stromerzeugern eine Rangfolge für den Abruf von Kraftwerken zur Aufbringung von Ausgleichs-
energie erstellt und die Preise für Ausgleichsenergie ermittelt sowie Bilanzgruppen in organisatorischer und abrech-
nungstechnischer Hinsicht verwaltet. 

Bilanzgruppenkoordinator 
§ 2. Wer eine Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie betreibt, ist ein Bi-

lanzgruppenkoordinator. Insoweit ein Bilanzgruppenkoordinator nach diesem Bundesgesetz als beliehenes Unternehmen 
handelt, hat es die ihm übertragenen Aufgaben unter Bedachtnahme auf das volkswirtschaftliche Interesse an einem 
funktionsfähigen Clearing und Settlement (§ 3 Abs. 1) zu besorgen. 

Ausübungsvoraussetzungen 
§ 3. 424 (1) Der Betrieb einer Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie be-

darf einer Konzession des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit. Eine Konzession wird in der Regel nur für eine 
Regelzone erteilt. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis ist jedoch die Erteilung der Konzession für 
zwei Regelbereiche möglich. 

(2) Die Konzession ist schriftlich zu erteilen und kann mit den zur Sicherstellung der Aufgaben erforderlichen Be-
dingungen und Auflagen versehen werden. 

(3) Der Antragsteller hat dem Antrag auf Erteilung einer Konzession folgende Unterlagen anzuschließen: 
 1. Angaben über den Sitz und die Rechtsform; 
 2. die Satzung oder den Gesellschaftsvertrag; 
 3. den Geschäftsplan, aus dem der organisatorische Aufbau des Unternehmens und die internen Kontrollverfahren 

hervorgehen; weiters hat der Geschäftsplan eine Budgetvorschau für die ersten drei Geschäftsjahre zu enthal-
ten; 

 4. eine Beschreibung des zur Verfügung stehenden Verrechnungs- und Preisbildungssystems für die Ausgleichs-
energie in technischer und organisatorischer Hinsicht; 

 5. die Höhe des den Geschäftsführern im Inland unbeschränkt und ohne Belastung zur freien Verfügung stehenden 
Anfangskapitals; 

                                            
422 Inkrafttreten mit 2. Dezember 2000 
423 Kundmachung des Bundeskanzlers BGBl. I Nr. 25/2004: Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 10. März 2004, 
G 140, 141/03-21, dem Bundeskanzler zugestellt am 6. April 2004, die §§ 3, 4 und 9 des Bundesgesetzes, mit dem die Ausübungsvor-
aussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der Verrechnungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsener-
gie geregelt werden, Art. 9 des Energieliberalisierungsgesetzes, BGBl. I Nr. 121/2000, als verfassungswidrig aufgehoben. Die Aufhe-
bung tritt mit Ablauf des 30. Juni 2005 in Kraft. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft. 
424 Kundmachung des Bundeskanzlers BGBl. I Nr. 25/2004: Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 10. März 2004, 
G 140, 141/03-21, dem Bundeskanzler zugestellt am 6. April 2004, die §§ 3, 4 und 9 des Bundesgesetzes, mit dem die Ausübungsvor-
aussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der Verrechnungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsener-
gie geregelt werden, Art. 9 des Energieliberalisierungsgesetzes, BGBl. I Nr. 121/2000, als verfassungswidrig aufgehoben. Die Aufhe-
bung tritt mit Ablauf des 30. Juni 2005 in Kraft. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft. 
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 6. die Identität und die Höhe des Beteiligungsbetrages der Eigentümer, die eine qualifizierte Beteiligung am Un-
ternehmen halten, sowie die Angabe der Konzernstruktur, sofern diese Eigentümer einem Konzern angehören; 

 7. die Namen der vorgesehenen Geschäftsführer und deren Qualifikation zum Betrieb des Unternehmens. 
(4) Liegen für einen Regelbereich mehrere Anträge auf Konzessionserteilung vor, ist die Konzession dem Konzessi-

onswerber zu erteilen, der den Konzessionsvoraussetzungen und dem volkswirtschaftlichen Interesse an einem funktio-
nierenden Strommarkt bestmöglich entspricht. 

Konzessionsvoraussetzungen 
§ 4. (1) Eine Konzession gemäß § 3 darf nur erteilt werden, wenn 

 1. der Konzessionswerber die im § 9 angeführten Aufgaben kostengünstig und sicher zu erfüllen vermag; 
 2. für den Regelbereich, für den die Konzession beantragt wird, keine Konzession für eine Verrechnungsstelle 

vergeben wurde; 
 3. die Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Unternehmen halten, den im Interesse einer soliden und 

umsichtigen Führung des Unternehmens zu stellenden Ansprüche genügen; 
 4. durch enge Verbindungen des Unternehmens mit anderen natürlichen oder juristischen Personen die Aufsichts-

behörden an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht nicht gehindert werden; 
 5. Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Drittlandes, denen eine mit dem Unternehmen in enger Verbindung 

stehende natürliche oder juristische Person unterliegt, oder Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Vor-
schriften die Aufsichtsbehörden nicht an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Überwachungspflicht hindern; 

 6. das Anfangskapital mindestens 30 Millionen Schilling beträgt und den Geschäftsführern unbeschränkt und ohne 
Belastung zur freien Verfügung steht und die materielle und personelle Ausstattung des Unternehmens die Lei-
tung und Verwaltung der Verrechnungsstelle bestmöglich gewährleistet ist; 

 7. bei keinem der Geschäftsführer ein Ausschließungsgrund im Sinne des § 13 Abs. 1 bis 6 GewO 1994 vorliegt; 
 8. gegen keinen Geschäftsführer eine gerichtliche Voruntersuchung wegen einer vorsätzlichen, mit mehr als ein-

jähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlung eingeleitet worden ist, bis zu der Rechtskraft der Entscheidung, die 
das Strafverfahren beendet; 

 9. die Geschäftsführer auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet sind und die für den Betrieb des Unterneh-
mens erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen haben. Die fachliche Eignung eines Geschäftsführers setzt 
voraus, dass dieser in ausreichendem Maße theoretische und praktische Kenntnisse in der Abrechnung von Aus-
gleichsenergie sowie Leitungserfahrung hat; die fachliche Eignung für die Leitung einer Verrechnungsstelle ist 
anzunehmen, wenn eine zumindest dreijährige leitende Tätigkeit auf dem Gebiet der Tarifierung oder des Rech-
nungswesens nachgewiesen wird; 

 10. mindestens ein Geschäftsführer den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in Österreich hat; 
 11. das Unternehmen mindestens zwei Geschäftsführer hat und in der Satzung die Einzelvertretungsmacht, eine 

Einzelprokura oder eine Einzelhandlungsvollmacht für den gesamten Geschäftsbetrieb ausgeschlossen ist; 
 12. kein Geschäftsführer einen anderen Hauptberuf außerhalb des dieses Unternehmens ausübt, der geeignet ist, 

Interessenkonflikte hervorzurufen; 
 13. der Sitz und die Hauptverwaltung im Inland liegen; 
 14. wenn das zur Verfügung stehende Abwicklungssystem den Anforderungen eines zeitgemäßen Abrechnungssys-

tems genügt; 
 15. die Neutralität, Unabhängigkeit und die Datenvertraulichkeit gegenüber Marktteilnehmern gewährleistet ist. 

(2) Ein Bilanzgruppenkoordinator darf als Firma nur dann in das Firmenbuch eingetragen werden, wenn die ent-
sprechenden rechtskräftigen Bescheide in Urschrift oder beglaubigter Abschrift (Kopie) vorliegen. Das zuständige Ge-
richt hat Beschlüsse über solche Firmenbucheintragungen auch dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit als ober-
ster Elektrizitätsbehörde und der Elektrizitäts-Control GmbH 425 als Aufsichtsbehörde zuzustellen. 

Konzessionsrücknahme 
§ 5. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann die Konzession zurücknehmen, wenn der Bilanzgrup-

penkoordinator seine Tätigkeit 
 1. nicht innerhalb von sechs Monaten nach Konzessionserteilung aufnimmt oder 
 2. mehr als einen Monat lang nicht ausübt. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat die Konzession zurückzunehmen, wenn 
 1. sie durch unrichtige Angaben oder durch täuschende Handlungen herbeigeführt oder sonstwie erschlichen wor-

den ist, 
 2. der Bilanzgruppenkoordinator seine Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern nicht erfüllt; 
 3. eine Konzessionsvoraussetzung nach § 4 Abs. 1 nach Erteilung der Konzession nicht mehr vorliegt oder 
 4. der Bilanzgruppenkoordinator seinen Aufgaben nachhaltig nicht sachgerecht und vorschriftsgemäß nachkommt. 

                                            
425 nunmehr Energie-Control GmbH 
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(3) Ein Bescheid, mit dem die Konzession zurückgenommen wird, wirkt wie ein Auflösungsbeschluss des Unter-
nehmens, wenn nicht binnen drei Monaten nach Rechtskraft des Bescheides die Leitung und Verwaltung einer Verrech-
nungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsversorgung als Unternehmensgegenstand aufgegeben 
wird und die Firma in diese Richtung geändert wird. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat eine Ausfertigung 
dieses Bescheides dem Firmenbuchgericht zuzustellen; die Konzessionsrücknahme ist in das Firmenbuch einzutragen. 

(4) Das Gericht hat auf Antrag der Finanzprokuratur, die vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit in Ans-
pruch zu nehmen ist, Abwickler zu bestellen, wenn die sonst zur Abwicklung berufenen Personen keine Gewähr für eine 
ordnungsgemäße Abwicklung bieten. Ist der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit der Ansicht, dass die zur Abwick-
lung berufenen Personen keine Gewähr für eine ordnungsgemäße Abwicklung bieten, so hat er im Wege der Finanzpro-
kuratur bei dem für den Sitz des Bilanzgruppenkoordinators zuständigen, zur Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handels-
sachen erster Instanz zuständigen Gerichtshof die Bestellung geeigneter Abwickler zu beantragen; der Gerichtshof ent-
scheidet im Verfahren außer Streitsachen. 

Erlöschen der Konzession 
§ 6. (1) Die Konzession erlischt: 

 1. Durch Zeitablauf; 
 2. bei Eintritt einer auflösenden Bedingung (§ 2 Abs. 3); 
 3. mit ihrer Zurücklegung; 
 4. mit der Beendigung der Abwicklung eines Konzessionsträgers; 
 5. mit der Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen des Bilanzgruppenkoordinators. 

(2) Das Erlöschen der Konzession ist vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch Bescheid festzustellen. 
§ 5 Abs. 3 und 4 sind anzuwenden. 

(3) Die Zurücklegung einer Konzession (Abs. 1 Z 3) ist nur schriftlich zulässig und nur dann, wenn zuvor die Lei-
tung und Verwaltung der Verrechnungsstelle durch einen anderen Bilanzgruppenkoordinator übernommen worden ist. 

Beteiligungen 
§ 7. (1) Jeder der beabsichtigt, eine qualifizierte Beteiligung an einem Bilanzgruppenkoordinator direkt oder indi-

rekt zu halten, hat dies zuvor dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit unter Angabe des Betrages dieser Beteili-
gung schriftlich anzuzeigen. 

(2) Jeder der beabsichtigt, seine qualifizierte Beteiligung an einem Bilanzgruppenkoordinator derart zu erhöhen, daß 
die Grenzen von 20 vH, 33 vH oder 50 vH der Stimmrechte oder des Kapitals erreicht oder überschritten werden, oder 
dass der Bilanzgruppenkoordinator sein Tochterunternehmen wird, hat dies zuvor dem Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit schriftlich anzuzeigen. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat innerhalb von drei Monaten nach einer Anzeige gemäß Abs. 1 
oder 2 die beabsichtigte Beteiligung zu untersagen, wenn die in § 4 Abs. 1 Z 3 bis 5 genannten Voraussetzungen nicht 
vorliegen. Wird die Beteiligung nicht untersagt, so kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit einen Termin 
vorschreiben, bis zu dem die in Abs. 1 und 2 genannten Absichten verwirklicht werden müssen. 

(4) Die Anzeigepflichten gemäß Abs. 1 und 2 gelten in gleicher Weise für die beabsichtigte Aufgabe einer qualifi-
zierten Beteiligung oder Unterschreitung der in Abs. 2 genannten Grenzen für Beteiligungen an einem Bilanzgruppen-
koordinator. 

(5) Die Bilanzgruppenkoordinatoren haben Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit jeden Erwerb und jede Auf-
gabe von Anteilen sowie jedes Erreichen und jede Über- und Unterschreitung der Beteiligungsgrenzen im Sinne der 
Abs. 1, 2 und 4 unverzüglich schriftlich anzuzeigen, sobald sie davon Kenntnis erlangen. Weiters haben die Bilanzgrup-
penkoordinatoren dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit mindestens einmal jährlich die Namen und Anschriften 
der Aktionäre schriftlich anzuzeigen, die qualifizierte Beteiligungen halten. 

(6) Besteht die Gefahr, dass der durch qualifiziert beteiligte Eigentümer ausgeübte Einfluss den im Interesse einer 
soliden und umsichtigen Führung des Bilanzgruppenkoordinators zu stellenden Ansprüchen nicht genügt, so hat der 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit die zur Abwehr dieser Gefahr oder zur Beendigung eines solchen Zustands 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Solche Maßnahmen sind insbesondere die Enthebung der Geschäftleiter, aber 
auch sonstiger Funktionäre des Bilanzgruppenkoordinators von ihrer Funktion, wenn sie beharrlich ihre Pflichten verlet-
zen und das volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Strommarkt nur durch die Enthebung gewahrt 
werden kann; in diesem Fall ist die Leitung des Unternehmens vorübergehend fachlich geeigneten Aufsichtspersonen zu 
übertragen. 

(7) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat geeignete Maßnahmen gegen die in den Abs. 1 und 2 genann-
ten Personen zu ergreifen, wenn sie ihren Verpflichtungen zur vorherigen Unterrichtung nicht nachkommen oder wenn 
sie eine Beteiligung entgegen einer Untersagung gemäß Abs. 3 oder ohne eine Bewilligung gemäß § 8 Abs. 1 erwerben. 
Die Stimmrechte für jene Aktien, die von den betreffenden Aktionären gehalten werden, ruhen 
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 1. bis zur Feststellung durch den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, daß der Erwerb der Beteiligung gemäß 
Abs. 3 nicht untersagt worden wäre oder 

 2. bis zur Feststellung durch den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, daß der Grund für die erfolgte Unter-
sagung nicht mehr besteht. 

(8) Verfügt ein Gerichtshof das Ruhen der Stimmrechte gemäß Abs. 6, so hat der Gerichtshof gleichzeitig einen 
Treuhänder zu bestellen, der den Anforderungen des § 4 Abs. 1 Z 3 zu entsprechen hat, und ihm die Ausübung der 
Stimmrechte zu übertragen. Im Fall des Abs. 7 hat der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit beim gemäß Abs. 6 
zuständigen Gerichtshof die Bestellung eines Treuhänders unverzüglich zu beantragen, wenn ihm bekannt wird, dass die 
Stimmrechte ruhen. Der Treuhänder hat Anspruch auf Ersatz seiner Auslagen und auf Vergütung für seine Tätigkeit, 
deren Höhe vom Gericht festzusetzen ist. Der Bilanzgruppenkoordinator und die betreffenden Aktionäre und sonstigen 
Anteilseigner haften dafür zur ungeteilten Hand. Gegen Beschlüsse, mit denen die Höhe der Vergütung des Treuhänders 
und der ihm zu ersetzenden Auslagen bestimmt werden, steht den Verpflichteten der Rekurs offen. Gegen die Entschei-
dung des Rekursgerichtes findet ein weiterer Rechtszug nicht statt. 

(9) Soweit Vorgänge im Sinne von Abs. 1 und 2 gemäß § 8 Abs. 1 bewilligungspflichtig sind, sind die Abs. 1 bis 4 
und 5 erster Satz nicht anzuwenden. 

Besondere Bewilligung 
§ 8. (1) Eine besondere Bewilligung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit ist erforderlich: 

 1. Für die Verschmelzung eines Bilanzgruppenkoordinators mit einem Börsenunternehmen im Sinne des § 2 
Abs. 1 Börsengesetz, BGBl. Nr. 555/1989; 

 2. für jedes Erreichen, Überschreiten bzw. Unterschreiten der Grenzen von 10 vH (qualifizierte Beteiligung), 20 
vH, 33 vH und 50 vH der Stimmrechte oder des Kapitals eines Bilanzgruppenkoordinators, sofern ein anderer 
Bilanzgruppenkoordinator oder ein Börseunternehmen diese Stimmrechte oder das Kapital direkt oder indirekt 
hält, erwirbt oder abgibt; 

 3. für die Errichtung von Zweigstellen in einem Drittland. 
(2) Bei der Erteilung von Bewilligungen nach Abs. 1 gelten § 3 bis § 5 sinngemäß. 
(3) Bewilligungen gemäß Abs. 1 Z 1 dürfen nur dann in das Firmenbuch eingetragen werden, wenn die entspre-

chenden rechtskräftigen Bescheide in Urschrift oder beglaubigter Abschrift (Kopie) vorliegen. Das zuständige Gericht 
hat Beschlüsse über solche Firmenbucheintragungen auch dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit zuzustellen. 

Aufgaben 
§ 9. 426 (1) Aufgaben der Verrechnungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie sind: 

 1. Die Verwaltung der Bilanzgruppen in organisatorischer und abrechnungstechnischer Hinsicht; 
 2. die Berechnung und Zuordnung der Ausgleichsenergie; 
 3. der Abschluss von Verträgen 
 a) mit Bilanzgruppenverantwortlichen, Regelzonenführern, Netzbetreibern und Stromlieferanten (Erzeugern und 

Händlern); 
 b) mit Einrichtungen zum Zwecke des Datenaustausches zur Erstellung eines Indexes; 
 c) mit Strombörsen über die Weitergabe von Daten; 
 d) mit Lieferanten (Erzeugern und Stromhändlern) über die Weitergabe von Daten. 

(2) Die Verwaltung der Bilanzgruppe in organisatorischer und abrechnungstechnischer Hinsicht umfasst insbeson-
dere 
 1. die Vergabe von Identifikationsnummern der Bilanzgruppen; 
 2. die Bereitstellung von Schnittstellen im Bereich Informationstechnologie; 
 3. die Verwaltung der Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen; 
 4. die Übernahme der von den Netzbetreibern in vorgegebener Form übermittelten Messdaten, deren Auswertung 

und Weitergabe an die betroffenen Marktteilnehmer und anderen Bilanzgruppenverantwortlichen entsprechend 
den in den Verträgen enthaltenen Vorgaben; 

 5. die Übernahme von Fahrplänen der Bilanzgruppenverantwortlichen und die Weitergabe an die betroffenen 
Marktteilnehmer (andere Bilanzgruppenverantwortliche) entsprechend den in den Verträgen enthaltenen Vor-
gaben; 

 6. die Bonitätsprüfung der Bilanzgruppenverantwortlichen; 
 7. die Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Adaptierung von Regelungen im Bereich Kundenwechsel, Abwicklung 

und Abrechnung; 
                                            
426 Kundmachung des Bundeskanzlers BGBl. I Nr. 25/2004: Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 10. März 2004, 
G 140, 141/03-21, dem Bundeskanzler zugestellt am 6. April 2004, die §§ 3, 4 und 9 des Bundesgesetzes, mit dem die Ausübungsvor-
aussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der Verrechnungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsener-
gie geregelt werden, Art. 9 des Energieliberalisierungsgesetzes, BGBl. I Nr. 121/2000, als verfassungswidrig aufgehoben. Die Aufhe-
bung tritt mit Ablauf des 30. Juni 2005 in Kraft. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft. 
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 8. die Abrechnung und organisatorische Maßnahmen bei Auflösung von Bilanzgruppen; 
 9. die Aufteilung und Zuweisung der sich auf Grund der Verwendung von standardisierten Lastprofilen ergeben-

den Differenz auf die am Netz eines Netzbetreibers angeschlossenen Marktteilnehmer nach Vorliegen der Mess-
werte nach transparenten Kriterien; 

 10. die Verrechnung der Gebühren gemäß § 12 an die Bilanzgruppenverantwortlichen. 
(3) Im Rahmen der Berechnung und Zuweisung der Ausgleichsenergie sind – sofern nicht besondere Regelungen im 

Rahmen von Verträgen gemäß § 70 Abs. 2 ElWOG bestehen – jedenfalls 
 1. Angebote für Ausgleichsenergie einzuholen, zu übernehmen und eine Abrufreihenfolge als Vorgabe für Regelzo-

nenführer zu erstellen; 
 2. die Differenz von Fahrplänen zu Messdaten zu übernehmen und daraus Ausgleichsenergie zu errechnen; 
 3. die Preise für Ausgleichsenergie entsprechend dem im § 10 beschriebenen Verfahren zu ermitteln und in geeig-

neter Form ständig zu veröffentlichen; 
 4. die Entgelte für Ausgleichsenergie zu berechnen und den Bilanzgruppenverantwortlichen und Regelzonenführer 

mitzuteilen; 
 5. besondere Maßnahmen zu ergreifen, wenn keine Angebote für Ausgleichsenergie vorliegen; 
 6. die verwendeten standardisierten Lastprofile zu verzeichnen, zu archivieren und in geeigneter Form zu veröf-

fentlichen. 
Verfahren zur Ermittlung des Preises für Ausgleichsenergie 

§ 10. (1) Preise für Ausgleichsenergie sind unter Zugrundelegung des in Abs. 2 und 3 vorgesehenen Verfahrens zu 
ermitteln. 

(2) Die Preise für Ausgleichsenergie sind aus den Angeboten der für Ausgleichsenergielieferungen in Frage kom-
menden Kraftwerken (Bieterkurve) und der nachgefragten Ausgleichsenergie (Nachfragekurve) je Ausgleichsperiode zu 
bestimmen. 

(3) Die Preise für die Ausgleichsenergie sind unter Zugrundelegung eines marktorientierten Modells zu ermitteln. 
Dieses Modell ist von der Verrechnungsstelle zu erarbeiten und bedarf der Genehmigung der Regulierungsbehörde. 

(4) Der Preis für die Ausgleichsenergie in der Regelzone Vorarlberg richtet sich nach den Preisen im Regelblock 
der Energie Baden-Württemberg AG. 

Allgemeine Bedingungen 
§ 11. (1) Die Bilanzgruppenkoordinatoren haben die in § 9 Abs. 1 Z 3 angeführten Verträge unter Zugrundelegung 

von Allgemeinen Bedingungen abzuschließen, die Allgemeinen Bedingungen bedürfen der Genehmigung durch die 
Elektrizitäts-Control GmbH. 427 

(2) Die Allgemeinen Bedingungen haben insbesondere zu enthalten: 
 1. Eine Beschreibung der für die Berechnung der für die einzelnen Marktteilnehmer und Netzbetreiber anfallende 

Ausgleichsenergie anzuwendende Methode; 
 2. die Kriterien, die für die Bildung der Abrufreihenfolge herangezogen werden; 
 3. die für die Preisermittlung der Ausgleichsenergie angewandte Methode; 
 4. die Grundsätze, nach denen die Bilanzgruppen in organisatorischer Hinsicht verwaltet werden; 
 5. die von den Marktteilnehmern, Netzbetreibern, Regelzonenführern und Bilanzgruppenverantwortlichen bereit-

zustellenden Daten 
sowie 

 6. die wesentlichen, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zur Anwendung gelangenden Marktregeln. 
(3) Die Genehmigung ist, gegebenenfalls unter Vorschreibung von Auflagen zu erteilen, wenn die Allgemeinen Be-

dingungen dem volkswirtschaftlichen Interesse an einem funktionsfähigen Strommarkt entsprechen und zur Erfüllung 
der im § 9 umschriebenen Aufgaben geeignet sind. 

(4) Der Bilanzgruppenkoordinator ist verpflichtet, über Aufforderung der Elektrizitäts-Control GmbH 428 die All-
gemeinen Bedingungen zu ändern oder neu zu erstellen. 

Clearinggebühr 
§ 12. (1) Für die mit der Erfüllung der Aufgaben eines Bilanzgruppenkoordinators erbrachten Leistungen hat die 

Elektrizitäts-Control GmbH 429 eine Gebühr tarifmäßig zu bestimmen. Dieser Gebühr sind die mit der Erfüllung der 
Aufgaben verbundenen Aufwendungen, einschließlich eines angemessenen Gewinnzuschlages zugrunde zu legen. Die 
mit den Leistungen korrespondierenden Preisansätze sind kostenorientiert zu bestimmen. Bemessungsgrundlage ist der 
                                            
427 nunmehr Energie-Control GmbH 
428 nunmehr Energie-Control GmbH 
429 nunmehr Energie-Control GmbH 
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Umsatz an elektrischer Energie der jeweiligen Bilanzgruppe. Die besonderen Bilanzgruppen für Netzverluste und sowie 
Transaktionen betreffend Ökoenergie sind nicht mit einer Clearinggebühr zu belasten. 

(2) Die Verlautbarung des zur Bestimmung der Clearinggebühr bestimmten Tarifes ist auf Kosten des Bilanzgrup-
penkoordinators von der Elektrizitäts-Control GmbH 430 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veranlassen. 

Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung 
§ 13. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
(2) Die Bilanzgruppenkoordinatoren haben Vorsorge zu treffen, dass die für die Aufnahme ihrer Tätigkeit erforder-

lichen organisatorischen und technischen Einrichtungen am 1. Oktober 2001 gegeben sind. 
(3) Sofern die Voraussetzungen für eine Vollliberalisierung des Elektrizitätsbinnenmarktes bereits zu einem frühe-

ren Zeitpunkt vorliegen, kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung diesen Zeitpunkt frühes-
tens auf den 1. Juli 2001 vorverlegen. 

Vollziehung 
§ 14. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit betraut. Hinsich-

tlich des § 7 hat die Vollziehung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz zu erfolgen. 

                                            
430 nunmehr Energie-Control GmbH 


